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Abhandlungen und Miscellen.

1. Das deutschmeisterische Ueckar-Oberamt und die

Kommende Archshofen.

Zugleich eine Anzeige von J Voigts Geschichte des dentschen
Ritterordens in seinen 12 Balleien in Deutschland. Zwei Bände.

Berlin 1857 n. 1859.

Der berühmte Geschichtsschreiber Preußens und des deutschen

Ordens in Preußen gibt seinem früheren Werke einen höchst dan—

kenswerthen Abschluß durch diese Behandlung der Geschichte des

Ordens in seinen deutschen Balleien. Der erste Band beschreibt
in 9 Kapiteln J die Ansiedlung und Verzweigung des Ordens in
Deutschland in seinen 12 Balleien; II. die Verwaltungsbeamten;
III. die Ordensverfassung; IV. die Bewirthschaftung der Ordens—
güter; V. das innere Leben im Ordenshause; VI. die Freiheiten
und Begünstigungen des Ordens; VII. äußere Verhältnisse des

Ordens; VIII. die Finanzzustände der deutschen Balleien; IX. Ver—

schulden und Verarmung des Ordens. Der zweite Band aber be—

handelt die Geschichte des Deutsch-Ordens seit dem Abfalle Preußens,
seit Vereinigung des Hochmeisterthums mit der Würde des Deutsch-—

meisters, bis auf unsere Tage. Wie wichtig dieses Werk sonach

auch für unseren Forschungskreis ist, das bedarf keiner Auseinan—
dersetzung. Bildet doch Mergentheim seit 1525 den eigentlichen
Mittelpunkt des Ordens, wo das Nesidenzschloß des Hoch- und
Deutschmeisters stand. Es wird aber, hoffen wir, in ganz Deutsch—

1
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land dieses Werk Leser finden, überall wo man sich für den Orden
interessirt, überall wo er seine Balleien und Commenthureien hatte.

Dieses Werk wird viele Leser finden, welchen die frühere, größere

Geschichte des deutschen Ordens in Preußen weniger bekannt und
unzugäanglich ist. Ebendeßwegen bedauern wir, daß Voigt dieser Arbeit
nscht eine größere Selbstständigkeit noch gegeben hat durch Voraus—
sendung einer kurzen Darstellung der Gründung und Entwicklung
des Ordens, durch Beigabe einer ganz kurzen Geschichte des Ge—

sammtordens. Ein paar Bogen mehr würden zur besseren Orien—

tirung sehr viel beigetragen haben. Doch — wir danken auch für
das Gegebene und glauben gerne, daß man dem fertigen Werke
die unendliche Mühe nicht mehr ansieht, welche schon die Samm—

lung des Materials aus ganz Deutschland den Herrn Verfasser
kostete. Bescheiden wünscht er, daß der Fleiß einheimischer For—

scher ergänzend eintreten möge, wo sein Werk noch Lücken hat.
Um so mehr soll es unsere Aufgabe seyn, einen Versuch dieser

Art zu machen und die Geschichte der Kommenthureien unseres

Bezirks eingehender zu verfolgen.
Die Ballei Franken (J, 31 ff. ck. 593) war die größte unter

allen, denn sie umfaßte auch zahlreiche inSchwaben und Bayern
gelegene Kommenden. Unserem Bezirk gehören an die Kommenden

zu Mergentheim S. 39. und Archshofen S. 55, zu Horneck S. 57,
Heilbronn S. 59. und zum Theil Rotenburg a./Tauber S. 60.

Ueber die Kommende Mergentheim ist in unsern Jahresheften
schon wiederholt gehandelt worden, vgl. 1848, 20 ff, 1852, 1 ff.,
1853, 20 ff., 1854, 49 ff.; von dem S. 63 erwähnten Ordens—

hause Neuhaus bei Mergentheim s. 1851, 16 ff. Zwar ließe fich
auch hier gar manches nachholen, dieß mag jedoch einer späteren

Gelegenheit überlassen bleiben. Nur eine Frage sey hier kurz
erwähnt. Wir haben früher gegen Schönhuth behauptet (1857,
284 ff.) Mergentheim sey nicht von alten Zeiten der Sitz des

Dentschmeisters gewesen. In diesem Fall müßte die Kommende
Mergentheim eine sg. Kammercommende gewesen seyn. Nun heißt
es allerdings bei Voigt II, 529 not. 1. seit 1444 werde Mergent—
heim, neben Horneck und andern Ordenshäusern, als Kammerkom
mende genannt; allein diese uns bisher unbekannte Thatsache kann
wohl nur wahr seyn für die bezeichnete Zeit, unter besondern Ver—

hältnissen“*). Voigts Darstellung selber beweist, daß der Deutsch

*) Denn diese Verhältnifse wechselten damals, s. 1, 241.
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meister nach dem Bauernkrieg tein Schloß mehr besaß (II, 17, not. 5)
„darin er sein Anwesen haben möchte“; seine Kammerschlösser*)
waren ihm alle zerstoört worden und nur um dieser besondern Ver—

hältnisse willen überließ ihm die Ballei Frauken provisorisch die

Kommende und das Haus Weergentheim zunächst auf 8 Jahre II, 18.
und noch lange fort wurde dem DeutschmeisterMergentheim nur zur
einstweiligen Nutznießung auf bestimmte Jahre zugestanden vgl. II,
31 97. 165 f. 185. 211 ..

Unmöglich also kann Mergentheim schon seit ein paar Jahr—

hunderten die eigentliche Residenz der Deutschmeister gewesen seyn

oder überhaupt ein althergebrachtes Kammerschloß.
Die reichen Erwerbungen des Mergentheimer Ordenshauses

gaben Veranlassung, ein paar Kommenden von demselben abzulö—

sen, — Archshofen und eine bei Voigt nicht aufgezählte Kommende

Procelden (am Main), Brotselden (II, 529 not.), nicht Brotfel—
den, wie J1, 241 und 593 gelegentlich es heißt.

Von der Kommende Archshofen (Dorf a. Tauber im Oberamt
Mergentheim) weiß Voigt wenig Sie soll gegründet worden seyn

vor 1268 durch einen Ritter Friedrich, der seine Burg A, sammt

Gütern dem deutschen Orden schenkte. „Sie wird eine ziemlich
begüterte genaunt, Sie stand unter dem Schutz des Edelherrn Got—

fried von Brauneck“. Letzteres nicht ganz genau. Einiges gibt

Schönhuth in „Creglingen und seine Umgebungen“ S. 102. Andere
Quellen dazugenommen (cf. 1855 S. 56 ff.) können wir berichten:

Um die Mitte des 13. Jahrhunderts lebte ein rittlerlicher Herr
Fridericus do Argshoven, welcher z. B. a. 1264 im Verein mit
seiner Frau Hedwig dem Kloster Frauenthal seine Güter in Lare

(Lohrhof bei Archshofen) schenkte; Reg. 60. III, 229 1267 schenk

ten diese Ehegatten zum Heil ihrer Seele dem Deutschordenshause

in Mergentheim ihr Schloß Archshofen sammt der Kapelle und

allem Zubehör an Leuten, Gütern, Rechten; auch Guter zu Gyßen—

dorf (ogl. Stiebers Nachricht von Brandb. Onolzbach S. 801),
Ober- und Nieder-Sulzbach und zu Berndorf (zwischen Colmberg

und Oberdachstetten) hatten sie geschenkt und noch bedeutender waren

die Besizungen in Creglingen. Davon sicherte denn Friedrich von

Archshofen 1267 seiner Gemahlin ein Leibgeding zu von 5 und

15 Pfund Häller, welches nach ihrem Tod an den Orden zurück—

fallen sollte; s.1855, 57. Herr Friedrich selbst (Miles)war 1268

*) Horneck, Scheuerberg, Stocksberg, Heuchlingen c.
1*
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gestorben, deun in diesem Jahre gab der Landeommenthur von

Franken Fr. Volmarus de Bernhusen (1855, 58) dem Edelherrn
Gotfried v. Hohenlohe (dem wohl ein mächtigerer Nachbar in Archs
hofen unbequem gewesen wäre), die Versicherung, das cassstrum

Argshoven mit den dazu gehörigen Gütern nicht veräussern zu

wollen, ob spem tuicionis et protectionis, in Hoffnung Schuz und
Schirm von dem edlen Herrn von Brauneck erfahren zu dürfen,
wahrscheinlich nicht blos für Archshofen, sondern für die ganze
Mergentheimer Kommende, indem ja Mergentheim selbst zu den

Füßen der Brauneckischen Burg Neuhaus lag.
„Ziemlich begütert“ mag wohl das neue Ordenshaus gewesen

seyn, das ohne Zweifel bald noch weitere Erwerbungen machte;
jedenfalls hielt man es für geeignet, eine eigene Kommende daselbst

zu errichten; wann ist unbetannt. 1312 war Br. Heinrich von
Schlüsselberg Commenthur zu Archshofen; 1807, 234. Nach einer
schriftlichen Ueberlieferung soll aber 1321 diese Kommende, aus
Mangel an eigenen Subsistenzmitteln, mit dem Ordenshause Mer—

gentheim wieder vereinigt worden seyn; doch kam Hilfe. Die Brü—
der Gotfried u. Gotfried jun. v.Brauneck schenkten dem Ordens—

hause Archshofen 1327 ihre Hofstat hinten an der Mauer der
Burg zu Archshofen (1855, 59 f.) und manche weitere Erwer—
bungen mögen dazu gekommen seyn. Im Jahre 1382 wenigstens
schenkten auch wieder die Herren v.Brauneck dem Ordenshause zu
Archshofen ihren Kirchsatz zu Holzhausen (bei Uffenheim) 1855, 60f.
Aber 1336, am Donnerstag vor Obersttag, verkauften Br. Fried
rich v.Urbach, Commenthur und das Ordenshaus zu Mergent—

heim und Br. Gotfried v. Brauneck (dem zu Ehren also wohl die
Schenkung des Kirchsatzes zu Holzhausen geschehen war) Commen—

thur und Pfleger zu Archshofen — wegen schädlicher Schulden
des gen. Ordenshauses zu Archshofen dem Ordenshause in Roten—

burg die Baumgartenmühle bei Rotenburg, welche zum Haus Archs-
hofen gehörte, um 54 Pfund Häller. F. Br. Conrad v. Urnho—
ven ... Erkauft hat der Orden 1346 etliche Leibeigene um 14
Pfund und 7 Heller Doch tonnte sich die Kommende Archshofen
nicht ganz selbstständig machen, es gieng vielmehr eine andere wesent
liche Veränderung mit diesem Ordenshause vor, nach einer Auf—
zeichnung von 1370.

Das der Commende Mergentheim einverleibte deutsche Ordens
haus Archshofen wird 1370 an die Kommende Ellingen abgetre—

ten gegen Ueberlassung des Weinzehenten zu Grunsfeld, Königs—
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hofen und Dietigheim, welche der v. Rieneck an das deutsche Or
denshaus Ellingen verpfändet hatte um 631 Pfund Heller. Die
40 Pfund Heller jedoch, welche man dem von Brauncck jährlich zu
geben hat und den dem Commenthur von Regensburg verschrie
benen Wein hat das Haus Mergentheimzu leisten.

Hienach wäre der Werth dieser Besitzung zu bemessen; leider
ist aber in unserer Quelle die Kaufsumme vielleicht irrig geschrie
ben: (wir lasen anderswo 6313, waszu viel ist.)

Nicht lange nachher brach ein Sturm über Archshofen herein.
Wahrscheinlich pfandweis hatte der dentsche Orden den Burggrafen
von Nürnberg einen Antheil an Archshofen überlassen (so noch
1398) und dieß gab wohl die Veranlassung, daß die Rotenburger
in ihrer Fehde mit Burggraf Friedrich Archshofen überfielen und
erstürmten, Schloß, Kirche und Dorf niederbraunten, die Einwoh—
ner brandschatzten, Mauerun und Thürme aber niederrießen. Der
Deutschmeister klagte darüber 1393 beim Papste und berechnete
seinen Schaden auf viele 1000 Gulden, — wahrscheinlich ohne
Erfolg, weil die Stadt Rotenburg noch a. 1392 mit dem Burg—
grafen sich gütlich vertragen und ihn selber zum Schirmherrn an—

genommen hatte; vgl. Bensen, Histor. Untersuchungen über Roten
burg S. 26.

Die Gemeinschaft mit den Burggrafen hörte wieder auf. Von
Erwerbungen kennen wir noch eine: Jakob Lochner (Lochinger?)
et ux. Anna übergeben dem deutschen Orden ihre Behausung zu
Argshofen, gelegen bei der Kirche, mit allen Zugehören und was
sie dort an eignen Gütern haben und erhalten es zurück als Lehen
für Söhne und Töchter, 1404. 1451 haben wir einen Amtmann
des deutschen Ordens zu Archshofen genannt gefunden, gleichsam
vor Thorschluß. Denn das Deutsch Ordens-Haus Rotenburg, (an
welches sonach in der Zwischenzeit das Haus A. gekommen war,
durch Kauf oder Tausch mit Ellingen,) verkaufte a. 1460 das
Schloß Archshofen und seinen Autheil am Dorfe um 2,8300 fl. an
Herold v. Rein, Hans Lachingers (von Archshofen) Stiefbruder;
Bensen J. e. S. 482. Das sind die Schicksale der Kommende Archs—
hofen, soweit wir sie kennen.

Von der Kommende Procelden zu handeln liegt nicht uns ob;
denn sie gehört jetzt dem Bayerischen Unterfranuken und Aschaffen
burg an, zum Gebiet des histor. Vereins zu Würzburg. Dennoch
stand diese Kommeude mit unserem Wirkungskreise in allzuenger
Verbindung, als daß wir nicht eine Lücke des Voigtischen Werkes
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dennoch in Kurze ausfullen sollten. Einschlaägige Urkunden gibt
u. a. Gudenus in seinem Codex Diplomaticus; eine kurze Nach—

richt auch Dahl in seiner Geschichte und Topografie der Herrschaft
Klingenberg, ck. S.204232 und 588.

Die ersten Crwerbungen in dieser Gegend machte der D.Orden
in Röllbach, worüber auch Voigt berichtet J.. 42. Die Haupter—

werbung aber geschah 1317, wo das Deutschordenshaus Mergent—

heim, in Berbindung mit seiner Wohlthäterin Elisabeth, Gotfrieds
v. Hohenlohe Wittwe, vom Grafen Poppo v. Cberstein dessen An—

theil an Prozelden oder Brodselten kaufte um 2600 Pfund Heller
(Dahl S. 26.); a. 1320 war der ganze Kaufschilling bezahlt und
inzwischen noch weitere Käufe gemacht worden. 1319 kaufte das

Ordenshaus Mergentheim die Dörfer Faulbach und Breitenbrunn,
eine alte Zubehörde von Prozelden, um 1600 Pfd., und 1320 das
Patronatrecht zuFanlbach und Dorfprozelden. Zu dem Ordens-
gut Rollbach gehörten auch Schmachtenberg und Gießhof; endlich

hatte der Orden auch die Burg Neubronn sammt Zubehor erwor
ben (süd. östl. von Wertheim.)

Aus allen diesen Besitzungen wurde ein eigenes Ordensamt

gebildet und zwar eine Kammerkommende des eutschmeisters, als
welche sie neben Horneck genannt wird àa. 1444 (Voigt II., 529
not. 1.) Bei Horneck nun, einer oft besuchten Residenz der Deutsch—

meister, hatten die Erzbischöäfe von Mainz ein ansehnliches Besitz-
thum erworben von den Herrn von Weinsberg, das Amt Scheuer
berg mit Neckarsulm. *)

Die Kammerkommende Prozelden hingegen stieß an die Masse
der kurfürstl. Mainzischen Besitzungen. Wie nahe lag somit der
Gedanke an einen Tausch und dieser am auch im Jahre 14838

wirklich zu Stande, nachdem die beiderseitigen Einkünfte gebührend
waren gegen einander abgewogen worden Dabei wurde ein Fuder
Wein bei Neckarsulm zu 6 fl., bei Prozelden und Neubrunn zu
8 fl. angeschlagen, und an allen betreffenden Orten 2 Malter Korn
oder Waizen oder Erbsen, 3 Malter Dintel, Gerste oder Haber
(Aschaffenburger Maß) für einen Gulden gerechnet. Die beider—

seitigen Burgmänner sollen bei den Schlössern bleiben, wohin sie

*) Nicht Neckars Ulm, wie Voigt schreibt J, 159)6. Scheuerberg ist der alt—

herkömmliche noch heut dem Berg (mit wenig Ruinen) verbliebene Na
men, mag auch in Urkunden hie und da (Voigt I.,s not. 2) Schauer
berg geschrieben stehn.
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durch ihre Lehenbriefe gewiesen sind und wurden noch im gleichen

Jahr 1483 von ihren neuen Lehensherrschaften im Besitz ihrer
Lehen bestätigt.

So bildete sich neben der Kommende Horneck das bedeutende

Amt Neckarsulm, von welchem bei Voigt nur einmal der Name
genannt wird. Ganz in der Nähe bestand seit länger schon die
Kommende Heilbronn, von welcher Voigt J., 59, nur das bestimmt
zu sagen weiß, daß schon 1279 dieses domus theut. bestand und
1288 ein Kommenthur genannt wird. Von einer weiteren be—

nachbarten Kommende — Stocksberg (im Zabergäu) wird in aller
Kürze J., 57 geredet und gelegentlich II. 5 der Name genannt, als
einer festen Ordensburg. — Hier bleibt uns also überall viel zu
thun übrig, die genauere Geschichte dieser Deutsch-Ordensbesitzun—
gen aufzuhellen. Zuerst müssen wir aber den oben gewählten
Titel dieser Abhandlung rechtfertigen, daß wir nemlich diese ver—

schiedenen Kommenden alle zusammenfassen als „Deutschmeisterisches
NeckarOberamt.“

Es hängt das zusammen mit den großen Veränderungen,
welche mit der Ballei Franken vorgenommen wurden 1788. 89. ge
mäß den Beschlüssen eines Provincialcapitels zu Cllingen. Die
sämmtlichen 21 Kommenden der Ballei Franken sammt ihren son—

stigen Besitzungen und Vogteien wurden förmlich an den Hoch—

und Deutschmeister abgetrelen gegen die ewige Verpflichtung jähr—

lich eine Leibrente von zusammen 78,000 fl. an einen Landcom—

menthur, 6 Rathsgebietiger, 10 Kommenthure und 6 Ordensritter
auszubezahlen. Dem Landkommenthur wurde zugleich dasOrdens
haus in Heilbronn zur Residenz angewiesen. (Näheres s. bei
Voigt II. 529.)

In Folge dieser Neuorganisation wurde nun das Hoch- und
Deutschmeisterthum in Franken eingetheilt in 3 Oberämter. J. Das
Tauber-Oberamt mit der Stadt Mergentheim und den 8 Aemtern
Neuhaus, Balbach, Wachbach, Gellchsheim, Nitzenhausen, Wurz
burg, Münnerstadt und Cloppenheim in der Wetterau. II. Das
Neckaroberamt mit den Aemtern 1) Horneck, 2) Neckarsulm, 3) Heich—
lingen, 4) Heilbronn, 5) Kirchhausen, 6) Stocksberg. Die Ober—
aämter J. und II. hießen auch das Unterland gegenüber von dem

Oberland, dem III. Oberamte Ellingen mit 18 Aemtern in Fran
ken, Schwaben und Bayern. (Geograf. statist. topogr. Lexicon von
Franken DI., 559 f. Voigt II. 535 not. 2.) — Gehen wir nun
über zu den einzelnen Bestandtheilen des Neckaroberamts.
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Ob die Kommende Heilbronn oder Horneck älter ist? kann

bis jetzt nicht entschieden werden, doch ist das erstere wahrscheinlich.

In Heilbronn bestand ein Deutschordenshaus jedenfalls schon 1279
und zwar seit einiger Zeit. Denn im gen. Jahr (Stälin III.,
745. Jägers Geschichte von Heilbronn J., 122) versprach dieses
Haus der Gemahlin und den Töchtern eines in den Orden getre—

tenen Regensburgischen Bürgers von den dem Ordenshause ge—

schenlten Gütern ein jährliches Leibgeding von 10 Pfd. Heller Re
gensburger Währung zu bezahlen. Daß der Orden durch Schen—

kung des Patronats in Heilbronn dahin gekommen, diese Vermu—

thung Voigts ist wohl unrichtig, denn er besaß — soviel wir wis—

sen — niemals den Kirchsatz und das Patronat der Heilbronner
Kirche d. h. Pfarrkirche. x) Dagegen ist das Ordenshaus an eine
alte im romanischen Styl erbaute Kapelle angebaut und die Heil—
bronner Stadtsage behauptet von Alters her einstimmig, es ftehe
die Kommende auf dem Boden des alten kaiferlichen Palatiums
und Kaiser Friedrich (das muß II. gewesen seyn, von Friedrich J.
ists unmöglich) habe dieses kaiserliche Gut dem Orden geschenkt;

Jäger J. 45. Die Inschrift am Deutschen Hause, welche gelesen
wird Alexius Cimor Kummetr hailpr. V. deucz ordens 1221,
bedarf wohl sehr einer tkritischeren Lesung, sonst aber mag die
städtische Ueberlieferung immerhin wahr seyn und alsdann gehört
Heilbronn zu den ältesten deutschen Kommenden. Das von ihr
geübte Asylrecht soll von dem kaiserl. Palatium auf dieselbe über—

gegangen seyn. Vergl. Jäger 1, 298. Kommenthure in H. nennt
Jäger (J. 122 f.) Br. Kraft v. Krautheim 1288 (vrgl. Stälin
II. 753), Br. Arnold v. Saunsheim 1290; B. (wohl nicht Kraft
sondern) Gotfried v.Hohenlohe 1291; Br. Johann — 12983 (und
1299.) Br. Anselm v. Urbach 1314; 1318 B. Ludwig von Owe,
endlich wieder Br. Arnold v. Saunsheim und Br. Diether v. Eh—

renberg 1320. Weitere siehe bei Jäger p. 156. 211. 274. 2WB.

Auch einige Erwerbungen zählt Jäger auf S. 122. 211. 4.
in Heilbronn selbst u. a. Orten **) Weiter hinten werden wir ei—

nen ansehnlichen Gülthof zu Biberach finden. Klunzinger in seiner

v) Das Patronat, einst vom Bisthum Würzburg ans Kloster Amorbach
gekommen, war kaiserlich geworden; 1849 schenkte esKarl IV. dem
Bischof von Würzburg; Jäger J., 145. ct. 1859 S. 90. 81.

**) Die Orte Enßlingen und Böfflisbach welche 3. 1299 an das Kloster
Schönthal sollen verkauft worden seyn, weiß ich nicht zu bestimmen.
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Geschichte des Zabergäus erwähnt daß die Commende H. zu Hausen
a. Zaber und zu Nordheim je ein Hofgut besaß und Antheile am

Zehnten und das Jagdrecht der Hatz mit Windhunden; Lec. II, 112.
147 f. 171. IV, 144. Die bedeutendsten Besitzungen der Commende
waren späterhin die Dörfer Sontheim bei Heilbroun, Degmarn a.

Kocher, zwischen Oedheim und Kocherdürn, ein Theil von Thal—

heim (OA. Heilbronn) mit dem Hofe Hochrain. Erst im 18ten
sec. kaufte die Commende vom Kloster Kaisersheim den Schellenhof
bei Flein. Die Erwerbung von Sontheim geschah 1293. Ritter
Albrecht von Ebersberg c. ux. Irmentrude schenkte dem Orden sein

Dorf S. mit allen Zubehörden unter der Bedingung es nie von
der Commende weg zu veräussern. Degmarn könnte von den Herrn
v. Weinsberg erworben worden seyn? Doch waren in Degmarn
(einst Degmaringen) auch verschiedene ritterl. Geschlechter begütert
und die Herren v. Neudeck z. B. und von Bachenstein haben da

Güter verkauft ans Kloster Schönthal. 1366 verkaufte Kraft Kel—

ner von Bretach seinem gn. Herrn Engelhard v. Weinsberg sein

Gut in Tegmaringer Mark um 70 Pfund Heller und verspricht
ihm den Vorkauf auf seinem Gütlein in Brettacher Mark genannt
Lewensteins Hube. F. Cunz v. Sindringen der alte. Cunz v. Sind—
ringen der junge und Hans v. Sindringen Brüder, Edel Knechte.
Ueber die Erwerbungen des Ordens ist uuns nichts bekannt ge—

worden.
Das Dorf Thalheim gehörte später den Herzogen v. Wirtem—

berg, den Freiherrn v.Gemmingen und dem Orden gemeinschaft—

lich, Würzburg besaß den Zehenten. Nun waren die Herrn v. Gem—

mingen Besiznachfolger der einstigen ritterl. Herren v. Thalheim,
deren festes Haus sie besaßen. In den Ueberresten eines zweiten
größeren Schlosses, einst der Familie v. Hohenrieth gehörig, wohn—

ten später die Juden des Orts. *) Diese hat natürlich nicht Wir—
temberg aufgenommen, das nirgends auf seinem Gebiete Juden
duldete, sondern der D.Orden, welcher sie auch in Sontheim auf—

nahm. Man darf also vermuthen der Orden habe von den Herrn
v. Heinrieth seinen Theil in Thalheim erworben. Die Unterthauen
des Ordens blieben oder wurden wieder katholisch, ebenso in Sont-
heim. Daher an diesen beiden Orten eine katholische Bevölkerung
in einer protestantischen Umgebung.

x8) So sagt Mosers topogr. Lexicon v.Wurtemberg S. 565; vergl. das
Lexicon v. Franken.
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Von der Commende Horneck sagt Voigt S. 57:3 von wem

sie gegründet und wie sie zu ihren ziemlich ansehnlichen Besizungen

gekommen, liegt noch imDunteln. Nach Stälin II, 745 bestand

sie bereits im Jahr 1274. Stälin sagt auch ursprünglich habe

diese Commende zur Ballei Franken gehoört, sey aber nachher dem

Deutschmeister überlassen worden — als Kammergut also. Daß
unsere Nachrichten so kurz beisammen sind erklart sich einfach dar—

aus, weil die Bauern 1525 Freitags nach Philippi und Jacobi
das Schloß Horneck ausgeplündert und in Brand gesteckt haben,

wobei (wie es ausdrücklich heißt) auch alle Dokumente, Lagerbücher
u. s. w. zerrissen und verschleppt worden sind. Ueber denUrsprung
dieses Ordenshauses bleibt also nur eine Sage übrig. Um 1260
soll ein freier Herr Conrad v. Horneck auf dieser seiner Burg ge—

sessen seyn, mit Gemahlin und 3 Kindern. Als seine Gemahlin
starb gab der Vater seine Tochter ins Kloster Billigheim (wo man
unter den Wappen der Klosterfrauen an den Balken des ehemaligen

Klostergebäudes noch 17650— 1800 auch das Wappen von Horneck
soll gesehen haben, nach Aussage des Deutschordens-Pfarrers Hille.)
Der Sohn Werner war lahm, der Sohn Conrad ein ritterlicher
Herr. Nun übergab der Vater sich selber sammt seinen Söhnen
und mit all seinem Gut der h. Jungfrau Maria und ihrem Ritier—

orden. Dabei sezte der Vater seinen lahmen Sohn auf den Altar
der jezt dem Deutschorden und seiner Patronin übergebenen Schloß—

kapelle, worauf der Kranke plötzlich gesund wurde aber im geist—

lichen Stande blieb und ein gottseliges und erbauliches Leben führte
angeblich bis 1806, wo er gestorben und zu Horneck begraben seyn

soll. Der Vater mit seinem Sohne Conrad war ins heilige Land
gezogen, hatte aber nur die Leiche Conrads zurückgebracht und zu
Horneck bestattet, wo auch er selber seine Ruhestätte fand, zu Füßen
des Hochaltars der Schloßkapelle.— So meldet die Sage, so

glaubte der Deutschorden selber. Sollte nicht eine wirkliche Erin—

nerung zu Grund liegen? sollten nicht die Grabsteine Zeugniß
abgelegt haben, zumal von einem 1306 gestorbenen Bruder Werner
v. Horneck? Das scheint uns sehr wahrscheinlich. *)

x) Wir konnten seitdem Horneck fluchtig besuchen und fanden an der Chor—
wand die großere obere Haälfte eines aus dem Boden gerissenen Grab—

steins — mit einem Wappenschilde in der Mitte — welcher offenbar
jenem Werner zugehört Es scheint aber der jezt existirende Stein
wurde einem aälteren nachgebildet von einem Steinmetzen, welcher die
alten Buchstaben nicht recht lesen konnte und so etliche Hieroglyfen
anbrachte. Der Namen fehlt jezt.
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Historisch nachweisbar ist daß es Herrn v. Horneck gab, welche

mit dem Stifte Wimpfen mehrfach in Verkehr standen. 1254
schenkten die Brüder Werner und Konrad dem Stifte ihren Pfarr—
satz zu Aglasterhausen und Unterhelmstadt, zu ihrem und ihrer
Eltern Seelenheil. (Jäger, Handbuch für Neckarreisende S. 123.)
Der Bruder Werner war Domherr (schon 1248) und späterhin
Domprobst zu Speier, auch Probst zu Wimpfen bis * 1275
(Mones Oberrheinische Zeitschrift VI, 460.) Er stiftete noch um
1270 vier Präbenden zu Wimpfen. Diese beiden Brüder also er—

scheinen in keiner näheren Verbindung mit dem Deutschorden. Sehr
nahe liegt nun die Annahme der weltliche Bruder Conrad habe
einen Sohn Werner II gehabt und dieser habe sich und sein Erbe
dem Deutschorden zugebracht. Ist die Angabe richtig, daß a. 1274
der Deutschmeister Conrad v. Hirzberg und der Commenthur Br.
Werner auf Horneck dem Kloster Schönau etliche Einkünfte ver—

kauft haben, so war also die Veränderuug vorher schon geschehen

und es ist eine sehr glaubliche Sache, daß eben der Stifter Werner
v. Horneck zum Kommenthur des neugewonnenen Ordenshauses
bestellt wnrde. Ueber eine Wahrscheinlichkeit aber kommen wir bis
jezt nicht hingus. 1298 wirtte dom. Engelhardus commendator
theuton. fratrum domus in Hornegke (Schönthaler Urk.) Ein
Bruder Conrad v. Hornecke zeugt 1327, Mon. Zoll. 2, 407, etwa
ein Ritterbruder von diesem Ordenshaus? Vom Deutschmeister
Eberhard v. Sanusheim 1420 ff wissen wir, daß er eine besondere

Vorliebe für Horneck hatte. Er stiftete 1429 ein feierliches Amt
in der Schloßkapelle fur die lebenden und gestorbenen Mitglieder
der daselbst errichteten Bruderschaft; er brachte es auch zuerst da—

hin, daß die Ballei Franken die Commende Horneck nebst etlichen
andern Besizungen dem Deutschmeister zur Residenz abtrat, damit
der Meister welcher bis dahin meistens anf den verschiedenen Or—

denshäusern umhergezogen war und von denselben seinen Unterhalt
bezogen hatte, doch auch sein bestimmtes eigenes Einkommen habe.

Zulezt starb Eberhard auch auf Horneck den N. Dec. 1434 (Voigt
J, 655) und wurde daselbst in der Kapelle begraben. Nach ihm,
dem 30sten Deutschmeister, (nach Voigts Zählung) fanden ihre
Ruhestätte zu Horneck 341) Eberhard v. Stetten, 1443 — 14473;

32) Jost v. Venningen 1447 — 1454, * 1459; 33) Ulrich v.
Lentersheim 1454 — 1479, 7* 1481; 35) Andreas v. Grumbach
1490 —

4— 1499; 36) Hartmann v. Stockheim 1499 — 4 1510;
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37) Johann v. Adelmann 1510 — * 1515. Ihre Grabsteine *)
waren in der Schloßkapelle zu sehen.

Von Kommenthuren sind uns gelegentlich aufgestoßen — Kon—

rad v. Pach 1459, Arnolt v. Seckendorf 1475 Hauscommenthur,
1498 Adolf v. Thüngen, Hauscommenthur zu Horneck.

Das betrübte Loos der Burg Horneck im Bauernkrieg ist oben
schon erwähnt; vgl. Voigt II, 9 ff. und Zimmermanns Geschichte
des Bauernkriegs. Am Freitag nach Misericordias*) 1525 erließen
Göz v. Berlichingen zu Hornberg (in nächster Nähe), Georg Mez
ler v. Ballenberg, Obristfeldhauptmänner, Hans Reuter von Bie—

ringen, Schultheiß, und andere Verordnete des hellen Haufens jetzt

zu Amorbach den Befehl an die Gundelsheimer das Schloß Horneck
gänzlich abzubrechen bis auf den Grund u. s. w. Dieß geschah

nicht, eswurde nur ausgebrannt und die Beschädigungen können
nicht sehr bedeutend gewesen seyn, müssen auch sogleich wieder
ausgebessert worden seyn, weil schon im nächsten Jahre wieder
1526 am Freitag nach Jacobi ein Kapitelsgespräch zu Horneck ab—

gehalten wurde; ebenso 1527 u. 1534 im December (Voigt V, 67)
ein Provincialkapitel u. s. w.Der Treppenthurm im Innern des

Burghofs zeigt über der Thüre die Jahreszahl 1529, am nördli—

chen Flügel steht die Jahreszahl 1533. Die Burg war jetzt wie—

der in wohnlichem Stande und wurde während des damaligen wir—

tembergischen Kriegs stark bemaunt. 1541, 19. Februar, über—

nachtete Kaiser Karl auf Horneck, wo vorher schon Pfalzgraf Fried
rich eingetroffen war, mit großem Gefolg. Der Orden mußte über
1000 Personen speisen. Wiederum übernachtete Karl V. und ver—

schiedene Fürsten inseinem Gefolge am 3141. März 1546; die Un—

kosten betrugen 722 fl. Die folgenden Schicksale der Burg zu ver—

folgen liegt nicht inunserem Plau. Erst nach der Mediatisirung
des deutschen Ordens wurde das Schloß an Privatleute verkauft.

Die zur Kommende Horneck gehörigen Besitzungen waren: ein
bedeutendes Hofgut bei der Burg, das Dorf — späterhin die

*) Die jezt noch vorhandenen Grabsteine sind offenbar nicht die ursprüng
lichen, sondern wurden ohne Zweifel bei Wiederherstellung der Kapelle
neu hergestellt nach einem Muster, mit der Bestimmung gleich je
zwischen 2 Fenstern aufrecht an die Wand gestellt zu werden

24) Damit im Widerspruch steht eine am Thurm zu Horneck angebrachte
Steininschrift, wornach schon am Freitag nach Quasimodogeniti eine

Schaar dazu verordneter Bauern die Burg verbrannt hat, wie auch

Stocksberg, Sulm, Dalau, Scheurberg und Heuchlen
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Stadt Gundelsheim, die Dörfer und Weiler Böttingen, Höchst
berg, Tiefenbach, Heinsheim und Bernbronn zum Theil, der Hof
Dornbach, einige Kirchsätze, die Zehnten zu Gundelsheim, Böt—
tingen, Dornbach, Obergriesheim, Tiefenbach, Maßholderhof,
Hasmersheim, Hochhausen, Helmstadt; Zehnt- und Kelterweine zu
Gundelsheim, Böttingen, Bachenau, Hasmersheim und Heinsheim,
Gülten an vielen Orten, Waldungen im Umfang des Amtes und
bei Obergriesheim, Heinsheim u. a O.; endlich eine Mühle zu
Mittelschefflenz, 24 Morgen Felds bei Alfeld, der Vollmarshof bei
Hartheim und der Assulzerhof. Ein Hof zu Helmstadt sammt
Zehnten wurde 1662 an Hans Conrad v. Helmstadt gegen fixe
Früchte abgetreten. — Nun einzelnes Näheres über diese Besitzungeu.

Gundelsheim“) zu den Fußen der Burg Horneck gelegen, bil—
dete wohl von Alters her die Hauptzubehör derselben. Zur Karo—
lingerzeit wurden verschiedene Schenkungen da an das Kloster Lorsch
gemacht, wie auch in der ganzen Umgebung, s. Stälin I,322. 387;
wie dieselben in andere Hände gekommen sind, wissen wir nicht
mehr. Hohenstaufisch war der Ort nicht, denn in der Urkunde
von 1188 W. U. B. II, 256 ff. ist wohl nicht unser Gundelsheim
gemeint (Stälin II, 235), sondern das badische Gondelsheim
BezirtsAmt Bretten.)

Dagegen schenkten wohl in unserem Gundelsheim F. n. R.
von Seunfeld dem Kloster Hirsau 2 Huben (O. hirs. 30b.) und
jedenfalls das Stift Wimpfen hatte auch Güter in Gundelsheim
und Umgegend, Stälin II, 752. Für eine Mathilde von Horneck
wurde ein Seelgeret zuWimpfen mit Gütern zu Gundelsheim
gestiftet, und ein Conrad v. Huchilheim (Heuchlingen) soll dem

Stifte Wimpfen geschenkt haben seine Besitzungen in Gundelsheim
(Jäger, Handbuch S. 121.) Auch ein ritterliches Dienstmannen—
geschlecht saß zu Gundelsheim (Burgmänner wohl auf Horneckh);
1282 wird Ludovicus de Gundolfesheim, miles genannt, zeugend
in einer Obereisesheim betreffenden Urkunde.

Der Orden erwarb nach und nach den ganzen Ort und er—

wirtte bei Kaiser Wenzel 1398 d. d.Nürnberg an St. Marga—
rethen-Abend das Stadtrecht mit 2 Jahrmärtten und Wochenmärk—
ten (vgl. Stälin III, 370 not.) Der Deutschmeister Jost von
Venningen erlaubte den Bürgern der neuen Stadt von den ihnen

x*) Ein Ort mit Römischen Alterthumern; vei Böttingen sind germanische
Reihengräber wie auch bei Gundelsheim.
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obliegenden ungemessenen Frohnden durch ein jährliches Surrogat
von 8O fl. sich frei zu machen, doch sollte jedem folgenden Deutsch
meister freistehen, die Frohn auch wieder in natura zu fordern.

Der Kirchsatz zuGundelsheim gehörte auch dem Orden. Von
der Stiftung des Spitals durch den Deutschmeister Eberhard von
Sainsheim war schon im Jahresheft 1857, 229 die Rede. Die
Kapelle vor dem Neckarthor „zum heilgen Kreuz“ hat Augustin
Oswald v. Lichtenstein, Commenthur auf Horneck, um 1640 gebaut
und eine ewige Messe dahin gestiftet.

Horneck mit dem ganzen Amte Horueck-Gundelsheim, diesseits
des Neckars, lag im Bezirk der Cent Mosbach und stand also zu—

letzt unter Curpfälzischer Jurisdietion. Pfalzgraf Philipp Wilhelm
überließ 1668 dem Orden diese Centgerichtsbarkeit mit ihren Zu—

behörden gegen eine Pfandsumme von 15,000 fl., auch verzichtete
er auf 5 Fuder 4 Eimer Wein, welche das deutsche Ordenshaus
zu Weinheim an die dortige Curpf. Kellerei zu entrichten hatte, so

wie auf jährl. 100 fl. Reichs- und Türkensteuer, welche der Orden
gemäß dem Borbergischen Vertrag mit der Pfalz zu bezahlen hatte.

Das Dorf Böttingen gehörte wohl auch zu den alten Zu—

behörden der Burg Horneck und ebenda ist wahrscheinlich der 1282
genannte Oratto de Bottingen, wiles, Burgmann gewesen. Eine
Heilka de Botkingen, welche 1289 ihr Vermögen dem Kloster
Billigheim zu einem Jahrstag vermachte, s. bei Mone ORh XI, 163.

Nordöstlich von Gundelsheim im jetzigen Waldbezirk Seelbach
lag ehemals ein Weiler (angeblich auch eine Burg) Selbach,
längst abgegangen. 1334 erkaufte das Haus Horneck von Heinrich
Kappler von Oedheim alle seine Güter und Gerechtigkeit zu Sel—

bach um 150 Pfund Heller.
In Höchstberg, einst Hechesbur u. Heckspur genaunt, hatte

das Kloster Comburg Besitzungen 1305 (vgl. Mone ORh XI, 341)
welche der deutsche Orden scheint erworben zu haben. Ein anderer
Theil wurde a. 1396 gekauft.

1396. Heinrich v.Byringen und Adelheid v. Bloa verkaufen
an das Ordenshaus Horneck ihren Theil zu Heckspur (Höchstberg),
sammt ihren eigenen Leuten daselbst, 8 Morgen Wiesen an der
Schefflenz, unter der Grecken Gütern gelegen und ihren Theil zu
Bernbrunn — mit allen Zinsen, Gülten, Rechten und Diensten,
Zehnten u. s. w. Vogtei n. Gericht — für 30 fl.

Einen dritten Theil, 1413 an Berchthold v. Tann, Propst
des Stiftes zu Wimpfen verpfändet, verkauften 1422 Friedrich v
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Berlichingen e. ux. Anna v. Rotenburg an Komburg um 300fl. nemlich
ihr Gut zu Höchsperg sammt / des großen und kleinen Zehnten
und die Hälfte an /6 der Vogtei und des Gerichtes.

Höchstberg besaß eine Kapelle, als Filial von Untergriesheim,
wo das Patronat an Wirtemberg gekommen war. Durch Vertrag
von 1583 erhielt der Orden des jus patr. der Kaplanei abgetreten
und 1713 wurde Hochstberg ganz von der Mutterkirche getrennt
und eine eigene Pfarrei errichtet.

Wie ein Theil von Bernbrunn a. 1396 gekauft worden ist,
haben wir bei Höchstberg gesehen; die andere größere Hälfte (um
1800 besaß der Orden 4, die Pfalz 6 Unterthanen) wurde 1437
vom Spital Mosbach erworben. 14587 kaufte für dieses der Rath
von Mosbach den Hof Bernbrunn von Conrad v. Heuchelheim
(Heuchlingen), Domherrn zu Speier, um s0 fl. jährl. Leibgeding.
(Daß wahrsch. in älterer Zeit ein Sitz der Freiherrn v. Steinach
hier gestanden, (s. 1859, S. 67.)

Zu Tiefenbach besaß das Kloster Amorbach /s des großen
und kleinen Zehnten, verpfändete sie 155680 — 95 an den Orden
um 550 fl., verkaufte sie aber später andas Spital zu Mosbach.

Dornbach war ein Kammergut, wurde aber 1595 unter
Auflegung einer ewigen Gült um 2450 fl. an einen Unterthanuen
vqatkauft. Später wurde der Hof getheilt.

Das Dorf Heinsheim jenseits des Neckars war eine Zube—

hörde der Burg Ehrenberg, und von den Herrn von Ehrenberg
soll der Orden seine Hälfte bekommen haben. Die andere Hälfte
kam in die Hände der Herrn v. Racknitz. Deutschorden hatte seine
Erwerbung vor 1454 gemacht, denn in diesem Jahr wurde ein
Vertrag gemacht zwischen Deutschorden und Heinrich und Hans
v. Ehrenberg wegen Besezung der Schuldheißenstelle, des Gerichts,
der Untergänger, wegen des Weinschenkens, der Frevel und Buß
in dem gemeinschaftlichen Dorf Heinsheim.

Unter den Gefällorten sey nur Hohenstatt bei Wimpfen ge—

nannt. A. 1334. Der Meister des Spitals vom h. Geiste zuWimp
fen bekennt, daß selbiges dem Hause zu Horneck von ihren Gütern
zu Hohenstatt jährlich 21Sommerhühner schuldig sey.

Von auswärtigen Kirchsätzen gehörten zur Kommende Horneck
die zu Haßmersheim a. N., zu Hilsbach und Kirchart (bei der
Burg Steinsberg).

Zu Haßmersheim besaß der Orden auch ein Gut, das
sog. Gundelsheimer Hoflein.
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1411, 11. Merz. Bischof Johann II. von Worms verleiht

dem Deutschorden den Zehnten und Kirchsatz zu Haßmersheim,
nidwendig ihrem Schloß Horneck an der andern Seite des Neckars
gelegen (Mone ORh. XI; 152) Zu diesem Zehnten gehorte auch
der große Zehnte auf der Hanlocher Gemarkung zwischen Haß—

mershheim und Hochhausen.—Wann und wie die Erwerbung ge—

schah, ist eine offene Frage; denn schwerlich ist der Lehenbrief von
1411 der erste. Wenn Jäger (Handbuch S. 119) Recht hat, daß
a. 1411 auch Heinrich v. Ehrenberg mit dieser Burg u. s. w. und
dem Kirchsatz zuHaßmersheim belehnt gewesen vom Bisthum Worms,
so ist am wahrscheinlichsten *), daß der Deutschorden mit seinem Theil
von Heinsheim auch sein Gut und den halben Kirchsatz zu Haß—

mersheim erwarb. Die andere Hälfte muß dann später acquirirt
worden seyn.

Den Pfarrsatz zuHilsbach sammt Zehnten übergab Pfalz
graf Ruprecht 1367 dem Deutschordenshause Weinheim, und eben—

so 1369 den Pfarrsatz zu Kirchart. Weil aber diese Orte ge—

legener waren für die Kommende Horneck, so erlaubte Pfalzgraf
Rupert der ältere 1395 sie zur Kommende Horneck zu ziehen, des
größern Vortheils willen. Der Orden erwirkte nun Erlaubniß,
beide Pfarreien zu incorporiren und verschrieb für diese Erlaubniß
1395 dem Domtapitel Worms 5 Pfund und 3 Pfund Wehhs
jahrlich.

Von dem Vollmarshof zu Höpfingen bei Hartheim haben
wir Folgendes aufgezeichnet gefunden. Er gehörte ursp. den rit—
terl. Herrn v. Düren. Diese empfiengen vom deutschen Ordens—
hause Horneckt ein Burglehen von jährl. 4 fl. und haben dagegen
ihren Vollmarshof zu einem rechten Mann- und Burglehen gemacht
und widerlegt. In dieser Eigenschaft kam der Hof kaufsweise an
die Herrn v. Hartheim 1553 und als dieselben 1607 ausstarben,
mit Georg Wolf v. Hartheim, so fiel der Hof als erledigtes Lehen
heim und wurde von der Kommende Horneck in Besitz genommen.

Derselbe gab Handlohn und Hauptrecht nebst Frucht- und
Geldgülten.

II. Das Amt Heuchlingen umfaßte die Dörfer Jagstfeld,
Duttenberg, Ober- und Unter-Griesheim, Bachenau, Offenau,
Hagenbach und Oedheim. Der Amissitz war in dem Schlosse Heuch

x) Daß von dem Grafen Boppo von Laufen sein wormsisches Lehen zu H.
an den Orden gekommen sey, (Jager l.c.S. 137) ist nirgends beglaubigt.
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lingen. Die Art der Erwerbung dieses Amtes kennen wir nicht
urkundlich, sie läßt sich aber ziemlich genau nachweisen. Es war
nemlich ein ansehnlicher Bezirk von Reichsgut in dieser Gegend
übrig geblieben, zusammenstoßend mit der Reichsstadt Wimpfen
(und der ehemals Hohenstaufen'schen Herrschaft Weinsberg.) Frei—
lich aber waren diese Reichsdörfer (vgl. 1855 S. 47) von den Kai—
sern verpfändet worden und zwar (zugleich mit Neudenau) hatte
sie um die Mitte des 14. Jahrhunderts der Ritter Burkard Sturm—
feder im Besitz. Um diese Zeit fiengen die Erzbischöfe von Mainz
an, in dieser Gegend sich weiter auszubreiten und suchten mit Er—

folg die Beihilfe des Kaisers.
Karl IV. erlaubt dem Erzbischof Gerlach von Mainz die vom

Reiche an Burkhard Sturmfeder verpfändeten Dörfer Jachsvelt,
Offeuheim, Tuteuberg, Grossen grissheim, Kleinen grissheim, Bachen
heim und Richarteshusen einzulösen und pfandweis inne zu haben

21. Merz 1362. (Regg. boie. 9, 38 f)
Die Auslösung erfolgte wirtlich im Jahr 1362 (vgl. Regg.

b. 9, 66.) Der Ritter Burtart Sturmfeder et ux. Elsbet, Tochter
Engelhards v. Hirschhorn, und ihr Sohn Burkard bekennen, daß
der Erzbischof von Mainz die ihnen vom Reich um 1600 Pfund
Häller verpfändeten gen Wimpfen gehörigen Dörfer Tuttenberg,
Offenheim, Ober- und Niedergriesheim, Bachenheim, Jagsfeld,

Gichannndanen be Shgldugen und Kaberthet augh

Höfe zu Flein —- eingelöst hat. Diese Pfandschaft hat also offen—
bar der Erzbischof wiederum abgetreten an die Kommende Horneck,
wenigstens dem Hauptheile nach, und dazu tam Oedheim, welches

Dorf schon 1335 Engelhard von Weinsberg mit der Burg Scheuer—
berg und Stadt Neckarsulm an den Erzbischof verpfändet hatte.

Wollten wir übrigens annehmen jene Pfandschaft habe die
ganzen Orte mit dem gesammten nutzbaren Obereigenthumsrecht
befaßt, so würden wir gewißlich weit irren. Das Reich scheint
nur die Vogtei und einzelne Rechte und Gefalle besessen zu haben;
der Grund und Boden war in verschiedenen Händen, namentlich im
Besitz von verschiedenen adlichen Familien und es kostete manchen
Kauf u. s. w. bis der Orden sein späteres Besitzthum beisammen
hatte. Darum müssen wir auch die einzelnen Amtsorte noch be—

sonders besprechen.

Der Amtssitz Heuchlingen (ôHeichlingen) war eine stattliche
Burg, mit Thürmen, Mauern und Gräben, über der Jagst lie—

gend; nur ein großes Hofgut sammt Mühle gehörte dazu. Erst
2
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1784 wollte man dieses Hofgut in einzelne Lehen zu 4 Morgen
Feld und 8/4 Morgen Wiesen zerschlagen und Ansiedler einladen,
welche für ihre neugebauten Häuser 7jährige Steuerfreiheit genie—

ßen, dann aber zehnt-, schatz- und steuerbar seyn, jedoch ewige Frohn
freiheit genießen sollten.

Auf dieser Burg saß ursprünglich eine ritterliche Familie
de Huchelheim, von welcher oben beiBernbronn Conrad v. Heu—
chelheim (1437) genannt worden ist, ebenso bei Gundelsheim; eine
Adelheid v. Huchelheim, 1319 s. 1857, 195.

Die Erben dieser Familie scheinen besonders gewesen zu sein
theils die Capler von Oedheim, theils die Herrn v. Wittstadt auf
Hagenbach. Denn einen Theil des Schlosses soll der Orden 1466
von einem Heilbronner Bürger gekauft haben, wie ihn der von
Burkhard und Wilhelm v. Wittstadt genannte Hagenbach erworben
hatte. Ein Philipp und Wilhelm von Wittstadt genannt Hagen
bach verkauften ihr Fischwasser in der Jagst bei Heuchlingen anno
1513 an den Orden.

Den andern Theil der Burg aber vertauften Heinrich und
Ulrich Capler von Oeden genannt Bautz um 324 fl. an Deutsch-
orden anno 1502. Die Burg soll (aufgetragenes ohne Zweifel)
Ellwangensches Lehen gewesen seyn. Sie wurde im Bauernkrieg
ausgebrannt, nachher wieder hergestellt und 1811 von der Krone
Wirtemberg verkauft, welche bis dahin ein Kameralamt daselbstj
gehabt hatte. — Die Herrschaft besaß das Zehnt- und Schäfereirecht.

Nahe dem Punkte wo der Kocher und die Jagst bei Heuch—
lingen einander auf eine Viertelstunde nahe kommen, liegt am Ko—

cher das Dörfchen Hagen bach, einst gleichfalls mit einem festen
Hause, von welchem sich seit dem 15. Jahrhundert die Herrn
v. Wittstadt genaunt Hagenbach — benannt finden. Diese Herren
hatten wahrscheinlich zu Hagenbach einen befestigten Wohnsitz
(das sogenannte Steinhaus?), welchen der Orden durch besondern
Kauf erwarb.!

Philipp v. Wittstadt genannt Hagenbach, Ritter, mit Zustim—
mung seiner Gemahlin Agathe v. Ramstein verkaufte 1506 das
Dorf Hagenbach sammt allen seinen Gütern, Rechten und Gerech—
tigkeiten und Gefällen daselbst, sammt Gericht und Vogtei, so Lehen
vom Kaiser und Reich, um 2000 fl. rh. an Deutschorden. 1516
Agathe v. Wittstadt verzieht sich ihres zu Hagenbach habenden
Wittwensitzes.

Daß auch Hagenbach zu dem alten Reichsgut in dieser Gegend
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gehört, zeigt die Reichslehenschaft. Zu diesem Rittergut gehörten
wohl auch ursprünglich die Fischwasser zuHagenbach, auf und
abe, in Kochendorfer, Oedheimer und Hagenbacher Mark, welche
Deutschorden 1487 kaufte um 35 fl. von Hans v. Königsbach.

eitere Besitzungen hatten die Wittstadt v.Hagenbach zu
Bachenau, Duttenberg, Nectarsulm, Griesheim, Offenau u. s. w.

Duttenberg, nicht weit von Heuchlingen jenseits desGKocheth
auf der Höhe der Thalwand gelegen, hatte einst gleichfalls einen
ritterlichen Burgsitz. Denn gegen Ende des 14. sec. heißt ein Heinz
v. Bieringen (Sohn einer Elisabeth v. Helmstadt) „gen. von Tut—
tenberg“ (1859 S. 34.) und 1426 war der veste Swiker v. Helm
stadt gesessen zuTutenburg Mone J. c. IX, 435.) weinsbergischer
Vasall. Auch ein Conrad v. Wittstadt genannt Hagenbach, Bur—
kards Bruder, heißt: gesessen zuTuttenberg. Das spätere deutsch—

ordische Kammergut von 1608 Morgen sammt Zehntrechten ist wohl
das ehemalige Schloßgut gewesen?

Zu Duttenberg, Bachenau, Neckarsulm, Oedheim,
Kocherdürn hatte Philipp v. Wittstadt genannt v. Hagenbach
Gülten, Zinse und Güter zu Lehen von der Herrschaft Scheuerberg,
welche er um 120 rh. fl. dem Deutschorden übergab — darunter
auch 1/3 an der Frevel zu Bachenau. 1505.

1522 erstattete Wilhelm v. Wittstadt genannt v. Hagenbach
den Kaufschilling und empfieng solche Guüter und Gülten wiederum
als Lehen vom Deutschmeister an welchen sie beim Aussterben der

Familie zurückfielen.
Zu Duttenberg, Tiefenbach, Höchstberg, Oedheim

und Kocherthürn hatte auch das Frauenkloster zu Billigheim
Geldzinse, Fruchtgülten, Hühner und Gänse u. s. w., welche die
Aebtissin Kathrine v.Wittstadt genanut von Hagenbach an Deutsch-—

orden verkaufte 1539.
Noch später 1566 taufte Deutschorden von Hans Ulrich

Wittstadt genannt Hagenbach um 400 fl. Korngülten und Zinsen
zu Duttenberg, Bachenau, Ober- und Unter-Griesheim, Offenau.
Der Herrensitz im Orte ist jedoch in den Besitz von Kurfürstpfalz
gekommen und durch einen Verkauf trat (wann?) der Pfalzgraf
(etwa als Herr von Mosbach) das Haus Duttenberg mit den
dazu gehörigen Rechten und Gerechtigkeiten an Deutschorden ab.
Der Pfarrsitz gehörte dem Domkapitel zu Worms.

Etwas westlich von Duttenberg liegt am Neckar Offenheim,
heutzutage Offenan. Es war ein Filial von Duttenberg, wurde

2*
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aber 1438 separirt und zur eignen Pfarrei erhoben, deren Patronat
gleichfalls dem Domkapitel von Worms verblieb. Als Grundherrn
kennen wir vornemlich die Herren v. Helmstadt, nachher die Lemlin
von Heilbronn und Horkheim. 1404 — Wilhelm v. Helmjtatt ge—

sessen zu der Neuenstat am Kocher verkauft seine Güter zu Offen—
heim, einen Hof und 2 Güter, Weinsbergisch Lehen, an Volmar
Lemlin und verschreibt dagegen seinem Lehnsherrn Engelhard von
Weinsberg 500 fl. auf seinem Besitzthum zu Kirchhausen. FB. Hert
wig vom Stein und Sefryd v. Michelfelt.

Dieses Besitzthum kaufte Deutschmeister Eberhard v. Seins-—

heim 1433 und 42 von der Familie der Lemlin um 400 fl. und
100 fl. und fundirte damit 1442 das Spital in Gundelsheim
s. 1807, S. 229.

Die Salzquelle zu Offenau wurde 1751 entdeckt und eine Sa—

line gegründet, welche dem Hoch- und Deutschmeister Clemens Au—
gust zu Ehren den Namen Clemenshall erhielt. Damals berechnete
man daß 35 Maas Wasser — WeLoth Salz geben.

Jagstfeld, über dem Neckar gelegen nahe dem Ausfluß der
Jagst, ist ein alter Ort, gehörte einst zur Abtei Mosbach und wurde
mit ihr vom Kaiser Otto anno 976 dem Hochstifte Worms ge—

schenkt. (1859, 83.) Die Kapelle da gehörte späterhin dem Do—

minikanerkloster zuWimpfen und wurde erst von der Krone Wir—
temberg zur selbstständigen Pfarrei erhoben. Im Orte waren
hauptsachlich die Herren v. Weinsberg begütert, wie u. a. zwei Ur
kunden beweisen:

1376. Conrad v. Weinsberg — Probst zu Wimpfen verkauft
an Herman v. Wytenstat E. K. 1/5 der Vogtei die er hat zu Jags—

felt mit allen Zubehörden, Gülten, Holz, Wayde u. s. w.um hO fl.
auf Wiederlösung.

1441. Conrad v. Weinsberg schenkt dem Predigerkonvent zu
Wimpfen 6 Malter jährl. Korngült zu Jagstfeld, welche das Kloster
1487 an Deutschorden verkaufte, der allmälig den ganzen Ort
erwarb.

Die beiden Dörfer: Ober- und Untergriesheim (Gogl.

1850, S. 4. f.) gehörten zu der eben besprochenen Reichsvogtei,
als Grundherrn aber finden wir etliche adliche Geschlechter, die
Klöster Comburg und Schönthal und das Spital zu Mosbach.

Ein Leonhard v. Rosenberg verkaufte sein Gütlein zu OberGr.
gen. das Berlicher Gütlein (etwa früher den Herrn v. Berlich—
ingen gehörig?) um 55 fl. an das Spital zu Mosbach. 1446 u.
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a. 1448 erwarb dasselbe von den Gebrüdern Volmar sen. u, jun.
Lemblin ihren Theil am Zehnten zu Obergriesheim um 222 fl.
Das Spital besaß später /, des Zehnten, !/s der Kelter und ver—
schiedene Gülten und Zehnten. Einen Herrn v. Sickingen als
Grundherrn und Comburgische Besitzungen lernen wir kennen aus
folgender Urkunde: 1460. Mittwoch nach St. Erasmus Mart. Tag.

Wir Albrecht Pfarrer zu Untern Grießheim, Hans Mezler
Heinburg, — die Heiligenpfleger und die ganze Gemeinde daselbst
— haben mit Wissen Herr Hansen v. Sickingen, Ritters, unsres
l. Herrn um A fl. verkauft dem geistl. Herrn Johannes v. Rin—
derbach, Propst zu St. Egidien und dem Kloster Komberg — der
Heiligen Kelter, gelegen zu Unter-Grießheim, welche an der Herrn
v. Komburg Garten stößt und dem Kloster Schönthal eine jährliche
Gült gibt.

Die Kirche zu Unter-Griesheim — wo vor dem Neubau der—

selben a. 1840 etliche Herrn v.Wittstatt gen. Hagenbach ihreGrab
steine und Jahrstage hatten, gehörte einst den Herrn v. Weinsberg.
Um 1370 war Conrad v. Weinsberg im Besitz nach einer Urkunde
von 1372: Engelhard v. Weinsberg hat sich für seinen Sohn Con—
rad, Domherrn zu Würzburg, verschrieben gegen Hans v. Wyttich
stat um 100 fl. und gegen Fritz v.Neuenstein umMo fl. Dage—
gen setzt Conrad seinem Vater ein seine Kirchen zu Richelsheim
und zu Grizsheim.

Späterhin war der Pfarrsatz im Besitz der Heiligen-Geist-Kirche
zu Heidelberg und nach der Reformation kaufte ihn Deutschorden
1581 von Kurpfalz. Zur Pfarrei gehörte einst /8 des Zehnten
zu Heuchlingen und eine Fruchtgült zu Hagenbach — ein Zeichen
hier des Filialverbandes.

Die Kirche zu Obergriesheim wurde vom Karmeliterkloster in
Heilbronn erworben

Bachenau, einst Bacheuheim, ist ein Filial von Duttenberg.
Als Grundherrn lernen wir die Herrn v. Weinsberg kennen und
von ihnen belehnt einige ritterliche Familien.

1375. Frau Agnes v. Minnenberg (geb. v. Daheufeld nach
ihrem Siegel), Georg und Kathrine ihre Kinder verkaufen mit
Zustimmung des Lehensherrn E. v. Weinsberg an E. K. Herman
v. Wytichstat et ux. Gerhuse 30 Morgen Acker in Bachenhei—
mer Mark.

1404. Burkart v. Witstatt verkauft an seinen l.Oheim Se—

fried v. Michenfelt um 56 fl. Gold sein Gütlein zuBachenheim
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und dieser wird damit belehnt von Herrn Engelhard v. Weinsberg.

Die Art und Weise der Erwerbung dieser Güter durch den

Deutschorden ist nicht bekannt. Späterhin gehörten noch ?/8 des
großen Frucht- und der Wein-Zehnte dem Stift Wimpfen, !/s des

Fruchtzehnten dem Domkapitel zu Worms (dem Patrone also);
den Kelterwein aber bezog die Kommende Horneck. (1620, 10. Juni
verzehrte eine Feuersbrunst den Ort)

Oedheim gehörte ehemals zu den Weinsbergischen Besitzun—
gen und als Conrad v. Weinsberg mit seinen Familienangehörigen
1328 das Patronatrecht der Kirche dem Kloster Schonthal geschenkk

hatte, da bezeugten verschiedene ritterliche Herrn und Würzburgische
Vasallen 1335 daß jenes Patronatrecht nicht von der Burg Scheuer—
berg dependirte und also auch nicht würzburgisches Lehen gewesen.

Kaiser Ludwig aber beurkundete 1342 daß diesen Kirchsatz auch
nicht vom Reich zu Lehen rühre, wie manche gemeint hatten. Auch
ein Engelhard von Mayenfels verzichtete auf die ihm etwa zuste—

henden Ansprüche, schon 1323 Das Kloster Schönthal blieb im
Besitz des Patronatrechtes zu der 1345 inkorporirten Pfarrei und
zu der 1383 gestifteten Frühmesse: nach einem Vertrage jedoch von
1587 sollte das Kloster sein Recht ausüben jedesmal nur mit Vor—
bewußt des Ordens.

Verschiedene ritterliche Familien sind inOedheim begütert ge—

wesen und ein Heinrich v. Weiler heißt 1387: genannt von Oed—

heim. Das Geschlecht der sogenannten Capellane von Oedheim
(späterhin genannt Bautz) hatte da seinen Stammsitz. Noch heute
gehört dieser Familie (welche seit dem Ende des 13ten Jahrhunderts
in Urkunden genannt wird und ursprünglich zu den Weinsbergi—
schen Ministerialen gehörte) ein Schlößchen zu Oedheim, wirtemb.
Lehen (von Weinsberg her), mit wenigem Grundbesitz im Orte
selbst, aber mit dem Willenbacher Hof und mit dem Rechte der
Kuppeljagd nach klein Wildprett auf der ganzen Markung. Das
weitere sprach der Orden an.

Das Kloster Schönthal erwarb zum Patronatrechte mehrere
Guüter z. B. 1452 von Engelhard Capplan v. Oedheim und 1462
von seiner Wittwe Margarethe v Wolmarshausen, 1489 von Götz
v. Berlichingen (einen Hof um 700 fl.), 14914 von Diether von
Bremen (Dorf im badischen Baulande). 8wei Brüder v. Neydeck
verkauften eine Muühle zuOedheim an das Spital Mosbach und
erst 1805 hat der Deutschorden dieselbe eingetauscht mit ihrer Gült
und Handlohn. Kraft Kelner von Brettach, ein Edelknecht verkaufte
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1346 von seinen Aeckern in Oedheimer Martung 30 ichilling
Hellergeld u. s. w.

Der Haupttheil des Ortes „Odenheim“ sammt Lutenbach wurde
(vgl. Reg. boic. VII, 1414.) am 2. Mai 1335 mit Scheuerberg
und Neckarsulm von Herrn Engelhard v. Weinsberg an das Erz-—

stift Mainz vertauft und ist mit dieser ganzen Pfandschaft anno
1483 an den Deutschen Orden getommen, welcher sodann die wei—

tern Erwerbungen machte. Der Orden hat (wann?) ein kaiserl
Marktprivilegium für sein Dorf Oedheim erworben Joh. Bapt. und
Sim. Judac. Er besaß da auch ein sog. „Hundslehen“ von 30
Morgen und neben dem Kelterrecht 6 Morgen eigene Weinberge.

Etwas südlich von Oedheim lag der Hof Lautenbach, welcher
in der Verpfändungsurtunde von 1335 gleichfalls genannt wird,
so daß jedenfalls die Vogtei und Obrigkeit anMainz und 1483 an
Deutschorden kam. Im nutzbaren Besitz des Hofs war wohl 1398
Beringer v Sindringen; in einem Vergleich mit Engelhard v. Weins—

berg heißt es a. c. er soll das Gütlein zu Lutenbachv.Weinsberg zu

Lehen tragen. Nachher gehörte es dem Stifte Wimpfen, jedenfalls
noch 1445, etwas später kam es an die Herrn v. Wittstadt, denn
Philipp v. W. gen. Hagenbach soen. verkaufte den Hof an das Klo—

ster zu unsrer l.Frau in Heilbronn um 1500 fl. anno 1490, wobei
der Kurfürst von der Pfalz auf seine Lehensherrlichteit verzichtete
(woher das?). Das gen. Kloster verkaufte den Hof schon wieder
1537 an Herrn Eberhard v. Gemmingen zu der Bürge um 2300 fl.
Bereits hatte aber auch Deutschorden auf Lautenbacher Markung
einzelne Aecker und Rechte getauft 3. B. 1512 von der Frühmesse
zu Neckarsulm um WO efl. und von Privaten 1502. 05. 06. Wann
der Orden den Herrn v. Gemmingen den Hof selbst abtaufte, wis
sen wir nicht, aber es geschah und derselbe gehörte zu den Tafel—
gütern des Deutschmeisters bis 1687 der Lautenbacher Hof sammt
dem Müunchshof bei Nectarsulm um 5800 fl. an Herrn v. Rühle
in Heilbronn verkauft wurde. Doch behielt sich der Orden die
hohe und niedere Obrigteit vor. Späterhin bereute man den Kauf
und versuchte ihn rückgängig zu machen, weil derselbe ohne Geneh—

migung des Großkapitels sei abgeschlossen worden. Die Besitzer
(seit 1772 die Stadt Heilbronn) gaben aber nicht nach und der
Orden verlor den Prozeß beim Reichskammergericht in Wetzlar
anno 1777. — Das Kloster Schönthal hatte den Wein- und Frucht
zehnteu, das St. Clara-Kloster in Heilbronn eine Fruchtgült.

Mit Oedheim und Lautenbach sind wir bereits auf einen an—
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dern Amtsbezirk übergeleitet. Denn Oedheim ist offenbar uachträglich
zum Amt Heuchlingen geschlagen worden während es ursprünglich
zur Burg Scheuerberg und zum Bezirk von Neckarsulm gehörte

Das Amt Scheuerberg-Neckarsulm bietet so vielen historischen
Stoff, daß bei näherem Eingehen diese Abhandlung allzugroß wer—

den müßte. Wir behalten uns deßwegen vor ein andermal weit—

läufiger davon zu handeln und bemerken nur
1335, 2. Mai. Engelhard v. Weinsberg verkaufte dem Erz

stifte Mainz die Burg Schurberg und die darunter liegende Stadt
und Burg Solme sammt den Dörfern Erlenbach, Binswangen,
Ysenheim (Eisesheim), Odenheim (Oedheim), Kochendürn, Luten—

bach und dem halben Theil von Gelmersbach u. s. w. mit allen
Gerichten u. s. w. für 22,000 Pfd. Heller. (Rg. b. 7, 114.)

Nach manchen Zwischenverpfändungen von Seiten des Hoch—

stifts Mainz tam der schon oben besprochene Tausch gegen Prozel—
den und Neubrunn zu Stande. 1483, 9. April willigte der Deutsch—
meister Reinhard v. Neipperg in den Tausch: die Abtretungsurkunde
des Erzbischofs v.Mainz und seines Domtapitels ist vom 27.Mai
1484 und werden dadurch dem Deutschorden überlassen das Schloß
Scheuerberg sammt der Stadt Sulm (am Neckar) und die Dörfer
Erlebach, Binzwangen, Kochendürn, halb Gelmersbach — Oedheim
und Lautenbach. Von den 2 letztgenanuten Orten haben wir be—

reits gehandelt Aus den vorhergenannten 31/0 Dörfern bestand
bis zuletzt das Amt Nectarsulm, eingeschlossen den Brambacher Hof
bei Kochendürn und das noch weiter acquirirte Dorf Dahenfeld.

Für dießmal gehen wir gleich zur Kommende Stocksberg über
sammt Kirchhausen und Biberach.

Von der Kommende Stocksberg haben sich wenige Nachrichten
erhalten, weit mehrere von dem sog. Amte Kirchhausen, mit wel—

chem späterhin auch das Amt Stocktsberg verbunden wurde.

Zu Kirchhausen stand eine Burg in deren Besitz wir am
frühsten die Herrn v. Thalheim und v. Helmstadt finden, belehnt
von den Herrn v. Weinsberg und von den Grafen v. Wirtemberg.

1370 wird gelegentlich erwähnt Conrad v. Thalheim genannt
von Kirchhausen, gesessen jetzt zuLauffen. Wilhelm v. Helmstadt
trug seinem Lehensherrn Engelhard v. Weinsberg Güter im Werth
von 5300 fl. auf 1404, um sein Besitzthum in Kirchhausen frei zu
bekommen und verkaufen zu können und damit beginnt nun eine
Reihe von Erwerbungen des Deutschordens.

1404. Wilhelm v. Helmstadt verkauft seine Leute und Güter
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zu Kirchhausen in Dorf und Mark — an Deutschmeister Conrad
v. Egloffstein.

1414. Gerhard v. Thalheim verkauft an das Stift zu Wim—
pfen seinen von seinem Vater Raben v. Thalheim ererbten Hof zu
K. nebst 1/8 gr. Zehnten und kl. Zehnt, Gülten, arme Leute
u. s. w. um 700 fl. Unter den Bürgen ist Schweycker v. Helm—
stadt, ges. zuDuttenberg. (Diesen Zehnten scheint der Orden nach—

her auch erworben zu haben.)
1480. Eberhard v. Angeloch, Ritter e.ux. Anna v. Rosen

berg verkaufen an Deutschmeister Eberhard v.Saunsheim !/3 am
großen und seinen Theil am kleinen Zehnten, einen Hof mit
allen Zugehörungen, um 910 fl.

1432. Heinrich v. Helmstadt E. K. et ux. Elisabeth v. Wol
mershausen verkaufen an Deutschorden ihren Hof zu Kirchhausen
mit allen Zugehörungen, ' /s an der Vogtei und 6 Hofstellen, Aecker,
Wald u. s. w. um 400 fl. F. Conrad Hagenbach gen. Witstadt.
Peter v. Helmstadt zu Fürfeld gesessen, Heinrich und Hans v. Eh—
renberg.

1432. Graf Ludwig von Württemberg u. Ulrich sein Bruder
eignen dieses Lehensgut und erlauben dem Herrn v. Helmstadt es
als eigens zu verkaufen.

Ebenfalls 1482 vertaufen Heinrich v. Helmstadt E. K. et ux.
an Deutschorden um 215 fl. ihre Burg zu K. mit aller Zugehoör
an Gütern und Gerechtigteiten, namentlich 1 Gericht zu Dorf
und Feld, 4 Höfe, 1/3 der Mühle, Güter, Gülten und Gefälle.

1433. Die Vormünder von Volmar Lemlins Kindern ver—

tkaufen an Deutschorden 2/3 des großen und einen Theil des kl.
Zehnten zu K. sammt einem Hof, ewigen Zinsen und andern Gü—
tern um 900 fl.

1435. Hans v. Stein v. Arneck, Ritter und Eberhard sein
Sohn vertaufen ihre Burg und Burgstadel zu K. und was sie
sonst daselbst besessen, anDeutschorden bes. und /s des Gerich-—
tes und der Vogtei, 4 Höfe, den halben Weinschank, eigene Leute
u. s. w.um 1400 fl. Graf Ludwig von Württemberg gibt als
Lehnsherr die Einwilligung dazu. (Wiederlösung in 12 Jahren.)

1448. Die Vormünder der hinterlassenen Kinder Conrads
v. Weinsberg verkaufen an Deutschorden den sog. Otterhof in
Kirchhausen um 345 fl.

1486. Eberhard und Wilhelm v. Neipperg Gebrüuder verzich—
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ten auf ihr Lösungsrecht an die von Hans v. Stein dem Deutsch
orden verkauften Besitzungen zu K.

So kam der Orden allmählig in den Besitz des ganzen Ortes.
Zuletzt waren nur wenige fremde Rechte noch übrig, nemlich das

Stift Wimpfen bezog eine Gült vom sog. Storrenhof; die Herrn
v. Gemmingen hatten einen ansehnlichen Gülthof und von dem

Gemminger Hof bezog das Dominikanerkloster zuWimpfen eine

ewige Fruchtgült, 1387 zu einem Jahrstag gestiftet von Diether
v. Gemmingen und von Elsbeth v. Sachsenheim.

Austatt der abgäugigen Burg baute 1576 der Deutschmeister
Heinrich v. Bobenhausen ein Schloß, den nachmaligen Amtssitz.

Ueber die Treue, welche im Bauernkrieg von den Kirchhausern in
ausgezeichneter Weise gegen ihre Herrschaft bewiesen wurde und über
die vom Deutschmeister ihnen gewährte Belohnung vgl. Vogt I, 16.
Die Kirchhäuser sollten vor allen Ordensunterthanen den Vorzug
haben, wenn diese zu Feld ziehen oder sonst gebraucht werden im
Ernst oder Schimpf u. s. w. Aus der Kellerei zu Kirchheim soll
ten sie ein Gewisses an Wein bekommen bei Hochzeiten und Kinds—

taufen.
Das Dorf Biberach lag mitten auf der Grenzlinie der Wim—

pfeuer Immunität, welche Koönig Ludwig a. 856 der Kirche zu
Worms verlieh; vgl. 1859, S. 82.

Im Besitz des Orts waren die Herrn v. Weinsberg, welchen
der Bischof v.Worms 1254 auch den Zehnten verpfandete. Im
14ten sec. aber verpfändeten die Herrn v. Weinsberg ihr Dorf
Biberach (obganz?) mit Zubehör au Albrecht Bruzze (oder Brasche?)
c. ux. Adelheid v Heggebach, welche dasselbe 1335 au ihren Sohn
(vermuthlich einen Sohn der Frau aus erster Ehe) Heinrich Harsche
abtraten um 130 Pfd. Von diesem forderte Engelhard v Weins—
berg die Auslösung und sie wurde ihm auch 1344 vom kaiserlichen
Hofmeister zugesprochen. 1346 kams zu einer schiedsrichterlichen
Untersuchung und 1347 zu dem Ausspruch:

Heinrich Harsch, Bürger zu Heilbronn, soll Herrn Engelhard
v. Weiusberg das Dorf B. wieder einräumen gegen eine Entschä—

digung von 230 fl. Im Jahr 1369 war B. schon wieder verpfän—

det, aber hoher. Denn Haus Otter ein Edelknecht q.ux. Hedwig
verpflichteten sich damals gegen Engelhard v.W. das von ihm
innehabende halbe Dorf Biberach wollen sie wieder zu lösen geben

um 450 fl. Ein wichtigerer Verkauf geschah 1403.
1403. Engelhard v. Weinsberg mit Frau und Sohn verkauft
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an den ehrbar bescheidenen Mann Ulrich v. Heinberg —seine Dör
fer Biberach und Schluchtern und den Hof zu Klein—
Isensheim mit allen Zubehörden ausgenommen das Burglin,
welches die von Böttingen von uns zu Lehn haben, die eigenen

Leute in beiden Isenheim, 2 Fuder 8 Eimer Weingült von der
Bede zu Großgartach und 3 Morgen Wiesen in Heilbronner Mar—
kung, die sein Bruder Conrad v. W. der älter vorher gehabt hat,

um 2650 rh. fl.
Trotz dieses Verkaufs konnte Conrad v. Weinsberg noch 1445

Güter und Gülten zu Biberach und Ober-Eisisheim an das Kloster
Lichtenstern verkaufen. (Dillenius Weinsberg p. 50.) Anderes
besaßen die Herrn v.Gemmingen (z B. 1344.) Ein Walther
Egen, E K. (Sig. Waltheri silii dicti heibisin?) et ux.Gundrud
verkauften 1339 Güter zu B. für 9 Pfd. an einen Bürger zu
Wimpfen und 1356 verkaufte das Kloster zu Halsprune an Han—

sen v. Luttenbach den erbaren Knecht alle Güter welche dem Kloster
angefallen waren von ihrem Mitmönche Markart von Zymern und
Jungfrau Mechtilt seiner Schwester— zu Byberach und zu
Wümpfen in der Burg und Stadt und zu Gartach — um Wofl.

Ein Nachkomme jenes Ulrich v. Heinberg und zwar angeblich
ein Wirth vertaufte das Dorf Biberach 1467 an die Stadt Wim—
pfen um 8000 fi. Die Stadt blieb im Besitz bis ins 17. Jahr—
hundert. Wahrscheinlich nach den Bedrängnissen des 30jährigen
Krieges aber wurde das Dorf an den Königl. schwedischen General—
major von Klugh verkauft um 20,000 fl. Die Tochter dieses Ge—

nerals Fräulein Margarethe Elisabethe v. Klugh aber verkaufte
Biberach dad. Straßburg 6. Mai 1681 um 25,000 Reichsthaler an
den Hoch- und Deutschmeister Johann Kaspar von Ampringen
Die Unterthanen leisteten dem Orden die Erbhuldigung den 16. Sept.
1681. Späterhin wollte der Ritterkanton Kraichgau das jus re—

tractus et collectationis in Anspruch nehmen, wahrscheinlich weil
sich Herr v. Klugh der Ritterschaft angeschlossen hatte; der Orden
wurde jedoch in dem entstandenen Proceß 1737 freigesprochen.

Zu Biberach gabs übrigens noch etliche fremde Besitzungen;
der Zehnte gehörte zu dem Domkapitel Worms, !/3 dem jewei—

ligen Dompropst. Das Dominikanerkloster zu Wimpfen be—

saß 3 Lehen- und Gülthöfe, 3) die Deutschordens-Kommende zu
Heilbronn einen ansehnlichen Gülthof (den Storchhof), den sie von
einem Frauenkloster zu Trier erkauft haben soll. 4) Das Wormser
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ten auf ihr Losungsrecht an die von Hans v. Stein dem Deutsch—

orden verkauften Besitzungen zu K.
So kam der Orden allmählig in den Besitz des ganzen Ortes.

Zuletzt waren nur wenige fremde Rechte noch übrig, nemlich das

Stift Wimpfen bezog eine Gült vom sog. Storrenhof; die Herrn
v. Gemmingen hatten einen ansehnlichen Gülthof und von dem

Gemminger Hof bezog das Dominikanerkloster zuWimpfen eine

ewige Fruchtgült, 1387 zu einem Jahrstag gestiftet von Diether
v. Gemmingen und von Elsbeth v. Sachsenheim.

Anstatt der abgängigen Burg baute 1576 der Deutschmeister
Heinrich v. Bobenhausen ein Schloß, den nachmaligen Amtssitz.

Ueber die Treue, welche im Bauernkrieg von den Kirchhausern in
ausgezeichneter Weise gegen ihre Herrschaft bewiesen wurde und über
die vom Deutschmeister ihnen gewährte Belohnung vgl. Vogt II, 146.

Die Kirchhäuser follten vor allen Ordensunterthanen den Vorzug
haben, weun diese zu Feld ziehen oder sonst gebraucht werden im
Ernst oder Schimpf u. s. w. Aus der Kellerei zu Kirchheim soll
ten sie ein Gewisses an Wein bekommen bei Hochzeiten und Kinds—

taufen.
Das Dorf Biberach lag mitten auf der Grenzlinie der Wim—

pfener Immunität, welche König Ludwig a. 856 der Kirche zu
Worms verlieh; vgl. 1859, S. 82.

Im Besitz des Orts waren die Herrn v. Weinsberg, welchen

der Bischof v.Worms 1254 auch den Zehnuten verpfändete. Im
laten soc. aber verpfändeten die Herrn v. Weinsberg ihr Dorf
Biberach (ob ganz?) mit Zubehör au Albrecht Bruzze (oder Brasche?)
c. ux. Adelheid v Heggebach, welche dasselbe 1335 an ibhren Sohn
(vermuthlich einen Sohn der Frau aus erster Ehe) Heinrich Harsche

abtraten um 130 Pfd. Von diesem forderte Engelhard v Weins—

berg die Auslösung und sie wurde ihm auch 1344 vom kaiserlichen

Hofmeister zugesprochen. 1346 tams zu einer schiedsrichterlichen
Untersuchung und 1347 zu dem Ausspruch:

Heinrich Harsch, Bürger zu Heilbronn, soll Herrn Engelhard
v. Weinsberg das Dorf B. wieder einräumen gegen eine Entschä—

digung von 230 fl. Im Jahr 1369 war B. schon wieder verpfän—

det, aber höher. Denn Hans Otter ein Edelknecht c. ux. Hedwig
verpflichteten sich damals gegen Engelhard v.W. das von ihm
innehabende halbe Dorf Biberach wollen sie wieder zu lösen geben

um 450 fl. Ein wichtigerer Verkauf geschah 1403.
1403. Engelhard v. Weinsberg mit Fran und Sohn vertauft
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an den ehrbar bescheidenen Mann Ulrich v. Heinberg —seine Dör
fer Biberach und Schluchtern und den Hof zu Klein—
Isensheim mit allen Zubehörden ausgenommen das Burglin,
welches die von Böttingen von uns zu Lehn haben, die eigenen
Leute in beiden Isenheim, 2 Fuder 8 Eimer Weingült von der
Bede zu Großgartach und 3 Morgen Wiesen in Heilbronner Mar—
kung, die sein Bruder Conrad v. W. der älter vorher gehabt hat,
um 2650 rh. fl.

Trotz dieses Verkaufs konnte Conrad v. Weinsberg noch 1445
Güter und Gülten zu Biberach und Ober-Eisisheim an das Kloster
Lichtenstern verkaufen. (Dillenius Weinsberg p. 50.) Anderes
besaßen die Herrn v.Gemmingen (3 B. 1344.) Ein Walther
Egen, E K. (Sig. Waltheri filii dicti heibisin?) et ux. Gundrud
verkauften 1339 Güter zu B. für 9 Pfd. an einen Bürger zu
Wimpfen und 1356 verkaufte das Kloster zu Halsprnune an Han—

sen v. Luttenbach den erbaren Knecht alle Güter welche dem Kloster
angefallen waren von ihrem Mitmönche Markart von Zymern und
Jungfrau Mechtilt seiner Schwester — zu Byberach und zu
Wümpfen in der Burg und Stadt und zu Gartach— umW fl.

Ein Nachkomme jenes Ulrich v. Heinberg und zwar angeblich
ein Wirth verkaufte das Dorf Biberach 1467 an die Stadt Wim—
pfen um 8000 fl. Die Stadt blieb im Besitz bis iuns 17. Jahr
hundert. Wahrscheinlich nach den Bedrängnissen des 30fährigen
Krieges aber wurde das Dorf an den Königl. schwedischen General—
major von Klugh verkauft um 20,000 fl. Die Tochter dieses Ge—

nerals Fräulein Margarethe Elisabethe v. Klugh aber verkaufte
Biberach da. Straßburg 6. Mai 1681 um 25,000 Reichsthaler an
den Hoch- und Deutschmeister Johann Kaspar von Ampringen.
Die Unterthanen leisteten dem Orden die Erbhuldigung den 16. Sept.
1681. Späterhin wollte der Ritterkanton Kraichgau das jus re—

tractus et collectationis in Anspruch nehmen, wahrscheinlich weil
sich Herr v. Klugh der Ritterschaft angeschlossen hatte; der Orden
wurde jedoch in dem entstandenen Proceß 1737 freigesprochen.

Zu Biberach gabs übrigens noch etliche fremde Besitzungen;
der Zehnte gehörte zu ? /zdem Domkapitel Worms, 3 dem jewei—

ligen Dompropst. ) Das Dominikanerkloster zu Wimpfen be—

saß 3 Lehen- und Gülthöfe, 3) die Deutschordens-Kommende zu
Heilbronn einen ansehnlichen Gülthof (den Storchhof), den sie von
einem Frauenkloster zu Trier erkauft haben soll. 4) Das Wormser
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Hof-Amt zu Wimpfen hatte ein paar Gülthofe (den Fronhof und
das Volgenlehen).

Dagegen gehörten zum Amt Kirchhausen und Biberach auch
etliche auswärtige Zubehörden, namentlich mehrere Wälder und der

Frucht- und Weinzehnte zu Massenbachhausen und Kirchhart.
Stocksberg ist eine Burg, gelegen auf einem Vorsprung

des Heuchelbergs, bei dem Dorfe Stockheim. Klunzinger in seiner
Geschichte des Zabergäus handelt IV, 1 ff. von beiden, weiß aber
auch nichts Näheres über die Entstehung der Commende Stocks—

berg, von welcher Vogt J, 57 f. mit Recht sagt: Die eine Zeit
lang bestehende Commende St. ist immer nur von unbedeutendem
Umfange gewesen und späterhin mit der zu Horneck vereinigt, also
auch dem Deutschmeister überlassen worden. (Stälin III, 746.)

Einst gab es freie Herrn von Stocksberg; der letzte uns be—

fkannte war Ruckerus nobilis de Stokkesberg a. 1290. Hat wohl
er sein Besitzthum dem deutschen Orden vermacht? Auch freie
Herrn von Stockheim kommen schon im 12ten Jahrhundert vor
und blühten nach Klunzinger (S. 19, f.) bis ins 17. Jahrhundert.
Ob aber alle diese Herrn von unserem Stockheim stammten? Im
Jahre 1304 schon gehörte das Dorf Stockheim (J. c. IV, 2) größ—

tentheils dem Deutschorden und Klunzinger vermuthet, daß er da—

mals wohl auch die Burg Stocksberg schon besessen, also wohl das

Dorf als Zubehörde der Burg erworben habe. 1339 fanden wir
das deutsche Haus zu Stocksberg genannt; der Commenthur zu
Aichach und Blumenthal kaufte von demselben 3 Fuder Weins
jährlich. Dagegen hat Cunz v. Sachsenheim zu Magenheim, Rit—
ter, eine Weingült, welche das Ordenshaus zu Stocksberg ihm
jährlich reichen mußte, au dasselbe um MO fl. verkauft 1376. Um
diese Zeit waren die beiden Commenden St. und Horneck schon
vereinigt. Der Commenthur, später auch der Deutschmeister hielten
sich manchmal auf der stattlichen Burg auf und durften dann die
niedere Jagd ausuüben. — Güter auf Stocksberg wurden 1446 von
den Herrn v. Thalheim erkauft: 1488 war das Haus Stocksberg
im Verein des St. Georgen Schildes. Ueber die Zerstörung der

Burg im Bauernkrieg s. J. c. IV, 4 ff. und Voigt II, 5. Die be—

siegten Bauern mußten aber u. a. ausdrücklich versprechen zu froh—

nen wenn die Burg wieder aufgebaut werde; das mußte 1534 schon
zum Theil wenigstens geschehen, weil nach Voigt II, 67 die Burg
St. damals wieder mit einer starken Besatzung versehen war. Nach
einer eingehauenen Jahreszahl scheint 1574 das Bauwesen vollends
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hergestellt worden zu seyn (1. o.IV, 16). Späterhin wurde das
Amt Stocksberg mit Kirchhansen verbunden.

Von den Erwerbungen der Commende wissen wir wenigstens
Einiges noch zu specificiren.

1348. Ulrich v Magenheim Ritter vertauscht an Deutsch-
orden ein Holz zu Haberschlacht, seine Leute zuStockheim und die
Vogtei auf ihren Gütern in der Nähe gegen andere Güter zu
Frauenzimmern. 1370. Burtard Sturmfeder E.Knecht et ux Anna
v. Gundelfingen und Fritz Sturmfeder sein Bruder verkaufen an
Deutschorden eine Weingült zu Stockheim für 550 fl. 1379 ver—

lieh der Commenthur v. Horneck und Stocksberg den Deutsch-Her—

ren-Hof zu Frauenzimmern (welcher also schon länger exworben
war) als ein Erblehen 1428. Albrecht und Hans Göler von Ra—

vensberg, Brüder, verkaufen an Deutschorden ihren Theil Frucht—
und Weinzehnten zu Stocksberg und Stockheim, um 500 fl. 1432.
Martin Göler v. Ravensberg, Chorherr zu Speier, verpfändet sei—

nen Zehntantheil zu Stockheim an Deutschorden um 100 fl. 1483
Martin Göler von R. Edelknecht übergibt Deutschorden seinen
Zehntantheil daselbst gegen vorgeliehene 200 fl. 1438. Gütlicher
Vertrag zwischen Deutschorden und den Grafen Vudwig und Ulrich
v. Württemberg zu Beilegung ihrer Streitigkeiten und Irrungen
mit der Commende Stocksberg wegen der Leibeigenen des Ordens
zu Frauenzimmern, Brackenheim und Haberschlacht, der Deutsch-—

ordischen Hofe zn Brackenheim, Hausen, Zimmern, Botenheim.
Gartach, dann betreffd allerlei Guülten in den gen. Orten, in Pfaf—
fenhofen u. s. w. Es wird bestimmt wie viel dem Orden zusteht
und welche Anforderungen die Herrschaft Württemberg stellen kann,
1444. Martin Göler v. Ravensberg et ux. Anna v. Hirsberg
verkaufen an Deutschorden ihren Theil großen und kleinen Zehnten
an Wein und Fruchten, auch Erb- und Kelterwein, Weingarten,
Kelter und Keltergerechtigkeit, Hofstätten, Aecker und alle ihre lie—

gende Habe zu Stockheim um 1700 fl
Außer den Befitzungen zu Stockheim selber, (wozu auch der

halbe große Zehnte, ? /s des Weinzehnten und der kleine Zehnten
gehorten, die Schäferei, mehrere Waldungen und die Jagd gemein—

schaftlich mitWirtemberg, welches auch den Zehnten zu und
1/8 besaß) gehörten zum Ordenshause Stocksberg — der halbe Frucht—

und Weinzehnte zu Kleingartach (Klunzinger J. c. II, 173 not.),
ein Wald bei Haberschlacht und noch um 1800 Erbbestandgüter zu
Botenheim, Frauenzimmern und Kleingartach (vgl L.c. II, 91.
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III, 159 und III, 86 wird auch ein deutscher Hof zu Güglingen
genannt). Grundzinse, Gültfrüchte, Erbwein und andere Gefälle
waren bis zuletzt in vielen Orten des Zabergäus zu erheben, in
Botenheim, Brackenheim, Dürrenzimmern (vgl. l. c. II, 102),
Frauenzimmern, Haberschlacht (II, 100), Hausen, Kleingartach,
Leonbronn, Meimsheim, Niederhofen (II, 177), Nordhausen, Och—

senberg (III, 235), Pfaffenhofen (III, 193), Schwaigern, Weiler
(III, 202) und Zaberfeld (III, 243) wo auch von der Markung
des abgegangenen Weilers Mörderhausen der Zehnte zu entrichten
war (III, 248 not.). Den Kirchsatz zu Kürnbach hatte Werner
v. Sternenfels 1297 an den Orden veräußert (ist die Commende
nicht genauut ?), III, 212, wozu die Sternenfelser Frühmesse als
Filial gehörte, die 1052 an Wirtemberg abgetreten wurde III, 221.
Auch die Collatur der Pfarrei zu Ochsenberg besaß Deutschorden
und überließ dieselbe erst nach der Reformation an Wirtemberg
III, W5. Tagegen die Kapelle von Stockheim, ein Filial der
Kirche zu Güglingen, war durch eine Schenkung Rudolfs v. Neuffen
1290 an das Stift zum heil. Grabe in Speier gekommen. 1360
stiftete Speto, Pfarrer zu Güglingen, in die Kapelle zu Stockheim
eine wohl dotirte Frühmesse für einen Priester, um täglich die heil.
Messe zu lesen. Diese Frühmesse wurde a. 1536 durch das gen.
Stift in Speier und die Gemeinde Stockheim zur Pfarrei erhoben,
mit Genehmigung des Bischofs von Worms und des Deutschmei—
sters. Von dem Stifte Speier jedoch kaufte der Orden a. 1541
die Collatur und die Güter und Einkünfte des Stifts um 600 fl
Desto leichter konnte die Gemeinde bei der katholischen Kirche
erhalten werden, als Wirtemberg die frühere Mutterkirche zu Güg—
lingen reformirte (IV, 22 f.). — — —

Dieß alles wäre ein Versuch durch einheimische Forschung
Voigts Werk zu vervollstandigen. Mögen Andere wieder unsere
Fehler berichtigen, unsere Lücken ausfüllen!

H. Bauer.



2. Die Grafen von Oehringen und Weinsberg.

Ueber die Gaue der Gegend von Oechringen und Weinsberg
sind wir einigermaßen belehrt durch das Lorscher Schenkungsbuch.

Nach der Brettach nennt sich pagus Bretachgowe, mit Beu—

tingen und Helmbund, Baumerlenbach und Möglingen. Im pagus
Sulmnanachgowe — nach der Sulm benannt — liegt villa Sul-
mana d. h. Neckarsulm, und wenigstens der alte Namen Oehringens
Oringowe weißt auf einen Ohrgau hin, am Ohrflüßchen. 2 dieser
3 Flüßchen ergießen sich in den Kocher und es liegt eben deßwegen
nahe, jene Gaue dem Kochergau unterzuordnen, wie Stälin J, 320
mit dem Brettachgau gethan hat, oder auch könnte man sie dem

fränkischen Neckargau unterordnen, was Stälin 1, 323 f. mit dem

Sulmgau thut.
Ein bestimmter Grund ist zum einen oder andern nicht vor—

handen, weil nicht einzelne Orte durch Aussage von Urkunden in
beiderlei Gaue versetzt werden. Namentlich liegen die sicherbestimm—

ten Neckargauorte entweder auf dem linken Ufer oder nördlich vom
Kocher. Die Aussagen der Urkunden stimmen alle zusammen, wenn
der Kochergau, der von Schwabens Grenze an zuerst beide Ufer
des Kocherflusses umfaßte, zuletzt fast selber die Greuze bildete von
Sindringen bis zum Einfluß der Ohr, wo jenseits Ohrenbergs
die Mark des abgegangenen Orts Wächlingen noch in den Kocher—

gau gehörte. Dasselbe von Pfahlbach anzunehmen zwingt uns be—

reits die betreffd Urtunde (vgl. Stälin J, 319) nicht mehr. Ich
habe schon in den württ. Jahrbüchern 1847, II. S. 1606 aufmerk—
sam gemacht, daß die sicher bestimmten Kochergauorte insgesammt
ins VI. Archidiaconat des Bisthums Würzburg gehören, der Ohr—
Brettach- und Sulmgau hingegen ins VII. Archidiaconat, ins
Landcapitel Weinsberg, an dessen Grenzen die Pfarreien Ohrnberg,
Oehringen, Neuenstein, Kirchensall, Waldenburg, Gnadenthal,Un—

tersteinbach, Mainhard — mit ihren zahlreichen Filialorten lagen.

Im Kochergau lernen wir im 11. Jahrhundert einen Grafen
Heinrich kennen und seinen Bruder Ruodker, jedenfalls Angehörige
des sogen. Komburg-Rotenburger Grafengeschlechts, vgl. Jahresheft
1853 S. 7 und 11 ff. und mittelfränkischen Jahresbericht XXVIII
S. 46. Im Umfange des Weinsberger Landkapitels wird nur
einmal ein Graf genannt, cod Laur. nr. 18, nemlich Maorlach



— 60—
comes, germanus der Stifterin des Baumerlenbacher Klösterleins.
Allerdings ist nicht gesagt er sey comes loci (Stälin l, 332), gewiß
aber hat es allerdings alle Wahrscheinlichkeit, daß diese Grafenfamilie
auch ihr Grafenrecht da besaß und übte, wo sie ihre Besitzungen
hatte. Es ist wohl zu muthmaßen, daß die Stifterin Hiltisnot
Deo sacrata ihre nun geistliche Heimath in der Nähe ihrer alten
Heimath, ihres früheren Wohnsitzes sich gegründet hatte. Somit
glauben wir denn

1) im Bezirk des Weinsberger Landkapitels gab es eine Gra—

fenfamilie von welcher im Jahr 787 blühten die Kinder des Gra—

fen Suabuledus, — Maorlach comes, sein Bruder Anto, und ihre
Schwester Hiltisnot.

2) Die letztere stiftete ein Frauenklosterlein zu Banumerlenbach
auf ihrem freieigenen Erbgut, das Güter in Möglingen und in
Wächlinger (Ohrnberger) Mark umfaßte. Weitere Schenkungen
machte sie inButtinesneimer marcha d. h. wohl in der Markung
von Beutingen, aber auch im Kochergau, in (Ober) Roth in West—

heimer Mark; im Gardachgan zu Schluchtern in (Groß) Gartacher
Mark und in Becchingen (Böckingen) ..

Mit dieser Urtunde sinkt unsere Gegend in ein Jahrhuuderte
langes Dunkel zurück, bis wieder die Stiftungsurkunde von Oeh—

ringen (W. U. B. J, 263 f. Hanselmann J, 364 u. 581. II. B.
18 ff., Wibel II, 8 ff.) einiges Licht verbreitet.

A. 1037 erhob Bischof Gebhard v. Regensburg, der Stiefbru—
der des Kaisers Konrad II, die Pfarrkirche in villa Oringowe zu
einem Chorherrnstifte. Er hatte diese Kirche sammt seiner Mutter
(ego et ipse) geerbt jure propinquitatis aà pie mem. Sigefriodo
et Eborhardo atque Hermanno comitihbus — cum aliis eorum
possessionibus. Zu dem Stifte gibt Gebhard die predia et fa-
cultates ipsius écclesie, quibus et primitus constructa fuit (also
vor längerer Zeit schon,)) vel jam dicti comites cognati mei
(also Seitenverwandte) eam locupletaverant. Dazu gehörten 98
des Oehringer Zehnten, welche der gen. Graf Hermann vom Bi—

schof Mainhard zu Würzburg (3. 1018 -1035 eingetauscht hatte
gegen halb Böckingen, 2 Huben in Heilbronn und 2 Huben in
Sulzbach (OA. Weinsberg). Bischof Gebhard selbst schenkte von
seiner Mutter und von seinen eigenen Gütern — Ohrnberg, Pfahl—
bach, Cichach und Ernsbach. Die Orte, woer selbst oder die schon
oben gen. Grafen der Oehringer Kirche etwas geschenkt haben, sind
(vgl. 1859, S. 87) um nur die sicheren zu nennen: Oehringen,
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Pfedelbach, Westernbach, Maßholderbach, Eppach, Söllbach; am
Kocher Niedernhall und Sindringen, am obern Kocher Hall und
beide Bretzingen, wohl auch das abgegangene Grunden bei Reins—
berg, in der Gegend Heilbronn zu — Bretzfeld, Schwabach, Wei—

ler, Granschen u. s. w.; dazu den Zehnten von allen im Ohrwald
schon gegründeten oder noch zu gründenden Orten. Der bestellte
Vogt endlich erhält zur Belohnung die halbe villa Halle und zu
Oehringen 10 Talente illius d. h. Haller Münze.

Erwägen wir diese Urkunde, so ersehen wir daraus, daß in
der Oehringer Gegend ein Grafengeschlecht geblüht hatte, damals
aber ausgestorben war, und drei Herren wenigstens dieses Geschlechts
lagen in der Oehringer Kirche begraben. Sein Begräbniß suchte

man aber in einer benachbarten Kirche, es ist wohl unzweifelhaft
also, daß diese Grafen bei Oehringen residirten — vielleicht in
Oehringen selber, was uns das wahrscheinlichste ist. Es war nicht
ungewöhnlich, daß Burgsitze in Klöster verwandelt wurden; Kaiser
Konrad II. machte es so mit seiner Burg Lintburg und etwas spä—

ter ging es ebenso mit Komburg. Nun war das Oehringer Gra—

fengeschlecht ausgestorben, ein geistlicher Herr war der Erbe; somit
bedurfte es ihres Burgsitzes nicht mehr und um so näher lag der
Gedanke eben diesen Burgsitz einer congregatio canonicorum ein
zuräumen. Diese Vermuthung wird bestärkt dadurch, daß von Er—

bauung eines domus oder monasterii für diese congregatio gar
keine Rede ist, außerdem keine unwichtige Sache. Zudem war zu
Oehringen, in der Nähe des jetzigen Stifts, über dem hohen Ufer
der Ohr kein ungeeigneter Platz zu einem festen Hause, wie es

wohl jene Grafen besaßen und in diesem zunächst, glaube ich, be—

fand sich Anfangs das ursprünglich regulirte (1460, 283) d. h.
zusammenlebende Chorherrnstift.

Daß die 3 Grafen gewohnlich als Vater und Söhne gefaßt
werden, ist bekanntlich spätere Stiftssage, ohne urkundliche Beglau—
bigung. Sofern Graf Herrmann noch zur Zeit des Bischofs Rein—

hard v. Würzburg 1018 ff. lebte und handelte ist es fast wahr—

scheinlicher, daß die 3 Grafen in einer gewissen Zeitordnung ge—

nannt werden, daß Hermann der letztverstorbene und jüngste war.
Sicherlich sind es nicht 3 unter sich selbst wieder nur entfernt ver—

wandte Herrn und man könnte denken, Hermann sey vielleicht der

Sohn gewesen eines der 2 Grafen Sigfried und Eberhard. Nahe
liegt esdie Urk. von 1027 WUB. 1, 259 hieher zu beziehen und
unter den provinciales, welche früher in dem dort umschriebenen

3
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Jagdbezirt das Jagdrecht geübt hatten, anch die Oehringer Grafen
zu suchen, welche mindestens den ganzen Ohrwald als Eigenthunt
besaßen und wohl auch weiterhin dergl. Rechte hatten. Wirklich
werden auch genannt ein Hermannus, Eberhardus, Sigefridus,
aber getrennt, während doch Heinricus et Poppo als Brüder be—

zeichnet sind. Eberhard möchte zudem eher Graf Eberhard von
Ingersheim seyn. Den Hermann halte ich eutschieden für den

Oehringer Grafen; ist sodann dSigefridus auch der in Oehringen
bestattete, sowürde ich beide für Vettern, etwa für Bruderkinder
am liebsten halten. Doch das wird ewig im Dunkel bleiben.

Jedenfalls war Bischof Gebhard nicht Sohn und Bruder son—

dern ein Vetter blos dieser seiner Agnaten. Indessen gehörte doch

seine eigene Familie derselben Gegend an, weil er die Besitzungen
dort nicht blos von seinen Vettern, sondern zum Theil auch —
ausdrücklich — von seinen Voreltern geerbt hatte — sicut ego et
parentes mei liberam inde potestatem habnimus. Die Oehrin—
ger Sage gibt als Wohnsitz seiner Mutter Weinsberg an, wirklich
eine recht einladende Localität zur Erbanung eines gräflichen Wohn—

sitzes und auch späterhin der Hauptort für die ganze Umgegend.

Es ist also in diesem Fall kein Grund jener Ueberlieferung zu

mißtrauen und so dürfte deun Gebhards Vater am wahrscheinlich—

sten gedacht werden als ein Graf (im Brettach- und Sulmgau)
auf Weinsberg.

Hieng wohl seine Familie mit dem Geschlechte des Suabulcdus
und Maorlach zusammen? Wir halten dieß für höchst wahrschein—

lich. Einmal hat es nichts auffallendes, wenn diese Familie nach

2Jahrhunderten noch blühte. Dann aber ist es doch auffallend,
daß die Besitzungen nach allen Richtungen hin übereinstimmen,
einmal wenn wir die Aungabeu des Stiftungsbriefes von 1037 ins
Aug fassen und weiter, wenn der spätere Herrschaftsbezirt von
Weinsberg damit zusammengehalten wird.

Bischof Gebhard war ohne männliche Erben, Niemand hat bei

seiner Stiftung dreinzureden, es hat sich auch keine Spur erhalten,
Gvpas in Regensburg wohl geschehen wäre) daß Erbberechtigte die

ansehnliche Stiftung angefochten hätten. Ich selber habe früher
den Gebhard für einen Sprößling des Calwer Grafenhauses gehal—

ten und ertlärt, s. württ. Jahrbücher 1847, II, 165 ff. und unser
Jahresheft 1850, 31 ff. Ich bin jedoch bei näherer Prüfung von
dieser Ansicht abgekommen Einige der c. beigebrachten Gründe
sind nicht stichhaltig, andere beweisen wenigstens nicht was sie soll—
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ten. Das Sichere ist unr, daß späterhin eine Kalwer Linie von
Löwenstein sich benannte und daß K. Konrad III. die Burg und
Herrschaft Weinsberg „vermuthlich als ein mit Pfalzgraf Gotfrieds
v. Kalw Tode heimgefallenes Reichslehen in Anspruch nahm“
Stälin II, 376. Eine ganz andere Frage ist es aber, ob die Cal—

wer als Geschlechtsgenossen den Bischof Gebhard beerbt haben? ob
sie nicht durch K.Konrads II. Gnade belehnt wurden mit der Ver
lassenschaft seines Halbbruders, wobei der Umstand von Gewicht
seyn mochte, daß Graf Adalbert v. Calw mit einer Base der „Kö—
nigin Adelheid“, einer gebornen Gräfin v. Egisheim, gleichfalls
mit einer Gräfin v. Egisheim vermählt war. In dieser Weise
sind vielleicht doch die Calwer *) die nächsten Verwandten Bischof
Gebhards gewesen von seiner Mutter her, welche selber auch aus—

drücklich als Miterbin und Mitbefitzerin um und in Oehringen
genannt ist (ego et ipsa, ex matris mee praediis et meis —-).

Für Kalwisch halte ich nur die Besitzungen im Schotzachgau **)
bis auf die Höhe der Löwensteiner Berge und Burg Löwenstein
selber, weil eine Erstrechung der Herrschaft Weinsberg nach dieser
Richtung hin in keiner Weise angezeigt ist.

Die Herrschaft Weinsberg war an die Hohenstaufen getommen
und ruhte späterhin in den Händen der Reichsministerialen von
Weinsberg. Der östliche Theil des einstigen Besitzthums der Gra—

fen von Oehringen und Weinsberg (um uns dieses kurzen Namens
zu bedienen) war zusammen mit dem Stifte zu Oehringen ein
Aectivlehen des Bisthums Regensburg geworden und es war die
Oehringer Advocatie gleich von Anfang an einem andern Herrn
übergeben worden, als den heredibus Gebhards, den Inhabern von

») Im Besitze war um 1100 hauptsächlich Gotfried v. Calw der Pfalzgraf,
aber auch seine Schwägerin Cuniza von Wirsbach (vgl. 1848, 93)
schenkte dem Kl. Hirsau ein Gut bei Weinsberg.

»5) Der Graf Adelbert im Schotzachgau wird freilich erst 1157 genannt,
doch schon 1123 heißt Adelbert v.Calw cde Lewenstein undes ist
schwer glaublich, daß er nur mit einem abgerissenen Stüuck einer grö—

ßeren geschlossenen Herrschaft sollte abgefunden worden seyn (Stälin
I1, 371.) Im Zusammenhang mit der Grafschaft Ingersheim konnten
wohl von Alters her die Calwischen Besitungen bis in die Löwenstei—
ner Gegend sich erstrecken, oder auch war diese Gegend aus den Hän—
den der Grafen von Oberstenfeld (Stälin J, 569) an die Calwer ge—

kommen Eine alte Freiherrnfamilie residirte zu Heinrieth. Auch Flein
gehörte nicht zur Herrschaft Weinsberg, vgl. Jahresheft 1869, S. 101 f.

3*
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Weinsberg. Jedoch die Hälfte am Schultheißenamte zu Oehringen
besaßen noch 1253 die Herrn von Weinsberg und nachweisbar ge—

hörte der ganze Strich Landes westlich von Oehringen, längs der
Löwensteiner Berge bis an den Neckar und zum Theil bis über die
Jagst hinüber zur Herrschaft Weinsberg, welche auch bis an die
Kupfer hin immer noch wenigstens etliche Guüter besaß, sowie an—

dererseits auch ein Strich vVandes links vom Neckar vorzugsweise
in Weinsbergischem Besitze sich befand, Neckargartach, Großgartach,
Schluchtern n. s. w., bis Guttenberg u. s. w. Thatsache ist es

auch, daß zur Herrschaft Weinsberg nicht wenige Activlehen gehör—

ten in den Oberämtern Hall und Gaildorf, z. B. in beiden Bretzin—
gen, in Reinsberg, in Westheim, Ober- und Unterroth und der
Umgegend *), von welchen doch wohl das Wabrscheinlichste ist, daß
es alte Zubehörden der Herrschaft Weinsberg sind. Ebendamit
aber zeigt sich nochmals, daß die alte Herrschaft Weinsberg gerade
denjenrigen Umfang hatte, auf welchen die Urtunde der Hiltisnot
von 787 und der Oehringer Stiftungsbrief von 1037 hindeutet
durch die benannten Besitzungen der beidemal handelnden Grafen—

familie. Daraus eben ergibt sich mir ein höheres Maas von
Wahrscheinlichteit, daß 4) die späteren Grafen von Oehringen und
Weinsberg derselben Familie angehörten, wie Graf Maorlach, —
und 2) daß Bischof Gebhards Familienbesitz eben die Herrschaft
oder Grafschaft Weinsberg gewesen ist.

Ich glaube K. Pfaff ist es, der eben dieser Familie schon den

pfalzgräflichen Titel beigelegt hat, wahrscheiulich weil in Heilbronn
ein taiserliches palatium einst gewesen ist. Da jedoch von ferne
nicht der Graf eines jeden Bezirts, in welchem ein palatium lag,
Pfalzgraf gewesen ist, so wüßte ich nicht, wie dieser Titel für un—

sere Weinsberger Grafen sich rechtfertigen ließe, umsomehr — da

Heilbronn schon frühe aufgehört zu haben scheint im eigentlichen

Sinn palatium zu seyn.

Daß Bischof Gebhard nicht dem salischen Geschlecht angehörte
(vgl. Stälin II, 413 not 3.) sondern Kaiser Konrads Stiefbruder
war, das beweisen wohl die Worte des gleichzeitigen Hermannus
contractus: imperatoris ex matre Adeélheéeide frater. Wollte
man nun vermuthen, vielleicht sey der zweite Gemahl dieser Franu

Adelheid auch unter den 1027 genannten provinciales, welche im

») Etwas mehr davon in der Anzeige von Dillenius Weinsberg Abth. V.
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Murrhardter Banuforfst bis dahin gejagt hatten; so wäre jedenfalls
eine solche Combination irrig, denn im Jahre 1027 schon zwang
der Kaiser seinen Bruder Gebehardus juvenis, daß er arma de—

ponenus clericalem tonsuram invitus accopit. Vgl. Hanselmann
l, 326 f. Sicherlich lebte damals der Vater nicht mehr, sondern
der ältere Bruder waltete als Familienhaupt.

Daß Alles das nur Combinationen sind, welche im besten Fall
eine Wahrscheinlichkeit geben, dessen bin ich mir sehr wohl bewußt.
Will man aber eine speeciellere Parthie der alten Geschichte soviel
als moglich ausführen, so bleibt tein andrer Weg übrig. Werden
nur die vorhandenen historischen Spuren sorgfältig aufgesucht und
nach allen Regeln der historischen Wahrscheinlichteit combinirt, so
empfindet man am Ende doch die Befriedigung die formlosen Nebel—
massen, welche auf der fernen Vergangenheit ruhten, zu bestimmte—
ren wenn auch immer noch nicht ganz fest umrissenen Gestalten
sich entwicklen zu sehen.

3 Israeliten im wirtembergischen Franken.

Diese orientalischen Fremdlinge machen zwar im Ganzen kei
nen bedeutenden Theil der Bevölkerung aus; in 9 Oberämtern mit
300,000 Seelen etwa 5000 — 5100 Seelen. Doch aber ist diese
Zahl groß genug, um dieFrage hervorzurufen: wann und wie
sind non ehet binteeie vuer uns heimisch ge—

worden? —
Gerne würden wir diese Frage von Ort zu Ort in Kürze

beantworten, wenn das zugängliche historische Material es erlaubte.
Wir müssen uns also darauf beschränten von einzelnen Orten, na—

mentlich von den bedeutenderen, eine kurze Geschichte ihrer Juden—
gemeinden zu geben. Wir bitten aber jeden Geschichtsfreund um
weitere Notizen, welche gern in diesen Heften seiner Zeit sollen
auch wieder veroffentlicht werden. Zur Einleitung wird es ange—

messen seyn über die Stellung und Schicksale der deutschen Israe—
liten im Mittelalter das Wesentlichste vorauszuschicken.
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Schon vor Jerusalems Zerstörung waren Jsraeliten über die

ganze damals eultivirte Welt zerstreut, noch zahlreicher verbreiteten
sie sich nachher im gesammten Römischen Reiche und sind ohne

Zweifel wenigstens in die Rheingegenden frühe schon getommen
und haben nachher im fränkischen Reiche überall hin sich verbreitet,
hauptsächlich wodie Blüthe von Handel und Gewerben ihnen Ge—

legenheit des Erwerbs verschaffte. Bereits zur Zeit der carolingi—

schen Kaiser galten die Israeliten als Kaiserliche Schützlinge, *)
hatten mauche Privilegien erworben und ein sogenannter Magister
Judaeorum befand sich am Kaiserlichen Hofe. Sie lebten unter
sich nach ihren eigenen Gesetzen; ihre Rabbinen hatten zugleich
obrigkeitliche Gewalt und zwangen ihre Glanbensgenossen durch
den Bann. Es gab das nicht selten eine recht drückende Despotie.

Auch für größere Bezirte wurden häufig besondere Judenmeister
eingesetzt.

Landbesitz war den Israeliten verwehrt und sie hätten densel—

ben auch nicht recht nutzbar machen können, weil ihnen dieHaltung
christlicher Diener und der Besitz von christlichen Leibeigenen ver—

boten war. Auch an den Gewerben tonnten sie sich nicht bethei—

ligen, weil die gewerblichen Corporationen und Zünfte, welche nach

dem Geist des Mittelalters fast immer zugleich religiöse Brüder—

schaften waren, Ifraeliten nicht zuließen. So blieb ihnen taum
etwas anderes übrig, als Handel und Geldgeschäfte, ja für die letz—

teren eigneten sie sich ganz besonders, weil sie Zins nehmen durf
ten, was allen Cyhristen durch das päpstliche Gesetz verboten war,
so daß diese durch wiederkäufliche Renten-, Gült- und Gutskäufe
das Gesetz erst umgehen mußten, wenn sie ihr Geld nutzbringend
anlegen wollten.

Gewöhnlich liehen die Israeliten auf Faustpfander oder Hand—

schrift und zwar gegen hohe Zinse auf kurze Zeit. Wochenzinse
waren sehr gewöhnlich und ergaben meist 30- 4050 Procent,
manchmal noch mehr. Natürlich wurde auch Schacherhandel,
Schmuserei u. dgl. von jeher betrieben und es genoßen dabei die

Israeliten das Vorrecht, daß sie bei allen Dingen, welche ihnen
offen zum Kauf angeboten wurden, nach dem Erwerb der Sache

nicht zu fragen brauchten, daß sie also auch gestohlene Sachen kau—

*) Der im Mittelalter geglaubten Sage nach — weil der Jude Josefus
Titum den Sohn des Kaisers Vespasianus von der Gicht geheilt hatte.
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feinde mit sehr weltlichen Absichten im großen Haufen den religiö—

sen Fanatismus künstlich angeblasen. Schuldenfrei werden und
gar noch Schätze dazu gewinnen war tein schwacher Reiz. Unter
solchen Umständen ertlärt es sich, warum bei Verpfändung von
Judengefällen der Fall manchmal ausdrücklich vorgesehen wurde,
daß die Juden ein allgemeines Sterben betreffe (ein Erschlagen oder

Verjagtwerden).
Um sich irgendwo niederzulassen bedurften die Israeliten einer

Kaiserlichen Genehmigung. Vielen Landesherrn ertheilten die Kaiser
auch das Privilegium Ifraeliten bei sich aufnehmen zu dürfen; an—

deren freilich auch das Privilegium sie nicht dulden zu müssen.

In den Orten, wo Juden lebten, wohnten sie gewöhnlich beisam—

men, so weit möglich, und es entstanden so die sogen. Judengassen.

Auch persönlich sollten die Israeliten als solche ausgezeichnet seyn;

sie mußten eine besondere Art von zugespitzten Hüten tragen, bis—

weilen mit einem Knopf auf der Spitze. An der Kleidung war
gewöhnlich auch noch ein Abzeichen angebracht, meist ein Ring von
gelbem Tuch oder etwas dergl. am Kragen oder anderswo. Um
so mehr waren sie dem Hohn und der Mißhandlung des Pöbels
und roher Leute aus den höheren Ständen preisgegeben. Manch—

mal predigte auch die Geistlichteit gegen Israel. Die gefährlichste

Zeit war jährlich die Passionszeit, darum sollten da alle Inden
möglichst zu Haus bleiben und sich stille halten.

Verreisten sie, so bedurften sie ganz besonders des Geleites
uund erpreßte man von ihnen, auch wo alles sicher war, wenigstens
ein Geleitsgeld, das mehr uud mehr zu einem Judenzoll geworden
ist, welcher gewöhnlich indenjenigen Orten erhoben wurde *), wo

Israeliten nicht ansäßig waren.

*) Beispielsweise zu Ingelfingen wurden 3 kr, erhoben von jedem zu Fuß
gehenden, 6 kr. von jedem reitenden Juden. Im Jahr 1670 erhöhte
die Herrschaft diesen „Judenzoll- auf 10 kr. und 20 kr., wogegen die

Juden heftig remonstrirten und zu zahlen sich weigerten, weßhalb auch
einige arrestirt und gepfändet wurden, während andere Accorde schlo—

ßen. Doch nahm sich der Mainzische Amtmann seiner (es betraf natürlich
vorzugsweise die Nagelsberger Juden) Schützlinge an und 1678 kams
auf einer Conferenz zu dem Beschluß, daß der fußgehende Jude nur
3 kr., ein reitender aber 12 kr. bezahlen solle. Zur Sicherstellung
wurden 1682 Zollzettel eingeführt. — Uebrigens kamen auch die Bie—

ringer und Krautheimer Juden ins Kocherthal herüber, denn 1671 be—

fahl der Amtmann zu Krautheim dem Schultheißen zu Ebersthal — den

(angeblich) neugesetzten Zollstock jauf dem sogenannten Judenweg“ ab—

zuhauen.
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Die Israeliten in Ostfranken (wo schon 1075 eine Judenver—

folgung soll gewüthet haben, die Wahl lassend zwischen Taufe und
Tod, vgl. Wibel J.244) tamen wohl dahin von den Rheinstädten
her und wahrscheinlich zuerst nach den Hauptorten, namentlich
Würzburg und Nürnberg. Um 1100 sollen mehrfache Judenver—
folgungen am Rhein vorgetommen seyn, vor welchen viele Familien
nach Osten flohen, damals bis Schlesien und Polen auch Wieder—

um bei einer mit der Kreuzzugaufregung im Zusammenhang ste—

henden Indenverfolgung am Rheim a. 1146 heißt es ausdrücklich
es seyen viele geflüchtet nach Franten und Schwaben. Um diese

Zeit saßen gewiß Juden zu Würzburg, wo 1210 Nathan magister
Judaeorum genannt ist (RKeg. bo. 2,33) und Nürnberg. Daß sie

aber frühe schon auch in kleineren Orten sich ansiedelten, das mag

für unsere Gegend ein Lebermann *) de Grunsvelt, Judaeus,
beweisen in einer Urkunde von 1218 s. Lang, Regg. boica II, 9lh.
Ein Anshelmus Judeus de Lauden wird 1288 genannt Wibel
III, 73 ff. und zwar lernen wir um diese Zeit Israeliten kennen,

welche bedeutende Geldoperationen machten. So war einem Jacobo
Judaeo a. 1260 das Dorf Elpersheim auf 3 Jahre verschrieben
(Wibel II, 66 f.), dem gen. Anshelmus deLauden der Zehnte zu
Gissigheim versezt, für welchen er, weil er als Jude kein Lehen

empfangen tonnte, einen Lehensträger aufstellen mußte Große
Verfolgungen brachen aus um 1298—–99, dann wieder 1346 im
Zusammenhang mit der Flagellantenaufregung, 1348 —49 bei der
großen Pest in Deutschland u, a. m.

Doch es wird am zwectmäßigsten seyn die Geschichte der is—

raelitischen Colonien in einigen der bedentenderen Städte unseres

Bezirkes in Kürze zusammenzusteillen. Wir heben zuerst Rotenburg,
Heilbroun, Hall und Mergentheim hervor.

Die erste sichere Nachricht von Juden zu Rotenburg fanden

wir in Urkunden von 1210 und 1212 (Reg. b. ?, 33. u 51) wo
Jacobus de Rotenb., ein Jude, genannt ist, und von 1251, als
König Konrad IV. Herrn Gotfried v Hohenlohe seine Stadt Ro—

tenburg verpfändete um 3000 MarkSilbers— (et Judeos ibidem
comorantes), „sammt den daselbst lebenden Juden.“ Von der Be—

deutsamkeit dieser Judengemeinde gibt wohl der Umstand Zeugniß,
daß etwas später der weltberühmte und verehrte Rabbi Meir ben

*) Neben Alttest. Vornamen finden sich Namen wie Libmann opder Liber-
mann, Calmann, Sconeman, wohl Kahlmann und Schönmann.
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haben um 1200 Mark Silbers (Winterbach J, 76.) Nun hatte
also der Bischof die Judenabgaben zu beziehen, den althertömmlichen
goldenen Opferpfennig zur taiserlichen Kammer und die vom Kaiser
Ludwig 1342 neu eingeführte Steuer. Er war nemlich mit aller
Judenschaft im Reich übereingetommen (), daß jeder Jude und jede

Wittwe und die 12 Jahre alt sind und 2Ofl. Werths haben, jeglicher
und jegliche alle Jahre einen Gulden geben sollen zu Zins von
ihrem Leib Z3u diesen Steuern kamen andere „Nutzungen, es sey

um Frevel, Pön, Schuld oder um andere Sache.“ Somit hatte
jetzt die Bürgerschaft ihre Vortheile von den jüdischen Hintersassen
verloren, welche nicht ganz unbedeutend tönnen gewesen seyn, weil
Kaiser Ludwig die Stadt aufgefordert hatte 1342 ihm zu der neuen
Schatzung von den Juden zu verhelfen, weil er ihnen sonst nicht
gönnen würde, daß sie fürbaß Juden in ihrer Stadt hielten.
Mit dem Nutzen verlor aber die Bürgerschaft auch alle Lust die

Juden zu hegen und zu schützen. Nun waren um jene Zeit neue

Verfolgungen da und dort entstauden z B. 1348 zu Mainz und
Würzburg. Um so weniger ists verwunderlich, wenn es bald auch

in Rotenburg zu einem Ausbruch tam. Die Juden wußten sich

eines festen Thurms beim Wurzburger Thor zu bemächtigen, man
gab ihnen Schuld im Einverständniß mit dem würzb. Bischof, ih—

rem Pfandherrn, vielleicht aber wars unr um eine Zuflucht zu ha—

ben, weil sie die feindselige Stimmung der Bürgerschaft tannten.
Nach verzweifelter Gegenwehr wurde der Thurm erstürmt und einige

100 Juden erschlagen, ihre Häuser niedergebrannt. (Bensen S. 180).
Dieß geschah vor 1352, denn in diesem Jahre sprach Karl IV. die
Rotenburger von der Schuld des Todtschlags frei und erlaubte ih—

nen zu ihrem Vortheil Juden zu halten, bis diese 400 Pfd. Heller
ihnen bezahlt hätten.

Die Stadt Rotenburg löste sich selber von ihrer Verpfändung
an Bischof Albrecht von Würzburg (Winterbach J, 67) und dafür
gewährte Karl IV. der Bürgerschaft, sie und ihre Nachtommen sollen
mit ihrer Judenschaft Synagoge, Häusern und Hofstellen thun
dürfen wie mit ihrem eigenen Gut und zwar habe der Kaiser volle
Gewalt zu dieser Verfügung weil „aller Juden Leib und Gut in
unsre und der Reichstammer gehört und je gehört hat vor Alters.“
GBensen S. 480.)

Doch muß in Rotenburg die Zahl und das Besitzthum der

Juden bald wieder recht zugenommen haben, denn a. 1373 verpflich
teten sie sich ander Stadtsteuer, welche damals 800 Pfd. Heller
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jahrlich betrug, jetzt und auch im Falle sie größer werden sollte,
stets die Hälfte zubezahlen, wogegen sie den Genuß ihrer alten
Rechte behalten dürfen. Kaiser Wenzel in seinen vielen Geldnö—

theiut fuchte fich jeund je auch dadurch zu helfen, daß er die aus—

stehenden Kapitalien seiner Kammertnechte einzog. So befahl er

diesen 1388 ihre Kapitalbriefe und Pfänder an die Fürsten und
Herrn und Städte unentgeldlich zurückzugeben, wogegen diese be—

stimmte Summen an den Kaiser zahlen sollten, die Stadt Roten—

burg z. B. 1000 fl. Rotenburg soll sich aber dieser Anordnung
widersetzt haben (Bensen S. 181). Es ist leicht ersichtlich, daß die
Reichsstädte mehr verloren als gewannen, wenn die in ihren Mau—

ern angesessenen Juden alle ihre oft sehr bedeutenden Forderungen
an Fürsten und Herrn verloren.

1385 wurde ein reicher Jude von Mergentheim, Abraham, zu
Rotenburg gefangen gesetzt und mußte für seine Freigebung 14,000fl.
bezahlen, eine damals sehr große Summe. (Wibel J, 252.) Nicht
lange nachher wurden die Juden wegen angeschuldigter Verrätherei
zum zweitenmal aus Rotenburg verjagt, am Charfreitag 1393 oder

(j. Wibel III, 157.) wahrscheinlicher 1397, also unter Einfluß des
allgemeinen Judenhasses, und auf dem Platz wo ihre Synagoge ge—

standen, auf dem Milchmartt, baute Peter Creglinger a. 1404
eine Capelle 4zur reinen Maria“ genannt, ihr Tanzhaus verwan—

delte man in ein Seelhaus „die elende Herberg“. Kaiser Wenzel
hatte a. 4400 der Stadt vollen Gewalt gegeben alle und jede bei
ihnen seßhafte Juden, seine Kammerknechte, zu fahen und schätzen

und sich ihres Leibs und Guts zu unterziehen, es sey an Geld,
fahrender Habe, Schuld oder woran. Dabei fuhr die Stadt fort
ihres theils nur 400 Pfd. Reichssteuer zu bezahlen.

Doch wiechen die mißhandelten Juden nicht. Schon 1402
waren wieder solche vorhanden, welche den Opferpfennig mit 75fl.
an die Stadt bezahlten. Sie lebten und handelten noch mehr als
100 Jahre in Rotenburg. Im Jahr 1519 begannen die Geistli—
chen wider die Juden und ihr Wesen zu predigen „wegen ihres
schweren Wuchers an den armen Leuten in der Stadt und auf dem

Lande“. Die aufgebrachte Volksstimmung machte die Juden be—

sorgt und sie baten nun selber den Magistrat um Urlaub. Der
Rath beurlaubte sie 1519, 7. Nov., gewährte ihnen aber Zeit bis
Lichtmeß 1520, um ihre Forderungen einzuziehen und ihre Sachen
hinwegzuschicten. Wie wenig dieß aber mit dem wirklich freien
guten Willen der Juden geschehen, zeigt die 15200 beim Kaiser
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durch Isaak Löw angebrachte Klage, daß sie jämmerlich seyen ver—
trieben und das zugesicherte Geleit nicht gehalten worden. Auch
habe man ihre Synagoge aufgebrochen, darin viel Gold und Geld
gewesen auch Seide und Sammt u. dgl. und es sey alles Gefun—
dene weggenommen worden . . . (Winterbach 1,93f) Hilfe fan—
den die Juden nicht und blieben von da an aus der Stadt Rotbg.
ausgeschlossen. Sie mochten das aber nicht so hoch anschlagen.
Einmal war Rotenburgs Bedeutung schon damals gesunken und
sank immer mehr, und andererseits fanden die Juden mehrfach in
benachbarten Orten Aufnahme (3. B. Archshofen, Creglingen, Mi—
chelbach a.Lücte), so daß sie doch in der ganzen Umgegend ihre
Geschäfte machen tonnten

Ueber Heilbronn gibt C. Jägers Geschichte dieser Stadt die
wesentlichste Auskunft. Freilich über die Zeit, wo Juden Auf—-—

nahme in Heilbronn fanden, weiß Jäger nichts Genaueres, er sagt nur
daß sie jedenfalls im 14ten Jahrhundert schon ihren Wucher da—

selbst betrieben haben (J. c. J. 93.) Uns ist gelegentlich vor Au—
gen gekommen, daß a. 1359 Mintz die Jüdin und Abraham ihr
Sohn, gesessen zu Heilbronn, dem Hrn. Engelhard v. Weinsberg
über 50 fl. quittirten. Es ist bei dem regen Handelsverkehr Heil—
bronns sehr wahrscheinlich, daß schon lange vorher Juden sich da
niedergelassen hatten als Schutzwuerwandte. Um 1350 war ihre
Zahl bereits so groß, daß sie eine eigene Synagoge batten und in
einer besondern Judengasse wohnten (vom Hafenmarkt bis gegen
das Lohthor.) Auch Zeiten der Bedrückung waren damals schon
vorausgegangen. König Ludwig, aus Dantbartkeit gegen die An—
hänglichkeit der Stadt an seine Sache, damit sie ihre Schuldenlast
abschutteln und ihm noch ferner dienen könne, überließ ihr u. a.
alle Juden in Heilbronn mit den sämmtlichen Gefällen, welche die
kaiserl. Kammer von ihnen bezog, bis sie 4000 fl. würden bezablt
haben; a. 13146. Auch erließ K. Ludwig der Stadt Heilbronn
alles Geld, welches ihr die Juden bis diesen Tag vorgeschosseu hät—
ten. Späterhin finden wir lange Zeit fort, daß auf die Juden—
steuer der niedern Vogtei in Schwaben die Herren v. Weinsberg
angewiesen waren für gewisse Forderungen an die kaiserl. Kammer
(jedenfalls shon 1348 und noch im 15ten Jahrhundert; die halbe
Steuer betrug 300 Pfd. Heller 1404.)

Eine gewaltsame Judenverfolgung brach ums Jahr 1350 an
vielen Orten aus; es wüthete um jeue Zeit eine heftige Pest in
Deutschland und vielfach wurden die Inden beschuldigt, dieselbe
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durch Vergiftung der Brunnen u. dgl. verursacht zu haben. Ein
jüdisches Martyrologium aber bittet Gott u. a. der Seelen der

Erwürgten und Verbrannten in Heilbronn zu gedenken. Dieses
Creigniß scheint in die bezeichnete Zeit zu gehören. Doch wird
schon wieder 1357 eine Synagoge erwähnt, (die bei jener Verfol
gung verbraunt wurde) und es scheint die Zabl der Inden ziem—

lich ansehnlich gewesen zu seyn. Kaiser Sigmund erpreßte von den

Heilbronner Juden 1200 fl. und a. 1439 zahlten dieselben W fl.
an Conrad v. Weinsberg.

Hauptsächlich der Wucher regte die Gemüther gegen die Juden
auf; WProcent waren nichts ungewöhnliches. Kaiser Friedrich
selbst schrieb der Stadt aus einer besondern Veranlassung a. 1467
dem Wucher der Juden Einhalt zu thun und Pfalzgraf Friedrich
benachrichtigte a.1469 die Stadt Heilbroun daß er den Juden in der

Pfalz Schirm und Geleit aufgetündigt auch Jedermann bei Strafe
an Leib und Gut untersagt habe von ihnen etwas zu entlehnen
oder mit ihnen Gewerb zu treiben. Das reizlte den Rath zur
Nachahmung. Man vertrieb sämmtliche Juden — mit Weib und
Kind — ans der Stadt uund drohte auch auswärtigen Juden, wenn

sie einem Bürger leihen, so werde solch eine Schuld nicht anerkannt
weirden. Gegen solch einen Gewaltstreich remonstrirte Hr. Engel—

hard v. Weinsberg, der eben damit seine Einkünfte von den Heil—

bronner Juden verlor, und der Kaiser selbst, welcher hinter einan—

der 3 Fürschreiben erließ. Nun gestattete zwar die Stadt einzel—

nen Juden noch etliche (3) Jahre unter Schirm und Schutz der

Stadt zu sitzen, aber in der Hauptsache kummerte man sich nicht
um den unmächtigen Kaiser. Vielmehr beschloß der Rath 1476
den wenigen noch geduldeten Juden allen Wucher abzuschneiden

und teinen mehr zuzulassen. Jedes Jahr soll diese Anordnung mit
der Stadtordnung der Bürgerschaft verlesen werden. Auch aus—

wärtigen Juden ertlärte man daß kein Bürger schuldig sey einem

Juden etwas heimzuzahlen, sie mögen sich also vorsehen.

Der Kaiser selbst erließ einen Besehl 1487 daß tein Jude, dem

ins Künftige seine Wohnung in Hlbr. zu nehmen gestattet werden
sollte, denmindesten Wucher treiben dürfe. Die Stadt aber ver—

taufte 1490 die Judenschnle und das Judenbegräbniß um 250 fl.
rh. mit kaiserl. Bewilligung; vergeblich protestirten Philipp von
Weinsberg und die wenigen in der Stadt noch übrigen Juden.
(Jäger l. c. J. f.) Kaiser Maximilian befahl der Stadt noch
mals 1491 ihre Juden wieder aufzunehmen, doch ohne wesentlichen
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Erfolg. Vielmehr beschloß der Rath a. 1518 keinen Inden mehr
in die Stadt zu lassen, welcher Iude durch die Stadt gehen müsse,
der soll vom Stadtiknecht hindurchgeführt werden. Auch soll weder
Bürger noch Bauer (des Stadtgebiets) einem Juden sich verschrei—

ben (l. e.S, 302.)
So war Heilbronn frei geworden, — aber in der nächsten

Nähe blieben deßwegen doch die Juden sitzen. Namentlich war der
deutsche Orden geneigt solche aufzunehmen und eine Zahl der aus
Heilbronn vertriebenen ließ sich z. B.zu Neckarsulm nieder, ums
Jahr 1480, andre wohl auch damals in dem Deutschordenschen
Dorfe Sontheim und etwa in dem ritterschaftlichen Horkheim.

Was wir von Juden in der Stadt Hall wissen ist in der
Beschreibung des Oberamtes Hall S. 128 turz zusammengestellt.
Es gab auch da eine zahlreiche Kolonie mit einer Judeugasse, ei—

ner Synagoge (beim jetzigen Schlachthaus) und einem Bad.
Den Haller Juden befahl Kaiser Ludwig 1342 an den Rath

und die Bürger das Pfund Heller zu leihen um 2 Heller für
die Woche, das waren also für 240 Heller 104 Heller Zins im
Jahr d h. 431,30,,! Bald nachher brach auch zu Hall eine blutige
Verfolgung aus 1348 —49, wobei viele gefoltert und —es scheint
fast bei einem Versuch gewaltsamen Widerstand zu leisten, gleich—

wie zu Rotenburg, im Neuenburger- oder Rosenbühlthurm theils
erstickt, theils verbrannt wurden. Die Grafen v. Wirtemberg (als
Pfandinhaber des kaiserl. Schultheißenamtes in Hall, forderten für
diese Plünderung und Tödtung der Juden eine Strafe von 800 fl.,
1349, dagegen überließ Kaiser Karl aller Juden Gut der Stadt
als Eigenthum. Angeblich war diese Verfolgung hervorgerufen
durch die Ermordung eines gestohlenen Christentindes, oder durch
Vergiftung der Bronnen (s. Wibel III, 156 f). Offenbar aber
war sie in Wahrheit entsprungen aus dem herrschenden Geiste jener
Zeit und vielleicht hängen diese Judenverfolgungen zusammen mit den
gleichzeitigen demokratischen Bewegungen in vielen Reichsstädten. ( Man
denke anBaden im Jahr 1848-49.) Kaiser Karl IV. übertrug
a. 1373 dem edlen Herrn Kraft v. Hohenlohe den Schutz und
Schirm der Reichskammerknechte in Hall (Hanselmann J, 466),
natürlich aber war der Stadt dieses Verhältniß höchst zuwider,
welches dem Hohenloher Gelegenheit gab, in die Angelegenheiten
der Stadt sich zu mischen. Aus dieser Veranlassung soll man lie—

ber die Juden ganz aus Hall vertrieben haben und es heißt nun
weiter bei alten Chronisten: auf der benachbarten Burg Bilrie
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habe man zuerst die Vertriebenen aufgenommen mit ihrem Hab und
Gut, bald aber wieder ausgetrieben und ihr Besitzthum zurückbe—
halten Prescher J, 185 verlegt diesen Vorfall ins Jahr 1392 und
sagt: Kaiser Wenzel habe damals befohlen die Juden aus Hall zu
verjagen. — Doch mit großer Zähigteit tlebten diese an ihren
Wohnsitzen in Orten, welche gute Gelegenheit zum Verdienste bo—

ten. Auch in Hall müssen noch im Anfang des 15. Jahrhunderts
Juden gesessen seyn, weil König Ruprecht der Stadt 1401 die Hälfte
des Judenschutzgeldes überließ, dessen andere Hälfte in die taiserl.
dammer fließen sollte. Bald nachher verschwinden sie wirklich aus
Hall uud erstnzu wirtembergischer Zeit wurden wieder solche anf—

genommen, während man vorher nur in Unterlimburg etliche zu—

gelassen hatte. Saßen ja doch Juden nahe genug in dem kombur—

gischen Dorfe Steinbach.
Daß der deutsche Rittlerorden den Juden gern seinen Schirm

und Aufnahme gewäbhrte, ist bereits erwähnt worden. Sehr zahl—

reich leben solche seit lange inMergentheim. Man könnte geneigt
seyn ihre Aufnahme zurückzuführen auf ein Privilegium, das Kai—

ser Ludwig a. 1341 dem Deutschorden gab: fünf seßhafte Juden
mit all ihrem Hausgesinde in Mergentheim zu halten, doch auf
seinen oder seiner Rachfolger Widerruf. Nach mehrfachen sicheren
Nachrichten sind aber vorher schon Juden zu Mergentheim gesessen.

Angeblich traf schon die Judenverfolgung in Franken a. 1298 auch
diejenigen zu Mergentheim (conf. Fries). Urkundlich haben die
Herrn v. Braunect auf dem Neuhaus 1312 der Juden in M. sich
verziehen, sodaß der Orden sie von Gerichtswegen vertreten soll.
S. Jahresheft 1857, S. 234, 4.

Ein heftiger Sturm brach im Jahre 1336 aus am 29.—-30.
Juni zu Mergentheim, Röttingen, Anb, Uffenheim, Krautheim
u. s w. (nach Lorenz Fries). Wer sich nicht durch schleunige
Flucht rettete, wurde todtgeschlagen oder doch seines Vermögens be—

raubt. Der Veutschmeister Wolfram von Nellenburg wollte die
Burgerschaft wegen dieses Frevels in Untersuchung ziehen, diese
aber wußte sich vom Kaiser Ludwig einen Schutzbrief zu verschaf
fen dd. Mondtag vor aller Heiligen 1336, nach welchem die Bür—
ger von Mergtheim wegen der an seinen Kammerknechten begange—

nen Missethat von Niemand als von ihm dem Kaiser selbst zur
Strafe gezogen werden sollten, — was jedoch nie geschah.

Vielleicht ertlärt sich dadurch auch das Privilegium von 1341
als ein neuer Anfang. Die Judengemeinde sammelte sich wieder
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und Karl IV. erneuerte das Privilegium von 1341. Oben schon
bei Rotenburg ist des reichen Mergentheimer Juden Abraham ge—

dacht, welcher jener Reichsstadt für seine Erledigung aus ihrem
Gefanguiß 11,000 fl zahlen mußte. Ulrich von Hohenlohe über—

nahm daran die Burgschaft fur 9700 fl. (Cunz von Hobhenlohe—

Braunek für 600 fl. und Dierolf Staug far 700 fl.) und verpfän—
dete dafür die Stadt Weikersheim mit ihrer Zubehörde, wie solche

der genannte Jude innegehabt hatte.
Vergleichswene sicher wohnten übrigens die Juden unter dem

Ordensschutze, nicht aber ohne Ursache zu Klagen zu geben. Ver—

schiedene Erlasse gegen J denwucher giengen aus. Ein gedrucktter

Erlaß des H. undDeutschmeisters dtMergentheim W. Herbstmo—
nats 1540 gebietet allen Kommenthuren, Amtteuten, Schultheißen
und Richtern zur Bekauntmachung und Aufeechthaltung: Niemand
soll von Juden etwas entlehnen, ihnen verpfanden, mit ihnen han—

deln u. s. w. bei Vermeidung der Wucherstrafe an Leib und Gut.
Wer dergl. von Andern erfahrt solls beim Ragegericht des Ordens
anbringen. Wenn Christ oder Jude zuwider handelt, dem soll —
(nach mehreren Reid sabschieden ge en den Judenwucher) — vor
teinem Gerichte Reqt oder Bezah ung verschafft werden. Auch der

Kaiser gewährte ein Privileg um dt. 17 Marz 1542: kein Jude
solle einem Ordensunterthan etwas leihen ohne seiner Obrigteit
ausdrückliche Genehmigung, andere Anlehen sollen verwerkt seyn

und dem Orden heimfallen. Kein wegen solcher Schuld Vorgela—

dener soll zu erscheinen verpflichtet seyn u. s. w.— Alle diese Ge—

bote wurden aber wenig beachtet und das Kaiserl. Hofgericht zu
Rottweil nahm die Klagen der Juden an, so daß viele Ordensun—

terthanen in die Acht erklärt, eingekerkert oder aus dem Vesitz ihrer
verpfändeten Güter gesetzt wurden. Darum wendete sich der H.
und Deutsu meister wiederholt an den Karser, der jenes Privileginm
auf dem Reichsstag zu Augsburg 25. Mai 1559 beftätigte, ebenso

Kaiser Maximilian dt. Augsburg 18. Mait 1506. Wahrend des

30jahrigen Krießs erhielt der H. und Deutschmeister die Hohen—

lohesche Herrsa aft We kersbeim vom Kaifer geschentt 1637, und er—

laubte sofort seinen Juden auch da sich mieederzulassen.

In Mergentheim selbst hatte der H. u. D.-Meister Leopold

Wilhelm Ereherzog von Oesterreich a.1654 den Juden einen be—

sondern Schutzbrief ausgestellt auf 10 Jahre. Unter seinem Nach—

folger wurde 1663 auf einer Confierenz verhandelt ob man ihnen
deun Schutz ganz auftündigen oder sie wenigstens zu Einholung

4
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eines neuen Schutzbriefs anhalten solle, auch ob man nicht einst—

weilen ihre Synagoge aufheben solle? Die Wegschaffung der Sy—
nagoge war gegen den Erzherzogl. Schutzbrief; man beschloß also:
entweder sollen die Inden, bei namhafter Strafe, an jedem Sonn—
und Feiertag aus jedem Hause die, welche sich zur Synagoge hiel
ten, zur Anhörung der Predigt in die Kirche schicken (wie das auch
zu Rom geschehe,) und auch den dazu angestellten Prediger besol—

den, oder, wenn ihnen dieß zu beschwerlich sey, sollen sie ein für
allemal 1000 fl. zu Herstellung und Unterhaltung der Pfarrkirche
zahlen, oder jährlich 100 fl., und zwar ganz still und ohne Klage
Dafür werde man ihre Synagoge auch ferner zulassen und sie den
Schutz ruhig genießen lassen, wenn sie Erneurung des Schutzbriefs
einholen.

Um diese Zeit befand sich die Mergenth. Judengemeinde in
blühenden Verhaältnissen. Die (1825 renovirte) Synagogeist 1658
neu erbaut worden und aus derselben Zeit sagt eine Handschrift:
die Juden haben sich so fest eingewurzelt, daß ihnen die Christen,
zumal in der sogen. Judengasse, mit gänzlicher Aboliruug des

vorhin und von Alters her gewöhnlichen Namens Holzapfelgasse,
wofern mit dieser von Tag zu Tag vermehrenden Secte keine Re—

duction bestehen sollte, inBälde gar dürften weichen müssen. —

Das ist nicht geschehen, aber bis in unsere Tage hat die israelitische
Gemeinde aun Zahl, Wohlstand und Geltung zugenommen. (Vgl.
Voigts Geschichte des Deutschen Ritterordens in seinen 12 deut—

schen Balleien II., 8ö. 168. 379.)
Daß in den ältern Besitzungen der edlen Herrn und Grafen

von Hohenlohe Juden angesessen waren, beweist schon die bereits
geschehene Erwähnung von Röttingen, Aub, Uffenheim. Auch in
Mergentheim mögen die Juden gesessen seyn, ehe der Deutsche Or—
den seine Erwerbungen daselbst machte. Der Hauptort des heuti—
gen Gesammtfürstenthums Hohenlohe, die Stadt Oehringen, wurde
wahrscheinlich erst von Herrn GottfriedI,dem Grafen von Roma—
niola, erworben (vgl. 1850 S. 37.) und damals waren schon Ju—
den in Oehringen. Denn in dem Vertrag von 1253 (s. Wibel 3,
71. Hanselmann J., 410 ff.) heißt es: der Voit (des Herrn von
Hohenlohe) sol auch haben alleine die Juden und die Münze ...
Die Herren von Hohenlohe selbst machten mit Juden viele Geld—
geschafte und übten den Schutz derer, welche in ihren Herrschaften
wohuten. Als deßwegen (wie die Erfurter Chronik bei Menken
Rer. germ. III, 338 erzahlt) ein ritterlicher Herr von Ussigheim,
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weil er zu Rotenburg eine Lästerrede von Juden gegen den heiligen
Leib Christi gehört hatte, eine blutige Verfolgung der Juden in
Bischoffshem a. T., Rötingen, Aub und anderen Städten und
Dörfern veranlaßte, wandten sich diese an Herrn Gotfried von
Hohenlohe um Schutz und versprachen ihm 400 Pfd. Heller, wor—

auf dieser jenen Herrn v. Ussigheim gefangen setzen und zuletzt in
Kitzingen hinrichten ließ Dem Volte galt er als ein Martyrer
und von seinem Grab in Ussigheim erzählte man zahlreiche Wunder.

Eine große Verfolgung brach auch in Oehringen aus, wobei
die dortige Synagoge zerstört wurde, — ohne Zweifel bei der gro—

ßen Judenverfolgung 1348 —49. Wir erfahren davon erst spater

in einer Urk. von 1374 (Wibel II, 311), aber es ist gesagt daß der

schon 1353 gestiftete Spital zu Oehringen (J. c. 1, 99) gebaut wor—

den sey „auf dem Platze, wo vorher die Synagoge der unglanbigen
Fuden gestanden.“ (Der Spital wurde spaterhin verlegt. Doch
gabs nachher wieder Juden in Oehringen; 1475 ist die Rede von
einem Haus beim untern Thor „darinnen vormals Mose der Jude
seine Wohnung gehabt hat, das wir (die Grafen) umb sein Ver—

schulden an uns und den unsern begangen zu unsern Handen ge—

nommen han . . . (nl o. J, 254.) Weitere Spuren finden wir
nicht. Die Herrn Grafen v. Hohenlohe waren den Auden um
diese Zeit durchaus abgeneigt und thaten, scheint es, Alles, um sie

aus ihrem Gebiet zu verdrängen. Früher allerdings hatten sie

(s. oben) z. B. 1373 den Schutz der Juden in Hall übernommen
auch durch Cession ein Privileginm Kaiser Wenzels von 1385 über—

kommen, daß sie die Juden, welche von deutschen Landen ziehen

wollen, an allen Orten strafen mögen. Aber bittere Erfahrungen
über den Wucher der Juden, bei den Herren selbst wie bei ihren
Unterthanen, führten zu jenen feindseligen Maßregeln.

Schon 1455 wurde in einer Erbeinigung der Grafen Kraft
und Albrecht verglichen, daß keiner ohne des andern Willen Juden
einnehmen solle. Dieß bestatigten 1475 die Grafen Albrecht, Got—

fried und Kraft und namentlich solle das gelten von Weitersheim
und Künzelsau. Nochmals bestätigten Graf Goltfried und Kraft
diese Bestimmung in ihrer Erbeinigung a. 1476. Ju der ausführ—
lichen Erbeinigung zwischen dem Grafen Albrecht und Georg von

Hohenlohe a. 1511 heißt es: „13 so soll kein Graee v. Hoh. in
seinen Gebieten keinen Inden hausen noch enthalten dann mit der
andern Grafen, aller nemlich, Vergonnung, welche Veigönnung je—

doch nicht ohne merkliche Ursachen und auch nicht stetiglich, sondern

4*
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auf einige Zeit, nach Gesegenheit, möge geschehen mit brieflicher
Gedächtniß. (Wibel J, 254.) So gabs denn wahrscheinlich c. 150
Jahre keine Juden im Hohenlohischen.

Während des Deutschordenschen Besitzes der Herrschaft Wei—

kersheim 1637 —48 wurden aber wieder Juden zu Weikersheim und
wahrscheinlich auch zuElpersheim und Hollenbach, 2 Bestandthei—
len der Herrschaft Weitersheim zugelassen, Wibel J, 755; auf die—

selbe Weise kamen sie vielleicht auch nach Hohebach. Doch ergieng
auch da 1575 ein scharfes H. Neuensteinsches Decret wider der Ju—
den wucherliches Handthieren. Wahrscheinlich imZusammenhang
mit der Frage ob künftighin die Juden zu dulden seyen, wurden
a. 1644 49. und 55 drei „gründliche Bedenken abgefaßt, ob Juden
in der Grafschaft Hohenlohe in Schutz zu nehmen und zu dulden
seyen?“ Wibel J, 706. Graf Wolfgang Julius nahm auch zu
Ernsbach a. 1680 einige Juden auf. Von Elpersheim sind sie
wieder abgezogen. Eine Verordnung wider die Handelschaft mit
JInden an Feiertagen ergieng 1692 (Wibel IV,313). Graf Johann
Friedrich II. zu Oehringen (seit 1702) zeigte sein Mißfallen an
diesen Unterthanen, indem er sie zur Jagd und anderen Frohnden
verwendete. Das hohenl Landrecht von 1788 verordnete, daß Ju—
den mit Klagen auf wucherische Zinsen nicht sollen gehört werden.

Endlich sey auch noch eines ritterschaftlichen Ordens gedacht.

Wir wählen Dörzbach, weil uns über die Schicksale der dortigen
Judengemeinde etliche urkundliche Nachrichttn durch die Güte des
Freiherrn Ludwig v. Eyb zugänglich geworden sind.

Wann Juden in Dörzbach aufgenommen wurden ist nicht be—

kannt, wir werden aber nicht irre gehn, wenn wir annehmen, daß
hier, wie an so vielen andern Orten, die Aussicht auf ansehnliche
Schutzgelder die Grundherrschaft bewog, Juden aufzunehmen. Dieß
mag geschehen seyn durch die früheren Grundherru, die Herru sv.

Berlichingen. In der 2ten Hälfte des 17ten Jahrhunderts entlei—
deten aber den damaligen Dorfsherrn, den Freiherrn v. Cyb, ihre
jüdischen Schutzgenossen. Vielfach gabs Klagen über Wucher, über
falsch Maas und Gewicht u. dgl.; die Erzbischöfe von Mainz resp.
ihre Amtleute zu Krautheim mischten sich in die jüdischen Angele—
genheiten und am Ende gabs noch heftige Händel unter den Dörz-—
bacher Juden selbst, namentlich gegen ihren Rabbinen und Vor—
steher. Darum befahl das Freiherrl. Amt den Juden ganz aus
Doörzbach zu weichen, doch ließ man mit einer Strase von 100
Reichsthalern sich begnügen.
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1685 baten die Dörzbacher Juden um Schutz in der Nachbar

schaft, namentlich gegen den hohenl. Keller zu Hollenbach, welcher
sie mit Strafen belegt hatte, weil sie die Judenschule besuchten,

welche in einem Privathaus zu Hohebach gehalten wurde. Diese
äußeren Conflicte zusammen mit den alten inneren Klagen scheinen

verursacht zu haben, daß Freiherr Albrecht vndwig v. Eyb c. 1688
Ernst machte und den ziemlich zahlreichen Juden in Dörzbach den

Schutz wirklich aufkündigte und sie abruziehen nöthigte. Dieß —
nebst andern einschlagenden Verhältnissen ersehen wir aus einem

Patente dd. Dörzbach, 2. Dec. 1748, welches in allen Wirthshäu—
sern angeheftet wurde, besiegelt von Hans Karl v. Eyb, Franz v.

Eyb und Friedrich v. Ellrichshausen als Vormünder.
„Es hat unser Herr Vater resp. Großvater A. L. v. Eyb selig

vor 60 Jahren vor gut befunden derer in dem Flecken D. iu ziem—

licher Anzahl wohnhaft gewesenen Juden sich zu entledigen und
hingegen den auswärtigen Juden, welche in Dörzbach haben han—

deln wollen, ein ihrer Handelschaft proportionirtes veraccordirtes
Erlaubnißgeld von 4, 6, 8 und 10 fl. jährlich anzusetzen. Nach
etwa 2WJahren haben diese Zahlungen aufgehört, aber die Han—

delschaft dauert fort und man sieht oft 10 — 12 auswärtige Ju—

den. Es wird nun allen Juden, welche nicht über die zu gewäh—

rende Erlaubniß einen Accord machen, alle Handelschaft verboten
und den Unterthanen 10 fl. Strafe gedroht, wenn sie mit einem

nicht concessionirten Juden handeln, weßwegen auch jeder Handel
von mehr als 1 Rthlr. Werth dem Amte angezeigt werden soll.
Juden, welche ohne Gestattung des Amts mehr als 1Rthlr leihen
u. dgl. haben keine Rechtshilfe zuerwarten. Es mochte aber schwer

halten diefe Anordnung durchzuführen und nahmen sich wohl auch
die benachbarten Schutzherrschaften ihrer Juden an gegen diese neue

Besteuerung. Darum entstand wohl bei den Freiherrn v. Eyb der
Gedanke, lieber selbst den Vortheil zu ziehen, indem sie wieder zu

Dorzbach selber Schutzzuden aufnahmen. Dieß geschah 1753 durch

Inlius Friedrich Franz v. Eyb und zwar scheinen die ersten neu—

aufgenommeneu Juden gewesen zu seyn Wolf Jacob und Simon
Abraham von Hohebach Das Schutzgeld betrug 6 fl. neben ver—

schiedenen Zahlungen an die Herrschaft bei der Handelschaft und
bei Sterbfällen 30 kr. 1fl., Efl. 30 kr., je nachdem ein Kind un—

ter 12 Jahren, ein Frauenzimmer oder eine Mannsperson starb.
Die Gemeinde scheint sich bald vermehrt zuhaben. Deun 1782
baten sie — 8 Familien — sich 2 Vorsteher wahlen zu dürfen,



aus den Hintersaßen der 2 v. Epbschen Branchen, und — weil es

schon lang an einer Schule zum Gottesdienst fehlte, wozu sie bis—

ber in den Wohnhäuseru sich versammelten, möge man eine leer—

stehende Stube im Schafhaus zu diesem Zweck an sie vermiethen.—
Die Herrschaft hielt Erbauung einer eigenen Schule für zweckmä—

ßiger und versprach ein Sammelpatent.

Zu den Gönnern der Juden gehörten meist und von alter
Zeit her — die geistlichen Herrischaiten. Die Kurfürsten hatten
vom Kaiser Karl IV. in der goldenen Bulle das Recht bestätigt er—

halten Judaeos habere.
Die Kurfürsten von Mainz haben Juden in Nanelsberg auf—

genommen, welcher Ort als Crelave im Hohenloheschen für deren
Handelschaft sehr geleten war. Die Bischöfe von Würzburg nah—

men Juden z. B. in Mulfingen auf. Das Kloster und St'ft Com—

burg gewährte ihnen seinen Schutz zu Steinbach Das Kloster
Schönthal hingegen war ihnen weniger geneigt; denn zu Wimmen—

thal schaffte es a.1616 die dort gewesenen Juden aus und in
einem Vertrage mit Kurmainz von 1701, Bieringen betreffend —
wurde festgestellt Punkt 7; Se Churfürstl. Gnaden verwilligen,
daß der Prälat von den zu Bieringen wohnenden Juden das Schutz-—

geld wieder erheben und daß es ihm frei stehen soll, ob er dieselben
länger aedulden und im Schutz behalten oder von dannen fortichaf—

fen wolle; inwaßen es mit diesen Inden, weil sie im ritterschaft—
lichen Thel wohnen, sowie in andern ritterschaftl. vogteilichen Or—

ten gehalten werden soll. (D. h. in den 'alt klösterlichen Besitzun—

gen nahm der Kurfürst als Schirmvogt d s Klosters Schönthal das
Recht in Anspruch über den Indenschutz zu verfügen, in dem aus
ritterschaftlichen Händen neuerkauften Theile von Bieringen aber

sollte der Prälat wie ein reichsritterschaftlicher Grundherr frei ver—

fügen dürfen.)
Vom Deutschorden war schon die Rede. Der Johanniterorden

hat wohl zu Affaltrach die Juden auf enommen. Von bedeutende—

ren weltlichen Herrn gewährten die Markgrafen von Ansbach den

Juden Aufenthalt und Schutz — namentlich in Crailsheim und
Creglingen.

Wir stellen zum Schluß die Orte mit israelitischen Einwohnern
in unserem Bezirk zusammen und bemerken dabei, ob sie eine eigene

Synagoge besitzen oder zu welcher Synagoge sie sich halten. Die
Angaben sind meist aus dem neuesten Staatshandbuch — mit et—

lichen Correcturen. Dabei ist angegeben was für einer Grund—



— 383—
herrschaft wahrscheinlich die Juden ihre Aufnahme verdankten.
Wir bezeichnen dabei die kirchlichen Herrschaften mit K.e; DOo —
Deutschorden, Jo. — Johanniterorden, Ma. die Markgrafen von
Ansbach; H. Hohenlohe, R. — die Ritterschaft. W. bezeichnet
Wirtemberg. Das alte Herzogthum allerdings hatte alle Juden
ausgeschafft und duldete keine mehr. Aber unter der gegenwärtigen
Gesetzgebung des Königreichs erfreuen sich bekanntlich auch die

Israeliten des freien Niederlassungsrechtes und haben sich deßwegen
in manchen früher ihnen verschlossenen Orten niedergelasien, z. B.
zu Schrozberg 1841, in Künzelsau 18354, zu Langenburg 18553;
abgezogen sind wieder z. B.vom Theurershof und vom Schafhof.

Soweit die neuste Ausgabe des Staatshandbuchs erkennen läßt,
welche den Bevölkerungsstand nach der Aufnahme des Jahres 1846
angibt, wohnten Israeliten innerhalb der im Jahresheft 1859 ge—

zogenen Grenzen des wirtemb. Frankens in 9 Oberämtern und 53
Orten. Keine Israeliten waren ansäßig im Oberamt Gaildorf
(denn im Limburgischen wurden sie nicht geduldet), und in den zu
unserem Bezirk gehörigen Bruchstücken der Oberämter Besigheim,
Marbach, Backnang (altwirtembergisch), Welzheim (limburgisch und
aliwirtembergisch) und Ellwangen (Propstei).

Die Uebersichtstabelle s. auf der folgeuden Seite. Zum Schlsusse
noch ein paar Bemerkungen über das Deutsch der Israeliten. Man
hört nicht selten die Behauptung unser fränkischer Dialect jüdle,
das Richtige aber wird sein, daß der fränkische und namentlich der
abgeschliffene rheinfränktische Dialect den Sprachorganen der Israe—
liten am besten convenirt, ihnen mundgerecht ist vor andern deut—

schen Dialecten. Auffallend bleibt es immer, daß auch sonst gebildete
Israeliten namentlich mitdem genus und casus der Hauptwörter
vielfach nie ganz ins reine kommen.

Cinzelne Worte aus dem Hebräischen sind mehr oder weniger
in den provinciellen Sprachschatz übergegangen, z. B. acheln (essen),
ganfen (stehlen), schicker (betrunken), schofel (gering), kappores (tod),
Mackes (Schläge) u. s. w.
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Namen des Orts.

Heilbronn ... *
Bonfeld, 8 zu Massenbachhausen
Horkheim . ..
Sontheim...
Thalheim .. . . . ..... ...

Neckärsnsin ........ · ..
Gundelsheim
Kochendorf..
Oedheim 86*
Olnhausen....
Waeinsberg
Affaltrach“... ...66
Efchenau 2*
Lehrensteinsfeld ...... *... R.
Oehringen.
Ernsbach .....2**
Künzelsau . 4
Aulringen **Altkrautheim....6*
Berlichingen .. 8*
Bieringen **
Braunsbach .. ...... ..... .. R.
Dorzbach .P.. ...
Hohebach ....
Hollenbach.......64Laibach.. 4
Mulfingen .Nagelsberg..6*
Mergentheim .. . ....2.. R.
Archshofen....
Crainthal
Creglingen .. .. ..6
Edelfingen..
Igersheim.
Laudenbach ........ 24
Markelsheim ..24Neukirchen..
Wachbach*4
Wadmannshofen. ....
Weikersheim. .. R
Gerabhron *
Zuneatz une merstein ·
Kirchberg
Langenburg 22
Michelbach 'a. d. Lücke ........2 *

Niederstetten 2**!Crailsheim.. ... .
Goldbach...**
Ingersheim. . ..... .....
Unterdeufstetten..48 — 2



4. Aitringen.

Im Jahreshefte 1860 S. 309 ist von einem abgegangenen

Weiler Edelringen oder Elringen die Rede, welcher früher oft für
identisch gehalten wurde mit dem Torfe Ailringen an der Jagst,

dessen Name allerdinags nicht selten in derselben Weise sich geschrie—

ben findet. Beide Orte werden wir nun lernen desto bestimmter
auseinanderzuhalten, wenn wir auch die Geschichte von Ailringen
versolgen, soweit unsere Quellen das erlanben.

Zum erstenmale wird der Name genannt 1054 in der Urk.
wodurch Kaiser Heinrich III. fideli suo Pmohardo— höchst wahr
scheinlich einem Angehorigen der Grafenfamilie von Komburg und
Rotenburg — zu eigen schenkte ein bis dahin lehenbares predium
im Tauber- und Jagstgan, in Markeleheim, Rietbach, Heuchlingen,

Ozenderf, Igelstrut (abgegangen bei Hollenbach und Hachtel) und
Adalringin (vgs. 1839 S. 89). Dieses Gut war in des Kaisers
Besitz gekommen als Hermannin die Acht erklärt wurde, ohne

Zweifel Graf Hermann aus der berühmten Lurxenburger Grafen—

familie vgl. 1855 S. 4 ff.
Damit ist aber unser Wissen schnell wieder zu Ende. Erst

mit dem Schluß des 13ten Jahrhunderts erfahren wir etwas von
Heldringen. Frau Adelheid nemlich von Hobenlohe Branneck mit
ihrem Sohne Ulrich soll verschiedene Besitzungen dem Hochstifte
Würzburg zu Lehen aufgetragen haben anno 1300 und daranter
auch namentlich den Kirchsatz zu Heldringen oder Ai ringen, Wibel
I. 140 ef IV, 79 Pfarrer warum jene Zeit z. B 1202 Gerno-
dus rector edelesie in Edelringen, Wib II, 117, Getnot der Pfar—

her zu Erelringen 1305 16 II 181. Im Jahr 1612 hat der
deutsche Orden diese Pfarrei von Würzburg eingetauscht.

Verschiedene Güter hatte auch das Stift Haug zu Würzburg
erworben, sipäterhin aber gleichtialls an Deutichorden abgetreten.

Denn im Ordensarchiv zu Mergentheim lagen letztlich folgende

Kaufbriefe:
1348: Conrad v. Vinsterlohe mit Zustimmung Conrads von

Volzhausen, Petronelle seine Wirthin und Berchtold ihr Sehn ver—

kaufen an das Stist Haug einen mansus in Ailringen un 48 Pfd.
und 40 Heller. 1348: Conrad Zobel von Hansen verkauft an

Stift Haug ein Allodinm in Ailringen. 1352: Frau Machtild
v. Sachsenflur, weild. Erkingers v. BolzhausenWittwe, verkauft an
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Conrad v. Hall, Priester im Stifte Haug Gülten zu Ailr. für 45 fl.
1364: Conrad v. Hall, eanonicus et custos im Siifte Haug stiftet
zur Bicarie des St. Magdalenen-Altars Gülten zu Alringen,
Izelstrut und Niedermulfingen.

Eben damit imt schon angedeutet, daß Grund und Boden zu A.
im Besitz von verschiedenen ritterlicen Familien gewesen ist und
zwar scheint is, daß hauptfächlich die uititerl Familien zu Mergent—
heim Besitzungen zu A. hatten, namentlich die Martine und Lösche.

Im Jahr 1477 procissirte Karl Martin v. Mergentheim gegen

Herrn Diethers v. Berlichingen Söhne und Eeben wegen der Güter zu
„Clringen“, Dörzbach und au andern Orten, welchce angeblich sei—

nem Vater Cytel Maurtin seyen mit Unrecht entzogen worden zu—

nächst durch Adam Hund, welcher diese Güter nachher an Herrn
Diether v. Berlichingen verkauste. Dieser konnte regelrechte Kauf—

und Leheubriefe aufweisen und blieb deßwegen im Besitz. Andere
Güter zu Ailringen kamen mit Dörzbach an die Herrn v. Ber—

lichingen, Güter welche ursprünglich den Herrn von Clepsau ge—

hört hatlen, welche aber Wilhelm v. Clepsan a. 1411 an Weyp—

recht Tanner zu Dörzbich verkaufte. Zum Berlichingschen Antheil
gehörte auch der Zehnte zu Ailringen, weschen Asmus v. Berlichin—
gen 1542 an Graf Albrecht von Hohentohe um 1000 fl. verkaufte.
Hohenlohe hat a. 17359 diesen Zehnten an Deutschorden abgetreten.
Die Losche von Mergentheim haben 1320 — eigene Leute zu Edel—

ringen u. a. an den Heiligen zu Ingelfiugen verkauft, und vie eicht
hangt es mit der Löschichen Ehefrau zusammen, daß Burkart von
Wolmarshausen und Burkarts Gemahlin Auna Löschin dem Deutsch—

orden 1447 verkauften — ihr Dorf Allringen (die Hauptmasse)
mit Vogtei, Gericht und allen Rechten und Gerechtinkeiten, Hölzern,
Wasser n. s. w. mit allen Nutzungen und Eingehörungen, nebst
einem Wasser zwischen Dörzbach und Hohbach um 700 fl.; di.
am Donnerstag vor St. Magdalenen Tag. Am Sonntag nach

Jakobi 1447 nahm der Orden die Huldigung ein.
Andere Güter zu Ailringen besaß im 16. sec Ritter Albrecht

v Rosenberg zu Schüpf — und seine Allodialerben, unter welchen

Eberhard v. Stetten voransteht, wurden 1562 von Hohenlohe be—

lehnt u. a. auch mit 2 Huben zu Ailrinzen. Es muß dabei eine

Müuhle gewesen seyn, weil Eberhard v. Stetten 1574—76 Erlaub
niß auswirkte, seine von Hohenlohe lehnbare Mühle zu Ailringen
an den Deutschorden zu vertauschen gegen andere Güter zu O. u.
U.Schupf.
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Weitere 2 Heben und andere Zinsen und Güter zu A'fringen

sind noch z. B 1578 im von Dienheim'schen (zu Schüpr) B sitz ge—

wesen und 1683 wurde Christoph Albrecht v. Wolmerohansen von
Hohenlohe belehnt mit den vorher Dienheim'schen Lehensstücken zu

O. saüpf, Klepsheim, und 2 Hüben zu Ailringen. — Auch das
scheint Deutschorden erworben zu haben denn späterhin gehörte der

Ort*) mit hoher, mittlerer und niederer Obrigkeit d inO den zu
und hatte einen Shulthußen und ein eigenes Dofgericht.

Die Haufer links von der Steige nach Hollenbach (1603 —
drei Höuser) gehörten in die Cent nach Jagüiberg, das übrige
Dorf aber war der neuerrichteten Cent Mergentheim zugetheilt.
Ursprünalich hatte eswohl zur Cent Hollenbach gehört? Oder
hat das Jagstberger Sralbuch Recht, wenn es (anz) Ailringen un—

ter den Zibehörden der Jagstberger Cint aufzählt?
Das Doif war a 1600 mit einem sog. Bannzaun umgeben

und also gegen Ueberfälle geschützt.

5. Hornberg.

Ueber die verschiedenen Burgen dieses Namens und die zahl—

reichen davon benannten edlen und ritterlichen Geschlechter haben
wir im Jahresheft 1857 S. 301 ff. gesprochen und es haben sich

uns, bei weiterem Nachforschen, die ebendort gemachten Unterschei—

dungen als richtig bewährt.
Von den Herrn v. Hornberg im Schwarzwald werden bei

Mone, ORh. Zeitschrift schon 14132 genannt Bruno et Conradus
de Hornburg, neben Arnoldus de Wolfaha, Wolfach; a. 1148
Bruno de H. et fratres ejus Burcardus et Conradus; IX, 2. 222.
224. X, 3. A. 1219 erscheinen wieder IX, 2311 Bruno et Wern-
herus fratres de Hornbere und X, 3 S. 316 f. die 8 Brüder

) Einiges mag auch erworben seyn durch Vermächtniß. Seitz Marstaller
von Ellringen, auch „Seitz Elring gen Marstaller“ Bürger zu Mer—

gentheim vermachte 1411 dem Ordenshause zu Mergentheim sein Ver—

mögen und wurde dafür auf Lebenszeit losgesprochen von Bete, Steuer,
Wache und allen Diensten, auch von allen Diensten welche der Stadt
gehören.
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Fridericua, Bruno und Bruno Wernher ord. theut. genannt a. 1296;
auch ihr Wappen ist angegeben — 2 auf 3 Bergen mit ihren
Spitzen aufstehende Hörner. Dieses Wappen ist im „Constanzer
Conzil von Ulrich Reichenthal- Frankfurt 15675 S. 161 abgebildet,
als das Wappen Brun Werners v Hbrg

Auch für unsern Wirkungskreis ist die Burg Hornberg am
Neckar von Bedeutung, einst der Sitz des Göz v. Berlichingen mit
der eisernen Hand, jetzt ein Besitzthum der Freiherrn v.Gemmin—
gen (vgl. 1859 S. 129.) Es ist kaum zu bezweifeln, daß hier ein
edelfreies Geschlecht ursprünglich saß, dem wahrscheinlich Godfridus
de Horinberch angehört, Zeuge in einer Urk. Kaiser Heinrichs V,
dt Speier 14123; Gudeni Sylloge S. 565. Ebendahin weisen wir
jetzt noch zuversichtlicher denArnoldus de Hornberg (vgl. W. U.
B. II, 280. 295.), der 3. B. 1193 zeugt in einer Urk. des Kaisers
Heinrich VI. dt. Kaiserslautern, neben — und zwar vor dem Dy—

nasten Blickerus de Steinach d. h. von Neckarsteinach— s. Rem—

lings Gesch. d. Abteien und Klöster in Rheinbayern II, 361; vgl.
2 Urk. von 1496 in Gud. Syll. S 45. 48, dt. Lobdinburg und
Bisuntium Auch hier wird Arnold vor dem vir liber (S. 21.)
R. de Kisclowe genaunt. Ebendeßwegeu darf er nicht zusammen—
geworfeñ werden mit Beringerus de Horemburg & frater Hein-
ricus, welche in einer Urk. Kaiser Heinrichs dt. 1196, Hagenau —
ganz am Shluß der Zeugen genannt werden, hinter entichiedenen

Ministerialen. c. S. 40. Diese Urkunde betrifft eine Schenkung
des Grafen Poppo v. Laufen, diese Grafen aber besaßen ein castellum
Horemberg, (Urk. von 14184 1. S. 32) das bei dem badischen
Dorfe Horrenberg im Amte Wiesloch dürfte zu suchen sein; vgl.
Stälin II, 420 Jene Brüder waren also gräflich Laufensche
Burgmännerin diesem Kastell.

Nach Hornberg am Neckar dagegen muß wohl Gerhardus de
Horemberg versezt werden, der 1261 neben dem freien Herrn Pli—
cker v.Steinach zeugt (Gud. 8. S. 237) in einer Urk. des Grafen
Poppo v. DilsbergdieNeckarschifffahrt betreffend. Dieser Gerhard
v. Hornberg und ux. Gerdrud schenkten dem Kloster Schönau ihre
Güter zu Wattenheim (jetzt Darmstädtisch) pro remedio animarum
suarum et filiorum suorum Nach Gerhards Tod erneuerten die
Wittwe Gertrud und ihre Tochter jene Schenkung, von Söhnen
aber ist weiter keine Rede; sicherlich war derMannsstamm ausgestorben.

Um so natrlicher ist es, wenn jetzt eine andere Familie von
Hornberg in den Vordergrund tritt, ritterlichen Standes, welche
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vielleicht sett lange schon Burgmannendienste geleistet hatte. Das
sind die (freilich erst später so genannten) Hornecke von Hornberg,
am leichtesten zu unterscheiden durch ihr Wappen mit dem (rothen)
Horn über einen (rothen) Berg im (schwarzen) Schilde. Diese
Herrn v. Hornberg haben zum Theil in der Kirche zu Hochhausen
a. Neckar ihre Ruhestätte gefunden. Die 2 ältesten Grabsteine sa—

gen: A. Dom. 1353 — ob. Arnold Pahe junior de Hornboerg.
A. Dom. 1359 ob. Arnold Pahe senior de Hornberg. Der
jüngste Grabstein ist — meine ich — von 1498.

Aus dieser Familie haben wir 1857 S. 308 einen Zürch J.

1310. 23. erwahnt und einen Zürch II, 1381 90. Zwischen bei—

den steht ein Wernher v. Hornberg, Edeltnecht, Zeuge in einer
Gnadenthaler Urkunde 1302, Wibel II, 198. Wahrscheinlich ein
Zürch III. hat 1420 (um eine unrichtige Augabe 1857 S. 308 in
der Note zu berichtigen) den Hof Haresbeiß, d. h. Harsberg im
Steinbacher Thal (nicht Garnberg) verkauft. Diese Zürche wurden,
wie es scheint, von den Söhnen des alten Horuect v. Hornverg
I. c. S 309) beerbt, wie folgende Urkunde andeutet, ausgestellt
a. 1443 am Sonntag des St. Egydius Tag:

Ich Arnolt v. Hornberg betenne von Hrn. Craft v. Hohen—

lohe zu rechtem Mannlehen erhalten zu haben it. die 2Theil des gro—

ßen und kleinen Zehnten zu Jagsheim, it. 2 Gut zu Onolzheimit.3Gut zu Schonbrun, it. den Zehnten zu Oßhalden,“) welche Lehen
der Herrschaft Hohenlohe von Heinz Zuhen*) heimgefallen sind
auch 400 fl. so Zaurch v. Hornberg elig und sein Erben angelegt
und da um gekauft, soll Arnolt zu Lehen tragen und zwar Heinz
Zehen selig Lehen für verfallen Lehen u. die 450 fl. von besondrer
Gnaden willen.

Die Burg Hornbeig selbst war um diese Zeit schon eine Weile
in andern Handen. Der Eigenthümer Bischof Raban v Speier
hatte sie schon 1430 mit den 2 Dörfern Zimmern und Steinbach
um 4000 fl. Gold verpfändet an seine Vettern Weyrecht und Hans
v. Helmstadt Mones ORh. XI, S. 152. Etwas spater erwarb
die Pfalz diese Burg und z. B. 1479 verschreibt sie Pfalzgraf Phi—
lipp seinem Vaut zu Heidelberg mit Vorbehalt des Oeffnungs—
rechtes, und mit demselben Vorbehalt kam sie weiter an Ritter
Raban v. Helmstadt J. e.XI, 152. Späterhin war Conz Schott

*) Diese 4 Orte liegen im OAmt Crailsheim.
»*) Die Zehen waren ein ritterl. Geschlecht zu Jagstheim gesessen.
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im Besitz, der Hornberg sodann verkaufte an Göz v. Berlichingen
1517, aber immer noch als Speyerisches Lehen. Zubehörden waren
die Dörfer Neckarzimmern, Steinbach und Haßmersheim.

Von den Rotenburger Hornburgen ist in deu dortigen Chro—

niken allerlei zu lesen. Hier sei nur dessen gedacht, daß 1062 als
die Grafen v. Hohenlohe Kirchberg auslösten Johannes Hornburg
consul war, welcher den Vers machte:

Vade tuum ad veterem dominum, Rirchberga! Valeto!
Ipse tibi pacem cunctaque fausta precor.

6. Göthes Abstammung aus dem Hohenloheschen.

Es ist eine bekannte Sache, daß Göthe — soweit dergleichen

uberhaupt geerbt werden kann, — seine poetische Anlage hauptsach—

lich seiner Mutter verdankt. Seine Mutter stammt aber aus dem

Hohenloheschen, wie der folgende Stammbaum beweist.

Hans Weber zu Weikersheim,
nah den Kirchenbüchern Vater des

Jörg Webver, der gn. Herrschaft Lakay,
spater zu Scheftersheim domicilirend.

h. 1) Anna —. 2) 1607: Ottilie Diezel Pfarrers
wittwe in Scheftersheim.

—
Wolfgang Weber, g. zu Weikersheim W. Mai 1388.
Hohenl. Rath u. Canzleiverwalter zu Neuenstein, nennt sich

latinisirts) Textor. (Wibel 2, 476. 8, 100 4, 24)
h. 14.Nov. 1635 Elisabethe Margarethe Breininger v. Neuenstein.— —

Johann Wolfgang Tertor, J. U. Dr. geb. zu Neuenstein

2. Jan. 1638, 4* Frankfurt . Dec. 1701. Canzleidirector zu

Neuenstein (Wib. 2, 274 f), Vicehofrichter u.Präsesvicarius beim

Kurfürstl. Hof- u. Ehegericht zu Heidelberg. 1690 Consulent und

x) Das ist urkundlich gewiß, weil im Neuensteiner Ehebuch steht: 1635

wird getraut Herr Wolfgang Textor, Jörg Webers ehlicher Sohn
von Weikersheim.
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erster Syndicus zu Frankfurt. Proclamirt Pascha II. 1680 zu

CChristof Heinrich Textor Johann icolaus Tertor,
Kurpfälzischer Hofgerichtsrath u. Obrist u. Stadtcommandant

Advocat, 7 1716. h ein Fräulein vonKlettenberg
— — —

dohann Wolfgang Lextor, gbo. 12. Dec. 1693,* o. Febr. 1771
Kaiserl. Rath u. Stadtschultheiß zu Frankfurt a / M.

h. Anna Margarethe Lindheimer.

Kathrine Elisabethe Tertor, gb. 19 Febr. 1731, 4* 18 Sept.
1808. h. M. Aug. 1748 Johann Kaspar Göthe,

Kaiserl. Rath zu Frankfurt a, M.—
Johaun Wolfgang Göthe, gb. 28. Aug. 1749,4 22. Merz 1832.

H. B

Neuenstein mit Anna Margarethe, T. Herrn Wolfgang Heinrich
Priesters Onolzbachischen Dekans zu Feuchtwangen



II
Urkunden und Ueberlieferungen.

1 Auszüge von Urkunden aus dem Archiv der Freiherren
von Ellrichshausen in Assumstadt.

(Mitgetheilt von Pfr. Knödel in Assumstadt)

Nr 41. 1354.
an Cathedra Petri.

Adelhaid Styrein, genanut von Makkenhöfen,*) und ihr
Sohn Ulrich von Cemnaten?s) verkaufen ihren Hof zuOnelts—
heim,***) ein Lehen von dem „edeln Herrn“ Kraft zu Hohenloch,
als ein rechtes lediges Lehen an den „erbern man“ Conrad den

Elrichsshuserxs,“ um fünfundvierzig Pfund guter Heller.

M I37t.
am Freitag vor S. Walpurg Taa.

Seytz von Elrichshusen und seine Eh frau Elsbeth verkaufen
einen Hof „zum flachen Hag“, gelegen bei Treffenbach, 7) an
einen Chuntz von Elrichshusen um 200 Pfund Heller.

Zeugen: Raban von Kyirchberg, Dyetrich von Berlachingen,
Walcher Glasefen ) und Hanns ron Morstein. 771.

x) Dieser uns unbekannte Ort ist in der Nähe von Feuchtwangen und
Dinkelsbühl zu suchen.

xx) Unter den zahlreichen Orten dieses Namens ist hier wohl Ober
oder Unter-Kemmaten gemeint an der Sulz, zwischen Feuchtwangen
und Wassertrüdingen.

x**) Onolzheim bei Crailsheim
x****) Ellrichshausen, Ellershausen c. im O-A. Crailsheim, Stammort

dieses Freiherrl. Geschlechtes.) Tiefenbach im OA. Crailsheim)
Wahrscheinlich von Glashofen bei Feuchtwang.

74) Morstein (u. Kirchberg) im OA. Gerabronn.
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3) 1424.

am Freitag nach St. Laurentii.
Elspeth von Feynawe*) verkauft an ihren Oheim Heinrich

Zehe T) verschiedene Besitzungen zu Jagstheim,“*) ein Gut zu Stein—

bach, **8) den Hof genannt zum Loffelstertz c.
Bürgen: Heinrich Elrichshuser und Jörg Lieckarthuser x*4

) 1424.
am Sonntag nach St. Michaelis.

Elspeth von Feynawe verkauft einen zu Crewlsheim (Crails
heim) gelegenen Garten an ihren Oheim Heinrich Zehe.7)

) 1430.
am Dienstag nach dem h. Ostertag.

Hans Tettler, Bürger zu Crewlshein verkauft ein halbes Tag—

wert Wiesen zu Jagshein (Jagstheim) an den „erbern vesten

Jungherrn“ Heinrich Zehe (n) zu Jagshein.

6) 1446.
am Montag vor Petri Cathedra.

Zeißolff von Adletzheim (Adelsheim) entscheidet Namens seines

Herrn, Crafft von Hohenlobe, in einer den Zehenten zu Jachsheim
c betreffenden strittigen Lehenssache zwischen Heinrich von Creuls—

heim, als Bevollmächtigtem des Herrn Crafft von Hohenlohe, und
Burckart Kemnater sammt dessen Betheiligten.

Am Montag nach dem h. Oberstentage 1446 hielt Zeissolff von
Adletzzeim an Statt und im Namen des wohlgebornen Herrn
Crafft von Hohenlohe ein Manngericht zu „Orungen (Oeh—

ringen) auf dem Rathhause daselbst mit folgenden hohenlohischen
Lehenmannen: Contz Rüd (en) von Bodickein (Bödigheim),
Harttrat Truchseß von Baldoltzhein), Crafft vonEnslingentat
Adam von Kyrchperg, Hans von Adletzheim, Symon von
Steten, Hans von Velberg, Burckart von Wolmershusen, Eber—

*) Feinau oder Veinau im OA. Hall.
**) Jagstheim im OA. Crailsheim.

***æ, Steinbach a de Jagst ober Jagstheim
*rxx) Von Leukershausen im DA. Crailsheim.) Vrgl Jahresheft 1860, S 314. Die Zehen besaßen fchon im 14.

Jahrhundert hohenl. Lehenguter in und um Jagstheim.
71) Baldersheim bei Brauneck
*11) Enslingen a. Kocher, DA. Hall.
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hart von Gemyngen, Rudiger Sutzel (n) von Mergethein,
Weypprecht von Wilnholtz,*) Jorg Lickarthenser, Wilhelm von
Steten“**) sen., Conradt von Liebenstein, Hans von Creuls—
hein, genannt Geuwmann, Contz von Finsterloch, **x) Rudolff
von Boppfingen, Michael Schletz (en), Peter von Thanne, *Äws)

Conrad Heffener *7) und Jorg von Eltershoffen.

D) 1454.
am Freitag nach „unser lieben Frauwen Tag wurtzwie.“
Hartmann Stumff von Sweinburg verkauft mit seiner Mut—

ter Konne (Kunigunde) von Adletzhem, seiner Ehefrau Netzlingerin,
seinem Bruder Conradus Stumff, Conventherr in dem Kloster zu
Lymburg, und seiner Schwester Margret Stumffin, Klosterfrau zu
Gerletzyem,7) an das Salve in die Pfarrkirche zu Möckmühl einen
Hof zu Zuttlingen, T4) genannt Hehenrietzhof, um 101 flerrhein.

8) 1457.
am Dieustag vor St. Johannistag Sonnenwende genannt.
Johannes von Gottes Gnaden Bischoff zu Wirtzburg u. Her—

zog zu Franten entscheidet eine Streitsache zwischen dem Kloster
Brunbach 777) und Jorg von Hartheim, betreffend die Fischwasser

zu Breytenawe.!)
Das der Urkunde augehängte (wohlerhaltene) bischöfliche In—

siegel trägt die Umschrift: SIG — illum) IOHIS (Joannis) DEI
GRA (- tia) PPI (-scopi) WIRIBVRGEN (- sis.)

M 1458.
Donuerstag vor Misericord. Dom.

Chuntz Buel, Spitalpfründer zu Halle,?) vertauft etliche
Güterstücke an den Junckher Heinrich von Ellerichßhawsen jun.

Zeuge: Junker Peter von Thanne.

x) Wildenholz im bayerischeu LGG. Feuchtwangen.
x*x) Kocherstetten.
*x*) Finsterlohr, ODA. Mergentheim.

**8*) Thann bei Herrieden.
*4) Conz Heffner trug von Hohenlohe zu Lehen eine Behausung und

Zehnten zu Ober-Sontheim.) Gerlachsheim.) Züttlingen a. Jagst. Gehorte etwa der gen. Hof einmal den Herrn
von Hehenriet d h. Heinrieth?4) Brombach a. Tauber

1) Breitenau ein Hof in d. Gegend von Hardheim.
2) Zehnten zu Ober-Sontheim.
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10) 14614.

am Sonntag nach St. Nytlaus Tag.
Elßbeth von Stainhain, Wittwe des Heinrich Zehen, vermacht

um ihres und ihres verstorbenen Mannes Seelenheils willen den

Heiligen zu Jagshein (Jagstheim) zwei Gulden jährlicher Gült zu
einem Jahrstag.

11) 1463.
anf den heil. vierten Pfingsttag.

Fritz Geyer zu Gohtpach“) „als ein gemainer,“ Wilhelm
von Ellerichshawsen „als ein Zusatze“ der Frau Anna von Boppf—

fingen, und Haintz von Ellerichshawsen „als ein Zusatze“ der Brü—

der Wilhelm und Hans von Stetten **) beurknnden ihr Erscheinen
vor Gericht und die Ansetzung eines Termins zur Beibringung von
Zeugen.

12) 1464.
Wilhelm, Graf zu Oetingen, beurktundet eine vor Hans Frawu—

berger zum Hag, Pfleger zu Gravspach, stattgehabte gerichtliche Ver—

handlung, betreffend einen Streit des Conrat Embser und Georg
Elrichshawser wegen der Vormundschaft des Rumpolt Elrichshawser.

13) 1465.
am Dienstag nach Dom. Judica.

Johannes Hyrn, Dechant des Stifts zu Feuchtwang, Raffan
von Helmstat,**“*) Ritter, Heinrich von Seckendorff, Vogt zu
Crewlßheim, und Rudolff von Bopffingen, schlichten als „teydingß
lewtte“ einen Streit zwischen Haus Schreyner einer —, und den

Gebrüdern Heinrich und Adam von Ellerßhawsen andererseits.

14) 1469.
„am Freitag nach des heyligen Creutztag exaltationis.“
Jorg von Elrichshusen, „Tumherr zu Würtzpurg und Lant—

richter des Hertzogtums zu Franncken,“ beurkundet eine landgericht—

liche Verhandlung, betreffend eine Klage des Peter vom Lande und
der Auna, geb. von Bopfingen, Ehefrau des Hans von Berlichingen,
gegen die Gebrüder Wilhelm, Eberhart, Sigmund und Caspar von
Steten wegen Eigenthunisbeeinträchtigung.

*) Goldbach bei Crailsheim.
vx) Kocherstetten
*c«) Helmstadt in Baden, bei Neckarbischofsheim.
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15) 1540.

Hanns Rumpolt von Ellershausen zu Berchtoltzheim,“) Sohn
des 4 Hanns von Ellershausen zu Berchtoltzheim, vergleicht
sich mit seinen beiden Brüdern Georg Hiltprand und Veit von El—

lershausen über das väterliche Erbe.

16) 1544.
an Petri Cattadra.

Adam, Georg und David von Ellrichshausen zuDürren-
hof*x) und Schopfloch,“*s) Gebrüder, versprechen ihrer mit
Jörg Nenninger, Untervogt zu Vayingen, verehelichten Schwester
Sybille für deren väterliches und mütterliches Erbgut 400 fl. rhein.
ausbezahlen oder ihr diese Summe mit 50 / verzinsen zu wollen.

Bürgen: Hauns Christoph von Abßpach, Amtmann zu Loben—

hausen; Hieronymus von Velberg zu Leonfels; Hans Ernst von
Wolmerßhausen zu Burlaschwab;) Hans Philipp Fuchs
von Dornhan7) zu Neydenfels.

17) 1544.
Adam, Georg und David von Ellrichshausen zum Dürrenhof

uud Schopfloch, Söhne des 4* Heinrich Jörg von Ellrichshausen,
versprechen, ihren zwei „geistlichen“ Schwestern Sophie und Ursula,
Klosterfrauen zu Gnadenthal, in Gemäßheit einer bei seinen Leb—

zeiten getroffenen Anordnung ihres Vaters ein lebenslängliches jähr—

liches Leibgeding von 10 Gulden zu bezahlen.

18) 1544.
Onoltzbach, am Montag nach Nicolai.

Georg Friedrichs, des Markgrafen zu Brandenburg c. Statt
halter und Räthe verleihen den Kirchensatz und das Kirchlehen zu
Utzwingen744) an Chuntz von Elrichshausen, das zuvor der

Vater des letztein, Hainrich von Elrichshausen inne gehabt hatte

*) Berolzheim zwischen Gunzenhausen und Treuchtlingen.
*a) Dürrenhof in der Gegend von Feuchtwangeu, späterhin ein gräflich

Türkheimisches Rittergut
x*xx) Schopfloch zwischen Feuchtwangen und Dinkelsbuhl, um 1600 in an—

dere Hande gekommen; Stieber S. 710) Die Herrn v. Wolmershausen (OA Crailsheim) saßen auch zu Bur—

llswagen
74) Eine Linie der Füchse von Dornheim blühte zu Burliswagen und

spaterhin zu Neidensels OA. Crailcheim)
711) Utzwingen im Ries 8G. Oettingen.
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19 1547.
am Freitag nach Jubilate.

Conrad vonEllerichshausen, wohnhaft in Craylshaim, verleihti!/ Morgen Acker als ein Erblehen anHanns Matther zu Elle—

richshausen gegen eine jährliche Gült von 3 Pfund und 6 Pfenn.
rhein. Landswährung.

20) 1549.
Montag nach Kreuzerfindung den 6. Mai.

Heirathscontract zwischen Jörg von Ellrichshausen zu Schopf—

loch und der Jungfrau Ursula von Raittnaw.

21) 1550.
Onoltzbach am Donnerstag nach Blasii.

Georg Friedrichs, des Markgrafen zu Brandenburg c. Regen—

ten und Räthe geben den 3 Brüdern Adam, Georg und David
von Ellrichshausen den Kirchensatz und das Kirchlehen zu Utzwin—
gen, das zuvor des letztern Vetter Contz von Ellrichshausen inne
gehabt hatte, zu einem rechten Mannlehen.

2. Necrologium
Conventus P. P. ordinis 8. Dominici in Mergentheim.

In jüngeren Abschriften sind uns zwei Necrologien der Do—

minikanerkirche zuMergentheim zu Gesicht gekommen. Aus dem
älteren theilen wir diejenigen Augaben mit, welche am ehesten einen

historischen Werth zu haben scheinen, hauptsächlich für die Geschichte
zahlreicher ritterlicher Familien aus der Umgegend.

Januar.
4. Obiit Raban de Otelfingen & Husa ux, Hermannus pater

ot Husa mater ejs.
23. O. fr. FPridericus deTungersheim, qui inchoavit con-

ventum nostrum.
24. D. Thomas, miles de Rosenberg A. 1458.
25. Bertoldus Hobach.
28. Dna Adelheidis, ux. Dni Alberti deHohenloch, (Nro.

45.) magna benefactrix ordinis.*) (Vgl. Heft 1853 8. 29.)

*) Sie verschaffte zum Bau des Klosters 50 Pfd. Heller, als sie a. 1838

mit Tod abgieng.
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30. Boppo Huser de Balbach
31. Venerab. Di. Waltherus Episc. eccl. Dyagor. . mage

nus benefactor conventus nostri.
Zusatz: qui et propter multa beneficia quartam missam
perpetuo assignavit.

Februar.
7. Symon do Staldorf & ux. Gutta.
14. Gertrudis de Cüntzelsau.
17. Conradus Phal.
21. Markard de Apfelbach & Jutta ux.
22. Albertus dets Rönlin & Kunegundis ux. de Balbach.
19. Domicellus dets Hugo de Felberg & ux. Clara — stiftet

Wfl. und stirbt a. 1435.
März.
II. Juta de Marckelsheim.
21. Hiltprandus de Balbach.
26. Henricus Pfol. Alhus Pfelin magna honefactrix ordinis

April.
2. Alheidis Hohbachin.
4. Albertus de Sachsenflur, Agnes uxor —
12. Annivers. Comitis Ottonis de Henneberck, à quo conven-

tus habuit XX. florenos.
17. Dna Rizaa, benefactrix ordinis, hic sopulta.
18. D Henricus de Bruneck. (Stammbaum Nr. 38.)
26. O. dets Zürch de Gabelstein, armiger.
28. O. A. 1458 Georgius de Rosenberg armiger.

Mai.
I. A. Lupoldi dapiferi do Habelsheim & uxoris suo & filie.
7. Henricus Crumlin, armiger de Balbach.

23. D. Heinricus de Crutheim, miles & ux. Guta.
24. Eberhardus Mertin, armiger
25. D. Johannes de Tortæzbach, nobiscum sopultus.

Juni.
15. A. 1388 0. Eberhardus de Rosenberg, miles
16. Anniv. D. Friederici de Hebenried.
22. O. Agnes soror fr. Marquardi que ordinavit missam

perpetuam post canonem conventus pro se & sorore sua
Adelheide. Dedit etiam II A. reddituum, unam in Adolz-
husen, alteram inOttelfingen pro anniversario suo & so-
roris & parentum ac amicorum. Dedit etiam O. A. hall
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pro missa predicta & multa alia bona fecit— et est s
pulta nobiscum. —

24. D. Johannes Lesch de Pfuzingen hic sep.
27 Eberhard Mertin.
29. Henricus de Elpersheim.

Juli.
1. Conradus Hobach & ux. & Johanpes filius.
2. O. 1895 Sifridus de Nazzach.
8. Soror Anna de Flugelau in Rotenburg.
14. Syfridus Schad & ux. Jutta.
18. Gotfridus Crumlin armigor, h. sep
23. C. Pfol miles de Grunsfeld hospes & magnus benefactor

August. fratrum.
4. Margaretha de Reynsprunnen, de qua habuit conventus

O. . hall: & X BL. pro eédificio chori.
20 Berengerus dets Boze, miles de Bocksberg.
26. Dithalmus, Camerarius Dni Craftonis ( de Hohenloch.

September
7. Sifridus de Bartenstein miles.
8. Juta de Entsee, magistra in Tetwane.
9. Wolzo dets Ernst & ux. Alhus.

Petrus Hohbach — legavit XX T. hall.
18 Domicella Hedwigis, dapitera.
19. Dm. Orafto de ohenloch, senior. (Nr. 13.) cu-

jus anniversarius peragatur, cui etiam sedunda missa
Conventus est assignata.

21. Burcardus Crümlin, arwiger h. sep.
Anniv. Greden v. Grumbach Truchsessin v. Wachbach und
Hansen ihres Manns und Gerung Truchseß seines Vaters
und Elß seiner Mutter. — Auch des Nicolaus v. Grumbach
und ux. soll man gedenken.

23. Ob. Crümlin, miles senior de Buterd.
26. Conradus de Kirchberg, armiger.
27. Obiüt 13050 Domina Agnes de Hohenloceh (XNr. 13.)

quae ordinavit hic loci primam missam ot dedit frat-
ribus 100 libr. hall. & multa alia bona fecit

October.
4. O. fr. Heinricus de Bopfingen 1370. (Prior.)*)
*) Neben ihm waren 1361 Brüder: Walther v. Vellberg, Subprior, Br.

Heinrich der Pfal u. Br. Hermann der Schenk.
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14. --D. Henricus de Hohenloch prepositus ecelesiae

majoris in Herbipoli. (Nr. 43.)
November.

3 0. Fr. Conradus de Wachbach, ordinis nostri filius con-
ventus.
Dm Gebhardus de Bruneck (XNr. 39 oder 63.)

4. Husa Hobachin, nata de Bernsfelden.
7. Gotfridus de Stetten h. sep.

11 O0. D. Margarethe, uX. D. CGrafftonis de Hohen-
lohe (Nr. 13. des hohenl. Stammbaums im Heft 1857.)

14. Walterus dets Brunnegg, institor.
1I7. Henricus Balbach & Jutta ux.

December.
9. Sigfridus dts Stalldorf. Arnoldus de Gabelstein, Prior in

Herbipoli 1330.
13. Conradus dets Hobach — Anna ux. ejs de Althausen

legavit ete.
19. Hermannus Lesche senior h. sep.
22 Martinus in domo theutonica.
283. Soror Katharina de Seldenegg in Rotenburg.

Dypolt de Bybeéreren, armiger, Katharina uxor sua, Ag-
nes filia et ejus maritus.

Im Dominikanerkloster zuMergentheim waren —
1336. Wir Brüder Eberhard v. Villingen, Prior

und die Brüder gemeiniglich Predigerordens des Huses zu
Mergentheim —
Bruder Gotfricd Rhewer, Subprior
/ Heinrich von Halle, Lesemeister
// Conrad v. Nerdlingen, Schaffner,
J Gotfried v. Stetten, ein Laibruder.

1362. Bruder Heinrich v. Bopfingen, Prior
Arnold v. Gabelstein
Walther v. Freiberg, Subprior
Friedrich v. Pfalheim, Lesemeister

/ Heinrich Pfal
n Hermann Schenke.
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3. Curiosum. Alter Kanzleystylus.

Copia deodreti. Von Ihro hochgrävl. gnädg. Herrn G. E. zu

Lmbg. ahn dero Kuchenschreibern FH.

Hiermit wird meim Kuchenschreiber Ernstlich befohlen, daß

Quartal Matthaei, weilen Registrator K. zu Würzburg expresse

ment zu mir gesagt, ich solle nur nicht sorgen, Er habe allbereith
fast alles beysammen, auff einmahl sich lieffern zu lassen, wofern
nicht — mir gleich alsobalden durch einen expressen zu wissen thun
lassen, so will ich, sowahr als ich begehr ins Himmelreich zu kom—

men, weilen der anfang gemacht und durch liderlichteit der Renthey
und Cantzley Veruhrsacht werden, die execution inn persohn selbsten

thun, Ihnen mit einander zu weissen, der ich binn, was aber dar—

nach daraus mag entstehen, so mögen diejenigen, die gleichsamb mit
aller Gewaldt organa der brüderlichen ohneinichkeit tacite wollen
seyn, zu Verantwortten haben, deßwegen er Ernstlich befelcht, die

Veruhrsachte executions ohnkosten zu Gollhofen zu untersuchen, wer
es bezahlen solle, dann ich beim Teuffel hohlen mich Verschwöhre
daß weder die gemeine Herrschaft, ich oder die Underthanen sollen
bezahlen, damit ich denen Hundert Tausend sacramentsfauhlen und
liederlichen — ischen Cantzley Teuffeln ihr liederliche und faulheit
einmahl unter die Naßen will stoßen.

4. Manuscripte der Crailsheimer Kapitelsbibliothek.

In der Kapitelsbibliothet von Crailsheim haben sich einige
Manuscripte aus vorreformatorischer Zeit erhalten. Unter mehre—

ren Folianten erregt eines in Kleinquart besonderes Interesse. Zwar
ist das Manuscript ein wenig beschädigt—auf S. 1u. 2 und
nach S. 302, von dem Schicksal der Foliomanuseripte aber ist es

bewahrt geblieben, sofern in diesen eine räuberische Hand eine große

Anzahl der bemalten Aufangsbuchstaben ausgeschnitten hat, während
in unserem Quartbande dieser bunte Schmuck unversehrt geblieben ist.

Das Material des Buches ist— Pergament. Der Einband
stammt offenbar aus neuerer Zeit und ebenso hat erst eine neuere

G. E. zu V.
es mag kosten waß kost, wanns gleich mein bluth sollte kosten.

dt. 17. Sept. 1685. G. E. z. L.



Hand auf das vorgeheftete Papierblatt als — nicht richtige In—
haltsbezeichnung den Titel „Postilla“ geschrieben.

Das ganze Mse. hat 332 Seiten, welche mit Ausnahme der
letzten beschrieben sind und zwar von 4 verschiedenen Handschriften·

I. S. 1-315 ist das Hauptwerk in deutscher Mönchsschrift,
enthaltend Gebete und erbauliche Betrachtungen; s. nachher. Am
Schlusse steht: Dt sic est sinis lihri istius sub anno Dm. MooGo
vicesi'o p'mo. Das Folgende haben späatere Besitzer des Buchs
nachträglich eingeschrieben

ILI. S. 316 eine biografische Notiz von einem Heinz von Schar
winberg, mit jungerer Currentschrift.

III. S. 317-324. Der Anfang eines Fest- und Heiligen
calenders vom Januar April, mit lateinischer Schrift.

IV. S. 32531 — Gebete, ihrem Inhalte nach aus vorre
formatorischer Zeit; die Handschrift ist von allen die undeutlichste—

Der Haupttheil J, ein Erbauungsbuch also aus dem ersten
Viertel des 15ten Jahrhunderts, zerfällt in6— wenn man will
7 — Abschnitte.

1. S. 1-540. Eine Sammlung von Gebeten an die 3 Per—
sonen der Gottheit und — die Jungfrau Maria, sammt einem
längeren Passionsgebet, welchem eine Vorrede über seinen Werth,
Gebrauch und Zweck S. 23—26 vorangeschickt ist.

2. S. 41 -52. Erbaulich exegetische Betrachtung über a) die
Gerechtigteit und b) über die Liebe, 1 Cor. 13.

3. S. 52—270. Der Jungfrauenspiegel, ein Lob auf die Jung
fräulichkeit, mitangehängtem Gebete zum h. Geist. Diezerste Seite
lautet da folgendermassen:

Hie hebt sich anJungfrawin Spiegel.
Froe lobet und danket Got umb sein besundern Gnad, die er

an euch hat gelegt, ir Jungfrawen ir edele pild der heiligen Dri—
valtikeit, von enthald Euwer Lautirkeit, als ir geschaffen seit eins
kewschen Herzens, des Vaters gehorsame tochter und gehorsam kew—

schen lebens, des suns ußerwält bräut in lieb der kewschheit, des
heiligen Geistes wolsmeckend apoteken und wolgezierter Tempel im
edeln geruch der kewschheit — u. s. w., u. s. w.

4. S. 71-445. Buch des hlg. Bernhard von der Beschauung
(sc. der Marter Christi in den verschiedenen Gebets-Stunden des

klösterlichen Lebens.)
S. 115—Us ist ein leerer Raum gelassen; wahrscheinlich wollte



der Schreiber zum Schlusse noch ein Gebet eintragen, ähnlich wie
S. bog, und dazu ist er nicht mehr gekommen.

5. S. 119—-193. Passionsgebete und Passionsbetrachtungen
mit einem Anhang über Form, Zweck und Werth derselben. S. 191
ist auch unbeschrieben.

6. S. 195302. Deutung der Messe, mit der Aufschrift
„das püchel ist wie man versteen sol etliche Ding, die in der messe
geschehent.“ Die Abhandlung ist nicht ganz vollständig, es fehlt
noch etwas nach S. 302.

7. S. 303 -8315. Eine erklärende Umschreibung des Vater—
unsers.

Andere vorhandene Mannseripte sind:

2.) Wilhelmi Parisiensis liber de poenitentia. fol: 130 260.
3.) Ein tractatus de excommunicatione, suspensione, inter-

dicto.t 261- 307. 1477.
4.) Tractatus contra errores Waldenses compositus 1395

fol: 308- 362.
IV. Haselbach, Mag. Thomas de—. Sermones super evange-

licis. 2 Bücher in 1. stark Bd. Gr. Fol: NB. Das J Buch
vollendet 4455 den 17. März. Im Anfang des J. Buchs
ist ein Blatt, im Anfang des II. mehrere ausgerissen.

V. Sermones de tempore. Vf: unleserlich (vielleicht Mayn)
Pars hyemalis vollständig, der d2. Theil unvollständig; einige
andere sermones angehängt. Folio Der J. Theil vollendet
1431 in die Justinæ.

VI. Breviarium. Auf denletzten Blättern beigeschrieben: bene—
dictio herbarum. Der Anfang ist ausgerissen.

Pf. W.

II. Petrus Lombardus, sententiarum libri 4 fol:III. 1.) Liber de sacramentis, wahrscheinl: von Guilielmus Paris
sol. I-129.
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III
Alterthümer und Denkmale.

1. Der alte Kronleuchter in der Stiftskirche zuKomburg.

Innerhalb der Komburger Stiftskirche *) begegnet uns an

einem südlichen Seiten-Altare das berühmte Antipendium, das schon

durch Boißerée allgemein bekannt wurde. Nicht mehr unbekannt

ist auch der große Kronleuchter, **) welcher vor dem Chore

hängt und mit seinen, durch seine Inschrift verbürgten 600

Jahren seltsam genug in den jezigen Bau herabblickt, für dessen

weiße Gypswände er freilich nicht geschaffen ist. Was aber bis
jetzt uber ihn veröffeutlicht ist kann auf Genauigkeit und höheren

Werth keinen Anspruch machen. An und für sich hängt er zu hoch,

um in seinen unendlichen Einzelnheiten beschaut werden zu können.

Dazu war er im Jahre 1570 unter Dekan Neustetter, weil er, wie
eine Aufschrift besagte, ganz verrostet war — wohl in Folge einer

Vergrabung unter die Erde, von der die Ortoesage berichtet, —

„renovirt“ d. h. mit einem goldbroncenen Oel-Anstrich überzogen,

und mit Rococo-Getklekse in seinen Einzelnheiten untenntlich ge—

macht worden. In diesem Zustande sah und beschrieb man ihn
bis zum Sturmjahre 1848, an dessen Christabend, als kaum der

katholische Gottesdienst vorüber war, der Kronleuchter für gut fand
auch einen Revolutionslärm zu machen. Das dünue Seil, womit

er oben an die schwere Kette nothduürftig befestigt war, riß und

mit seinem ganzen Gewichte stürzte er zuBoden. Das ward ihm

zum Heil. Aus vergoldetem Kupferblech bestehend sprangen die

einzelnen Theile von den zwei mächtigen eisernen Reifen ab, an

x) Vergl das Cottasche Kunstblatt von 1843. Nr. 48 f. S 202. 216.

*x) In Deutschland findet sich seines Gleichen nur in Aachen und Hil—

desheim.
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die sie angenietet waren. Nach einigen Jahren nahm ein sin—

niger und gebildeter Künstler, Herr Modelleur und Zeichnungs—

lehrer Eduard Herdtle in Hall, jezt in Stuttgart, an der Wieder—

herstellung des Leuchters Theil und in bessere Hände lonnte sie

nicht fallen. Der Oelanstrich wurde durch Sieden im Kessel er—

weicht und dann sorgfältigst entfernt: da trat die alte Kunst in
einer so überraschenden und erfreulichen Pracht und Manchfaltig—
keit hervor, daß nicht nur das Werk der Wiederzusammenfügung
mit höchster Liebe und Treue vollendet wurde, sondern H. Herdtle
auch vom Ganzen genare Maaße und von den schönsten Theilen
ganz genaue Zeichnungen, ja auch die gelungensten Gypsabgüsse
der getriebenen Theile zu nehmen sich heeiferte.

So hängt das Prachtwerk seit dem Herbste 1831 wieder an
seiner alten Kette in völlig wiederhergestelltem Zustande. Nur ei—

niges konnte nicht erneuert werden. Einmal waren die zwei eiser—

nen auf der innern Seite des Kranzes das Ganze zusammenhalten
den Reife eben hier, wo sie zu Tage treten, mit vergoldetem und

durch Aussparung des Goldes gelb auf schwarz in Blatt- und Blu—

menwert verziertem Kupferblech bekleidet; das ist nun als nicht
wiederherstellbar, weil größtentheils zerstöärt, mit rothbrauner Oel—

farbe überstrichen worden. Sodann sind hin und wieder noch die

Spuren der Schrotschüsse sichtbar, mit welchen in der Zeit, da die

Kirche nach der Uebergabe an Württemberg unbenützt geblieben

war, durch junge Leuse auf die Vogel Jagd gemacht wurde, die

sich inden Thürmen und Rosetten des Kronleuchters eingenistet

hatten. Endlich sind die Verzierungen in dünnem Silberblech,
welche in den Medaillons und Thurm-Absiden angenictet waren,
läugst irgendwie zuGeld gemacht worden. Aus Gold und Silber,
aus Erz und Eisen aber sollte bedeutungsvoll der Kronleuchter
bestehen, wie die alte Inschrift besagt.

In seiner Grundform bildet er einen einfachen Kranz, und
stellt mit den daran angebrachten Thürmen und Betronungen recht
eine goldene Mauerkrone oder vielmehr eine golden ummauerte und
umthürmte überirdisch strahlende und funtelnde Stadt voll himm—
lischer Bewohner dar, welche letztere zu allen Pforten und Fenstern

herausblicken. Dieses gewichtige Kunstwerk von 16 Fuß Durch—
messer hängt an schwerer Kette über dem mit einem schön roma—

nisch ornamentirten Steine bedeckten Grabe der Stifter. Vier ei—

serne, mit je fünf ktupfernen und (wie Alles, in Feuer) vergoldeten
Kugeln besetzte Stangen gehen als Hauptträger von den zwei ei—
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sernen Reifen inner des Kranzes aufwärts, bis sie sich in einer
großen vergoldeten Kugel an die Kette anschließen. Im Scheitel—
puutte sind unterhalb dieser Kugel die vier Tragstangen von ver—

goldeten Kapferblech in Form eines Trichters umschlossen,
von dessen unterer Fläche der segnend thronende Christus mit Buch
und A und 4 nebst der Umschrift: RGO0 SOUM LUX MUNDJ,
Gold auf schwarzem Grunde, herableuchtet. Von der dritten oder
mittlern Kugel jeder der vier Tragstangen gehen wieder je zwei
tleinere Cisenstangen, mit zwei Kugeln im gleichen Zwischenraum
besetzt an die eisernen Reife, so daß der Leuchter imGanzen von
zwölf Armen getragen, durch diese 8 kleineren Stangen aber im
Grundrisse ein griechisches Kreuz gebildet und dieses von den gro—

ßen Hauptstangen im Mittelpuntte durchschnitten wird. Gewiß
eine sinnige und wohlberechnete Konstruttion.

Der Durchmesser der zwei Eisenreife, mithin des Leuchterkran—
zes beträgt 4 Metres und 62 Centimetres, (140 7 Rhn.) Der
Kranz ist durch 12 eingesetzte Thürme in ebensoviele Stücke ge—

schieden. In sentrechter Richtung besteht er aus 5 Abtheilungen
ubereinander und einer Betrönung. Drei dieser Abtheiluugen sind
Blumenborten, zwischen ihnen sind zwei einfache Streifen mit einer
Inschrift in lateinischen Herametern. An den 12 Kranzstücken sind
inmitten von je 2 Thürmen entsprechend den Punkten, an denen

inwendig die 12 Tragstangen an die Eisenreife eingehängt sind,
12 große Medaillons. Betrachten wirs im Einzelnen.

1) Ein Kranzstück zwischen je 2 Thürmen mißt ein Metre u.
2Centimetres in die Länge und 48 Centim. bis zu den Dornen der
oben herumstehenden Leuchter in die Höhe.

2) Die unterste Borte ist N Centim. hoch und enthält in jedem

Kranzstücke 12 Blumen innerhalb ebensovieler Kreise in durchbro—
chener, aber nicht inerhabener Arbeit. Ohne Modellirung, flach
und ohne Färbung haben Kreise und Blumen nur mit dem Bun—
sen eingehauene Zeichnung; diese aber in ausgezeichneter Weise.
Die Blumen schlingen sich unterwärts durch die Kreise an einan—

der und die untern Zwickel zwischen den Kreisen, wie auch die obern
Zwickel sind durch ein gleichförmiges Blumen-Ornament ausgefüllt.
Die Blumen in den Kieisen selbst, über 144 an der ganzen untern
Borte herum, sind bei fünfblätteriger Grundform durchgängig von
einander verschieden ausgeführt: nur durch eine tleine Veränderung
der Blaätterlagen und Umschläge ist eine unmerkliche, aber immer
neue Nüancirung erzielt. Das ist ein Reichthum der Phantasie,
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eine Kraft und ein Schwung der Linie, eine Einfalt und Natürlich—
teit der Formgebung, die eine wahrhaft geniale Hand verräth.

3) Ebenso ist es mit der gleichhohen und gleichbehandelten
obersten Borte, wo in jedem Kranzstücke in 6Kreisen, die durch
tleine Rosetten miteinander verbunden und deren Eckzwickel durch
gleichmäßig fortlaufendes kleines Blattwerk ausgesetzt sind, vier-,
fünf- und sechsblättrige Blumen, immer zwei einander zugekehrt
stehen. Auch diese 144 Blumen sind bei aller Aehnlichkeit so durch—
aus individuell mit einer Naturfrische und einem Stylgefühl, einer
Reinheit und Schönheit gezeichnet, daß nicht zwei einander vollig
gleich erscheinen und dem Auge einen unerschöpflichen Genuß ge—

währen.
4) Die mittlere Borte ist 10 Centim. hoch und besteht aus je

10 durch fortlaufende Blatt-Ranken gebildeten Kreisen. Auch hier
ist die Blatt- und Ranken-Stellung in den sämmtlichen 120 Kreisen
eine immer verschiedene und ebenso verschieden sind die Füllungen
derselben, sodaß also von den 408 dermaligen Gebilden am Kranze
nicht zwei einander vollig gleich sind! Diese ganze Borte ist, —
während die 2 andern glatt sind, — von getriebener Arbeit
und zwar, wie sich bei der Wiederherstellung zeigte, nicht mit dem
Bnnsen, sondern mit metallenen Formen gestampft oder gepreßt.
Die Füllungen bestehen abwechselnd aus Blumen und Frucht-Ansätzen,
in die sich die Rantenspitze mit anmuthiger Biegung entfaltet, oder
aus Thier- und Menschenfiguren von natürlicher oder phantastischer,
immer aber höchst charatteristischer, naiver und gemüthvoller Bil
dung. Zwei Ritter durch die dazwischenliegende Blume ge—

trennt — rennen mit Schild und Speer gegeneinander; ein Vogel
mit Drachenschwanz frißt am Blatte; eine Gans legt behaglich den
Schnabel an die Blumenranke; ein mit Schild und Schwert Be—

waffneter zieht gegen den mit Menschenantlitz und spitzig rundem
Eisenhute versehenem Lindwurm aus; nactte Waldmenschen leisten
wilden Vögeln Gesellschaft; Jäger mit Horn und Spieß üben mun—
tere Jagdlust; Hunde verfolgen den am frischen Laub sich labenden
Hirsch; Lowen, Schweine, Bären freuen sich ihres Daseins; Vögel
beißen sich zur Abwechslung in den eigenen Schwanz; Eichhörnchen
klettern und beißen Nusse auf; Centauren versenden ihre Pfeile;
Störche und Kraniche winden kokett den langen Hals; ein sitzen—

der Mann hat einen Hundstopf auf; ein Hase tnuppert am Kraut
und Blatt, während er, auf den Hinterfüßen stehend — mit beiden
Vorderfüßen eine Art Guitarre spielt; daneben schlägt ein Ungethüm



mit Pferdehufen, dickem Menschenleibe und Schweinskopf Zither
oder Handorgel, und zur Vollendung des Dreiklangs bläst ein
Hahn mit allen Kraften ins Horn. Es ist ein allgemeines Beha—
gen, ein gemüthlicher Humor, und bis zum tappenden Vogelfuß
hinab ein Naturgefühl, in einzelnen Gestalten auch ein ausgebilde—

ter Formennnn, durchgängig eine Anspruchslosigkeit und eine un—

ermüdliche Gestaltungslust, die unsern mit ganz andrer Kost ge—

nährten modernen Menschen im Innersten ergötzt und erfrischt.
Diese Borte von 120 reichen, immer individuellen Blumenarbeiten
tann freilich bei der Höhe des Leuchters nicht recht genossenwerden.
Aber in den Gypsabgüssen, die H. Herdtle von den schönsten Stük—
ten gemacht hat, bieten sie sich zu vollem Genusse dar.

5) Die Inschrift auf den zwei, zwischen den 3 Borten befind—
lichen Streifen deutet den Leuchter als das Bild der beil. Kirche,
„die Gemeinschaft der Heiligen“ in der Stadt Gottes, die „droben“
ist, und nennt den Stifter des Werkes. Sie ist in lateinischen
Uncialen mit sattsamen Abkürzungen roth auf Gold geschrieben
und lautet mit ihren nicht gerade ovidischen Hexametern also:

Semper ut ad coelos nisus extendat anhelos,
Hac ope virtutum prospexit iter sibi tutum,
Viribus has scandens totis IIertwigus ad arces;
Istud pracclaro qui focit opus Nicolao,
Quo patre magnorum sibi praemia dante laborum,
Gaudeat in coœlis servi mercede fidelis.
Arte meétallorum visus dum pascitur horum
Quaerere mens cureèt, quid opus sibi tale figuret
Turribus et muris fundatae non ruituris
AMysticae cclesie structuram circulus iste
Argento, ferro confictus et aecre sub auro.
Monstrat Apostolicum turris bis sena Senatum;
Per totidem meéêtas sacra pandit imago Propheétas,
Qui pacis verae fundamina prima dédere:
Urbe s alut ari plebs digna coaedificari,
Ordine fraterno collucet et igni supremo.
Signat opus fidei nitos aureus illitus acri,
Innuit argentum verbi cumulare talentum,
Duricies forri commendat vim patiendi.
Ignis ad ardorem servare videtur amorem;
Cardine supremaé tendentis in alta catenae
Spes designatur, qua virtus quaeque levatur.
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Et patris et fratrum petit hoc quicunque theatrum,
Se fabricae tali meriturus confabricari.
Zu Deutsch: „Auf daß er das ermattende Streben nach dem

Himmel immer wieder verstärke, hat sich durch dieses Werk einen
sichern Tugendweg ersehen der mit allen seinen Kräften zu diesen
Höhen hinantlimmende Hertwig, der dieses Werk dem ruhmvol—
leu Nikolaus errichtet hat. Er erfreue sich im Himmel der Beloh—
nung eines treuen Knechtes, die jener Vater Nikolaus ihm für
seine schweren Mühen und Arbeiten gewähren müsse.“

„Während das Auge sich an der Kunst dieser Metall-Arbeiten
ergotzt, möge der Geist erkunden, was ihm solch Kunstwerk bedeute.
Der aus Silber, Eisen und vergoldetem Erz gefertigte Kranz be—

deutet das Gebäude der auf unerschütterlichen Thürmen und Mau—
ern gegründeten unsichtbaren Kirche. Die 12 Thürme bedeuten den
Senat der Apostel, durch ebensoviel Säulen läßt das heilige Bild die
Propheten sehen, welche die ersten Grundlagen des wahren Frie—

dens gaben. Dieses heilige Volk, würdig (als lebendige Bausteine“
1. Petr. 2, 5.) in die Stadt des Heils einerbaut zu werden, soll
in brüderlicher Ordnung und höchstem Feuerglanze leuchten. Das
über dem Erz angebrachte Gold bedeutet den Glauben, das Silber
deutet darauf hin, wie des Wortes Gewicht und Gehalt erhöht
werden soll (gleich dem Münzwerthe durch den größern Gehalt an
Silber); das harte Eisen mahnt zur Ansdauer im Leiden; das
Feuer soll die Liebe auf dem Glühpunkt erhalten; mit dem
Angelpunkte der obersten, in die Höhe sich erhebenden Kette wird
die Hoffnung bezeichnet, welche jede Tugendkraft erhöht. Und wer
nun immer diesen Leuchter, welcher also den Vater Nikolaus und
seine himmlischen Brüder (die Heiligen) zur Schau stellt, besucht, der
wird dadurch verdienen, auch mit in solchen Bau eingebaut zu werden.“

Hertwig war der dritte Abt des Klosters und wird als der
dritte Stifter desselben geachtet Er brachte das Stift in Auf—
nahme, führte ebenso trefflichen Wandel als Haushalt, und umfieng
Kloster und Garten mit Mauern, beschaffte das noch vorhandene
vergoldete Antipendium mit den „12 Boten“ und ein anderes
abhandengekommenes mit dem Bilde Christi und des jüngsten
Gerichtes für St. Gilgen, ein Ellenhohes, reich mit Edelsteinen,
namentlich mit einer Eigroßen, das Brustbild eines Mohren ent—

haltenden Camee, besetztes Crucifix, zwei noch vorhandene klein
messingene romanische Leuchter und „den großen übergüldten Leuch—

ter wie eine Kron sehendt“. Im Jahre 1468 wurde der steinerne
6
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Sarg der 3 unter dem Leuchter begrabenen Stifter eröffnet und

auf einer kleinen Tafel der 21. Juni als Todestag Hertwig's, aber

nicht das Jahr seines Todes gelesen. Wenn unter dem 2ten Abt
Adelram das St. Gilgen-Kloster (laut der um 1553 vom Syndi—

kus Widemann geschriebenen Comburger Kronik) erbaut und er

selbst dort begraben wurde, wenn die Vollendung dieses kleinen

Klosters gleichzeitig mit der Vollendung der steinernen Thürme
des großen Klosters im Jahre 1108 datirt wird, so kann Adel—

ram's Tod und Hertwig's Eintritt in's Amt wohl um 1125 ange—

nommen werden, und da jene Zierrathen „durch die Armut und
schweiß Hertwig's“ gesammelt wurden, so mag immerhin ein Jahr—

zehent hingegangen sein, bis dieser gute Haushalter die Juwelen
und Gelder zusammenbrachte. Vor 11485 durfte er den Kronleuchter
taum bestellt haben und die Vollendung mochte auch ihre Zeit
kosten. Da er aber unter diesem seinem Leuchter begraben wurde,
so durfte, die Zeit seines Amtes zu2 Jahren angenommen, —

der Kronleuchter etwa um 1450 anzusetzen sein.

6) Die Bekrönung des Leuchterkranzes besteht von Thurm zu

Thurm gleichmäßig aus je H gleichförmigen, in einfacher Schönheit
mit dem Bunsen gezeichneten funfblättrigen Blumen, die sammt

der sie abschließenden kleinen vergoldeten Kugel 12 Centimeters hoch

sind, und aus je 4 zwischen ihnen auf einem ebenso gezeichneten

und duchbrochenen größeren Dreiblatte sich erhebenden Leuch—

tern, die bis zum Dorn 15 Centim. hoch sind. Diese 48 Kerzen

mußten in der alten Kirche im Schein und Wiederschein des Gol—

des und Silbers an den funkelnden Kugeln, Borten, Blättern und

Thürmen eine glanzvolle Wirkung üben, die in den modernen weißen

Gypswänden freilich kaum mehr zu ahnen ist.

7) Zwischen je 2 Thürmen in der Miitte der 12 Krauzstücke

ist ein Medaillon aus demselben Metall von 32 Centim. im Durch—

messer. Die Wangenfläche ist rings mit Blumen, Kreuzen, Zickzack—

und andern tleinen Verzierungen — schwarz in goldenem Grunde
— besetzt und an jedem Medaillon verschieden. Die Vorderfläche

hat einen erhabenen 4 Centim. breiten reich mit Blumen, Ara—

besken und sonstigem Ornament verzierten Rand, dann kam ein

4 Centim. breiter flacher Silberreif, wohl mit dem Bunsen orna—

mentirt; der ist überall weggekommen; endlich schaut innerhalb
eines kreisförmigen Rundstabes in getriebener Arbeit das Brustbild
eines Propheten mit NRimbus und Schriftrolle heraus.

8) Die 12 Thürme sind in dreierlei Form gebaut und so
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angeordnet, daß einer von runder Grundform immer mit zwei von
oblongem Grundrisse abwechselt.

Diese viereckigen wie die runden sind in den Detail-Zierden
und theilweise inden Maaßen wieder ganz individuell verschieden.

Die vier runden haben einen untern Durchmesser von 28i/e Centi—

meters und eine Höhe von 92 Centim. Vier Ecksänlen theilen den
runden Unterbau in zwei breitere Vorder- und Hinter- und zwei
schmälre Seitenfagaden Die Vorder- und Hinterseite (letztere im
Innern des Leuchterkranzes sichtbar) ist im Viereck durch orna—

mentirte Silberstreifen umfaßt gewesen, in der durchbrochenen
Füllung steht je eine Heiligenfigur in getriebener Arbeit. Die
Seitenfaçaden sind mit den schönsten und reichlich abwechselnden

Blumen in Blatt-Arabesken-Streifen (Gold auf Schwarz) ausge—

schmückt. Ueber diesen Unterbau wölbt sich eine goldene Kuppel
und aus dieser tritt ein oblonges Stockwerk hervor. Die Vorder—

und Hinterseite hat neben dem Rundbogenfenster je zwei schön
gezeichnete Blumen-Rosetten; die Seitenfaçaden haben eiue einfachere
Verzierung. Ueber diesem Stockwerke wölbt sich wieder eine Kup—

pel, die von einem dünnen, schön geschwungenen kelchartigen Aufsatz
mit halbkugelförmigem Schlusse überhöht wird. Alles in feuer—

vergoldetem Kupfer. Die kreisrunden, durchbrochenen Boden—

stücke sind prachtvoll, eines reicher und anmuthiger als das andere,
Das erste einfachste hat innerhalb des Randes zwei über Eck in
einander geschobene Vierecke. In den dadurch gebildeten Zwickeln
stehen am Rande acht kleine einfachste Rosetten herum. Das innere
Achteck ist von einem Doppelkreise ausgefüllt, innerhalb dessen drei
Halbkreise sich verschlingen. Die drei Ecken zwischen dieser Ver—

schlingung und dem inneren Rande sind von Blumenranken ausge—

füllt. Das zweite hat innerhalb des Randes zwei concentrische

Kreise und durch diese eine Verschlingung von 8 Halbkreisen. Die
dadurch gebildeten Zwischenräume sind theils durchbrochen, theils
mit Blumen verziert. Im innersten Mittelpunkte steht eine acht—

blätterige kleine Rosette. Das dritte hat innerhalb des Randes
ein Viereck, dessen Mitte und Ecken von 5 Rosetten ausgesetzt

sind, und in dessen Seiten sich je ein kleiner Kreis schlingt. Die
eine freie Hälfte dieser vier kleinen Kreise ist durch einen pfauen—

artigen Vogel von anmuthigster Haltung geschmückt. Acht kleine
Rosetten füllen die Eckzwickel am Rande. Das vierte entfaltet
diese Grundform zur vollendeten Schönheit. Innerhalb des Rau—

des schieben sich in einen Kreis vier kleinere Kreise mit ähnlichen,
6*
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vortrefflich gezeichneten Vogeln. Diese 4 Kreise werden durch
Querbalken mit einander verbunden, in ihrem Schneidepunkte ist
eine Rosette, in den vier Ecken sind Blumen, zwischen den 4 Krei—
sen am Rande herum sind acht Blumenranken — Gold auf
Schwarz.

Vier andere Thürme haben eine länglich viereckige Grundform.
Die Höhe ist wie die der runden. Aus der 23 Centim. breiten
und W'/ Centim. langen Grundfläche erhebt sich der Unterbau.
Voran zu beiden Seiten treten halbkreisförmige Chor-Nischen her—
vor, von Blumen-Arabesken umrahmt und besetzt. Auf der dem
Inwendigen des Kranzes zzugekehrten Breitseite steht in der durch—
brochenen und ornamentirten Füllung ein Heiliger in getriebener
Arbeit. Ueber dem Unterbau erhebt sich ein Pultdach, dessen rau—
tenförmige Verzierungen trotz dem, daß sie von unten nicht gesehen
werden können, so sorgfältig und schön ausgeführt sind', swie das
übrige Zierwerk des Leuchters. Aus dem Dache steigt ein zweites
länglicht viereckiges Stockwerk, das vorn ein Medaillon mit einem
Heiligenbrustbilde, hinten eine Rosette und auf beiden Seiten ein
gekuppeltes Rundbogenfenster zeigt. Dann kommt ein abermals
ornamentirtes Pultdach und aus diesem steigt ein drittes vierecki—
ges Stockwerk hervor, das vorn und hinten mit Blumen-Rosetten,
auf beiden Seiten mit einem Rundbogenfenster besetzt ist. Hierauf
schließt das vierseitige Dach, wieder mit einer Blume geziert, im
stumpfen Dreieck den Thurm; über der Dachspitze selbst aber
erhebt sich noch eine glänzende Kugel auf schmalem Untersatze.

Die vier Bodenstücke, wieder durchbrochen und Gold auf Schwarz
ausgeführt, zeigen eine fortschreitende Entfaltung von Reichthum
und Schönheit. Die Grundformen bestehen wie bei den runden
Bodenstücken in Verschlingung und Ineinanderschiebung von hal—
ven oder ganzen Kreisen und Vierecken in den, vom Oblongum
umfaßten größern Kreis. Die dadurch gebildeten einzelnen Raum—
stücke sind mit Blumen, Rosetten, Arabeslen und Thierfiguren
geschmückt. Letztere namentlich sind voll Leben und ausnehmend
trefflich gezeichnet. So ein spriugender Jagdhund, im Aufflug be—

griffene Vögel, ein munter schwänzelnder Dachshund, zwei Paare
mit offenem Schnabel nahe einander gegenüberstehender Störche,
zwei andere mit erhobenen Flügeln und offenem Schnabel auf ein—

ander zufliegende Vögelpaare.
Die vier übrigen Thürme sind an der Bodenfläche nur MCentim.

lang und 21 Centim. breit, aber eben so hoch als die anderen.
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Der ovale Unterbau ist von vier ganzen Ecksäulen eingeschlossen,

hat an den Schmalseiten schönen Arabeskenschmuck, und an der
Vorder- und Hinterseite je eine Heiligensigur in der rundbogigen
Füllung, die mit ornamentirtem Silberblech umrahmt war. Ueber
dem von den vier Säulen getragenen viereckigen Gesimse erheben
sich vier schön verzierte Giebel. Hinter diesen erhebt sich (oval)
das mittlere Geschoß von vier runden, durch Fenster geöffneten
Thürmchen flankirt. An der Vorder- und Hinterseite schaut ein
segnender Engel oder gewaffneter Cherub aus der viereckigen Fen—

sterrahme, die Nebenseiten sind von Doppelfenstern durchbrochen.
Ueber der kuppelartigen Wölbung des Mittelbaues erhebt sich das
oberste Geschoß vollends im Viereck mit Rundbogenfenster auf den
Nebenseiten, und mit einer schönen Blume an der Vorder- und
Südseite. Das vierseitige Dach ist ebenfalls verziert und über
dem First strahlt wieder eine Kugel.

Wie diese vier Thurme die schönsten Verhältnisse haben, so

haben sie vollends die reichstverzierten Bodenstücke. Auch sie sind
aus in einander geschobenen Kreisen und Vierecken componirt.
Blumen, Vögel, Thiere in den reinsten und anmuthigsten Linien
füllen die einzelnen Räume; Gänse, Störche, Löwen, Greife,
Drachen, Hunde, Adler leben und schweben, springen und beißen
namentlich in dem einen, von einem außerordentlich schönen und
zarten Laub- und Blumen-Gewinde umfaßten Bodenstücke, daß es

eine wahre Lust ist. Hier hört jede Beschreibung auf, das muß
man miit Augen sehen, welch ein Adel, welche Einfalt und Zartheit,
welche Anmuth und Wurde in diesen Formen und Figuren lebt.
Und wenn diese in der Höhe, in welcher der Kronlenchter hängt,
fur gewöhnlich allerdings nicht genau genug gesehen werden kön—

nen, so ist es ein um so größeres Glück und Verdienst, daß Herr
Herdtle gerade diese, in ihrer Art classisch-schönen Bodenstücke in
12 colorirten Blättern bis zum Facsimile genau abgebildet hat.
Sie und die Grund-Aufrisse der drei Thurmformen, eine per—

spektivische Ansicht des ganzen Leuchters mit seinem Gehänge, eine

malerische Aufnahme des Thors und der Kirche zu Comburg, dazu
ein colorirtes Blatt von kleineren Detailverzierungen, liegen in
vortrefflicher Ausführung vor mir Möchte dieses ganze Werk zu
einem Gemeingut nicht bloß der Kunstliebhaber, sondern des Vater—
landes selber werden. Die Gypsabgüsse von der ganzen mittleren
Breite nebst ihren Medaillons und sonstigen Relief-Figuren der
Thurme zu vervielfältigen ist Herr Zeichnenlehrer Hölder in Hall
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bereit, und Kunstfreunde und Museen möchte ich angelegentlichst

auf diese Fundgrube aufmerksam machen.

Schwäbisch-Hall.

Stadtpfarrer Dr. H. Merz.

2) Zwei mittelalterliche Grabdenkmalt in der J. g..

Schenkenkapelle zuComburg.

Alle Freunde mittelalterlicher Denkmale erlaube ich mir auf
zwei Grabsteine aufmerksam zu machen, welche sich in der Schenken—
Capelle zu Comburg befinden, Dieselben gehören wohl zu den

ältesten Denkmalen dieser Gattung, nicht nur unserer Gegend,
sondern von ganz Deutschland.

Beide sind leider beinahe bis zur Unkenntlichkeit abgeschliffen
und wurden, auf meine Verwendung, in diesem Sommer aus dem

Fußboden ausgehoben und in die Wand eingesetzt, um sie von
gänzlichem Untergange zu retten. *)

Auf dem ersten *)befindetsichder hier neben abgebildete Wappen

*») Beide Grabsteine lagen vorher auf dem Fußboden in der Vorhalle
der Schenkenkapelle, welche ganz mit unregelmäßig an einander ge—

legten, zum Theil zerbrochenen Grabsteinen geplattet ist, u.zwar an der

fünften und dritten Stelle vom Fenster aus; jetzt stehen dieselben in
einer vermauerten Thüröffnung rechts neben dem Eingang. Beim
Aufheben dieser beiden Steine fand sich unmittelbar unter denselben
Schutt, hie und da mit Ueberresten von kleinen Knochen vermischt.
Es ist daher mit Sicherheit anzunehmen, daß diese Grabsteine erst
später mit dem Inhalte des ursprünglichen Begräbnißplatzes — welcher
nicht mehr ermittelt werden konnte — in diese Vorhalle verlegt
worden sind.

*x) Der ganze Stein ist 6 3“ lang, 2“ 4“ breit und der Wappenschild

ist 30 3“ hoch und hat an der größten Breite 17.
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schild des bereits längst ausgestor—

benen edeln Geschlechts der Herren
von Sulz bei Kirchberg; über dem—

selben die Inschrift:

VMMNOV.Q-
CVMRP-SVC

Das heißt: V.Kalend. Novemb.
obiit Cunradus de Sulco.

Dasselbe Wap—

pen befindet sich,
wie hier abge
bildet, auf dem
dreieckigen Sie
gel Walters
von Sulz, vom
Jahr 1271,

wogegen in dem

Wappen des Raben von Sulz, auf dessen dreieckigem eSiegel

vom selben Jahre der Leoprardenkopf fehlt, — welcher daher ein

heraldissches Beizeichen gewesen zu sein scheint.

Dieser Conrad von Sulz ist urkundlich nicht betannt; wenig—

stens kommt er in den Hammer'schen Materialien nicht vor. Ein
Ruger de Sulz wird unter den Wohlthätern des Klosters Comburg

genannt, „deren Begräbnisse in der Schenken- (von Limpurg)

Capelle zu sehen“ Wibel IV. 58.
Höchst merkwürdig ist dieser Grabstein wegen der Form des

Wappenschildes, welche noch zu den allerältesten gehört, auf Siegeln

schon im XII. Jahrhundert, und nur noch zuweilen im Anfange

des XIII., auf Grabsteinen aber, so viel mir bekaunt, beinahe

nie erscheint

Auf dem Zweiten?*) befindet sich der hier gleichfalls abgebildete

Wappenschild derHerren vonMünikein (Münken, jetzt Münkheim)oder
Scheffau, (Schiffau, jetzt Scheffach;das Wappen ist also ein redendes.)

*) Der ganze Grabstein ist 6 3“ lang, 2 1“ breit und der Wappen

schild 2“ 8“ hoch und oben 17“ breit.
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Auf dem runden Siegel
Rudolfs von Müntein, Bür—
gers von Hall,

,
1408 be

findet sich das
hier abgebildete
Wappen. Erst später scheint
daraus das nachherige Wap
pen dieser Familie entstanden

J
in,

welches Al. Johaun
Herolt in seiner Chronik von
Hall folgendermaßen blaso—

nirt:
„Ir Wappen was zwen

gelb Löwen von einander kert;
jin einem rotten Schiff, jn19 der Mitt mit einem Rueder—
jn einem weissen Feldt, vf

dem Helm zway weis rör mit vier schwarzer Federbüschen.“
So erscheint dasselbe u. A. auf einem Siegel Ulrichs von

Münkheim von 1484, und auf einem Siegel desselben oder seines
gleichnamigen Sohnes von 1504.

Als 23. Abt von Comburg uennt Wibel „Conradus de
Munckheim, lebte 1324.“ Sollte etwa unser Grabstein der Sei
nige gewesen sein? Die Form des Schildes spricht aber für ein
höheres Alter.

Auf diesem Grabsteine ist keine Spur einer Inschrift mehr
sichtbar. Auf beiden Grabsteinen sind die Wappen nur in den
Stein gravirt.

Zum Schluß muß ich bei dieser Gelegenheit noch auf einen
ganz besonderen Vorzug der Photographie aufmerksam machen.

Auf beiden Grabsteinen waren die Wappen theilweise so abge—

sjchliffen, daß man die Conturen kaum mehr erkennen konnte.

Auf den Photographien dagegen erscheinen sie viel deutlicher, nament—

lich wenn man dieselben gegen das Licht hält. Nur auf letztere
Art war z. B. auf dem ersteren Grabsteine noch eine Spur von
dem Sparren im Sulzischen Wappen zu entdecken.

P. K.
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3) Das Limburgische Wappen.

(Mit Abbildungen.)

Wiederholt ist schon in unsren Jahresheften von demselben die
Rede gewesen und 1856S. 122 ff. hat Herr Oberrentamtmann Mauch
eine Beschreibung desselben mitgetheilt, erläutert durch eine kleine
Sammlung von Siegelabgüssen. Das Versprechen Abbildungen
davon zu geben, konnte bisher nicht gehalten werden, jezt aber sezt
uns die so oft schon erfahrene Gnade Sr. Durchlaucht des Fürsten
F. — K. zu Hohenlohe-Waldenburg in den Stand, jener Zusage
wenn auch in etwas anderer Weise zu genügen.

Es ist uns gestattet von der Tab. J., welche der Monografie
Sr. Durchlaucht über das Limburgische Wappen beigegeben war,
einen Abdruck diesem Hefte beizulegen.

Fig. 1 gibt den Wappenschild auf einem dreieckigen Siegel
Walthers J,, welches an einer Urkunde von 1237 im Oehringer
Archive hängt. Bei Hanselmann II, p. Ws, ist gleichfalls eine
Abbildung des ganzen Siegels zu sehen mit der Umschrift: J.WAIL-
TERRI. DE. LIMPVRG. impeRIALIS.VL. PINCERNo.
Ein ähnliches Siegel geben die Abdrücke Mauch's Nr. 2.

Fiq. 2. Der Wappenschild auf einem dreieckigen Siegel Wal—

thers II. an einer Urkunde in Stuttgart von 1271. Einen Ab—

druck von 1274 gibt Mauchs Nr. 3, ein kleineres Siegel, aber mit
denselbigen Bildern im Schilde.

Fig. 3. Das Siegel Friedrichs J. nach einem Siegel in Oeh—
ringen von 1292. Von Mauch besitzen wir einen besonderen Ab—

guß dieses Siegels in Siegellack.
Fig. 4. Siegel Walthers v. Limburg, Johanniterordens-Com—

menthurs in Hall, Original zu München von 1296.
Fig. 5. Das Wappen auf dem liegenden Grabstein Friedrichs II.

in der sog, Schenkenkapelle zuComburg, in Sandstein ausgehauen.
Fig. 6. Wappenschild mit dem Schenkenbecher auf einem run—

den Siegel Friedrichs II. von 1317 (in Gaildorf). Abdruck bei
Mauch Nr. 4 mit der Umschrift: S8. Friderici pincorne junioris
de Limpurc. (Die letzten 3 Buchstaben stehen innerhalb des

Kreises über dem Schildrande.
Fig. 7. Siegel Albrechts v. L. an einer Urk. von 1343 zu

Oehringen. Bei Mauch Nr. 5 mit der Umschrift: 8. Alberti
pincorno do Limburch, aber von einem verschiedenen Stempel.
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Fig. 8. Ein rundes Siegel Friedrichs III. an einer Oehrin—

ger Urkunde von 1405 enthält im gespaltenen Schilde neben ein—

ander die Kolben, das Familienwappen, und den Becher, das Amts—
zeichen. Bei Mauch Nr. 14, ein Siegel von 1398.

Fig. 9. Allianzwappen der Gemahlin des Schenken Friedrich III.,
Elifabeth v. Hohenlohe, nach einem Gaildorfer Siegel von 1428.
Bei Mauch Nr. 11.

Fig. 10. Ein Siegel des Bischofs Gotfried IV. von Würzburg,
eines igeb. Schenken von Limburg, an einer Würzb. Urk. von
1443 /55. Das erste Feld enthält die Wuürzburger 3 Spitzen, das
Ate die Würzburger Fahne, das ZIte die 5 Kolben der Schenken v.
Limburg und Feld 4 ihre 4 Spitzen.

Fig. 44. Das quadrirte Wappen der späteren Schenken mit
dem Becher in der Mitte (hier noch ohne besonderen Herzschild),
auf dem liegenden Grabstein Schenk Georgs * 1475 in der s. g.
Schenkenkapelle zu Comburg.

4) Die v. Berlichingen'schen Grabsteine zu Schönthal.

Unsere Hefte 1868 S. 449ff. und 1800 S. 295 ff. haben von
denselben Nachricht gegeben, es scheint aber ein Irrthum, wenn .I. c.
S. 205 in der Note bemerkt wird, es finde in beiden Aufzeichnun—
gen eine bedeutende Differenz statt in Betreff der Aufstellung
der Denkmale. Wir haben keinen Beweis, daß jemals für die wei—

ter genannten Herren auch Grabsteine mit ihren Bildnissen
vorhanden waren, oder daß ursprünglich bei Aufstellung dieser
Denkmale eine streng chronologische Reihenfolge eingehalten wurde.
Wohl aber war die Aufzeichnung der Schönthaler Chronik (a. 1858
mitgetheilt) eine chronologische aller vorhandenen stehenden oder
liegenden Grabsteine. Bei Nr. 8 ist das beigefügte IV. ein Irr—
thum, wie auch Nr. 9 zeigt. Es handelt sich da nemlich um
den stehenden und liegenden Denkstein eines und desselben Manns,
doppelt aufgeführt wegen der verschiedenen Zeitberechnung, welche
aber, was den Tagbetrifft, auf denselben Tag führt, den 17. Febr.
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Jenes Verzeichniß umfaßte nicht bloß die plastischen Denkmale
im Kreuzgang, sondern auch sonstige Grabsteine, und tein Stein
mit der Umschrift wie Nr. H liegt heute noch in der Nähe der
Thüre in den Speisesaal. Nr 6u. 13 stecken vielleicht auch noch in
irgend einem Winkel.

Im neuen Verzeichniß 1860 S. 296 Nr. 2 fehlt in der Um—

schrift VII. (ydus). Die mangelhafte Umschrift des Denkmals
Nr. 4 ist wohl zu ergänzen aus dem erwähnten liegenden Grab—

stein: LXI an unser J. Frawen tag annuuciationis starb der erbar
vest Goetz v. B. Seite 298 31. 2 v. unl. Winterstetten. Unter
den Ahnenwappen kist eines bei Nro. 5. 9 n. 43 nicht benannt.
Ich versuche, es zu deuten, obwohl allerdings die Darstellung eine
mangelhafte ist. Der Wappenschild zeigt einen Helm, aus wel
chem oben, rechts und links, 2 Stäbe hervorgehen. Es ist das
ursprünglich ein Wappenbild, das auf Siegeln schon mancherlei
falsche Beschreibungen erlebte, z. B. auch als ein Brustbild zwischen
2 ,‚Säulen. In Wahrheit ist es das Wappen der Herren und
Küchenmeister v Rotenburg und Nortenberg, oder — genauer ge—

sagt — es ist der Wappenhelm dieses Geschlechtes, ein Helm mit
2 (wer wills deuten) Balkenstücken o. dgl. zur Seite. Dieser Helm
schmuck wurde von den gen. Herrn sehr häufig allein im Siegel
gefuhrt und namentlich von den Herrn v. Rotenburg zu Schrozberg
gesessen — ist, so viel ich weiß, bis jetzt nur dieses Siegelbild
zum Vorschein gekommen. Eigentlich führte jene Familie ein Zmal
getheiltes Wappenschild, — zu beachten ist aber, daß in alten Zei—

ten schon die Zahl solcher Theilungslinien nicht eben von den
Siegelschneidern und Wappeumalern scheint ganz genau eingehalten
worden zu sein. Das zeigt sich bei verschiedenen Wappendarstell
ungen und gerade für die Familie der Herrn v. Rotenburg und
Nortenberg haben wir aus neuerer Zeit ein Beispiel in Collands
Darstellungen, indem derselbe einer Linie einen blos Amal, einer
andern dagegen einen viermal getheilten Schild gibt, den stamm—

verwandten Herrn v. Seldeneck gar 7—8mal getheilt!
Die Schönthaler Grabsteine sind instructiv für die Art und

Weise der Behandlung dieser Denkmale zu verschiedenen Zeiten.
Die ältesten Steine haben nur das Wappenschild des beerdigten
Herrn und sofort auch den Helm mit seinem Schmucke, keine wei
teren Ahnenwappen. Zuerst bei den zwei Steinen Nr. 4 und 16
aus der Mitte noch des 15. sec. sind unten 2 Schildchen ange
bracht, aber die Wappen nicht angegeben. Weiterhin fehlen die
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Ahnenwappen nicht mehr, doch weicht die Anbringung derselben
von der Regel manchfach ab. Nr. 6 und 7 von 1449 und 1480
zeigen oben rechts des Vaters Schild, links des Vaters Helmzierde,
unten 2 Wappenschilde, von welchen der rechts ohne Zweifcl der
väterl. Großmutter, der links aber der Mutter zuzuweisen ist.
Die mütterliche Großmutter hat keinen Platz mehr gefunden, sie

ist etwas weniger wichtig.
Nr. 8 von 1483 zeigt oben r. u. l. des Vaters Schild und

Helmzierde, untener. der Mutter, links der mütterl. Großmutter
Wappenschild, das Schild der Mutter aber steht unten in der Mitte
zwischen den Füßen der Figur. (Nicht das Wappen von Zülln—
hardt, sondern von Geyer scheint es mir zu sein.)

Nr. 9. 1497 hat wieder eine andere eigenthümliche Eintheil—
ung. Des Vaters Schild und Helm sind in der Mitte über dem
Kopfe der Figur; sofort aber noch 4 Wappenschilde in den 4 Ecken

und zwar allem nach unten rechts der Mutter, links der mütterl.
Großmutter Wappen. Darum müssen also wohl die beiden Wap—

penschilde oben der väterlichen Großmutter zugehören, also der
Rotenburg-Nordenbergische Helm und das Rotenburger (nicht
das allerdings gleichgestaltete Bebenburger) Wappenschild, welches
der Stammvater des Kücheumeisterschen Geschlechtes, Lupoldus
Scaltetus in Rotenburg einst auch im Siegel geführt hat, — die

zweigethürmte Mauer.
Nr. 5 von 1498 hat oben nach der Regel rechts des Vaters,

links der Mutter Wappen, unten die — der beiden Großmütter.
Die jüngeren Grabsteine Nr. 10 von 517, Nr. 14 von 1634

u. s. f. folgen alle der gewöhulichen Regel, und da mehrere der
späteren Dentmale 8 und auch 16 Ahnen aufzählen, so geben sie

Gelegenheit die Deutung der Wappen auf den älteren Steinen
einigermaßen zu controlliren.

Auch für die Geschichte der Rüstungen sind unsere Grabsteine
belehrend. Die Wappenhelme sind bei den älteren geschlossene

Helme, von Nr. 5 (1448) an — Spangenhelme.
Ritter Conrad Nr. 9 hat nicht eine Turnierkette um den

Hals mit einem Muttergottesbilde daran, — sondern deutlich die

Kette des Brandenburgischen Schwanenordens (vgl. z. B. Stiebers
Nachricht vom Fürstth. Brandb. Onolzbach S. 127 ff.), dessen Ritter
er also war. — Philipps v. Berl. * 1534 Harnisch hat auf dem
Bruststück die Buchstaben UV. G. V. M. A. M. (vielleicht: Hilf
Gott und Maria! Amen 7)
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Etwas Räthselhaftes haben die 2 Grabsteine 4 und 16, die
nach Einem Modell gearbeitet sind und genau betrachtet so aus—

sehen, als seyen sie niemals ganz vollendet worden. Gewiß wurden
nicht für Einen Mann 2 Denkmale angefertigt, wohl aber ist sehr
wahrscheinlich, daß für 2 derselbigen Zeit angehörige Herrn *) bei
einem und demselben Steinmetzen 2 Denkmale zugleich bestellt
wurden. Friedrich v. Berlichingen starb um 1440 und da nun
von seinem Bruder Götz der Grabdeckel mit der oben zu Nr. 4
vervollständigten Inschrift wirklich'nochzu Schönthal vorhanden
ist, * 1461, so ist unser Schluß gewiß nicht allzukühn, Nr. 4 sey

eben zum Denkmal dieses Götz v. Berl. bestimmt gewesen.

Durch ihre Wappenschilde sind die Berlichingen'schen Grabsteine
in Schönthal auch für die Genealogie von Bedeutung und mit
Vergnügen habe ich gefunden, daß die Aussagen dieser stummen
Zeugen ganz und gar zu demjenigen Schema genealogicum stim-
men, welches ich ohne nähere Bekanntschaft mit den Grabdenkmalen
lediglich aus Urkunden combinirt habe. Ich behaupte jetzt um so

zuversichtlicher: nicht von demHans v. Berlichingen c. uX. Anna v.
Gemmingen (dieses Ehepaar hatte keine Kinder) stammte Conrad v.
Berl.; es gab auch nicht ein gleichzeitiges doppeltes Bruderpaar Götz
u. Hans v. Berl.; sondern dieSöhne Friedrichs v. Berl. c.ux. Anna
v. Rotenburg, in Schrozberg gesessen, sind die Väter Conrads und
Kilians. Das Wappenschild auf den 2 Denkmalen Nr. 6 und
7 unten links (heraldisch) ist nicht das gemmingen'sche, sondern
(s. oben), allerdings nicht ganz richtig dargestellt, das rotenburgische
woran umso weniger zu zweifeln ist, weil Hans „von Schrozberg“
doch gewiß der Sohn Friedrichs ist und der Anna v. Rotenburg,
der Erbin von Schrozberg.

Ich füge ein Stück meines Stammbaums hier an, welches
zugleich beweisst, daß es eine Linie der Herren v. Berlichigen
war, die im Kreuzgang zu Schönthal ein Erbbegräbniß sich erwor
ben hatte und für ihre Mitglieder auch plastische Grabdenkmale
aufgestellt hat.

*) Es ist ja bekannt, daß Grabsteine nicht so selten gearbeitet wurden
zu Lebzeiten Dessen, dem sie galten, weßwegen die Todeszeit offen
blieb. Vielleicht hat Götz nach seines Bruders Tod zugleich auch für
sich ein Denkmal bestellt, dessen Ergänzung späterhin unterblieb.
So würde sich die kaum begonnene Inschrift am einfachsten erklären.
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Borengar de Borlichingen, 1377, Nr. 1.

—— —
Simon. Conz 1398. Gotfrid junior.
Nr. 1. oder Conrad Nr. 3. 4 1392. Nr. 2.

h. — v. Seinsheim.
— —

Götz Nr.4. Beringer. Friedrich Nr. 16.( 1461.) ( e. 1440.)
h. Anna v. Rotenburg.

Gotzd.jungere Nr.b. Hans — zu Schrozberg.

1449 Nr. 7 4 1480.
h. — v. Adelsheim h. — v. Geyer.—

Kilian 1498. Nr. 5. Conrad. 1497.Nr.9
h. — v. Thüngen. h. — v. Wenkheim.

—
Philipp. Hans. Götz. Hans Wolf. Friedrich Bernhard.
Nr. 141. Nr.14Nr.15. Nr. 13. — 14883. * 1517.

Nr. 8. Nr. 10.

Hans Philipp. Hans Jakob.
Nr. 12. Nr. 17.

Dietherus de Berl., Nr. 6 in der Chronik, ist der Stamm—

vater der Laibach-Dörzbacher Linie. Einen Diether 4 1520 finde
ich auf meinem Stammbaum nicht. Denn des erstgenannten Die—

thers gleichnamiger Sohn ist 1484 gestorben und liegt zu Roten—

burg begraben, woselbst ihm in der Franziskanerkirche ein Denkmal
errichtet wurde, ihn selbst im Harnisch darstellend mit dem v. Berli—

chingenschen Wappenschilde über sdem Haupte; s. Winterbachs
Gesch. v. Rotenburg II. 73. 122. Für die Söhne dieses (freilich
sehr entfernten) Vetters Dietz (nicht Jörg, wie es 1860 S. 197
Zeile 4 v. oben heißt) war Conrad v. B. Vormünder und handelte

als solcher schon 1486
H. Conrad v. Berl wird 1456 (nicht 1436 1. c. S. 192)

zuerst genannt. Frau Dorothea v. Crailsheim (S. 193) war seine

Schwieger, nicht Schwägerin. S. 193 31. 15 v. u. ist zu lesen:

H. v. Reinstein, u. S. 194 31. 2 v. o. lies Kienbronn. Die
Besitzungen, welche Conrad der Pfalz zu Lehen auftrug, waren zu

Weinsberg, Siebeneich, Weißlinsburg, Scheppach, Unterkessach, Er—

lenbach, Sennfeld; der Pfalzgraf nahm dagegen Herrn Conrad
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und andere Besitzungen desselben in seinen Schirn. Das Com—

burgische Lehen war hauptsächlich Michelbach a. d. Lücke.
Seinen Theil am Schlosse Berlichiugen (S. 197) hatte Hr.

Conrad schon vor oder im Jahr 1484 seinem Vetter (nicht Neffen)
Beringer, dem Sohn Eberhards v. Berl., baierischer Linie, über—

lassen. Einen Bruder Eberhart (S. 194 u. 197) hat Conrad
gar nie gehabt, sondern Mitbesitzer von Schrozberg war noch 1488
— Eberhard v. Schrozberg, einer Familie angehörig, welche im
Wappen einen Sparren fuhrt mit einer Schafscheere drüber.

Wie den angebl. Bruder Eberhard v. B., so mußß ich nochmals
(vgl. 1800, S. 179) die Brüder Rüdiger, Heinrich und Engelhard
v. Berlichingen aus dem v. Berlichingenschen Stammbaum weg—

weisen und (1860, S. 181) den Volknand v. Eicholzheim mit seinen
Nachkommen. Denn jenes sind und bleiben Herren v. Bächlin—
gen, diese gehören einer selbstständigen Familie mit ganz anderem

Wappen an, vgl. 1859 S. 32 37.
Unsern abweichenden Aufbau der ganzen Genealogie und aller—

lei Ausstellungen im Einzelnen beizubringen und zu begründen
mag einer andern Gelegenheit vorbehalten bleiben.

H. Bauer.

5) Die Thürme der Comburger Stiftskirche.

Von der a. 1707 abgerissenen romanischen Kirche sind nus glück—

licherweise die 3 Thürme erhalten geblieben, massiv aus Sandsteinen
erbaut bis hinauf zur höchsten Spitze.

Der eine westliche Thurm ist einfacher und sicher etwas älter
als die beiden ostlichen. Er erhebt sich auf oblonger Basis in 5
Geschossen, vom zweiten an haben diese romanische Bogenfriese und
flache Lissenen, in den 3 obersten sind je 2 gekuppelte Rundbogen—

fenster. Das Kranzgesimse ist mit aufwärts stehenden wenig über—

schlagenden Blättern besezt. Die Umsetzung aus dem länglichen
Viereck ins achtseitige massive Helmdach, das ein steinernes Doppel
treuz krönt, geschieht dadurch, daß die 4 Seiten sich je in einem
oben abgeschnittenen von einem Bogenfries umzogenen und von
einem gekuppelten Rundbogenfenster durchbrochenen Giebel fortsezen,
die 4 Eckzwickeln mit Steinplatten ausgefüllt sind und nun von dem so
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gewonnenen achtseitigen Kranzgesimse das Dach massiv in achtseitiger
Pyramide emporsteigt.

Dieselbe Anlage haben im Ganzen die 2 östlichen Thürme mit
rein quadratischen untern Stockwerken, welche leider in die jetzigemo
derne Kirche eingebaut sind. Sie sind aber etwas niedriger und
bedeutend reicher verziert; sie haben über dem achtseitigen
Kranzgesimse, von welchem aus das massive Dach in etwas
stumpferer Pyramide zu dem einfachen Kreuze sich zuspitzt, noch
8 Giebelaufsätze mit einfachem aber ornamentirtem Spitzfenster
und einem steinernen Kreuze, das mit einer einfachen Kreuzblume
oder auch (auf dem nordlichen Thurme) mit Löwenfiguren in lie—

gender Stellung mit Menschenantlitz wechselt.
Die einzelnen Felder der Geschosse haben ein reich ornamentir—

tes Gesimse mit verwechselten Zahnschnitten, leicht überschlagenden
Blättern und Schlingwerk. Von Lissenen mit Rundbogenfriesen einge
faßt sind die je 2 gekuppelten Fenster, welche merkwürdigerweise
im obersten Geschosse rundbogig, im Geschosse darunter spitzbogig
sind. Ihre Laibung ist in Kehlen und Wulsten mit Ornamenten
besezt. Im obersten Geschosse der Nordseite sind die Ecken auch in
Dreiviertels-Säulen mit Blattverzierung ausgehauen. Das Ganze
macht einen brillanten und durchaus soliden, ernsten und würdi—
gen Eindruct Dr. H. M.



IV
Statistisches und Topographisches.

1) Das retine UVermögen des Hoch- und Deutschmeisterthums.
(Rach einem Msc. von 1801.)

Das reine Vermögen des Meisterthums betrug 1804, nach dem
Revolutionskrieg vermög eines Serenissimo Carolo Ludovico vor-
gelegten 10jährigen Durchschnittsn von den Commendeäamtern, nach Abzug der Bau- u. Kriegs-
beitrags-Kosten und Besoldungen, eingeschickten jährlichen reinen
Einkünften — 246,000 fl.; 2) an Balley-Beiträgen — 7800 fl.;
an Rentamtszinsen — 25,000 fl.; zusammen 8,800 fl.

Die durch den Krieg und durch Cameralbeiträge zu den Con—
tributionen erhöhten Ausgaben aber betrugen — 280,000 fl.;
folglich imDurchschnitt per Jahr mehr ausgegeben als eingenom—
men — 120 fl.

Unter dieser Ausgabe sind jedoch nicht nur alle Besoldungen,
Baulichkeiten, Hofhaltung u. dgl., sondern auch die per Maximi-
lianum et Carolum Ludovicum festgesetzten Chatouille-Gelder für
den Hoch- und Deutschmeister begrissen mit 30,000 fl. die sich noch
um 25,000 fl. Einkünfte aus des H. Ordens Schlesischen Herr—
schaften Freudenthal u. s. w. vermehren, weßwegen die eigentlichen
Privateinnahmen eines zeitlichen Herrn H.n. D. Meisters bestimmt
werden können auf jezo 55,000 fl.

Ein großer Zuwachs dieser Einkunfte ist dem Meisterthum
durch Vereinigung der Balley Franken zugeflossen. Das Meister—
thum hat zwar vermöge des Jucorporattonsvertrags von den 1780ger
Jahren den Rittern dieser Balley — 75,000 fl. jaährlich zu bezahlen
übernommen und zugleich ihrer Balley-Casse ein Capital von

7
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100,000 fl. überlassen. Demungeachtet blieben nach 10jährigem
Durchschnitt dem Meisterthum rein übrig e. 60,000 fl. und wenn
der äußerst kostspielige Nürnberger Commende-Kirchbau geendigt
sein wird, so wird dieser Ueberschuß auf jährliche 80,000 fl. festzu—
setzen sein.

Sollte endlich die dermalen nicht mehr so ganz unwahrschein—
liche Vereinigung der Landeommenthurlichen Einkünfte mit denen
des H. u. D-Meister sich bewirken lassen, dann würde das Meister—
ihum an obigen 75,000 fl. jährlich wohl ein ganzes Fünftel noch
gewinnen können.

Das ganze Cameralrechnungsvermögen betrug im Jahr 1790
1,744,977 fli; im Jahre 1800 1,795,466. Folglich vermehrte sich
dieses Vermögen in den letzten 10Jahren um 50,489 fl., obschon
Mainz, Weissenburg, Speyer, Weinheim — theils gar nichts mehr,
theils nur wenig rentirten. Es können also lediglich die durch den

Krieg erhöhten Fruchtpreise die Ursache gewesen sein.

In den letzten 10 Jahren bis 1800 schickten die Aemter theils
an baaren Lieferungen, theils an (künftighin beim Rentamt zu
berechnenden) Capitalbriefen wirklich ein 1,5391,928 fl.; im Durch—
schnitt betrugen die Amtslieferungen zur Rentkasse an Baarschaft1790— 41800 jährlich 13220 fl

2) Einige Angaben Geldwährung betreffend.

A. 1464 beurktundete der Abt Simon v. Schönthal, nach An—
gabe seines Bursirers und der Zinsbücher, — das Gotteshaus
Schönthal habe an etlichen Enden der Jagst zu Kreßbach, Sige—
ningen, Züttlingen und Assumstat Hellerzinse, und dagibt man uns
3 Pfennige für 1 Schilling. Anch am Kocher zu Sindringen, Meglin—
gen, Baumerlenbachn. a.Orten, deßgleichen und insonderheit zu Nie—

dernhall haben wir ungefähr 300 Heller jährl. Zins; da gibt man
nus JHeller für 1 Heller oder 2 Heller für 1 Pfennig, auch
lPfennig für 2 Heller So gibt man uns auch an andern Or—
ten. Doch haben wir auch Zinse an andern Enden, wo man uns
gibt 6 Pf.. für hSchilling Heller.

Der Pfarrer und die 3 Altaristen u. Vicarien zu Rewestat a.
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Kocher bezeugen 1464, daß bei ihnen 3 Pfennige für 1 Schilling
gelten, 2 Heller für 1 Pfennig.

Burkart v. Dirbergk, Propst zu Meckmühl, benrkundet eben
das von Meckmül, 3 Pf. — 1 Schilling, 1 Pf. — 2 Heller.

Das Stift Wimpfen bezeugt 1464, daß zu Wumpfen im Thal
3 Pf. für 1Schilling gelten und 30Pf. für ein Pfund; ebenso zu
Klein-Isesheim, Kochendorf u. a. O.

Nach einer Urkunde von 1566 galt zu Olnhausen Pfalzgräf—
iche Münze und es thun 14 Pfennige 1 Bazen, 12 Pfennige
1 Schilling. Der Gelden hat 15 Bazen oder 171/ Schillinge
(171 ). 12 und 14 15 — 2140 Pfennige — 1 Gulden.)
Sonst gelten 15 Batzen auch 60 Krenzer gemeiner Landeswährung.

3) Ortsbestimmungen.

a. Olleimo und Odoldinga.
Die Stifterin des Klösterleins zu Baumerlenbach schenkte mit

demselbe nach Lorsch — it. quod femina Wirdun tradidit in Ol-
leimo marcha Bedenten wir, daß bei den Ortsnamen die Bild—
ungssylben manchfach gewechselt haben, so dürfte sich die Deutung
Olnhausen empfehlen, welcher Ort mit seiner Mark den Marken
von Möglingen und Wächlingen (Ohrnberg) jedenfalls sehr nahe
lag, wenner sie nicht vielleicht ehemals berührte. Die älteste
Form desNamens wäre Ollenheim, die jüngere Olnhausen.

Im Brettachgau wird a. 796 dem Kloster Lorsch eine Schenk—
ung gemacht — in villa Helmanabiunde (Helmbund abgegangen
zwischen Neustadt und Beutingen) et in villa Odoldinga Dies
scheint mir das benachbarte Adolzfurt an der Brettach zu sein, wo
eine Furt über die Brettach gieng und ein ehemals velebter Weg
von Hall und Oehringen — nach dem Weinsberger Thal und
Heilbronn. So wurde aus Odold-ingen ein Odoldesfurt, wahr—

scheinlich älter und gebräuchlicher als die im späteren Mittelalter
auch vorkommende Form — Adelhartsfurt Nur aus jeuer voraus—
gesetzten ältern Form erklärt sich unmittelbar die spätere Form
Adolzfurt

b. Breitenthal.
Auf Crispenhofer Markung im sogen. Breitenthal liegt ein

Acker, auf welchem sich noch ziemliche Mauerreste befinden, und wo
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schon Hufeisen, Schlüssel und mancherlei andere Eisenreste siud
beim Ackern gefunden worden. Auch eine Einsenkung darauf konnte
bis jetzt nicht beseitigt werden, indem die herbeigeschafften Steine
stets nach einiger Zeit wieder einsanten. Man vermuthet also auf
dieser Stelle ein altes Kellergewölbe und nach der Ortssage soll
da ein Kloster, eine Burg, ein Hof gestanden sein

Das letztere ist richtig. Der Hof oder Weiler Breitenthal ge—

hörte zu Crispenhofen (1847 S. 51) und wurde dahin gepfarrt,
als a. 1344 die Parochie Crispenhofen von Forchtenberg sich trennte;
opp hist. amorb. S. 148. Das Kloster Amorbach besaß die
Zehntrechte, welche es a.1600 an Graf Wolfgang v. Hohenlohe
vertaufte; Wibel, J, 496.

Noch 'existirt ein älteres Actenstück, wonach die ehemalige
Markung dieses Weilers, nachdem er längst abgegangen war, ge—

treunt durch die hohe Straße, in eine größere Westernhäuser und
in eine kleinere Hohenlohe'sche Hälfte zerfiel. Auf dem Crispenhofer
Theil war noch der Ortsbronnen; Schönthal besaß die Vogtei und
die Gemeinde Westernhausen ein Triebrecht auf der ganzen ehema—

ligen Markung

c. Endberg.

In einer Schönthaler Urtunde von 1258 schlichtet Wolfrad v.
Eberstein (auf Krautheim) einen Streit des Klosters, betreffend
dessen Hof zum Stein (bei Gommersdorf, s. Jahresheft 1809 S.
96 not.) Unter den Zeugen steht obenau: II. advocatus de Ente-
berg, Symou senior de Berlichingen & c. & c. milites et castel-
lani des Grafen Wolfrad. Von welchem Sitze schrieb sich dieser.
Herr v. Euteberg? Hierüber dämmerte mir ein Licht durch die
Entdeckung, daß auf dem Bergrücken zwischen Kocher und Jagst
zwischen Crispenhofen und Dicbach, noch heute ein Waldbezirk
der Endberg oder Entenberg heißt. Nicht genug; auf der großen
Karte v. Wirtemberg (Blatt Künzelsau) ist neben dem Endberg
eine Klosterruine eingetragen. Daß von einem Kloster in dieser
Gegend die Rede nicht seyn lann, ist ganz unzweifelhaft; wie nahe
liegt aber die Vermuthung, daß die Voltsphantasie aus einer Burg—
ruine allmälig eine Klosterruine machte? Um über diesen Gegen—

stand Licht zu schaffen, hatte Herr Pfarrer Götz zu Crispenhofen
die Güte, eine nähere Untersuchung anzustellen Dieser schreibt:

„Nach mehrfachen Erkundigungen erfuhr ich von dem Orts—
diener, daß ein hiesige Mann von einem alten Schlößchen, das an
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dem bezeichneten Orte liege, etwas wisse. Ich habe sofort mit Letz
terem heute hierüber gesprochen, und äußerte sich derselbe dahin:
er habe als Knabe mit seinem Vater einmal Holz gemacht, wobei
ihn solcher an Mauerreste geführt habe mit dem Bemerken: hier
sei ein Raubschloß gestanden. Ich veranlaßte den Mann, mit mir
in den Wald zu gehen, und nachdem er mich durch Dick und Dünn
geleitet, und ich selbst hin und wieder auf der Ortskarte mich zu
orieutiren gesucht hatte, kamen wir au eine derzeit mit Bäumen
und Gesträuchen dicht bewachsene, ganz ebene, auf der Höhe zwi—

schen zwei Thälern gelegene, vom heutigen Endberg oder Entenberg
etwa 400 Schritte entfernte Stelle, nach meinem Erachten dieselbe,
welche auf der Karte als Klosterruine bezeichnet ist; hier fand ich
unverkennbare Spuren von Mauerüberresten. Diese bestehen aus
zwei von Osten nach Westen nicht ganz parallel laufenden Erhöh—
ungen —
,

sind über 100 Schritte lang, und stehen an dem
einen Ende etwa 30, am andern etwa 50 Schritte aus einander.
Die Höhe bveträgt 13 Schuhe, die Breite etwa 4 Schuhe. Auf
der ganzen dortigen Fläche habe ich sonst weit und breit keine

Steinhaufen gesehen, ja sogar überhaupt Steine nur spärlich wahr—
genommen. Die genannte Stelle liegt in den fürstlichen Waldun—
gen n. s. w. u. s. w.

Nach dem allem zweifle ich nicht, daß hier der Burgsitz des
II. advocatus do Enteborg nachgewiesen ist. Diese Gegend ge—

hörte ja zum Krautheim-Ebersteinschen Gebiete.

d. Mühlbach.
Im Jahresheft 1869 S. 92 f. habe ich versucht, das im—

Comburger Schenkungsbuch WUuB. J, 401 genannte Mulonbach
auf Neckar- oder Waldmühlbach zu deuten. Ein Beweis für die
Richtigkeit dieser Vermuthung ist inzwischen gegeben in Mones
ORh. Zeitschrift XL., 3. S. 341 ff., durch folgende Urkunde, welche
wir als mehrfach wichtig für unsern Bezirk im Auszuge hier mit—

theilen:
1305, 21. Mai. Abt Heinrich und der Convent von Komburg

verkaufen dem Vicar am St. Peters Altare in der Stiftskirche zu
Mosbach, für seine Pfründe, um 101 40 Heller, 7 ß curiam nost-
ram dictam Vronhof sitam in villa Mülenbach e. suis por-
tinenciis; videf. XVIII. mansis, officiis, agris xc eto. ac jure
patronatus ecclae parochialis ibidom quod cisdem bonis es tan-
nexum. Zum Unterpfand geben sie dabei nomine Warandie —
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omnia bona sua in villa Hechesbur (Höchstberg im OA. Neckar
sulm). Testes: Magister Hermanus, Albertus, do Wiler, Bur-
Kkelinus, canonici ecclae Ergeuensis (Dehringen). Johannes de
Bachensteéin rector éecolae in Sindringen. Conradus plebanus in
Widern. — Dietherus de Talhem, dictus Tumme et Rud-
gerus de Orn, milites. Marquardus de Bonvelt ... Act.
in orto discretiviri Symonis hospitis extra muros Lorgeuenses.

Dieses Mühlbach erklärt die cit. Zeitschrift für Neckarmühl—
bach, nicht Mühlbach im OA. Eppingen. Lezteres ist gewiß richtig,
ersteres aber bezweifle ich jetzt auch.

Neckarmühlbach war eine Pertinenz der ehemals Weins—
bergischen Burg Guttenberg, welche — zwar verpfändet vielfach,
bald ganz, bald hälftig, doch im 15. Jahrhundert noch im wirk—

lichen Besitze derHerrn v. Weinsberg gewesen ist und auf welcher
Conrad v. W. der Reichserbkämmerer zeitweise (3. B. 1437. 38.)
seine Residenz gehabt hat.

Daß wirklich Neckarmühlbach und Hüffenhard die Zubehörden
der gen. Burg *) gewesen find, beweisen u. a. folgende 2 Urkunden:

1) Conrad v. Weinsberg, Domherr, verpfändet an Wolff v.
Wunnenstein gen. der glizsende Wolff seinen Theil der Veste zu
Gutenberg und der Dörfer Huffenhart und Mülnbach um
1000 fl. Die armen Leute sollen bezüglich der Bet und Steuer
bei ihren alten Gewohnheiten belassen werden, jredoch sollen sie

gute Heller geben, je A für Afl. gerechnet. u. sw. dig. Für—
derer v. Waldegk. Fritz v. Nuwenstein.

2) 1397. Mit Genehmigung des Lehnsherrn, des Bischofs v.
Worms, verkauft Engelhard v. Weinsberg die halbe Veste Guten-—

berg a. Neckar mit den halben Dörfern Mülnbach und Hüffeln—
hart an Reinhart v. Helmstat — auf Wiederlösung um 200
Heller.

Schon deßwegen glaube ich, daß jener Vertauf nicht wohl ohne
Mitwirkung der Burgherrn von Guttenberg würde geschehen seyn,

2) Freilich sagt Jager S. 131 in seinem Handbuch für Neckarreisende:
Guttenberg sey vorher eine Reichsburg gewesen, erst 1330 von Kaiser
Ludwig an Pfalzgraf Rudolf verpfändet worden und nachher — als
Wormsisch Lehen — an die Weinsberge gekommen Offenbar liegt in
diesen Angaben ein innerer Widerspruch; vielleicht steckt eine Ver—

wechslung mit Gutenberg in der Oberpfalz dahinter. Unser Gutten—
berg a. N. hat z. B. schon 1323 Conrad v. Weinsberg sammt der
Stadt Sulme übergeben für seiner Mutter Gut.
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und es wäre noch zu untersuchen, ob die Mosbacher Kirche wirklich
einen Fronhof und das Patronatrecht daselbst besaß??

Beides trifft zu inWaldmühlbach, wo das Stift Mosbach
überhaupt ansehnliche Rechte und Einkünfte besaß, so daß die

Rechte und Gerechtigkeiten des Stifts zuWaldmühlbach, Korb und
Ruchsen einen eigenen Verwaltungsbezirk bildeten bei der Stifts—
schaffnerei.

Es wird also in der Urk. des Comburger Schenkungsbuches

gleichwie in der oben mitgetheilten Urk. von 1305 — Waldmühl
bach gemeint seyn

e. Morsbach und die Rüde.

Im Jahresheft 1860 S. 311 f. habe ich die Ansicht ausge—

sprochen, der in Mones Zeitschrift falsch gedeutete Ort Morsbach
u. s. w.werde bei Wimpfen zu suchen seyn. Nun erhalte ich durch

die Güte des Herrn Salinenkassiers Mayer zu Friedrichshall die

Mittheilung, daß heute noch die Klinge zwischen der Saline und

Stadt Wimpfen Morsbach heißt und daß heute noch ebenda Wein—

berge sind. Auch heißen wirklich die Mühlen, welche ein kleines

Wasser in dem Thälchen zwischen Wimpfen und Heinsheim treibt,
Fleckingen. Zm Jahre 1463 gab Pfalzgraf Friedrich zu Heidel—

berg eine Entscheidung in einem Streit über die Mühlen und
Wasserleitung bei Oberfleckingen, welche das Stift gemeinscbaftlich

mit dem Altaristen des St. Leonhards-Altars in der Liebfrauen—

kirche als Lehnsherrn besaßen.

Der Name Rude soll noch zu Wimpfen und in der Umgegend

vorkommen, im Kreuzgang aber der Stiftskirche zu St. Peter zu

Wimpfen im Thal liegt u. a. ein gemeinschaftlicher Grabstein für
3 Persouen.

A. D. 1316 ob. Walter, a. 1308 Adelheid, a. 1316 Hed-
wig: ist das nicht der Heinricus Walther de Wimpina mit2
Tochtern?

Bei dem Namen Rüd habe ich J. c. an die adeligen Herrn
von Rüd erinnert, von welchen ich im Heft 1849 S. 5 gesagt

hatte, sie stammen wohl am wahrscheinlichsten von Bödigheim ab

Die Urkunden in Gropp's hist. amorb. zeigen aber, daß der be—

kannte Stammvater z. B. 1285 noch heißt Wipertus Rude de
Rudenawe, also von Rüdenau am Main und erst 1B86 erhielt
dieser Wipertus senior, Ritter, vom Kloster die Erlaub—

niß in Bödigheim ein casstrum zu bauen, J. c. S. 198 f. Dieser
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Wipert J. vertheilte seine 2 Hauptbesitzungen Bödigheim u Collen—
berg unter seine 4 Söhne; in Amorbacher Urkunden wird 1304
genannt: Conradus dietus Rudo miles ot Heinricus dictus Rude,
fratres deKollenhorg — und dagegen Wipertus dictus Rude
de Bodickon. 1334 kommen vor: Heinrich Rüde, Ritter v. Kol—

lenberg und Wyprecht (III.) sein Sohn, Eberhard Rüd von Bo—

diten sein Bruder und dessen Söhne Eberhard II. und Boppe —
(zur Bestätigung des 1859 S. 53 Gesagten)

f. Hanbach.
Hanbach s. 1860 S 312 f. Der Bach bei Willsbach heißt

der Hambach und zwischen Wilsbach und Höslensülz liegt eine be—

sondere Zehntmarkung Hanbach oder Hambach genannt. Diese
Lokalität wäre also zweifellos nachgewiesen.

g. Alosweyler, Adolotesweyler, Adlatzweyler.
Nach Comburger Urtunden hat die edle Matrone Mechtildis

zu ihrer auf dem Kocherstein erbauten Kirche allerlei Güter ge—

schenkt, u. a.auch zu Garnberg, Hevenhofen (abgeg. auf der Höhe
zwischen Morsbach und Haag und Künzbach), in Adolotesweyler,
in Geisbach u. s. w. vgl. 1865 S. 62. Nun ist zwar die betref—

fende Urkunde sehr verdächtig, indem wahrscheinlich dieses ganze

Verzeichniß von Schenkungen später erst eingeschoben wurde, vgl.
1856 S. 144. Nichtdestoweniger ist es gewiß, daß das Kloster
Komburg Güter besaß in Adloteswilare, welche aber erst a. 1286
sind geschenkt worden; s.Menken scriptores rer. germ. II, 402 f.
Eine Originalausfertigung dieser Urkunde liegt in Langenburg
Conradus dictus Stokkelin et Petrissa uxor schenken als freies
Eigenthum dem Kloster Komburg bona in IIage vidoelicet 831/2

feoda atque decimam in Adloteswilare. (Testes 1) — eleriei;
2) Pridoricus de Vohenstein, Joh. de Bachensteiu, Priedr. de
Bilrieth, Rabenoldus de Geilendorf milites; 3) Philippus scul-
tetus in Hallis, Arnoldus de Scheffauwe, Heéinricus de He-
senthal, Emhardus de Brezingen, Conradus Essich, IIeinricus
Wirzburgore laici. Das Siegel der Stadt Hall hängt an, drei—

eckig, oben das Kreuz, unten die Hand in einem Kreise, in den 3
Ecken eineilienverzierung.

Als Comburg seine Besitzungen in der Umgegend von Kün—

zelsau an Hohenlohe verkaufte, kamen wohl auch die klösterlichen
Rechte auf A. an Hohenlohe. Iudessen Besitzungen an Grund
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und Boden gehörten den Herrn v. Stetten, von welchen 1520
Gabriel v St. an Graf Albrecht v. Hohenlohe um Wfl. verkaufte
12 Tagwert Wiesen und 3 Stücke Wald, in den Hof zu Adolz
weiler gehörig, bei Haag gelegen gegen Kupferzell, den ich von
meinem Vetter Caspar v. Stetten gekauft habe als Comburgisch
Lehen. Den Zehnten zu Adelharzweiler hatte Simon v. Stetten
1387 gekauft und dessen Sohn besaß 1412 das Zehntlein zu Ad—

latzweiler.
Bei einem zweiten Vertauf an Hohenlohe 1548 werden als zu

Adl. gehörig genannt die Waldstücke Kreuzbusch, Salzbusch, Esels—
busch. In einer Güterbeschreibung von 1644 werden aber als zu
Haag gehörig aufgezählt: Aecker im Kreuzbusch, im Eselsbusch und
Salzacker. Somit liegt die Vermuthung nahe, daß Adl. ein abge—

gangener, jezt mit Haag vereinigter Ort gewesen. Bedenken wir
aber, daß heute noch zwischen Haag und Kocherstetten der Hof
Etzlinsweiler liegt, von Kocherstetten aus „gegen Zell“ zu, beden—

ken wir, daß der Name Etzlinsweiler in älteren Zeiten nie vor—

tommt, so dars wohl mit Sicherheit angenommen werden, daß
eben Etzlinsweiler das alte Adolzweiler ist. Auch die Döttinger
Amtsbeschreibung von 1574 nennt Wiesen zu Adolzweiler bei Haag!.

Soweit stimmt alles. Eine Verwirrung aber entsteht, wenn
wir lesen (s. Stälin II, 571) daß unter den Zubehörden von Lau—

genburg 1226 nebst Nesselbach ein Alosweiler gewesen ist, späterhin
aber zur Burg Thierberg ein Adeltzweiler oder Adlatzweiler gehörte
S. Hohenl. Archiv J, 327 — eine Wüstung a. 1483, welche nebst
dem Zehnten daselbst im gen. Jahr von den Herrn v Stetten an
Graf Albrecht v. Hohenlohe abgetreten wurde.

Eine Urt. von 1489 gibt für diesen Ort eine deutliche Be—

schreibung seiner Lage, indem er genannt wird „Adlatzweiler am
Nesselbachwalde an der Landstraße gelegen“ — undes ist also nicht zu
bezweifeln, daß zwei ähnlich benannte Orte einst nahe bei einander
gelegen sind, auf den Höhen des rechten und des linken Kocherufers.



V
Bücheranzeigen und Recensionen.

1 GeneralKarte von Württemberg.

Mit archäologischer Darstellung der Römischen und altgermanischen
(keltischen) Ueberreste. Von Finanzassessor Paulus. 1859.

Der Herr Verfasser dieser archäol. Karte hat sich nicht blos
um Wirtemberg, sondern um die gesammte archäol. Wissenschaft
ein ausgezeichnetes Verdienst erworben. Auch wir im Interesse
unseres Wirkungskreises sagen ihm aufrichtigen Dank. Zwar ist
auch diese Karte ein menschliches Machwerk, d h. es fehlt nicht an
Ausstellungen und Zweifeln; aber wie groß ist doch derReichthum
an sichergestellten Thatsachen! und welch ein treffliches Förderungs
mittel ist soeine Karte, um begonnene Untersuchungen fortsetzen,
neue Funde einreihen und die Ergebnisse der älteren Forschung
nachprüfen zu können!

Für dießmal stellen wir uns die Aufgabe übersichtlich darzu—
legen, was die Paulus'sche Karte im Umfang unseres historischen
Vereines gibt.

J. Der Römische Grenzwall betritt eine Strecte vor Murr—
hard unser Gebiet, zwischen dem Weidenhof und Schloßhof, und
zieht sodann in schnurgerader Linie bis über dir nördliche Landes—

grenze bei Weigenthal. Die in Wirklichkeit nur theilweise aufge—

fundenen Wachhäuschen hinter der Walllinie sind in präsumtiver
Vollständigkeit eingetragen, es ist aber an ihrer wirklichen Existenz
nicht zu zweifeln. Unmöglich konnte eine Grenzlinie von so unge—

heurer Ausdehnungso stark besetzt werden, daß feindliche Ueberfälle
hätten überall mit einiger Sicherheit abgewiesen werden können
Aber den Dienst einer gegen leichte Ueberfälle geschützten Vorpo—
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stenlinie erfullte der Limes trefflich und namentlich seine schnurge—

rade Anlage machte erst ein sicheres System von Signalen möglich,
welches auch durch einen feindlichen Durchbruch nicht unterbrochen
wurde, weil zahlreiche Hauptpuntte immer noch einander Zeichen
geben konnten, auf beherrschenden Höhen, wenn auch die Zwischen—
posten geräumt waren. — Leider ist die Walllinie auf der Karte
nicht ganz sorgfältig gezogen. Das schön erhaltene Bruchstück des
Limes im O.-A. Oehringen liegt nicht westlich von Pfahlbach, son—

dern zwischen Pfahlbach und Friedrichsruhe; die Pfahläcker bei
Jagsthausen sind östlicher und die letzten Spuren des Walles fan
den sich (s. Jahresheft 18659, 158) ganz nahe bei Hopfengarten
Wahrscheinlich muß auch schon bei Oehringen die Linie etwas öst
icher gezogen werden, so daß noch die Schanze bei Kappel-Horn
berg innerhalb oder doch zunächst bei derselben zu liegen kommt.

II. Römische Niederlassungen sind eingezeichnet in 5 Abstufun—
gen: 1) Niederlassungen von namhafter Ausdehnung; 2) minder
bedeutende; 3) Gebäudegruppen, (Villen, Gehöfte); 4) Orte, welche

auf Römische Niederlassungen gegründet sind; 5) Befestigungen
nnd Wachposten. Dazu kommen 6) Fundstätten von Denksteinen
und Bildwerken und 7) Römische Gräber und 8) Wasserleitungen.

Wir zählen nun auf, was in unserem Bezirke eingezeichnet
steht.

1) Murrhard, Mainhard, Oehringen, Jagsthausen, Osterbur—
ten — Heilbronn-Böckingen, Wimpfen.

2) Bei Lauffen, Neustadt a. K., bei Graab. Die im Hardt—
häuser Wald eingezeichnete Niederlassung ist die im Jahresheft
1848, 75 ff. beschriebene. Sie lag näher beim Rückertshof und
gehört wohl in die 3te Klasse.

3) Bei Hausen an der Murr (außerhalb des Limes?): bei
Olnhausen, Widdern, Meckmül; bei Gundelsheim und zwischen
Heilbronn und Laufen au 4 Punkten, rechts und links vom Neckar;
beim Eichholzerhof südl. von Bonfeld. (Sollte nicht hier das Auf—
finden von Denksteinen eher auf eine bedeutende Niederlassung hin—

deuten, während wir den Platz beim Rückertshof hieher ziehen?)
Hieher gehört wohl auch der Platz bei Oedheim jenseits des Ko—

chers, „das Mäurich“ genannt, wo mancherlei Romersachen schon
sollen ausgegraben worden seyn.

4) Fürfeld und Neckargartach.
5) Eine Befestigung lag wohl etwas unterhalb Oedheim am

linken Kocherufer.
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6) Beim Eichholzer Hof, Böckingen, Gundelsheim, Olnhausen,

Jagsthausen, Bürg, Oehringen, Mainhard, Murrhard und bei

Grab. Es dürfte wohl auch Unterheimbach genannt sein.
7) Bei Horkheim. Auch Oehringen wäre — nach Hanselmann
zu nennen.
5) und 8) sind nicht vertreten, außer etwa durch die Wach—

posten hinter dem Limes. Uns scheint die Schanze bei Hornberg
(Kappel) eine Römische zu seyn und gerade in dieser Klasse gibts
wohl noch manche Entdeckungen zu machen.

III. Römische Strassen. Panlus unterscheidet 1) Consular—
straßen, M Heerstraßen, 3) Commerecialstraßen oder weniger be—

deutende Heerstraßen.
1) Consular- oder Hauptstraßen finden sich nicht. V Heerstraßen

sind in der Zeichnung etwas schwer zu unterscheiden von den

Commercialstraßen. Jedenfalls ist a) eine Heerstraße gezeichnet von
Wimpfen auf der Höhe zwischen Kocher und Jagst bis zum Grenz—

wald ob Jagsthausen; b) von Heilbronn nach Oehringen, ganz in
der Richtung der gegenwärtigen Poststraße und c) nach Heilbronn
aus dem Badischen herkommend über die Höhen des Heuchelbergs.
Das Weitere fassen wir unter den Commercialstraßen zusammen

3) Minder bedeutende Straßen. a) von Wimpfen aus eine

Straße über Offenan und Gundelsheim bis Schefflenz zu. b) Eine
Straße im Hardhäuser Wald von 2) a. abgezweigt geht bei Meck—

mül vorbei auf der Höhe zwischen der Seckach und dem Korber Bach
an den limes 6) Von Wimpfen nach Böckingen auf dem linken
Neckarufer. d) Von Böckingen nach dem Eichholzerhof und weiter
Waibstadt zu. e) Von Böckingen nach Brackenheim. f) Von
Böckingen nach Horkheim, Marbach zu, bei Horkheim über den

Neckar gehend. g) Von Böckingen und Heilbronn über das Jäger—

haus auf die Höhe der Löwensteiner Berge, wo diese Straße mit
einer andern h) sich verbindet, nemlich

von Lauffen aus zieht h) eine Straße an Schotzach, Abstatt,
Etzlenswenden, Hirrweiler vorbei nach Mainhard und eine andere
i), zum Theil mit f) verbunden, nach Großbottwar. Eine dritte
und vierte Straße führt k) von Lauffen nach Brackenheim und
Güglingen.

Von Mainhard — wohin die Straße h) führte, geht ein
zweiter Straßenzug 1) in der Richtung der jetzigen Chaussee bis
Wüustenroth, dann ins Lauterthal zwischen Alt- und Neulautern,
von woan eine für jene menschenleere Waldgegend etwas auffallende
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Verzweigung eintritt. 11 über den Stocksberg und die Höhen
links vom Schmidhäuser Thal nach Oberstenfeld, Großbottwar und
Pleidelsheim, 12 über Prevorst, Nassach, Warthof u. s. w. nach

Steinheim a. Murr und Pleidelsheim. Eine dritte Straße m)
verbindet Mainhard mit Murrhard, und von derselben zweigt sich

etwa in der Mitte ein Weg ab m) nach Sulzbach a. d. Murr und
Marbach.

Von Murrhard geht 0) eine Straße im Murrthal nach Sulz—
bach, eine zweite p) über die Höhen nach dem Weissacher Thal
u: s. w. nach Kornwestheim und Waiblingen. Diese Straßen wie
schon einige frühere verlassen sehr bald unsern Bezirk. Nachzu—

tragen ist eine Straße q) von Großbottwar ausgehend über die

Heinriether Berge ins Sulmthal und sofort über Waldbach auf
die Heilbronn-Oehringer Hauptstraße ausmündend bei Bitzfeld.

Alle diese Straßen laufen innerhalb des Römischen Grenz—

walus; außerhalb desselben ist mitBestimmtheit nur r) ein Sträßchen
gezeichnet, das bei Graab vom Limes abgehend über Mannenberg,
Wolfenbrüct, die Murr bei Hausen (s. oben II, 3) überschreitet
und in der Nähe von Kaisersbach zuletzt wieder hinter den Limes
sich zurückwendet.

IV. Die leztgenanute Straße außerhalb des Grenzwalls führt
uns von setber auf die Hervorhebung einer Anzahl von eigenthüm—

lichen Verschanzungen, welche Paulus als Römische bezeichnet, in
dem Winkel, welchen der bei Pfahlbroun fast im rechten Winkel
gebrochene limes bildet. Auf dem Höhenkamm zwischen der Roth
und Murr sowie außerhalb unseres Bezirks zwischen der obern
Lein und ihren Seitenbächen, sind die schmalen Bergrücken mehrfach
von künstlichen Gräben und Wällen durchschnitten, es sind auf diese
Weise feste Punkte von größerer Ausdehnung gewonnen. Nun bin
ich zwar weit entfernt, die Undenkbarteit von Römischen Ueber—

resten außerhalb des limes vorauszusetzen; ich wäre vielmehr recht
geneigt zu glauben, daß die Römer zur Zeit ihrer unbestrittenen
Oberherrlichkeit den einspringenden Wintel ihrer Reichsgrenze zwi—

schen dem Hahnenkamm und den Grenzbefestigungen etwa in der

Nähe des Kochers und der Jagst auszufüllen suchten. Auch die
Gegend von Aalen gehörte ja noch zur Provinz Gallien, und es mußte
also auch von dorther eine directe Verbindung mit den andern
Hauptpunkten in der Richtung gegen den Main und Mainz ganz

erwünscht seyn.

Trozdem will uns nicht recht in den Sinn, daß die vorhin
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bezeichneten Wälle und Gräben sollten Römisch sein! Ihr Cha—
racter weicht von der sonstigen Römischen Befestigungsweise zu sehr
ab, stimmt weit eher zusammen mit andern Ueberresten altgerma—
nischer und gallischer Befestigungen. Liegt nicht der Gedanke sehr
nahe, daß gerade in dem Winkel zwischen dem Römischen Grenz
wall die nächsten Anwohner, auf 2 Seiten bedroht, durch Ver—
schanzungen ihre Stellung zu besestigen und zu sichern suchten? —
Wenn die Römer nicht ihren Grenzwall vom Hahnenkamm her ge—

gen Nordwest verlängern wollten, so müßte man doch am ersten
ein paar Hauptstraßen in der Richtung von Südost nach Nordwest
erwarten, in dieser Richtung aber scheint noch keine Spur entdeckt
worden zu seyn, wie denn auch noch keine einzige sichereRömer—
spur in der ganzen betreffenden Gegend aufgefunden werden konnte.

V. Vermuthliche Römerstraßen. Panlus selber zieht vermuth—
ungsweise etliche Römerstraßen über den limes hinaus, sämmtlich
gegen Ost oder vielmehr gegen Nordost laufend.

1) Eine Straße, welche die Römerstraße von Wimpfen an den
limes (III. 2 a.) fortsetzt, bei Heimhausen die Jagst überschreitet
und bis Rotenburg zieht. Wahrscheinlich glaubte sich Paulus zu
dieser Vermuthung berechtigt, weil diese Straße weithin die Hoch—

straße heißt, worin er einen ziemlich sichern Fingerzeig sieht, daß
es um eine Römische Straße sich handle. Dieß müssen wir aber
bezweifeln. Wo die Reste eines über den umliegenden Erdboden
erhöhten (Römischen) Straßendammes jene Bezeichnung verursach—
ten, da ist jene Präsumtion freilich begründet. Es gibt aber nicht
wenige Straßen, welche — weil sie auf der Berghöhe sich hinzie—
hen, im Gegensatz zur Thalstraße die hohe Straße heißen (3. B.
von Mergentheim direct nach Herbsthausen, gegenüber von der
Straße über Wachbach). Hier gestattet der Name lediglich keinen
Schluß auf Römischen Ursprung. Ebenso hat es Heerstraßen zu
allen Zeiten gegeben. Es ist also eine kitzliche Sache, bloß aus
dergleichen Bezeichnungen antiquarische Schlüsse zu ziehen, wir
werden gut thun, bestimmte Spuren auch zu fordern. Solche aber
lassen sich auf der eben bezeichneten hohen Straße nirgends finden;
trotz des Nachsuchens auf etlichen Puntten ist von einem Römischen
Straßenpflaster nichts entdeckt worden und auch sonst keine Römi—
schen Ruinen längs ihres Laufes. Die Straße heißt auch die
„Kaiserstraße“ und es ist weit glaublicher, daß sie zur Zeit der
Hohenstaufenschen Kaiser hergestellt wurde oder doch viel frequen—

tirt wurde, als Verbindung von Weinsberg und Wimpfen mit
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Rotenburg a. T. Warum Rotenburg der Zielpunkt einer Römi—

schen Straße hätte werden sollen, ist nicht einzusehen Die Burg
gehört erst dem Mittelalter an, das Aufblühen der Stadt frühestens
dem Zeitalter der Salischen Kaiser.

2) Eine zweite Straße ist gezeichnet von Oehringen nach

Döttingen. Allerdings zog in dieser Richtung und weiter nach
Langenburg und Rotenburg ein alter Weg, aber im spätern Mit—
telalter erst erklärt sich sene Bedeutung; von romischen Spuren
ist uns lediglich nichts bekannt, weil die Lokalbezeichnungen, 3. B.
alte Straße u. dergleichen dazu nicht hinreichen.

3) Nach Hall führen zwei Wege; a) von Mainhard die Fort—
setzung der Römerstraße von Lauffen, Großbottwar und Waib—

lingen; b) vom Limes bei Graab über's Roththal und Bibersfeld.
Wie wenig von den angeblichen Römerspuren in Hall zu halten
ist, haben wir 1852 S. 67 ff. gezeigt; von andern Römerspuren
auf diesen Linien ist uns wenigstens nichts bekannt.

4) Noch mehr gilt das Letztere von der vermuthlichen Straße
von Hall nach Kirchberg, längs der heutigen Staatsstraße.

Gewiß bauten die Römer keine Straßen in's Blaue hinein.
Es müßte sich doch ein Zielpuntt nachweisen lassen, ein Platz von
militärischer Bedeutung, ein Platz, der mitten in einem wenigstens
unsicheren Gebiete eine ansehnlichere Besatzung müßte gehabt haben,

für welche auch auf dem Rückzugswege würden feste Stellungen
vorbereitet gewesen seyn. Von alle dem ist auf und an den letzt—

genannten Straßen keine Spur und wir müssen deßwegen die

Existenz derselben entschieden bezweifeln. Etwas anderes wäre es

davon zu reden, daß die Romer von ihren Hauptstationen an der

Grenze aus, von Jagsthausen, Oehringen, Mainhard u. s. w
höchst wahrscheinlich gelegentliche Excursionen ins unbesetzte Nach—

barland machten, daß sie nach verschiedenen Richtungen hin Wege

eröffneten durch die Wälder. Dieß Alles aber ist noch weit ent—

fernt von der mühsamen Anlage fester Steinstraßen.
5) Auf dem linken Neckarufer ist eine vermuthliche Straße

eingezeichnel von Lauffen über Nordheim, Großgartach, Kirchhau—
sen — nach Rappenau u. s. w.

6) Vom höchsten Interesse war mir endlich eine Straßencon—
jectur beginnend mit dem Sträßchen III, 3 7.) und in der Gegend

von Kaisersbach gegen Osten sich abzweigend. Es zieht dieser Weg
über Gschwend, Lauffen a. Kocher, Vorhardsweiler, Mäderhof bei

Adelmannsfelden, Hütten, Klapperschentel, Dietrichsweiler, Dan
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toltsweiler, Matzenbach, Wildenstein, Neustädtlein —, wo er mit
der Bayerischen Gränze abbricht. Nun vergleiche man im Heft 1869
S. 131 f. unsere Schilderung der Südgrenze unseres Vereinsbezirks
welche der alten Grenze von Schwaben und Franken folgt, der
Grenze zwischen den Bisthümern Wirzburg und Augsburg. Jene
von uns entworfene Grenzlinie fällt so ziemlich zusammen mit die—

sem vermeintlichen Römerweg. Freilich wissen wir nicht, auf welche
Gründe hin im Einzelnen Paulus diese Linie gezogen hat. Ist
aber bei jenem Zusammentreffen nicht die Frage wenigstens erlaubt,
ob nicht hier vielleicht die alte Herzogthumsgrenze einst durch eine
Waldlichtung festgestellt und angezeigt worden ist? und ob nicht
diese Lichtung alsdann während des Mittelalters als Straße zu—

gleich benutzt wurde? Ist diese Paulusische Linie nachweisbar, so

erklären wir sie unbedingt für die einstige Grenze zwischen Schwa—
ben und Franken.

Sehr einfach ergibt sich und rechtfertigt sich bei dieser Gelegen—

heit der Wunsch, daß es Herrn Assessor Paulus gefallen möge,
die thatsächlichen Belege und Veranlassungen für alle seine Auf—
zeichnungen in der Karte in Kürze niederzuschreiben und zu ver—

ösfentlichen. So erst bekommen alle weiter forschenden Freunde des

Alterthums sicheren Boden und deutliche Fingerzeige für ihre Ar—

beit; eine Menge von Nachuntersuchungen und nenen Fragen bleibt
erspart.

Der Römische Theil unsrer Karte ist unendlich reicher als
der Altgermanische. Keltisten erhalten auch die Bezeichnung
als keltisch mit inden Kauf, doch mit Recht glauben wir — in
Klammern. Es sind nur wenige Momente hervorgehoben 1) Grab—
hügel, M Reihengräber, 3) Todtenbäume, 4) Pfahlbauten. Die
letzteren 4 u. 3) fehlen bis jetzt unserem Bezirke ganz. NReihen—
gräber sind bei Kaltenwesten, Gundelsheim und Böttingen ange—

mertt. Wir fügen solche bei in der Gegend von Krailsheim, ohne
Zweifel auch dort, wie an andern Orten, der Merovingischen Zeit
angehörig.

1) Grabhügel sind viele eingezeichnet a) zwischen Jagst und
Tauber: zwischen Wiesenbach und Herbertshausen 3, bei Hagenau 4,
bei Wallhausen 2, bei Gaggstadt 2, bei Heroldshausen 5, beim
Hetzelhof 7, bei Unterregenbach 5. b) Zwischen Jagst und Kocher:
bei Eisenhutsroth und Heßlachshof 2, bei Crispenhofen und Weis—
bach 4, bei Jungholzhansen 7, bei Leofels k, zwischen Rudelsdorf
und Ertenbrechtshausen in mehreren Gruppen 24. 0) Zwischen



Kocher uund Kupfer ob Niedernhall 8. d) Bei Murrhard 1, bei
Waltersberg 1, bei Frankenberg 4. o) Im Gebiet der Schotzach
bei Untergruppenbach 4, bei Winzerhausen bei Liebenstein 2, bei
Flein 6, bei Heilbronn (auf dem Wartberg) 1. Diese Aufzählung
läßt sich jetzt schon wesentlich vervollständigen. Bei Künzelsau sind
rechts und links vom Kocher verschiedene neue Hügel entdeckt wor—

den und eine ansehnliche Zahl im Oberamt Mergentheim (das
noch gar keinen Eintrag hat) haben wir 1869 S. 123 mitgetheilt.
Ohne Zweifel wird der neuerwachte antiquarische Eifer unsrer Zeit
noch manches an's Licht bringen und auch Altbekanntes ist nachzu—

tragen, z. B. die Gräber beim Windischhof, welche Hanselmann
zum Theil öffnete.

Ganz vermisse ich ein Zeichen für germanische Verschanzungen,
zumal Ringwälle u. dgl., welche doch wohl auch in Wirtemberg
nicht ganz fehlen. Vielleicht gehört bei uns der Burgberg daher,
jedenfalls z. B. die große Verschanzung bei Burgstal im OA.
Mergentheim. Auch ein Zeichen für germanische Heiligthümer
wünschte ich nachgetragen, deren eines unser Heft 1860 S 102
schildert. Solche Angaben, wenn sie auch zuerst ganz einzeln stehen,
erregen die Aufmerksamkeit und wecken wieder bei Anderen den

Forschungseifer.
Möge es dem Herrn Verfasser vergönnt seyn, recht oft mit

reichen Nachträgen seine ausgezeichnete Karte zu vervollständigen
und von einzelnen kleinen Mängeln sie zu reinigen. Möge es ihm
gefallen, durch Nachlieferung der Nachweisungen für seine Einträge
den wissenschaftlichen Werth dieser Karte noch wesentlich zu erhöhen.
Für unsern Bezirk solche Nachweisungen u. dgl. veröffentlichen zu
dürfen, würde sich unsere Zeitschrift zur größten Ehre rechnen.

Mit Vergnügen hörten wir neuestens, daß Herr Assessor Paulus
im Sommer 1861 den limes bis zum Main selber bereist und
gründlich erforscht hat. Unter solchen Händen wird nun auch der
bis jetzt nur sehr mangelhaft bekannte Zug desselben durch Baden
befriedigend aufgeklärt werden.

H. Bauer.



2) Weinsberg,
vormals freie Reichs-, jezt würtemb. Oberamtsstadt. Chronik der—

selben von Dr. Dillenius u. s. w. J Burg, gen. Weibertreue.
II Freiherrschaft. III Stadt. Stuttgardt in Commission bei W.

Nitschke. 1860 9).

Ein langjähriger Bewohner von Weinsberg setzte dieser seiner
zweiten Heimath dieß Denkmal. Allerdings vor vielen andern
Städten mußte Weinsberg die Bearbeitung einer Specialgeschichte
herausfordern. Einer romantischen Berühmtheit erfreut sich die
Burg „Weibertreue“; berühmt und bedeutungsvoll in der deutschen
Geschichte war einst das edle Geschlecht der Herren von Weinsberg,
und Weinsberg die Stadt stand seit der Hohenstaufenzeit bis 1440
in der Reihe der Reichsstädte, im Bauernkrieg aber betam sie eine
traurige Berühmtheit durch die dortige Katastrophe. Kein Wunder
also, daß früher schon der vielverdiente Pfarrer Jäger von Bürg
eine Geschichte der Burg Weinsberg schrieb, (welche unter den
Quellenschriften S.V nicht, wohl aber S. 2600 genannt ist,) und
daß etliche Monografien andere Parthien der Geschichte bearbeiteten.

Nichtsdestoweniger ist es erfreulich eine neue Burg und Stadt
umfassende Geschichte und Beschreibung jezt zu besitzen und eben
damit eine reiche Sammlung historischen Materials und zahlreicher
Notizen über Verhältnisse und Ereignisse der verschiedensten Art.
Zwar liegt der Einwand nahe, daß gar Manches von dem Mitge—

theilten in eine solche Specialgeschichte nicht eigentlich gehöre. Mit
Recht aber wird zu entgegnen seyn: die Leser solcher Spezialge
schichten sind großentheils Leute, welche keine allgemeine und ein—

gehende Geschichtskenntniß besitzen. Für sie also ist es interessant
bei guter Gelegenheit auch über „die Ureinwohner unseres Landes
in vorchristlicher Zeit“; über „die Römerherrschaft“ im Wirtem
bergischen; über „die Zeit der freien Alemannen“ in unsern Ge—

genden und nachher über „die Zeit der Frankenherrschaft“ wenig
stens das Allgemeinere zu erfahren. Auch die Zusammenstellungen
der Nachrichten über Wind und Wetter, Fruchtbarkeit und Natur—
ereignisse — werden vielen Lesern angenehm seyn, obgleich nicht im
engerem Zusammenhang mit der Geschichte Weinsbergs stehend.

*) Geschrieben ehe die kurze Anzeige dieser Schrift im Hefte 1860 S. 318
erschien.
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Weinsberg selber wird — wenigstens in „Gemeiner Stadt

Weinsberg Privilegienbuch“ von 1468 — erstmals genannt — als
Gründung des Römischen Kaisers Probus Valerius a. W2 p. O.
und wieder a. 814 soll Kaiser Ludwig der Fromme die Freiherr—
schaft Weinsberg erstlich aufgerichtet und solche Herrn zu Erbkäm—
merern des Reichs gemacht haben“. Beide Angaben tragen aber
für den Geschichtskenner so sehr den Stempel der haltlosen Sage
an sich, daß es sich kaum derMühe lohnt, sie umständlich zu wider—
legen. Weinsbergs Name beweist wohl, daß der Berg jedenfalls
in der näheren Umgebung zuerst durch ausgedehntere Rebenanlagen
sich auszeichnete undj deßhalb seinen jezigen Namen erhielt, wel—
cher sofort auf die an und auf dem Berg gegrundeten Nieder
lassungen überging. Sicherlich ist auch aus dem Namen heraus
die Fabel von Gründung der Stadt durch den Römischen Kaiser
Probus entstanden. Solch' ein classischer Ursprung schwebte ja im
Mittelalter den Städten gleichwie den Edelgeschlechtern vor fast als
etwas Selbstverständliches; nun hat Probus zuerst Weinberge ange—

legt in unsern Gegenden, wer also kann die ex hyp. Romische Stadt
Weinsberg angelegt haben, als er? — Daß auf dem Berg die
Römer vielleicht eine Verschanzung hatten, ist möglich und nicht
unwahrscheinlich, das gegenwärtige Mauerwerk aber stammt nicht
daher. Die Zeit, in welcher man immer gewaltige Mauern, zumal
mit Buckelquadern, in erster Linie für Römische hielt, ist glücklich
vorüber. Ohringen — sey's auch mit Fragezeichen — als arao
Flaviae zu bezeichnen S. 3, geht heutzutage auch nimmer an.

Daß die Angaben des Weinsb. Privilegienbuchs: a. 814 sey
die Freiherrschaft Weinsberg aufgerichtet worden, auf keine glaub—
wurdige Urk. sich zurückführen lasse, erkennt D.Dillenius an. Doch
ist er geneigt eine immerhin glaubwurdige Ueberlieferung anzu—
nehmen, weil Weinsberg schon für's 9. Jahrhundert als Capitels—
stadt beurkundet sey. Das ist nun ein doppelter wesentlicher Irr—
thum. Einmal gehört die betreffende Wirzburger Diözesanbeschrei—
bung einer weit späteren Zeit anund zum andern gab es damals
noch keine Städte nach unserem heutigen Begriff. Weinsberg mag
wohl damals schon existirt haben als villa, als offener Ort, am
Fuße des Bergs. Eine Stadt ist daraus ganz gewiß erst im 13ten
Jahrhundert geworden. Weinsberg verdantt seine Blüthe sicherlich
den Hohenstaufen, die manchmal auf der Burg residirten, von
welcher sogar etliche Mal die Fräntischen Herzoge, Hohenstaufen“

8 *
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schen Geschlechts, auch Herzoge von Weinsberg benannt wurden
(Vgl Jahresheft 18539 S 101).

Palatialgrafen von Heilbronn, welche Pfaff annimmt, werden
nirgends genannt. Soweit urktundliche Nachrichten und zulässige
Folgerungen daraus einiges Licht geben, müssen wir annehmen, daß
am wahrscheinlichsten eine besondere Grafenfamilie, zu welcher auch
die Stifter der Oehringer Kirche (s. Wirtb. Jahrb. 1847, II. 165
Jahresheft 1850, 31 ff.) gehörten, große Besitzungen hatte in der
Gegend zwischen Heilbronn und Hall, in den Gauen (oder Centen
S. 10) Sulmgau, Brettachgau, Ohrgau. Vgl. oben J. 2. Weins—
berg mit seiner näheren Umgebung befand sich wohl zuerst im Be—
sitz derjenigen Linie, von welcher Bischof Gebhard, der Gründer
des Oehringer Stiftes, abstammte, als Letzter des Geschlechts. Nach—

her kam diese Herrschast indie Hände der Grafen von Kalw, durch
Pfalzgraf Gottfrieds Erbtochter Uta aber kam sie an die Welfen
und sosort 1140 durch den Sieg bei Ellhofen an die Hohenstaufen.

S. 14ff. wird über die Glaubwürdigteit der Erzählung von der
Weibertrene weitläufig gehandelt. Uns scheint der unbefangene
Critiker muß sagen: die Zengnisse für Weinsberg sind mit Aus—
nahme der angezweifelten tölner Chronik ziemlich spat und da von
22 deutschen Burgen ganz das gleiche Ereigniß erzählt wird, so
wird sagenhafte Uebertragung auf andere Localitäten zur Gewißheit
wohl bei den meisten. Darum aber könnte etwas derart doch in
Weinsberg passirt seym, es kann sich auch Aehnliches einigemal
wiederholt haben. Die Gegenbeweise aus dem Stillschweigen der
ältesten und gleichzeitigen Chronisten beweisen wenig. Denn es war
im Ganzen eine unwichtige Begebenheit, Herzog Welf jedenfalls
nicht anwesend. Wenn also auch etliche Dienstmannen durch die
List ihrer getreuen Ehefrauen gerettet wurden, wie wenig Veran—
lassung lag darin, dieß alsobald in den Zeitchroniken zu bemerken!
Man bemerke wohl, daß nur die jedenfalls kleine Burgmannschaft
ihre Weiber auf der Burg hatte. Die Mannen aber, welche nach
der Schlacht dahin flüchteten, waren sicherlich ohne Begleitung ihrer
ehlichen Wirthinen in den Krieg und in den Kampf gezogen. So—
mit ist's im besten Falle ein undedeutender Vorfall gewesen, welcher
jedoch in der lokalen Ueberlieferung sich erhalten tonnte.

Ist aber die ganze Erzählung nur durch Uebertragung auf die
Burg Weinsberg verpflanzt worden, so ließe sich denten ein sinnen—
der Kopf sey darauf gekommen, weil der Fahrweg auf die Burg
„der Frauenweg“ heißt S. 18. Dieß aber könnte ursprünglich gar



wohl der Frowenweg, der Weg der Herrschaften gewesen seyn, wäh—

rend die Burgmannschaften und Umwohner gewöhnlich auf kürzeren
aber steileren Psaden zur Burg giengen.—Daß a. 1130 an eine
ummauerte Stadt noch nicht gedacht werden darf, ist meine feste
Ueberzeugung. Noch 1188 ist blos vom castrum Winispereh die

Rede, nach meiner Deutung (1859, 101), welche aber auch Herr
Archivdirector Dr. v. Kausler als richtig anzuerkennen bereit ist.

Ueber die alten Herrn v. Weinsberg habe ich mich schon 1853
S. 24 ff. ausgesprochen und bin heute noch derselben Meinung.
Die Burg war zwischen 1130— 4160 ganz entschieden in welfischen
und hohenstausischen Händen und also ganz gewiß mit welfischen
und hohenstaufenschen Dienstleuten besetzt. Darum muß wohl die

Familie der gleichzeitigen freien Herrn v.Weinsberg im Orte Weins—
berg ihren Sitz gehabt haben. Die Einwendung: „die auf ihre
Reichsfreiheit eifersüchtige Stadt, welche mit den Burgherrn so viele
Späne hatte, würde kaum ohne ktundgewordene Collisionen einen

solchen Sitz in ihren Mauern geduldet haben“ — verkennt ganz
die Verschiedenheit der Zeiten. Daß Weinsberg schon eine um—

mauerte Stadt war, wäre erst zu beweisen; vollends von einer

reichsfreien Stadt W. zwischen 1130 —60 kann unmöglich die Rede
seyn; ware es aber doch eine Stadt gewesen, nun so finden wir ja
in allen altern Stadten eine Reihe von freien Familien *), welche
zusammen mit ritterlichen Ministerialen die eigentlichen Bürger
bildeten und die Stadtverwaltung in der Hand hatten. Gerade
neben der gefährlichen Burg würde es für die Stadt vom höchsten

Werth gewesen seyn, eiune oder lieber ein paar angesehene und
mächtige freie Herrn in ihren Mauern und in ihrem burgerkichen
Gemeinwesen zu haben. Endlich wer will anuf „nicht kundgewordene

Collusionen“ etwas bauten, wo es überhaupt an allen Rachrichten

fehlt? Wir bleiben also dabei — im Orte, in der villa Weins—

berg saß eine Familie von freien Herrn; daß dieselbe reich und
mächtig gewesen, davon haben wir keine Nachricht. Die beiden S.
19 genannten Herrn Rugger und Belrem gehören nicht daher;
vgl. 1803 S. A, not. und 1859, 94; ebensowenig die angebliche

*) Die Richter der Stadt waren siegelfähige Leute, wie wir z. B aus
etlichen Urkk. von 1384 und 1390 ersehen in Mones ORheinsch Zeit
schrift XI, 350 f. Es siegelten da die erbaren Manne Cunz von
Ochsenberg, Hans v. Steinsfeld, Hans Fuchs u. Conz Worzel, Bürger
und Richter zu Wynsberg.



Kuniza v. Weinsberg S. 13 und 52 schon a. 1094. Das ist viel—
mehr O. de Wirspach s. Codex hirs. S. 82. Jahresh 1848, S. 93.

Burgmänner von Weinsberg der Burg gabs natürlich, S. 19,
obgleich ohne Zusammenhang mit jenem Rugger und Belrem.
Irrig aber ist es, wenn beispielsweise aufgeführt werden „Sifrid,
Wolfram, Stamler v. Weinsberg“. Das Wahre ist — die später
edle Familie der Reichsministerialen v. Weinsberg hatte eine Dienst
mannenfamilie mit dem Beinamen Stammler, wahrscheinlich von
einem stammelnden Stammvater so benannt. 1264 und 1272 zeugte
Siveridus dictus Stameler miles de Winsberg, 1276 Burkard
gen. Stammler, Ritter (Jäger's Heilbronn J, 60). 1302 verkaufte
Wolfram der Stammeler v. Weinsberg ein Gut zu Eschenau; 1332
lebten Wolfelin Stammeler v. Wynsperch c. ux. Adelheit und Sy—
frit ihr Sohn und 1343 verkaufte Syfrit Stammeler, Herrn Wölf—
lin's Sohn v. Weinsberg mit Zustimmnung seines Herrn, Hr.
Engelhard's v. Weinsberg seinen Theil am Zehnten zu Böckingen
an Berchtold Rosenblut zu Heilbronn. — Diese Stammler besaßen
unter der Burg, bei der Stadt also, ein Haus, wie aus der eben
cit. Urk. von 1332 zu ersehen ist: 1332 Wolfelin Stämeler
v. Wynsperch &ux. Adelheit und Syfrit ihr Sohn bekennen,
daß ihnen ihre Hrn. v. Weinsberg erlaubt haben ihr Haus unter
der Burg zu versetzen auf ihren eigenen Wyer. Wenn es aber
Stände wird zwischen den Herrn v. W. und zwischen der Stadt W.
in der Feindschaft, welche dicke bestanden hat, so sollen sie ihr Haus
wieder bauen unter der Burg an der vorigen Statte.

Auf der Burg W. lernen wir als ersten Hohenstaufen'schen
Burgmann kennen den Diepert oder Dietbert von W., Kämmerer,
jedenfalls zwischen 1145 und 50. Derselbe erscheint neben andern
Hofchargen aus der Provinz Ostfranken und zwar standen damals
die Kämmerer v. Weinsberg neben den Truchseßen von Rotenburg,
den Marschällen v Pappenheim und den Schenken — jedenfalls
wenig später von Schüpf benaunt. Damals allerdings wird ein
Conradus Bris oder Pris als Schenke genannt, ohne Wohnsizbe
zeichnung. Für einen Bruder des Kämmerers Dietbert möchte
Dillenius, mit Pfaff, den bald nachher genannten Engelhard v.
Weinsberg halten; allein ein Grund dafür ist nirgends angedeutet.
Dem. Herrn stand es frei mit seinen Burgmannschaften zu wechseln
und Dietpert war vielleicht ohne Söhne. Jedenfalls spricht gegen
Familiengemeinschaft, daß der Name Dietbert bei den späteren
Weinsbergern gar nie wiederkehrt und daß Engelhard v. W. ein
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ganz anderes Hofamt zuerst bekleidete. Denn gewohnlich war ja
eine ganze Ministerialen-Familie einem und demselben Hofamte
zugetheilt, resp. damit belehnt.

Für Engelhard v. W. habe ich eine Herkunft angedeutet 1853
S. 26, — nemlich von Hohenahelfingen im OAmt Aalen. Dillenius
führt aber nur den unbedeutendsten Grund dafür an, die Wappen—
ähnlichkeit. Dasselbe Wappen führten auch die sogen. Herzoge v.
Urslingen (Stalin II, 586) und die Herrn v. Rappoltstein z. B.
Viel wichtiger ist mir der Umstand, daß ritterliche Dienstleute aus
der nächsten Nähe von Ahelfingen — von Fachsenfeld und von
Wagenhofen*) in der ersten Halfte des 13ten Jahrhunderts im
Gefolg der Herrn v. Weinsberg auftreten. So erst bekommt die
Wappenähnlichkeit *) Gewicht und Bedeutung.

Auffallend ist, daß Engelhard v. W. zuerst, aber nur ein mal
1166 Schenke heißt; Schenke im Gefolg des Herzogs Friedrich
(Dillenius wiederholt aus 1853 S. 25 den Druckfehler Heinrich)
von Rotenburg. Jnudeßes läßt sich dieser Umstand leicht erklären.
Nach dem Tode König Konrads II. waren die Marschälle von
Pappenheim zugleich auch konigliche resp. kaiserliche Ministerialen
geblieben und neben ihnen erscheinen im Gefolg Friedrichs J. die
Truchseße von Boland, ein Triskämmerer Bertold und die Kämmerer
von Minzenberg, die Colboschenken — von Schüpf u. s. w.Nun
brauchte aber doch der Herzog Friedrich in Franken gleichfalls

*) 4. 1230 vergliech sich Conrad v. Weinsberg mit dem Abt v. Schön
thal über den Zehnten zu Eselsdorf bei Sindringen und es zeugten
dabei Burchardus de Wagenhoven, Heinricus de Vachsenvelt, Ludt-
wieus de Marhbach et frater ejus Burcardus. Zu dem letzten Namen
vergleiche die Urkde von 1024 (W.U.B. J, 256 f.), wo zwischen dem
Kocher bei Hüttlingen und der Jagst ein Marahbaeh genannt ift, also
ganz in der Nähe von Fachsenfeld und Wagenhofen.
Diese Wappenähnlichkeit ist offenbar die Grundlage der Sage, die 3
Familien v. Weinsberg, v. Urslingen und v. Rappoltstein seyen
eines Stammes. Aus Jaäger's „Burg Weinsberg S. 80 habe ich
inzwischen auch ersehen, wie K. Pfaff dazu kam, (mir rathselhafter
weise s. 1853 S. 26 not.) von einer Abstammung der Hrn. v. Wsbg.
aus Italien zu reden. Die Herrn v. Urslingen waren eine Zeit lang
(hohenstaufensche) Herzoge von Spoleto gewesen und so hat denn
irgend ein alter Chronikdichter jene 3 Familien zusammengefaßt als
Nachkömmlinge von 3 Brüdern, und diesen Spoleto zur Heimath ge—

geben, während in Wahrheit eine schwäbische Familie das spoletanische
Herzogsamt eine Zeit lang bekleidete; während in Wahrheit von einem
Familienzusammenhang jener 3 Geschlechter gar nichts bekannt ist.

*æ
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Hofchargen und o hatte er auf seiner Hauptburg Rotenburg die
dortigen Truchseße und Küchenmeister, auf seiner zweiten Burg
Weinsberg bestellte er einen Schenken. Aber schon 1167 starb
Herzog Friedrich ohne Erben und somit hatte dieses neucreirte her—
zogliche Schenkenamt ein schnelles Ende. Doch als Burgmann blieb
Engelhard auf der ihm zur Hut und Verwaltung übertragenen
Burg Weinsberg, zu der ein ausgedehntes Gebiet auf beiden Seiten
des Neckars gehörte. Auch Dillenius theilt S.MW meine früher
ausgesprochene Ansicht, daß erst allmählig, ohne daß wir das wie?
und wann? näher angeben können, aus dem Amtssitz und Amts-
bezirk und Lehen ein Familieneigenthum geworden ist; übrigens
galten mancherlei Bestandtheile der Herrschaft Weinsberg auch später
noch als Reichslehen, darunter die Hauptburg selber. In der
Hauptsache müssen übrigens die kaiserlichen Ministerialen v.Weins—
berg schon vor Konradins Tod und vor König Rudolfs Zeiten
ihre Herrschaft als erbliches Familienbesitzthum inne gehabt haben,
weil sonst die Allodialerben der Hohenstaufen oder der erwerblustige
König nicht würden unterlassen haben, das ehemals hohenstaufische
Eigenthum zurückzufordern.

Eine für die Unkundigen verführerische Papierverschwendung
ist, daß S. 13 u. a. die Turnierritter von Weinsberg aufgeführt
werden; denn Rüxner's Turnierbuch ist nicht blos „nicht unver—
dächtig-, sondern eine leere Fabeley; selbst im 14ten und 15ten
Jahrhundert sind die Weinsberger Rüxner's im wirklichen Stamm—
baum nicht zu finden. Der Stammbaum S. 53 scheint uns hie
und da einer Berichtigung bedürftig. Das wollen wir aber dem
Meister in Weinsbergischen Dingen, dem Herrn Direktor Albrecht
in Oehringen überlassen und ihm nur Leben, Gesundheit und un—

geschwächte Arbeitslust wünschen, damit er seine mit großer Mühe
seit langen Jahren von überall her gesammelten Weinsbergischen
Urkunden für die historische Welt nutzbar machen kann. Nur seiner
gütigen Mittheilung verdanken auch wir zahlreiche Notizen über die
Bestandtheile der einstigen Herrschaft Weinsberg. Auch Dillenius
gibt S. 54ff. eine Zusammenstellung der Weinsb. Besitzungen; die
Anlage ist recht übersichtlich und zweckmäßig, doch hätten wir Man—
ches auszusezen, wenn hier der Ort wäre auf das Einzelne näher
einzugehen.

Ganz besonders ist S.4 der Mund zu voll genommen: „das
Gebiet der Herrn v. Wiinsberg, von der württemb. Alb bis zur
Wetterau sich ausbreitend, umfaßte 42 Burgen, 36 Städte und
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Städtchen, 143 Dörfer, W Weiler und Höfe, und nach ungefährer
Schätzung — 102,000 Einwohner. Es übertraf an Größe und
Ausdehnung die damaligen Grafschaften Württemberg und Hohen—

lohe u. s. w. u. s. w.“
Sollte man da nicht meinen es handle sich um ein geschlossenes

Territorium, um lauter gleichzeitige wirtliche Besitzungen? In
Wahrheit aber hatten die Herrn v.Weinsberg nur einzelne twei
zerstreute Besitzungen und ganz unmöglich ist es, so genau zu be—

rechnen, wie viele einzelne Orte dazu gehörten. Denn einmal wer—

den nicht alle Orte, in welchen sie Besitzungen hatten, in Urkunden
erwähnt, dann aber wer will überall entscheiden, ob sie die ganzen
Orte besaßen? oder nur einzelne Güter, oder Zehnten, oder Gülten
u. s. w.? ob sie das nutzbare Eigenthum besaßen oder nur die

Lehensherrschaft? Nothwendig müßten auch die Pfaudschaften abge—

sondert werden von den Familienbesizungen und endlich ist zu be—

achten, wie viel schon wieder verloren war, als andere Erwerbungen
erfolgten. — Es wird uns somit von Dillenius ein reiches Mate—
rial gegeben, aber doch nicht genung geordnet, auch in den einzelnen
Angaben nicht gesichtet und vollständig und nicht zuverlässig genug.

Was den Complex der um Weinsberg her gelegenen Güter
und Besizungen betrifft, so ist wohl der ursprüngliche Bestand dieser
Herrschaft, mit den Hauptburgen Weinsberg, Scheuerberg, Stein,
ein bedeutenderer gewesen, als die Zusammenstellung S. 55 erkennen

läßt. Die später aufgeführten weinsb. Bestzungen in Degmarn,
Helmbund, Sieglingen, Brettach, Cleversulzbach, Kochersteinsfeld,
Gochsen u. a. gehörten wohl auch dazu und jenseits des Neckars
die Besizungen in beiden Eisesheim, Biberach, bedeutende Rechte in
Wimpffen, die Burg Guttenberg mit ihren Zubehörden u. a. m.
Manche Besizungen der Herrn v. Weinsberg sind gar nicht genannt,
z. B. wenn ich nicht irre so fehlt — wenigstens in der Zusammen—
stellung — eine Hinweisung auf die Aktivlehen der Hrn. v. Weins—

berg in Schwaben au der Rems und Lein (in Mögglingen, Herli—
kofen, Hintersteinenberg, Mutlangen, Linthal, Abtsgmünd c.) Noch
wichtiger ist uns eine Reihe von hauptsächlich Activlehen, die theil—

weise nur und zerstreut auf S. 63 vorkommen. Nemlich in der
Umgegend von Hall besaß die Herrschaft Weinsberg Rechte (Vogtei
besonders, und Güter in beiden Bretzingen, Hirschfelden, Eutendorf,
Oberfischach, Hurdelbach, Winzenweiler, Geifertshofen, Engelhofen,
Markertshofen, Reinsberg, Hohenberg, Haßfelden, Hertwigshagen,
Hessenthal, Westheim, Rieden, Hütten, Ober- und Unterroth c.
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Zwar besaßen die Herrn v. Weinsberg diese ausgegebenen

Lehen selbst wieder zuLehen vom Kloster Comburg, es ist aber
nicht wahrscheinlich und durch sonstige Verbindungen dieser Herrn
mit Comburg erklärt, daß vom Kloster diese Lehensübertragung in
einer für die Herrn v. Weinsberg weitabliegenden Gegend erfolgte
Uns ist es wahrscheinlicher, daß diese Rechte uralte Bestandtheile
der Herrschaft Weinsberg gewesen sind. Denn die Besizungen, über
welche Bischof Gebhard bei Errichtung des Stifts Oehringen ver—

fügte, erstreckten sich ausdrücklich bis Hall, Bretzingen und Grunden,
das wohl bei Reinolzberg zu suchen ist *).

Doch genug über die Besizungen **) der Weinsberger. Nur
das sey noch gesagt, daß dieselben mit den Herrschaften der Grafen
von Wirtemberg und der Herrn von Hobhenlohe nicht konnen auf
eine Linie gestellt werden.

Nicht zu loben ist es und dem nächsten Zweck des Buches
wenig entsprechend, daß nicht die Geschichte der Burg Weinsberg
noch besonders, wenigstens in einer kurzen Uebersicht, dargestellt ist.
Man muß ihre Schicksale aus den vielen Regesten der Herrn v.
Weinsberg erst zusammenlesen und bekommt dann erst kein klares
und vollständiges Bild.

Vor allem bemerken wir, daß die „Veste Weinsberg“ Reichs
lehen war und als solches z B. noch von Kaiser Friedrich 1446

*) Noch im Hefte 1859, S. 88 habe ich Grunden anderwo gesucht. Der
Ort wird nach Ober-Hall genannt und das paßt nun ganz zu den
2 folgd. Urkk. welche neben Reinsberg im OA. Hall ein Grunden uns
kennen lehren:
Ich Ulrich von Heymberg, Bürger zu Halle, bekenne, daß ich zu

kaufen geben han Heinrichen Eberhard, auch Bürger zu Hall — ein
Gut zu Grunden gelegen (gibt 4 Z, 9 Scheffel u. s. w. u. s. w.) und
zu Reynoltzberg 3 Güter, welche zu Dienst stehen und ist eine Vogtei
und Gilt daber mit aller Zubehörde um 168 fl. rh. — und ist das
Alles Lehen von dem edeln Herrn Engelhard vonWeinsberg. 1393.
1406. Das Stift Comburg verschreibt sich gegen Engelhard v.

Weinsberg die von Wilhelm v. Stetten und Heinrich Eberhard Bür—
gern zu Hall gekauften Güter zuReynholzberg und Grunden
durch einen Wappensgenossen zu Lehen tragen zu lassen. Oberlehns
herr ist das Stift Komburg. (Belehnt wird 1407 als Träger Kraft
v. Velberg E. K.)
Hie und da sind auch die Namen nicht richtig; am auffallendsten S
20 Zeile 5 und 6 v. unten und S. 65, Zeile 3 und 4 von oben,
wo es heißen sollte: Halsberg, Hofelden (jezt Schönthal genannt) und
Bieringen; s. 1859, 103.
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an Conrad von Weinsberg verliehen wurde (f. die Regesten Kaiser
Friedrichs Nro. 2143.) Mehrfach theilten sich die verschiedenen
Linien der Herren von Weinsberg in die Burg. Bald kam auch
ein Fremder, Markgraf Hermann von Baden in Mitbesitz; das
Wie? wird uns nicht genügend erklärt ef. S.78. Ohne Zweifel
liegt eine Erbschaft zuGrunde; eine Dame von Weinsberg war im
Anfang des 14. sec. vermählt mit Markgraf Friedrich von Baden;
etwa Hermanns Mutter? Markgraf Hermann verpfändete seine
Hälfte mit allen seinen Rechten anBurg und Stadt Weinsberg
an seinen J.Oheim Engelhard von Weinsberg und schlug nachträg—

lich noch (z. B. 1337) kleinere Schuldigkeiten auf die Pfandsumme,
welche a. 1346, wo Engelhard seinen Bruderssohn Conrad an die—

ser Pfandschaft Theil nehmen ließ, 2400 Pfund und 30 Schilling
Heller betrug. Conrad verpfändete aber seine Hälftewieder à. 1353
an seinen Vetter Engelhard von Weinsberg um 1400 fl. — Wich—
tiger ist dieVerpfändung von Burg und Schloß Weinsberg durch
Engelhard c. ux. Anna von Weinsberg a. 1388 an den Erzbischof
von Mainz um 10,240 fl. Von da an saß ein Mainzischer Amt—
mann auf Weinsberg, a. 1399 Albert von Hirschhorn (Oudeni
O. D. J, 954.) Im Jahre 1402 aber verpfändete der Erzbischof
wieder Schloß und Burg Weinsberg und den dazu gehörigen Theil
der Herrschaft Weinsberg, die Dörfer Eberstadt, Sulzbach, Eln—

hofen, Gelmersbach, der Herrschaft W. Theil, Hölzern, Gransheim,
Clingen, Buchorn u. Lynach die Weiler, wie solche von H. Engel
hard von Weinsberg c. ux. Anna von Leiningen um 7800 fl. (7)
an ihn verpfändet waren, um 6000 fl. Gold — an Reinolt von
Thalheim den alteren c. ux. Else und deren Mutter Jünche von
Remchingen.

Ausgenommen sind der Herrschaft Weinsberg Mannschaft,
Mannlehen, Kirchsätze und Pfründen, welche die von Weinsberg
sich vorbehalten haben; jedoch was Zins, Lehen, Kirchsätze und
Pfründen zur Burg und Stadt Weinsberg und den vorgen. Dör—
fern gehören und darin gelegen sind, sollen mit dieser Versetzung
begriffen seyn. (Würdtw. n. subs. 4, 209.)

Die Auslosung muß übrigens bald erfolgt seyn; denn a. 1412
verkauften Engelhard und Conrad von Weinsberg an Pfalzgraf
Ludwig die Hälfte des Schlosses Weinsberg mit allen Zuge—
hörungen — auf Wiederkauf; däd. B.Mai. Am 28. Mai er
richten die 3 Genannten einen Burgfrieden. Die andere Hälfte
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der Burg, scheint es, wurde (S 51) a. 1450 auch noch an den
Pfalzgrafen Friedrich verpfändet.

In demselben Jahre wurden auch die Vasallen, welche zu
Schloß und Herrschaft Weinsberg gehören, (nachdem diese Herr—
schaft an Kurpfalz verkauft ist) angewiesen bei Pfalzgraf Friedrich
die Belehnung zu suchen, und 1451 wurden zu dem Kaufgeld auf
Weinsberg weitere 400 fl. rh., vom Pfalzgrafen Friedrich geliehen,
geschlagen. Dieß alles geschah unter Vormundschaft des Bischofs
Gotfried von Würzburg über Konrads von Weinsberg hinterlas—
sene 2 Söhne Philipp und Philipp.

Eine Auslösung kam nicht zu Stande und so blieb die Burg
Weinsberg der Kurpfalz bis sie—mit Anderem — vom Herzog
Ulrich von Wirtemberg erobert wurde u. s. w. u. s. w.

Zum Schlusse noch die Bemertung, daß gerade bei den Herrn
von Weinsberg die Bezeichnung „Freiherrschaft- u. „Freiherrn v.
Weinsberg“ nicht historisch richtig gewählt ist. Sie waren noto
risch und unzweifelhaft kaiserl. Ministerialen (18533 S. 27) und
es gilt also auch von ihnen der Satz, daß sie ursprünglich einem
von den Freien wesentlich verschiedenen Stand angehörten. Da—
gegen gehörten sie durch ihre Stellung am kaiserl. Hof, durch Macht
und Einfluß zur bevorrechteten Klasse, zum Adel und zwar mit
wachsender Entschiedenheit zum hohen Adel. Hanptsächlich im Lauf
des 13ten Jahrhunderts verschmolzen die alten freien Herrn und
die ritterlichen Ministerialen zu einem Stande, zum Adel, zur
Ritterschaft; das alte Ministerialenverhältniß löste sich auf in blo—

sen Lehensverband und somit war im ten Jahrhunderte bereits
die im 1en sec. tiefeingreifende Standesverschiedenheit der Läberi
und Ministériales fast vergessen. Daß aber hie und da eine Er—

innerung auftauchte, beweist z. B.das im Jahrgang 1850 S. 112
angeführte Beispiel der Frau Adelheid von Mincenberg aus einer
der höchstangesehenen und mächtigsten kaiserl Hofministerialenfa—
milie, deren Kinder aus ihrer Ehe mit einem Freiherrn von Ha—

nau König Rudolf zur Vorsicht noch besonders aus Königl. Voll—
macht fur frei und edel erklärte. Eigentlich waren die Hofministe—
rialen auch und ihre Kinder Eigene ihres Herrn. Ein schlagen—

des Beispiel geben die Marschälle von Pappenheim.
Heinrich Marschall von Pappenheim a. 1150 gehörte durch

Ministerialität dem Herzog Friedrich von Staufen zu (ministeriali
nexu attinebat); seine Tochter heirathete einen Ministerialen der
Wirzburger Kirche und die beiden Herrn, der Herzog und der
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Bischof verabredeten sich nun über die Vertheilung der ihnen eigenen

Kinder aus dieser Ehe; Kaiser Friedrich bestätigte diesen Vertrag
s. Regg. boic. I, 249. Mon. boic. XXIX, A. 324. — VBgl. über—

haupt 1850, 112 not. 1853, 47 ff. 1857, W2 ff.
Das Reichskämmereramt der Herrn von Weinsberg stanmte

nicht etwa von dem oben besprochenen Dietbert a. 1150, sondern

erst im 15ten Jahrhundert ist Herr Conrad von Weinsberg vom

aiser Sigmund und vom Kurfürsten von Brandenburg damit be—

lehnt worden, hauptsächlich als Verwandter und Erbe der alten
Reichskämmerer von Mincenberg und Faltenstein.

Endlich noch ein paar Worte von der Stadt. — Daß solche

nicht zur Carolinger Zeit, sondern unter den Hohenstaufen erst sich

entwickelte, ist oben schon gesagt. Die allgemeine Geschichte der

deutschen Reichsstadte gibt hierüber genügenden Aufschluß. Zur
wirklichen Reichsfreiheit mußte auch Weinsberg sich erst allmählig
emporringen, die vielen Rechte der Herrn v. Weinsberg, welche diese

noch im 14ten Jahrhundert in Anspruch nahmen, sind wohl keine

Neuerungen, sondern das ursprüngliche Rechtsverhältniß gewesen;

vgl. besonders den Vertrag von 13142 S. 74. Der Vogtherr auf
der Burg hatte als solcher die Martinisteuer zu genießen und den

Schultheißen einzusezen, aber auch damals noch das halbe Gericht;
(wahrscheinlich bezeichnete der Vogt 6 seiner Ministerialen ritter—

lichen Standes als Scabinen, 6 andere wählten die freien Bürger
aus ihrer Mitte). Die Verfassungsgeschichte der Stadt ist leider
nicht genauer behandelt. Doch sehen wir S. 76 daß a. 1333 noch

ein Schultheiß mit dem Rath die Stadt verwaltet Weinsberg war
also in der freiheitlichen Entwicklung, welche damals in den meisten

Reichsstadten bereits einen größeren Rath mit Bürgermeistern als
Haupt an die Spitze der Stadtverwaltung gebracht hatte, etwas
zurückgeblieben, — natürlich weil ihm der kaiserl. Vogt so nahe auf
dem Nacken saß. Im Jahre 1369 war aber diese Verfassungs—
änderung doch auch eingetreten und gabs einen Bürgermeister, wie
folgendes Urkundenexcerpt lehrt:

1369. Heinrich Mader, Bürger zu Weinsberg & ux. empfau—

gen von Engelhard v Weinsberge3 des Burbachs-Lehens uf der

Harte und geloben ihm Treue . ausgenommen was die Stadt und
die Burg zu Weinsberg angienge, der wir vor geschworen han—.
8 Cuurat Fuchs, jezt Buürgermeister und Cunrat Fliner, beide

Richter zu Winsperg.
Der Satz 69: „Stadt und Burg W. sind von Anfang her
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geschieden- — ist gründlich falsch. Erst seit dem 13ten Jahrhun—
dert hat sich die Stadt, eine ehemalige Zubehörde der Burg, all—
mahlig frei gemacht vermittelst der durch ihre Erhebung zur Stadt
gewonnenen wenigstens theilweisen Selbstständigkeit. Daß es harte
Kämpfe mit den Vögten auf der Burg gab, das lehreu uns zahl—
reiche Spuren und gewiß haben nur die Städtebündnisse hinreichende
Kraft zum Widerstand gegeben. Eine bedeutende Niederlage muß
dem Gebot von 1312 vorangegangen seyn — gegen die Burg hin
die Stadtmauer abzubrechen. Daß 1332 wiederum eine Fehde war,
lehrt die oben cit. Urkunde von 1332. — Von einer bei Dillenius
nicht erwaähnten Fehde gibt eine Urkunde von 1370 Nachricht.
Mehrere Reichsstädte (darunter Walter Senft, Bürger zu Hall)
stiften eine Richtigung zwischen Hr. Engelhard v.Weinsberg und
den Städten Heilbronn und Weinsberg. Beide Theile sollen
nichts Ehrenrühriges wider einander reden und die Gethäte nicht
rächen die von des Ußzoges wegen geschehen sind, die Gefangenen
sollen ledig seyn und der Schaden beiderseits „um Totschlag und
Nam“ gar und ab seyn. Doch soll der junge Herr v. Weinsberg
den Schaden ersezen, welcher des Cunzen von Buch, Burgers zu
Heilbronn, Vater zu Buch geschehen ist und einem leibeigenen
Mann des Horschen von Heilbronn zu Buch.

Daß mehrere Edelleute 1375 auf die Stadt einen Angriff
machten, sehen wir aus folgender Notiz:

Reinhard v. Hartheim, Heinz v. Herbertsheim und Eberhard
Rüde jun. bezeugen: die Bürger und Bürgerinnen in der Stadt
Weinsberg zeihen Hansen v. Synderingen Vogt zu Weinsberg
daß er Schuld, Rath und That habe an dem Angriff, den wir zu
Weinsberg thaten. Sie erklären alle auf ihren Eid daß er der
Dinge aller unschuldig sey.

In diesem Jahr 1375 wurden auch zu Sulm und auf der
Burg W. Zeugenaussagen aufgenommen über das Verhältniß der
Stadt zur Herrschaft Weinsberg. Der endliche Vergleich kam 1879
zu Stande, s. S. 89. Die Herrn von Wsvbg. behalten auch jezt
noch viele nutzbare Rechte inder Stadt, das Heerdgeld ( Vogt—
gult wohl) und die Besezung des Schultheißenamts, welches freilich
inzwischen seine frühere Bedeutung vielfach verloren hatte und neben
einem Bürgermeister wahrscheinlich blos noch den Vorsitz im Stadt
gericht führte. Besonders wichtig für die fortschreitende Emancipa—
tion der Stadt ist der Vertrag von 1428 S. 84 Wie aber bald
nachher W. durch Eroberung um seine Reichsfreiheit bleibend kam,
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a. 1440, ist S. 85 zu lesen. Die Folgen der früheren Verpfän—
dungen der Stadt, scheint sich Dillenius zu gefährlich vorzustellen.
Zunächst gieng dadurch die Freiheit und Selbstständigkeit der Stadt
nicht verloren. Nur die Reichssteuer war ganz oder theilweise dem

Pfandinhaber abzuliefern. Freilich daß ein solcher Gelegenheit zu
Einmischungen bekam u. dgl., das ist richtig. Den Herrn von
Weinsberg waren vom Kaiser jährlich 130 Heller von der Stadt—
steuer und Beed überlassen, wie aus der Urk. von 1333 zu ersehen
ist: Schultheiß Richter und Bürger der Stadt Weinsberg ver—

pflichten sich, daß sie von den 150 3 Heller, welche sie alle Jahre
zu rechter Steuer und Beet zu geben haben, noch ferner entrichten
wollen die 75 A, welche ihr l. gnädiger Herr Conrad selig v. Weins
berg der alt seiner Hausfrau Agnes v. Brauneck wegen eines Theils
ihrer Heimsteuer und Morgengabe verschrieben hat auf die Steuer
und Beet zu Weinsberg, auf so lange, bis der Agnes oder ihren
Erben 500 F Heller und 200 Mark Silber Wirzburger Gewichts,
ansgerichtet werden.

Ueber diese 150 Kverfügten die Weinsberger auf mancherlei
Weise. 75 &g jährlich hatte also Agnes v. W. angewiesen erhalten
für eine Forderung von 500 F H. und 200 Mark Silbers. Diese
75 A überließ Agnes 1349 ihrer Tochter Mathilde, verheirathet an
Herrn Heinrich von Rechberg zu Heuchlingen und weitere W er
hielt Mathilde von ihres Bruders Engelhard Antheil. Deßwegen
war ihr Sohn Conrad v. Rechberg mit seinem Schwiegersohn C.,
v. Heheuriet noch 1405 im Besiz von 100 A. 1405. König Rupert
verschreibt dem Conrad v. Rechberg und Conrad v. Hehenriet
jährlich 100g0 auf der Reichssteuer zuWeinsberg, bis zur Aus—
lösung mit 500 F Heller und 200 Mark Silbers Es ist inserirt
die Urk. von 1333. Eine weitere Vererbung sehen wir in einer
Urkunde von 1361: Heinrich v.Rechberg gen. v Heuchlingen und
Chunz sein Sohn beurkunden, daß Mechtild v. Weinsberg selig,
ihre Hausfrau und Mutter, dem weiteren Sohne Engelhard,
Mönch zu Ellwangen, 10 A vermacht hat von ihren 150 Pfd. jähr
lich von der gewöhnlichen Beet zuWeinsberg.

Jedenfalls ist also die Angabe S. 76 irrig: 1336 sey die
Stadt den Herrn v. Weinsberg nicht mehr verpfändet gewesen
noch immer war ihnen ein Theil der Reichssteuer verpfändet. Es
hat auch König Karl IV. schon 1348 dem Engelhard von W. seine
Reichspfandschaft auf der Stadt W. bestätigt; vgl. S. 79 f. —
Noch 1437 empfieng Conrad v. W. von der Steuer zu W. 120 fl.
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Werfen wir noch einen Blick auf den topogr. Theil des Buches,

so ist die Erbanung der älteren Theile der noch stehenden Weins—
berger Kirche im Rten Jahrhundert S. 281 unbedingt abzuweisen.
Mag damals schon eine villa und ein Kirchlein hier gestanden seyn,
Niemand weiß es. Die bestehende Kirche ist nicht älter, als das
12te Jahrhundert und wohl ein Werk der Hohenstaufen'schen Her—
zoge — oder der Kaiser. Die Kirche ist im Romanischen Style
gebaut und zwar im späteren reichdecorirten Styl, indem ja auch
am Portal des Kirchenschiffs Sänlen angebracht sind S.283, um
deren Schafte sich treuzende Bauder von Ephen- und Rebenblättern
geschlungen sind. Daß der Kirchsatz und das Patronat als Reichs—
lehen den Herrn v. Weinsberg zugehörte s. z. B.S. 81 4. 13880.

Die Stiftung einer ewigen Masse bezeugt z. B. eine Urkunde von
1355. Engelhard v. Weinsberg stiiftet mit Willen seines Vetters
Courad zu seiner Hausfrau Hedwig selig Seele Trost eine ewige
Messe in die Pfarrkirche zuWeinsberg, zur Ehre des hl. Kreu—
zes und hl. Andreas, dotirt mit Zehnt- und Gült-Gefällen zu Sulz—
bach, Granßhein, Eberstadt, Hölzern, Lienach, Klingen.

Ueber das Alter des Spitals mag folgende Urkunde v. 1357
einen Fingerzeig geben: Pfaff Johaunnes v. Dossenheim, ein Pfründner
im Spitale zu Weinsberg, verkauft zum Besten der Pfründe
mit Zustimmung seines Lehensherrn Hr. Engelhards v. Weinsberg
ein Haus und Hofreite an Hans Stirbe, Bürger zu Weinsberg, um
40 Pfd. Heller.

Damit sey's genug. — Nur wollen wir bei dieser Gelegenheit
die Erhaltung der Burg „Weibertreue“ dem neuauflebenden Vereine
zu Weinsberg und der allgemeinen Theilnahme des gebildeten Pub—
likums, zumal den getreuen Frauen, auch unsererseits bestens
empfehlen.

H. B.

3) Die Truchseßen von Fimburg
(von Wachbach und Herrenthierbach).

„Die Familie der Truchseßen von Rechenberg, Limburg, Sinn—
bronn, Wartberg, Wald und Wilburgstetten. Von Dekan Bauer
zu Kunzelsau“ — lautet die Ueberschrift eines Aufsatzes imXXVten
Jahresbericht des historischen Vereins in Mittelfranken, S. AMff.
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Wir gedenken dieser Arbeit hier, weil sie auch unsern Wir—

tkungskreis berührt. Einmal wurde die ganze Untersuchung begon—

nen, um klare Einsicht zu gewinnen in Betreff der Truchseßen von
Limburg, deren Prescher in seiner Limburgischen Geschichte IIL, 422
und 140 und 402f gedenkt, und welche er für Angehörige des
Limburger Schenkengeschlechtes hält. Das Irrthümliche dieser An—

nahme, wozu ihn eine jalsche Angabe Stieber's (S. 119) verfuhrte,
ist jezt deutlich gezeigt. Es handelt sich um eine ursprünglich gräf—

lich ottingensche Truchseßenfamilie, deren Stammsiz Rechenberg war,
zwischen Hohentrüdingen und Spielberg, von der jedoch eine Linie
nachher sich nannte von der längst zerstörten Burg Limburg bei
Wilburgstetten a. d. Wörnitz; vgl. unser Jahresheft 1803 S. 44.
Aus dem J. c. S. 28 entworfenen Stammbaum wögen hier ein
paar Glieder Platz finden, weil sie uns näher berühren:

Gorg II., Truchseß v. Limburg, 1340-63; vgl. 1833 S. 117.
heirathet *): Elisabeth Reichin (von Wachbach, Tochter des

Rüdiger Reich v. Mergentheim zu Wachvach).

Hans L., Truchseß v. Limburg 1378ff. gesessen zu Wachbach, 1395.
h Grete von Grumbach, (Truchseßin von Wachbach)

Conrad? Hans II., Truchseß v. Limburg, ges. zuHerrenthierbach, 1406
1378. h. Dorothea von Morstein

Die Letztgenannten verkauften der DOrdens Commende in
Mergentheim ihre Wiese zwischen Oberschüpf und Sachsenflur (am
wahrscheinlichsten ein Erbtheil von Elisabethe Reichin), c. 24Mor
gen, um 300 fl. rh. freieigen und zehentfrei, a. 1406.

Die Gemahlin Gerung's II., Elisabeth die Reichin haben wir
inzwischen auch noch ausgegebeu für die nachmalige Ehefrau Tyrolfs
von Dörzbach s. 1859 S. 8. Ich ergänzte nemlich das W. bei
Wibel II, 204 durch Wachbach. In diesem Falle stimmt aber die
doppelte Heirath der Elisabeth nicht zu den Lebensjahren der beiden
Männer und dadurch stuzig geworden, habe ich bei Herrn Direktor
Albrecht Erkundigung eingezogen und ersehen, daß hier eine Truch—

5) Im Mittelfr, Jahresbericht steht auf den Stammtafeln S. 28, 83 u.
34 ein s. anstatt h. d. h heirathet. Noch ein paar andere Druffehler
moögen hier Berichtigung finden. S. 24 Zeile 5 v. unten 1I Eidam
S. 31 3. 3v. unten l. anzusezen S. 33 3 2 v. u. lies kein Zweifel.
S 34 8. 1 v. oben lies Da.

9
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seßin „von Wartberg“ gemeint ist, eine ganz andere Dame, welche

mit ihren Kindern eine Geldgült auf Weinbergen zu Dörzbach ver—

kaufte. Es ist also im Hefte 1859 S. 8 3. 6 v. unten Warperg

zu setzen, statt Wachbach, und die folgende Parenthese zu streichen.

Diese Elisabeth ist wohl eine Schwester der 4 Brüder Truchseß v.

Warperg 1342-63.
Verwirrend ist, daß der obige Hans II. Tr. in etlichen mir

zur Hand gekommenen Notizen auch Tr. von Wilburgstetten heißt

1406 und 1415. Die Glaubwürdigkeit dieser Angabe vermag ich

nicht zu prufen.
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VI.
Nachträge und Bemerkungen, Anfragen &c.

1Das Hohenlohische Feuerbesprechen *).

Königen und Königinnen des Alterthums wurde bekanntlich
das Vermögen zugeschrieben, bestimmte Krankheiten durch Berüh—

rung heilen zu können) Die Erbkoönige von Frankreich und Eng—

land heilten auf diese Weise den Kropf?); und gleiche Wunderkraft
schrieb man den Grafen von Habsburg zus) Von den Erzher—

zogen von Oesterreich hieß es, sie vermöchten durch einen Kuß
Stammelnden eine geläufige Sprache zu geben 9). Die Heilung
des Hundebisses soll in der Familie der Herzoge von Aquitanien
erblich gewesen sein 95).

Etwas Verwandtes scheint im Hohenlohischen Grafen- und
Fürstenhause Statt gefunden zu haben: „In dem Gebiete des ehe—

*) Erst während des Drucks eingelaufen.
1) Grimm, Mothologie 1104. Vgl. auch Simrock, Handbuch der deutschen

Mythologie 542.
2) S. hierüber: Andr. Laurentius de mirabili strumas sanandi vi, solis

Galline regihus divinitus concessa; J. Browne de glandusis et strumis;
Knipschild xXVI 834-36 bei Burgermeister, Bibl cquestr; Schubert,
Geschichte der Seele II. 8080, 833 und A. — Als Nikolaus Oresme,
Lehrer Karls V. von Frankreich, 1460 an den Pabst Urban V. ab—

gesandt worden, um diesen zu fernerem Verbleiben in Avignon zu
bestimmen, fuhrte er unter den Gründen dafür auch jene wundervolle
Heilkraft der französischen Könige an, die klar beweise, daß sie von
Gott gesalbt und geliebt seien. S. Schwab, Johannes Gorson 20.

3) Knipschild a. a. O.
4) Knipschild a. a. O.
5) Neue Preuß. Zeitung 1867, Beil. z. Nro. 268.

9*
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maligen reichsständischen Fürstenthums Hohenlohe-Langenburg“, so

jjchreibt Fischer inseinem Werke über den Adel II. 296, „vbesteht
ein uralter Volksglauben, die eingeborenen Stammfürsten hätten
die Kraft des Feuersegens; ihre Anwesenheit schon sei vermögend,
jeder Feuersbrunst Grenzen zu setzen“.

Wollte man diese Sage in oberflächlich-rationalistischer Weise
erklären, so könnte man sagen, die Nähe des Herrn belebe bei
Feuersbrünsten den Eifer der Loschenden, und so trüge derselbe bei,
den Bränden ein rasches Ende zu machen. Solche Deutung würde
indessen nicht erklären, warum gerade den Fürsten von Hohenlohe
die seltsame Ehre zu Theil geworden, daß jene Sage sich an ihre
Familie heftete und in derselben forterbte Unsere Sage hat jedoch
eine tiefere Bedeutung.

Es ist das uralt-heimische, vielleicht einst mit der Priesterwürde
bekleidet gewesene Herrscherhaus, womit jene Sage im Zusammen—
hang steht, und daß man ihm gerade diese Art von Wundergabe
zuschrieb, hat aller Vermuthung nach seinen Grund im Namen
Hohenlohe.

Das mittelhochdeutsche löhe, löch, lö bedeutet lucus. In den
bei Pertz abgedruckten Gesta abbatum Lobiensium (aus der zwei
ten Halfte des 10ten Jahrhunderts) heißt es: Locus ille eorum
lingua Lobach dicitur, et „lo* quidem vocant obumbrationom
nemorum, „bpach“ autem rivum; quao duo si componantur.
faciunt: obumbraculi rivum ).

Man verwechselte lôhe, mous mit lôhe, loue, louch, flamma,
und es ist bekannt, daß man die Grafen von Hohenlohe auch de
alta flamma nanute und schrieb.

Etwas Anderes wüßte ich kaum in der Hohenlohischen Ge—

schichte aufzufinden, was zu Entstehung oder Fortpflanzung jener
Sage Anlaß gegeben Daß es unter den alten Grafen sogar welche
gegeben, die sich auf das Brandlegen verstanden, beweiset die Er—
zählnng des Mönchs von Fürstenfeld bei Böhmer, Fontes J, 53;
und bei der berühmten Fastnacht in Waldenburg?) ließ sie ihre
Kraft, das Feuer zu bannen, gänzlich im Stich.

1) S. auch Simrock in den Jahrbüchern des Vereins von Altertsums—
freunden im Rheinland X. 230.

2) S. hierüber den Bericht in dem vor Kurzem erschienenen Prachtwerke
des Grafen von Berlichingen über seinen Ahnherrn Götz, 581. Ael—
tere Berichte gibt es bekanntuch bei Lucä, Uhr-Alter Fürsten-Saal,
in Grater's Idunna u. a. a. D.
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Sie theilten diese Gabe übrigens mit einer sonderbaren Gesell

schaft, mit Göttern, Heiligen, Ketzern, Zigeunern und Juden.

In Odins Runenlied, Simrock's Edda 83, heißt es:

Ein siebentes (8c. Lied) weiß ich:
Wenn hoch der Saal steht
Ueber den Leuten in Lohe,

Wie breit sie schon brenne,

Ich berge sie noch:
Den Zauber weiß ich zu zaubern

Vom h. Remigius erzählt S. Brand's Leben der Heiligen:
„Eins mal ward ein Statt seer inbrinnen, da lieff er gegen das

Feuer vnd bat Got, das er im sein Guade ertzögt Da hub sich

das Feurr embor ond lieff zu der Statt usz, als ob es übel ge—

than het.“
Cäsarius von Heisterbach, welcher bekanntlich in der ersten

Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts lebte, schreibt in seinem Dia-
logus miraculorum V. 18 von den Ketzern zu Besangon: Tuguria
etiam super se facientes incendi, postquam in cinerem gunt

redacta, eggressi sunt illaesi. Diese wie andere Künste ähnlicher

Art, welche Cäsarius seinen Ketzern und Teufelsdienern zuschreibt),
erinnern entschieden an die vielfach noch verbreiteten und auch in
unserer Gegend heimischen Volkssagen, worin das Gleiche von den

Söhnen Aegyptens, den Zigeunern erzählt wird.
Zu Mailoth (später Kuppenheim genannt) blieb bei dent

Brand durch die Schweden nur ein Haus verschont, denn seine

Bewohner waren Heiden (Zigeuner), die sich vor dem Feuer zu
beschützen wußten. Oft verbrannten sie die Bindweide um ein

Bund Stroh, ohne von diesem nur einen Halm zu versengen,

Baader, Volkssagen aus Baden 151.

In Grünenwörth und Bestenhaid bei Wertheim sollen die

Zigeuner vor nicht gar langer Zeit die Kunst gezeigt haben, das

Seil ohne das Stioh und das Stroh ohue das Seil zu verbrennen

In des Knaben Wunderhorn J. 21, 22 findet sich eine interessante
Volksromanze, worin ein Zigeuner mit höchst lebendigen, poetischen

Ausdrücken den „rothen Hahn“ bespricht.

An die Stelle der Zigeuner treten häufig auch die Juden.
Bei einem 1776 zu Wertheim in der Eichelgasse ausgebrochenen

Feuer schrieben die Rabbinen auf einen Laib Brod folgenden

1) S. meinen Cäsarius von Heisterbach. Aufl. II. 1862, S. 158.
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Spruch: Sator Arepo TenetOperaRotas)), warfen
den Laib Brod eiligst in die Lohe und liefen davon?). Nach einer
Sage bei Harrys II. 16 rettet ein Jude dadurch eine Stadt vor
weiterem Brande, daß er an die Apotheke die Worte schrieb: „Bis
hierher sollst dukommen und nicht weiter!“ — „Auch in anderen

Sagen“ bemerkt Wolf, Beiträge zur deutschen Mythologie II. 376
„kommen Juden als Feuerbanner vor, mehr aber noch die Zigeuner,
die besondere Macht über das Feuer haben. Sie zünden es in
vollen Scheunen an, ohne daß es Schaden thut; sie lohnen den,

der sie gastlich aufnimmt, damit, daß sie sein Haus vor Feuer
sichern. In diesen Sagen klingen alte Mythen von Götterwande—
rungen nach“.

Die Gabe des Feuerbesprechens war ursprünglich eine den

Göttern zukommende; von ihnen vererbte sie sich auf die alten
priesterlichen Fürstengeschlechter, die bei dem göttlichen Ursprung,
welchen sie sich zuschrieben, auch Kräfte und Eigenschaften ihrer
hohen Stammväter als Erbtheil in Anspruch nahmen Ferner ist
erwiesen, daß bei mächtigerem Umsichgreifen des Christenthums die

ehedem so erhabenen und hehren Göttergestalten mehr und mehr
verdunkelten und verzerrt wurden, so daß endlich nichts Auffallen—
des darin liegt, wenn uns Fähigkeiten und Attribute, die ursprüng—

lich den Göttern eigen waren, im Besitz der Ausgestoßenen und

Verworfenen begegnen. So erklärt es sich, daß unsere Sage hier
von einem uralten Herrschergeschlechte unddort von Juden oder

Zigeunern erzählt wird.
Wertheim.

Dr. Alexander Kaufmann.

2. Verschiedene adliche Geschlechter und ihre Wappen.

Im Jahrgang 1857 haben wir von den Herren von Stetten
gehandelt und es wurde dort S. 182 gesagt die Herren de Steten

1) Die Buchstaben müssen so untereinander geschrieben werden, daß von

welcher Seite man sie auch liest, stets eines der fünf mit ihnen ge—

bildeten Worte zum Vorschein kommt.
2) Bei einer in den vierziger Jahren dieses Jahrhunderts in Nürnberg

vorgekommenen Feuersbrunst wars ein Bäcker drei von ihm selbst

gebackene Laiber Brod in die Lohe uud eilte dann schleunigst davon,
weil ihm sonst das Feuer nachgelaufen wäre.
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von Oberstetten sollen einen Querbalken im Wappenschild geführt
haben. Das Original eines 8. Priderici de Steten zeigt aber einen
aus dem Mittelpunct durch 3 Linien getheilten Schild, die sogen.

Göopeltheilung.
Die Herren von Kocherstetten führen alle 3 Barten oder Beile.

Es muß deßwegen auffallen, daß einer aus ihrem Geschlecht nur
ein Beil soll geführt haben S. 194, nach unserer früheren Dar—

stellung der Stammvater der Herrn v. Gabelstein, welche doch die

3 Beile führten. Nun hat es mit dem Gernot v. Stetten, welcher

in seinem Siegel blos ein Beil zeigt, auch sonst noch eine besondere

Bewandtniß. Er kommt nur in den Urkunden der Herrschaft
Weinsberg vor (ogl. die Regesten S. 194 f. v. 1302, 1303, 1304,
1319 und ganz ähnlich in Urkk. von 1314, 1315, 1316 zeugt er
mitten unter Weinsbergischen Dienstleuten, wie er ja auch 1303
seines „Herrn von Weinsberg“ Insiegel benützte. Auch Besitzungen
innerhalb der Herrschaft Weinsberg, bei Eschenau und Zuttlingen,
sind beurkundet; lauter Umstände, welche zu den Verhältnissen der

Herrn v. Kocherstetten nicht passen. Es wird also der Schluß zu
machen seyn, daß es zu jener Zeit neben Gernot v. Stetten und
Gabelstein einen Gernot von Stetten anderweitiger Herkunft (ek.

S. 183) gab, der Ein Beil im Wappen hatte. Am nächsten liegt
es da zu denken an Stetten am Heuchelberg.

Auch die Herrn v. Bartenstein S. 191 führten die 3 Beile
Jedoch nach einer Urk. von 1366 verkaufte Heinrich v. Bartenstein
seine Hofreite u. a. zuBinswangen (OA. Riedlingen) an das Kloster
Heiligkreuzthal. Sein Siegel zeigt redend einen dreikuppigen Stein
(wie z. B. im Löwensteiner Wappen) mit 2 daraufstehenden rechts

und links gewendeten Barten, mit der Umschrift 8. Hainrici de
Bartenssstein. Diese Wappenverschiedenheit darf uns aber nicht
verwirren, denn jener Heinrich gehört einer ganz andern Gegend

an: er nennt sich von der Burgruine Barten- auch Bartelstein
gegenüber vom Schlosse Scheer im OA. Riedlingen. Es gab Orte
dieses Namens in verschiedenen Gegenden Deutschlands ) und z B.
die Stadt Bartenstein in Preußen hat genau dasselbe redende

Wappenbild, wie der oben genannte Heinrich v. Brtst. Dagegen

*) Herrn von Bartenstein hatten Lehen vom Rloster Amorbach, s. Gropp
hi«t. amorb. S. 167 und Rupertus de Bartenstein war Mönch daselbst 1415
GS. 158) und später prepositus St. Gothardi S. 180. Wir wissen nicht wo
hin diese Bartensteine zu weisen sind.
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ist von unserem hohenl. Bartenst. die Rede, wenn ein frater Hein-
ricus im Johanniterhause zu Mergentheim für Adelheid v. Barten
stein um ihrer und ihres Gemahls selig Sifrids v. B. zu gedenken,

Gülten zu Ober- und Nieder-Tanbach (Dainbach) stiftete.
Engelhard v. Barteustein S. 191 Zeile 19 v. oben sollte hei—

ßen von Bachenstein und ist also dieses Regest zu streichen: vgl.
1848, 102.Mit den Herren v. Bachenstein führten ein und dasselbe Wap—
pen (einen Pfahl in des Schildes Mitte, die Herrn von (Herren-)
Zimmern, welche von uns im cit. Jahresheft 18657 S. 221 bespro
chen wurden. Das zeigt z. B. ein Sig. Dietrici d'Eymern milit.
von 1340 und 8. Wiperti.. von 1354 (nach gütiger Mittheilung
des Hrn. Directors Albrecht). Ein Dietrich v. Z. Cdelknecht, also
wohl des gleichnamigen Ritters Sohn, bekannte 1367, daß sich ein
eigener Mann zu Thanbach von ihm gelöst habe um 13 W Heller.

Von Herrenzimmern füge ich bei, daß es lange Zeit ein eigenes
Aemtlein bildete. Dasselbe kam an die Hohenlohe-Waldenburgische
Hauptlinie und noch zur Zeit des Grafen Ludwig Gotfried v. Hoh
Pfedelbach war zu Herrenzimmern ein eigener Beamter. Nachdem
es aber 1728 an Hoh. Bartenstein gefallen, wurde dieses Aemtlein,
„weil's nur aus einem Schlößlein und wenigen Unterthanen sammt
dem Dorfe Pfützingen bestand“ mit dem ganz nahe gelegenen Amte
Bartenstein verbunden

Im Jahresheft 1859 S. 9 und 10 ist das Wappen von 2
Linien der Herren v. Dörzbach angegeben. Dasselbe wird auch von
alten Zeiten her vom Dorfe Dörzbach als Ortswappen geführt,
später vermehrt mit den von Eybschen Muscheln. Die Vermuthung
daß Herrn von Röttingen und Roßriet zu Dörzbach das Wappen
der Herrn v. Dörzbach (mit denen sie wohl durch Erbtöchter zu—

sammenhiengen) angenommen haben, wird allerdings unterstützt
zurch die Parallele der Pfahle von Aschhausen, welche das Rad—

wappen der Herrn v. Aschhausen im gleichen Falle angenommen
haben, S. 21. Durch die Güte des Herrn Directors Albrecht habe
ich seitdem das Stammwappen der Pjfable kennen gelernt; es ist
Kopf und Hals etwa einer Hirschkuh o. dgl. Mit demselben siegelte
1329 Heinrich Pfoel von Grunsvelt, die Umschrift lautet 8. Hein-
rici dei (dicti) Pfal. (Ohne Helm). Hanselmanu II, 222 cfr. 122.

Hiezu eine Bemerkung. Die Hunde und Zobel von Grünsfeld
(s. 1809 S. 70ff.) führten einen Pferdskopf und Hals, die Pfahle
von Grünsfeld Kopf und Hals einer Hirschkuh etwa; die Gever v.
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Gibelstadt (einem Bestandtheil gleichfalls der alten Dynastie Zim
mern-Ingelstat) Kopf und Hals eines Widders; die Hru. v. Euer—

hausen Brust und Kopf eines Einhorns. Spricht sich nicht auch in
dieser Verwandtschaft derWappen ein Zusammenhang aus, sey's der
Verwandtschaft, sey's des Dienstverhältnisses zu einer und derselben
Edelfamilie?

3. Herrn v. Cohr und v. Bohnhard.

Im Jahresheft 1850 S. 59 ff. war die Rede von der Frei—

herrschaft Lare, Altenlohr, zu deren Bestandtheilen wohl ursprüng—
lich die jetzige Stadt Crailsheim gehörte. Der letzte bekaunte Edel—

herr war Crafto de Lare, zu gleicher Zeit lebte aber ein ritter—

licher Herr Orafto de Lare, dessen Sitz vielleicht das jetzt bayrische

Dorf Lohr bei Rotenburg gewesen. Mit Unrecht haben wir S. 61
ebendahin den Walther Schenk oder richtiger Walther Schreck von
Lehr bezogen. Es ist nämlich doch wahrscheinlicher, daß der unge—

wöhnliche Beinamen Schreck falsch gelesen wurde, als daß ein und
derselbe Mann diese 2 Beinamen hatte und ganz falsch ist die
Stelle bei Winterbach IIII 223, wo ein Crafto de Lohr pincerna
genannt wird. Eine genauere Abschrift der betreffenden Urkunde
weiß von diesem Beisatz nichts. Nach Altenlohr scheint aber auch
diesen Wather (Waltherus de Lore miles, 1820,) sein Verkehr mit
dem Kloster Sulz zu weisen, wobei Besitzungen seiner Familie im
Amte Feuchtwangen genannt werden, in Zischendorf, Ungersheim,
Bottenweiler u. a. m Denn unzweifelhaft nach Altenlohr gehört
wohl der öttingen'sche Ministeriale Eckard von Lohr (S 69) mit
seiner Familie, die zu den bedeutendsten Wohlthätern des Klosters
Sulz gerechnet ist. Wie nun Eckard v. Lohr. (jun.) mit seinem sor-
orius Veldener den Teckenhof an Sulz verkaufte 1323 (Mittel
fränkischer Jahresbericht XV, S 79) so hat Bertold v. Lore auf
den Teckenhof und eine Hube zu Zischendoaf verzichtet J. c.XV.
p. 83. Hedwig aber, Conrads von Lohr Wittwe und ihre Tochter
Elsbet verkaufen 1336 an's Kloster Sulz ihren Zehnten auf dem
Teckenhof, Bottenhof (jetzt Bottenweiler), Weilichardshof, Bizlings
weiler und zu dem Herd (XV, 75). Walther der Schrecke aber
& ux. Anna mit ihren Söhnen Erchanger, Kraft und Hans ver—

kauften anSulz um 12 7 und 151 fl. Güter zu Zischendorf und
Ungersheim XV, 83; auch ein Holz verkaufte Walther Schreck der
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Ritter 1336 (XV, 78) mit seinen Söhnen Erkenbrecht und Johannes
den Schrecken.

Näher beim Dorfe Lohr liegt Ostheim, wo Kathrine v. Lohr,
Meisterin zu Sulz, 1325 Fritzen v. Lohr, gesessen zu Ostheim, ihre
Hube um 63 9 verkaufte. 1327 stellte Kloster Sulz einen Revers
aus, die von weiland Kraft v. Lore auf 2 Höfen zu Stettberg ge
stiftete ewige Masse jährlich begehen zu wollen, J. e.XV, 79.

Mit Lohr stand die Veste Hohenhard (18800 S. 69, 1852 S.
137) in näherer Verbindung. Am ebencitirten Orte 1852, 137 ist
in der Note bereits aufmerksam gemacht, daß es ein Hohenhard
auch in Baden bei Wiesloch gab. Man beachte nun, daß sich auch
von da ein ritterliches Geschlecht nannte, Jsohannes miles de Hohen-
hart 1314, s.Mones ORheinsch Zeitschrift VII, 47. Diese Burg
kam an den deutschen Orden, Hans v. Hoenhart aber übergibt die
Kirche zu Kirchart, welche er als rechter Kirchherr besessen 1395
dem Orden, weil der Deutschmeister Johann v. Ketze seinem Bruder
Wyprecht v. Hoenhart die Fesie Hoenhart, die beider Vater Albrecht
selig v.Hoenhart verkauft hatte, wieder zukaufen gab. Wipert v.
Honhart, Edelknecht, kam 1424 wezen Beschädigung des deutschen
Ordens in den Kirchenbann, welcher in den Diözesen Speier, Worms
und Mainz sollte verkündigt werden. Ueber diese Herrn v. Hoh.
enthalten auch Gabelcover's Colledt. einiges.

Von unserem Hohenhart fanden wir inzwischen schon 1274 als
zZeugen in einer Nordenberger Urk. einen Ludewigus de Hohen-
hart. Ein Ludwig (II.) v. Hohenhart 6. ux. Margareth verkaufte
1343 ein Gut zu Nartheim (Nardenheim OA. Gaildorf) und wieder
(sine anno) dieselbigen verkauften zu Nartheim ihren Meierhof, der
jährlich 30 Schilling, 2 Hennen und 4 Hüner erträgt, um 20 a
Heller an's Kloster Lorch. Gabelcover. Der früher schon genannte
Ludwig (II) 1379-87 bürgte 1398 für Schenk Friedrich v. Lim—
burg gegen Kl. Comburg; seine Wittwe Anna aber a. 1411, seinen
Sohn Volkart und 2 Töchter siehe 1855 S. 65. A. 1480 hat Volk
hard v. Hohenhart von Hohenlohe zu Lehen empfangene! / am

Zehnten zu Oberaspach und nachdem er denselben verkauft anHans
v Rinderbach wird 1437 dieser belehnt. Das Schloß H. wurde
1444 von den Hallern zerstört, weil Rudolf v. H. ihr Feind ge—

worden, sagt Wibel 4, 99; eine anders lautende Nachricht fiehe im
Heft 1832 S. 138. — Im Seelbuch des Johanniterhauses zu Hall
stand: Wernherus de Hohenbart, magister, qui dedit nobis lib-
rum decretalium, quem emit pro X marcis.



4. Vie Hohenlohesche Genealogie.

Die im Heft 1859 S. 168 mitgetheilte Bemerkung zu Nr. 189
des Stammbaums ist irrig. Bei genauerer Einsicht der ganzen Ur—

kunde hat sich herausgestellt, daß eine zweite ältere Urkunde inserirt
ist, in welcher Herr Albrecht v.Hohenlohe die Margarethe v. Brauneck
„unser Swesterlin“ nennt, als Ausdruck verwandschaftlicher Freund—

lichkeit.

5. Centbezirke.

Es ist schon öfters in diesen Heften aufmerksam gemacht wor—

den, daß die älteren Centbezirke eine besondere Wichtigkeit haben,
als Ueberreste der ältesten politischen Einrheilung des Landes. Noch

immer sind aber blos mangelhafte Nachrichten über die Centen

unseres Bezirks veröffentlicht und noch weniger läßt sich die Frage

schon erortern, wie weit wohl diese Centen aus der ältesten Zeit
stammen oder jüngeren Ursprungs sind und dgl? Wir bitten
nochmals um weitere Mittheilungen.

Die Centen von Jagstberg, Lobenhausen, Crailsheim und Nie—

derstetten sind imJahreshefte von 1847 S. 38 ff. beschrieben; die

Cent Werdeck s. in der OA.beschreibung von Gerabronn S. 267 f.
Diese Mittheilungen verdanken wir dem Herrn Oberamtmann
Fromm. — Die Centen des ehemaligen Bisthums Würzburg,
welche unsern Bezirk berühren oder schneiden, sind zu finden in dem

geografisch: statist-topoar.Lexicon von Franken Band VI, S. 8378ff.
und zwar Aub und Bütthard S. 370; Grünsfeld S. 382; Jagst
berg S. 384; Lauda S. 385; Röttingen S. 388 Weiter berühren
uns die Centen von Boxberg, Ballenberg, Osterburken, Mosbach
— aber wo ist ihr Umfang angegeben? Die Meckmüler Cent s

Sarwey's Monatschrift für würtb. Justizpflege VII, 475 ff. Von
einer Cent auf der Hart (um Creglingen) spricht Bensen in seinen

Histor. Untersuchungen über die Reichsstadt Rotenburg S. 478, es

fehlt uns aber selbst eine nähere Beschreibung des Landgerichts zu

Rotenburg. Die Oberamtsbeschreibungen von Hall und Gaildorf
geben über diese Verhältnisse keine Auskunft, — denn das Hals—

gericht zuSeelach und die Waibelhube (OA. Gaildorf S. 115)
gehören zu Schwaben. Aus dem Hohenloheschen sind uns Centbe
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schreibungen nicht bekannt, ausgenommen eine Bartensteiner von
1422. Wie verhält es sich aber mit der Cent Hollenbach-Weikers—
heim, wohin der zwischen Hollenbach und Herbsthausen stehende

„Centbaum“ gehört? Wie steht es mit den Centverhältnissen in der
Gegend von Künzelsau und Ingelfingen? Oehringen? Weinsberg?
Löwenstein? Mainhard? Murrhard? Gaildorf? Hall? u. s. w.

Die Cent Neuhaus hatte gewiß ursprünglich ihren Mittelpnnkt
zu Mergentheim und wurde ohne Zweifel nach Neuhaus verlegt,
als die Herren von Hohenlohe Mergentheim dem Deutschorden
übergeben, ihre Centgerichtsbarkeit aber behalten hatten. Zur Cent
Neuhaus gehörten — Mergentheim, Igersheim, Neuses, Markels—

heim, Apfelbach', Wachbach, Hachtel, Dortel, Stuppach, Lullstadt,
Althausen, Neukirchen, Löffelstelzen, Holzbronn, Reisfeld und Reckars—

thal. Als der Orden in Mergentheim ein eigenes Gericht einsetzte,
wurde dahin gewiesen: — der größere Theil der Stadt und (glau—

ben wir) Bruchstücke von andern aufgelössten Centen; so— Dai—

bach, Bowiesen, Sailtheim, Neubronn, ursprünglich wohl zur Cent
Grünsfeld oder Bütthard gehörig; Edelfingen — selbstständig ge

worden — war anfänglich wohl der Cent Nenhaus oder Lauda zu
gehörig?) Rengersbhausen, Roth, Schönbühl, Ailringen, gehörten
wohl zu Hollenbach? endlich Nitzenhausen und die deutschordischen
Besitzungen umher liegen theilweise (wie auch Ailringen) in Jagst-—

berger Cent
Jeder Beitrag zur Aufhellung dieser Verhältnisse ist dankbar

willkommen.

6. Die Schenken von Limburg und das Wappenbild des

Herzogthums Ostfranken.

Als Abdruct aus dem Correspondenzblatt des histor. Gesammt
vereines 1861 Nr. 5 haben Seine hochfürstl. Durchlaucht der Herr
Fürst F. K. zu Hohenlohe-Waldenburg eine Monografie ausge—

geben: „Tas Wappen der Reichsschenken von Limpvurg“. Es ist
damit ein Gegenstand behandelt, welcher auch in unserer Zeitschrift
wiederholt und namentlich im Bande IV S. 122 ff. und 206 ff.
besprochen wurde. Jeder Leser wird dem hohen Herrn Dank sagen

fur reiche gründliche Belehrung nach verschiedenen Seiten hin und
am meisten kann es dem Unterzeichneten (einem gelegentlichen Dilet
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tanten auf dem heraldischen Felde, ohne viele Hilfsmittel, ohne
Wappenbücher und dgl.), einfallen mit einem der anerkanntesten
Meister auf diesem Gebiete concurriven zu wollen. Daes sich aber
vielfach nicht blos um ffragistische Thatsachen, sendern um combi—

natorische Deutung und Auslegung dunkler Wahrnehmungen handelt,
so entsteht immer wieder der Reiz auch audern Auffassungen und
Combinationen noch einmal Raum zu geben.

Das Limburgische Wappen betreffend kann unmöglich länger
bezweifelt werden, nach den gründlichen Nachweisungen Sr. Durch—
laucht, daß jedenfalls schon im 13ten Jahrhundert (vgl. namentlich
die Wappentafel J, 4) die Kolben als Streitkolben sind behandelt
worden. Die andere Ansicht wird nur sagen dürfen, einige der
ältesten Siegel zeigen so lange, dünne Stiele, daß die Auffassung
als Rohrkolben Entschuldigung verdient, wie solche denn auch ein

Gudenus — arundines genannt hat.
Ungleich wichtiger ist die Untersuchung uber die Limburgischen

4 weißen Spitzen im rothen Feld, welche gewohnlich fur das her—

zoglich ostfränkische Wappenbild gelten, weßwegen auch jede gründ—

liche Untersuchung jenes bischofl. Wurzburgische Wappenbild — die
3 weißen Sp tzen im rothen Felde hereinziehen muß, weil dieselben
noch entschiedener für das Wappenbild des Herzogthums Ostfranken
gelten.

Ueber die Zeit und Verhältnisse, in der und unter welchen

diese Wappenbilder erstmals eischeinen u. s. w haben Se. Durch—

laucht mit gewohnter Gründlichkeit und ausgebreiteter Gelehrsam—
keit Ihre Untersuchung angestellt, welche das ganze zugängliche
Material umfaßt. In einem quadrirten Schilde zeigt erstmals ein
Siegel Friedrich's III. v.Limburg von 1411 die 4 Spitzen, im
ersten und vierten Felde, neben den 5 Kolben; aber schon auf dem

Grabstem des Schenken Friedrich II. (— 4333) in der Komburger
sogen. Schenkenkapelle *) sind die beiden Hörner des Helmschmuckes

*) Diese Bezeichnung ist eine unrichtige. Das betreffende südlich von
der Kirche gelegene flach mit bemaltem Balkenwerk gedeckte Lokal ist
nichts anderes, als das alte Refectorium, das „Reventhal“, der
Speisesaal, mit einem höher liegenden durch eine offene romanische
Rundbogengalerie abgesonderten Vorplatz. Noch steht darin der alte
romanische Lesepult von Sandstein, wahrend von einem Altar keine

Spur, auch keine geeignete Lokalität dazu vorhanden ist. Aus diesem
Grunde müssen die Grabsteine, welche jetzt den Boden bedecken und
neben welchen 8 Schenlische mit Figuren an den Wänden aufgerichtet
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mit Spitzen getheilt und nach den Erfahrungen Sr. Durchlaucht
kommen im 1ten und 15ten Jahrhundert die als Helmschmuck so

häufigen Büffelhörner nie vor mit Spitzen abgetheilt, wenn diese

Heroldsfigur nicht auch imWappenschilde vorkommt. (Monografie
S. 10). Somit müßte schon Friedrich II. v. Limburg als zweites
Wavppenbild die Spitzen geführt haben, nur noch nicht im Schilde
weil getheilte, namentlich quadrirte Schilde noch nicht gebräuchlich
waren. Daß „Theilung der Schilde“ überhaupt erst zu Ende des
14ten Jahrhunderts üblich wurde“, dieser Umstand könnte weniger
gewichtig erscheinen, sofern ja schon im Anfang des 18ten Jahr
hunderts z. B. die benachbarten Freiherrn von Langenburg und
Jagstberg ein getheiltes Schild führten, sofern um jene Zeit schon

z. B. die Grafen v. Wertheim (1859 S. 166 f.) ihr Wappenschild
getheilt und ein zweites Bild darein aufgenommen haben. Indessen
— mochte das auch in einzelnen anßerordentlichen Fallen geschehen

seyn, es blieb doch eine Ausnahme, und so lang ein zweites Zeichen
am Helmschmuck angebracht werden konnte, mochte man auch damit
sich begnügen. In einem besondern Schilde führte (höchst wahr—

scheinlich) die Schenkin Mathilde v. L. die vier Spitzen im Siegel
schon a. 1355, und neben den angestammten Hohenloheschen Leo—

parden hat Friedrich's III. Wittwe ein zweites Schildchen mit den

4 Spitzen im Siegel z. B. 1428. Gegen Ende des Jahrhunderts
wurde dem Schenken Georg v. L. das wohl erhaltene schön ausge—

führte Grabdenkmal in Komburg errichtet und an demselben wird
gesagt: Limpurg de sagne duoum PFrancor. et Sehwevor. Hier
scheint nun in Worten gesagt zu sein, was man damals glaubte
vielleicht auch von den Spitzen im Wappen ablesen zu dürfen, —
die Abstammung von den alten fränkischen Herzogen.

Ueberlege ich übrigens Alles noch einmal genau und möglichst

objektiv, somuß ich heute sagen: es ist höchst ungewiß ob und wie—

weit die Zacken im Wappen mit jener genealogischen Angabe im
Zusammenhang stehen. Es ließe sich fragen, ob nicht die Zacken
für diese genealogische Hypothese erst später sind verwendet worden.

stehn, — es müssen diese Grabsteine erst nachträglich einmal in dieses

Local transferirt worden seyn, nachdem es als Speisesaal bereits
war verlassen worden Natürlich ist das spätestens beim Neubau der

Kirche 17012 1715 geschehen. Vgl. oben S. 414 not. Mit mehr Recht
dürfte die an den Speisesaal angebaute St Josefskapelle — Schen—

kenkapelle heißen, weil dieselbe als Grabstätte für die darin ruhenden
Glieder des Schenkenhauses scheint erbaut worden zu seyn.
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Einen Fingerzeig gibt das bischöflich würzburgische Wappen,

zu beachten ist aber, daß dieses constant 3 Zacken zeigt, das lim—

burgische vier; sollte dieser Unterschied ursprünglich von keiner Be—

deutung gewesen seyn? auf einen verschiedenen Ursprung der beiden
allerdings ähnlichen Wappenbilder oder Heroldsfiguren hinweisen?

Das älteste würzburgische Wappen ist die rothe und weiße
Fahne, in den ältesten Darstellungen als Fahne mit3 sich zuspitzen
den Zipfeln (z. B. auf den ältesten würzburger Grabsteinen der
Bischöfe), späterhin immer als viereckige roth und weiß quadrirte
Fahne dargestellt, vornen mit 2 auch viereckigen Ausschnitten. Die
Fahne und die 3 Spitzen, je in einem besondern Schildchen, er—

scheinen zuerst auf den Grabsteinen*) der Bischöfe Wolfram v.
Grumbach 4* 1333 und Albrecht von Hohenlohe 7 1372, die Spitzen
rechts, am Ehrenplatze. Bischof Johann J. führt ebenso die beiden
Schilde und Wappenbilder, auch auf seinem Siegel 1400, und sein
Vorgänger schon Bischof Gerhard 1400 hat auch auf Münzen
die Spitzen anbringen lassen. Die Würzburgische Landstadt Gerolz—
hofen führt schon 1359 die Spitzen in ihrem Siegel.

Es ist eine feine Bemerkung Sr. Durchlaucht, daß die Bischöfe
ursprünglich ihre Wappen gar nicht auf einem Schilde führen
konnten, weil sie als Geistliche keinen hatten; sie führten deßhalb
Banner mit ihren Wappen, wie das z. B. die Züricher Wappen
rolle zeigt. Nachdem aber einmal üblich geworden war, auch die
geistl. Wappen auf Schilden anzubringen, ergibt sich das Eigen—
thumliche, daß n ur die Bischöfe von Würzburg nicht das Wappen
bild auf dem Banner, sondern das Banner selbst auf ihren Schild
versetzten. Ein Grund für diese außerordentliche Erscheinung wird
S. 12 nicht angeführt, sondern blos vermuthet, es dürfte das wohl
zu der Zeit geschehen sein, wo die Bischöfe für das Herzogthum
Wurzburg, im Unterschied vom Bisthum, das rothe Wappenschild
mit den drei Spitzen annahmen. Beweise dafür sind nicht beige—

bracht. Vielmehr wird sich sagen lassen: als förmlichen Titel hat
sich allerdings erst Bischof Gotfried IV. seit 1448 das Prädieat
beigelegt „Herzog zu Franken“, dagegen von einem Herzogthum
Würzburg oder anch später z. B. 1374 von einem Herzogthum zu
Franken ist vorher schon je und je die Rede gewesen, schon seit dem
Lten Jahrhundert, und der alte Spruch herbipolis sols judicat

2) Daß diese Grabdenkmale gleichalterig sind, unterliegt wohl keinem

Zweifel
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ense et stola ist wohl gewiß ebendahin zu deuten, gleichwie auch
das Schwert, welches auf Würzburgischen Bracteaten schon im
12ten Jahrhundert einzelne Bischöfe führen. Dieser Umstand scheint
uns das ältere Würzburgische Wappenbild hinreichend zu erklären
Das Herzogthum ist ein Fahnenlehen und der Bischof von Würz—
burg drückte also die ganz besondere Würde und Herrlichkeit seines

Stiftes dadurch aus, daß er seine herzegliche Fahne, das roth und
weiße Banner, in sein Wappen aufnahm. Nicht die Figur in der

Fahne ist die Hauptsache, sondern eben die Fahne selber, in Betreff
deren wohl sicher anzunehmen ist, daß roth und weiß die ostfrän—

kischen Farben gewesen sind, — natürlich ohne die einzelnen Herrn
in Ostfranten zu beschränken ihr Wappen auch mit andern Farben
zu bemalen, wofür ja z. B. die Herrn von Hohenlohe ein Beispiel
darbieten. So glanben wir also, die Fahne ist das Wappenbild
des Bisthums Würzburg und hat die Bedeutung auszusprechen: das

Bisthum Wurzburg besitzt das fräntische Herzogthum als kaiserliches
Fahnenlehen. Eine sozusagen geistliche und weltliche Bedeutung ist
alio hier combinirt. Wie kommen nun die Zacken hinzu?

In späterer Zeit galten sie allgemein für das herzoglich ost—

frankische Wappenbild und wurden deßhalb in alle die Phantasie—
wappen für alte Herzoge von Ostfranken aufgenommen. Ich hatte
deßwegen auch kein Bedenken 1859 S. 298 die Ansicht auszusprechen,
daß wohl die Aufnahme der Zacken den Anspruch auf das Herzog
thum in Ostfranken aussprechen sollte — weil nämtich im Lauf der

Zeiten die Fahne als Wappen des Bisthums aufzehört haben
mochte, ihre Nebenbedeutung — Proclamirung des Herzogthums —

für das allgemeine Bewußtsein verständlich und bestimmt genug
auszusprechen. Im Resultat spricht die „Monografie“ eben diese

Auffassung aus und erklaart die Fahne für das bvischöfliche, die

Zacken für das herzogliche Wappen. Evben dagegen horte ich aber
inzwischen die sachverständigen Herrn inWürzburg, namentlich Hrn
Dr. C. Heffner den eutschiedensten Widerspruch einlegen. Der
Ausschuß des histor. Vereins daselbst ist seiner Zeit nach möglichst
eingehender Untersuchung auf das Resultat gekommen, daß die Zacken
vielmehr das bischofliche Wappen seyen. Und allerdings — dem

Mittelatlter, welches noch ganz in diesen Anschauungen lebte, mußte
es schwer fallen, in der Fahne nicht das Zeichen der Belehnung
mit dem Herzogthum zu erblicken; ebenso donnte es leicht als Man—
gel empfunden werden, daß in Würzburg die Hauptwürde, die

geistliche Würde des Bischofs, gar nicht sollte auch im Wappen
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ausgedrückt seyn. Daß wirklich die geistliche Würde doch als das

Erste und Oberste galt, das zeigt noch die in der Note 81 citirte
Urkunde von 1781, wo immer „das Stift Würzburg“ dem Herzog—

thum Franken voransteht, wie auch in dem Titel der Bischöfe jeder
zeit „Von Gottes Gnaden Bischof zu Würzburg und Herzog zu
Franken“. Nun steht aber der Schild mit den Spitzen immer rechts,
auf der Ehrenseite, oder im ersten Feld des quadrirten Schildes,
— dieses Wappenbild also steht dem „Bischof zu Würzburg“ parallel,
und daß das würzburgische Domkapitel entschieden die Spitzen auch

als sein Wappen führte, das sagt nicht blos Salver schon, sondern
gilt auch heute noch inWürzburg als ausgemachte Thatsache. Am
Herzogthum aber hatte das Domkapitel keinen Theil, sondern nur
an der bischöflichen Gewalt; nur die bischöfliche Gewalt ruhte wäh—

rend der Sedisvacanzen in seinen Händen. Daß die Spitzen, nach—

dem sie einmal als die bischöfliche Wappensigur angenommen waren,
auch auf Landgerichtssiegeln gebraucht wurden u. dgl. kann schwer
lich auffallen, denn mit dem Bisthum war das Herzogthum untrenn
bar verbunden, das bischöfliche Wappen schließt also, so zu sagen,

auch das herzogliche in sich. Es wird also keiner weiteren Erklärung
bedürfen, warum auf dem Tab. II mitgetheilten Bilde des Fürst—

bischofs Melchior v. Zobel der gerüstete Herr und Fürst die Fahne
seines Bisthums mit den 3 Zacken in den Händen hat. Gerade
neben der Rüstung, däucht uns, war das Zeichen des Würzburger
Bisthums desto unentbehrlicher.

Wie — von der ursprünglichen Fahne getrennt, in den zweiten
Schild gerade die 3 Zacken gekommen sind, darüber sey eine Hypo—

these gewagt. — Ueberall führte man auf den Bannern das Wap
penbild; auch die in der Zürcher Wappenrolle vorkommenden Bis—

thümer haben die Figuren in oder auf den Fahnen gleichfalls im
Schilde geführt. Mußte da nicht mit Nothwendigkeit die Meinung
entstehen, eigentlich sey dieauf der Würzburger Herzogsfahne befind
liche Heroldsfigur — das Wappen des Bisthums? Auf jener Fahne
aber war zu sehen ein Wechsel von roth und weiß — in welchen
Linien wissen wir heutzutage nicht mehr genau; betrachtet man aber
die Zeichnung der zürcher Wappenrolle, so ist entschieden keine

Quadrirung zu bemerken, sondern man konnte eher
sagen — die Fahne ist halb roth, halb weiß und
jede Hälfte geht in eine Zunge aus; weil aber das
Ganze ein viereckiges Banner bildet, so ist der leere

Raum neben den beiden Zungen der Fahne je mit der
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andern Farbe ausgefüllt und es erscheint somit die vordere Hälfte
der Fahne als dreimal roth, dreimal weiß gestreift. Da haben wir
3 rothe und 3 weiße, freilich mehr Zähne als Zacken. Nehmen
wir aber hinzu, daß in der älteren Zeit die Fahne nicht ein Viereck
bildete (sofern ich mich wenigstens bestimmt erinnere, daß die Fahne
am Grabmale Bischof Albrechts von Hohenlohe in 3 Spitzen aus—

geht), so wird es sich noch viel leichter denken lassen, daß aus der
älteren Gestalt der Fahne heraus ein durch 3 Spitzen getheiltes
Feld konnte gewonnen werden, als das eigentliche Wappenbild und
Siegelfeld des Bisthums.

Dürfte angenommen werden das (not. 66) in seiner späteren
Form jüngere Grabdenkmal des Bischofs Bertold (geb. Grafen von
Henneberg) * 1282 habe die Spitzen neben der Fahne einem älteren
gleichzeitigen Grabsteine entnommen, so könnte mit vieler Wahr—
scheinlichkeit dieVerauderung resp. Erweiternng des Wappens auf
diesen Bischof zurückgeführt werden, welcher zuerst auch den Spruch
aufnahm: Herbipolis sola judicat ense stola (not. 89). Die
Fahne entspricht dem Schwerte, die Zacken der Stola.

Steht's nun mit den Würzburger Zacken ungefähr in dieser
Weise, so verlieren wir — scheints — so ziemlich eine brauchbare
Parallele zu den ohnedieß der Zahl nach constant verschiedenen
limburgischen Zacken, welche noch viel eher als z. B. die 3 Zacken
der Herrn v. Heusenstamm können einen ganz andern Ursprunge
eine ganz andere Bedeutung gehabt haben, welche vergessen ist, gleich—

wie die ursprüngliche Bedeutung von Hunderten anderer Wappen-
bilder und Heroldsfiguren, indem sich ja heutzutag gewöhnlich nur
noch die s. g.redenden Wappenbilder deuten lassen.

Doch wären auch die Zacken schon im 18ten oder 14ten Jahr-—

hundert als Wappenzeichen des Herzogthums Ostfranken nachzu—

weisen, ware auch diese Bedeutung der vier Zacken im Limburger
Schilde beweislich, immer noch müßten wir auf einen ganz
andern Schluß kommen, als den: Limpurg de sangne ducum
Prancorum et Swevorum. Es ist ja zugestanden, daß keine frän—

kische Herzogsfamilie die Zacken als Familien- oder Amtowappen
geführt hat, daß die Zacken im besten Falle (und das schwerlich)
das würzburgische Herzogthum in Ostfranken bezeichneten. Auch
die Schenken von Limburg konnten also durch jenes Wappenbild
nicht ihre Abstammung aussprechen wollen, sondern ihre Zugehorig
keit zum Herzogthum Ostfranken. Gab's ja doch der Kaiserlichen
und Reichsschenken mehrere Familien, die Winterstetten inSchwaben,
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die Erbache in Rheinfranken c. nach dieser Richtung hin hätten
also die Zacken ausdrücken können die zunächst ostfränkische Schen—
kenwurde der Herrn v. Limburg. Indessen auch das wäre wohl
ohne Beispiel und allem Bisherigen nach kaum glaublich. Wir
können somit blos unsere Unwissenheit gestehen und sagen: mit
Sicherheit läßt sich wohl nur das Wenige behaupten, die Schenken
v. Limburg hatten schon im Anfang des 14ten Jahrhunderts irgend
eine Veranlassung bekommen (wobei die Erwerbung einer neuen
Besitzung das Nächstliegende seyn wird 1853, 45) ein zweitesWap
lsenbild anzunehmen, welches zuerst am Helmschmuck angebracht,
nachher in einem besondern Schilde dargestellt wurde. Fur die Zeit
des iñten Jahrhunderts lasse ich auch die Vermuthung fallen (1859,
209) „vielleicht haben die Zacken imWappen den Gedanken an
eine herzogl. Fränkische Abstammung geweckt und scheinbar begründet“.

Zwar widerspreche ich heute noch einer derartigen Abstammung
der Scheuken so entschieden als jemals, es ist mir aber die ent—

sprechende Auffassung der Zacken, in der betreffenden Zeit schon,
zweifelhaft geworden und zur Erklärung jener genealogischen Hypo
these genügt schon der Name Limburg.

Die „Monografie“ sagt S. 15: die Abstammung der Schenken
do sangne ducum Francorum et Swevorum sey weder unmöglich—

noch urkundlich widerlegt. Für einen Zweig des Salischen Hauses
haben sich die Schenken nie ausgegeben, sondern nur behauptet von
herzogl. Fränkischem und Schwäbischem Blute abzustammen und
eine solche, Abstammung — zumal von weiblicher Seite (Seite 9)
wäre doch möglich. Hierauf entgegnen wir: ob sich im 14ten Jahr
hundert schon irgend einBeispiel beibringen ließe, daß eine Familie
ein zweites Wappenbild aufgenommen hat, um dadurch eine genea—

logische Thatsache auszusprechen, das bezweifeln wir höchlichst. Am
wenigsten konnte man je daran denken, eine Abstammung von weib—

licher Seite in dieser Weise der Welt kund machen zu wollen, denn
jede Familie hütete ihr angestammtes Wappen als ausschließlichen
Besitz der Erblinie und welche Verwirrung hätte auch ein anderes

Verfahren geben müssen? Sonst hätten z. B. die Herrn Fürsten
von Hohenlohe längst die Wappen von Wirtemberg etwa u. a.
mehr in ihr Schild aufnehmen können; wäre aber solch' ein Ver—

fahren jemals dentbar gewesen? Es müßte also doch eine direkte
Abstammung von den frankischen Herzogen angenommen werden und
daß jene Worte so gemeint waren, das beweist doch wohl die dem
Grabstein Georgs gleichzeitige Limburgische Genealogie. Schon

10*
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1849 S. 54 habe ich auf „das Herkommen und Stammen der Frei—
herrn von Limpurg“ aufmerksam gemacht, ein Manuscript aus der
Zeit Schenk Georgs, dessen Eristenz offenbar (statt dieses Wortes
findet sich J. e.S. 55 Zeile 12 von oben der komische Druckfehler
„hoffentlich“) einen wirklich urkundlichen Beweis liefert, daß irgend
ein Genealoge damals dem Schenken Georg das Herkommen seines
Geschlechts beschrieben hatte, welches die Familie bona fideo als „in
Chronik und alter Geschicht, auch versiegelten Briefen“ bestens be—

gründet annahm. Dieses „Herkommen“ sagt nun aber rund weg,
daß Conrad II. zum Römischen Kaiser erwählt ein Schenk von
Limburg genannt und dafür gehalten gewest ist — und ganz ent—

schieden als ein direkter Zweig seiner Familie werden die Schenken
von Limburg aufgefaßt; sie müßten also ein Zweig des salischen
Geschlechts gewesen sein, und gewiß nur der vorausgesetzten nahen
Verwandtschaft wegen gibt jenes Manuscript namentlich Nachrichten
von den 4 salischen Kaisern Conrad II, Heinrich III, IV, V. Nur die
Salier waren Herzoge in (aus) Franken und zugleich Herzoge inSchwa—
ben, auf sie also geht auf's bestimmteste die Angabe des Grabdenkmals.

Nun fragen wir aber — welches Vertrauen verdient jenes
„Herkommen“ ausgearbeitet in einer Zeit, wo die genealogischen

Fantasiestammbäume am üppigsten wuchsen? Wenn irgend bei der
Familie der Herrn Schenken v. Limburg eine glaubhafte Tradition
gelebt hätte, injenem Manuscript wäre dieselbe gewißlich niederge—

legt worden. Davon aber zeigt sich keine Spur. Fabelhafter Weise
wird die Einsezung der 4 Hofämter auf Karl den Großen zurück—
geführt und die edlen Herrn v. Limburg sollen das oberiste (77)
Amt, das Schenkenamt, befommen haben, weil sie in der 14ten Linie
vom Blute und Stamm Kaiser Karls hergekommen. Eine Linie
der Schenken v. Lymburg erlangte mit Conrad II. die Kaiserwürde,
eine andere Linie wurde lang Herzoge genannt und dafür gehalten,
die zusammenhängende Genealogie aber beginnt mit einem Herrn
Johann v. L. dessen Vater „ist genanth ein Sun des Graven von
Lympurg“; Prescher J. 393. Noch bestimmter heißt es in demselben
Manuseript: „Wabrand ein Sun des Herzogs von Lympurg mit
Philipp Romischen Konig hat getragen obgemelt Wappen wider Otto
nem“. Diese Materialien hat späterhin Fröschel in seiner Limb. Genea
logie weiter bearbeitet aber auch ohne daß von einer selbstständigen und
anderweitigen Familienüberlieferung das Geringste zu merken wäre *)

*) Gewiß nicht auf sichere Ueberlieferungen kann's zurückgeführt werden,
wenn Fröschel den Stammpater der Schenken in einer großen Schlacht
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Die Freiherrn v. Limburg a. Lahn und die Herzoge von Limburg in
den Niederlanden haben das Material hergegeben und Kaiser Konrad
ist in diese Geschlechtsreihe getommen, weil ja die Limburg im
Speiergau unzweifelhaft seine Burg und jedenfalls zeitweise sein
Wohnsitz gewesen ist. Wahrlich ein für mittelalterliche Genealogen
ganz hinreichend und bereits ungewöhnlich beglaubigter, aus — in
ihrer Vereinzelung — sichern Nachrichten geschöpfter Thatbestand.
Fand sich dann in einem bayerischen Schloß ein Wappen Kaiser
Konrads mit den ö Kolben, wie sollte das nicht einen weitern Be—

weis fur jene Genalogie liefern? (vgl. 18531 S. 106 f.) Daß aber
Konrad jenes Wappen mit 6 Feldern nicht führte, bedarf natürlich
keines Wortes; ohne Heraldiker zu seyn ist mir die Composition
desselben ziemlich klar. Das erste Feld zeigt den doppelten Reichs—

adler, d. Ae die 3 fränkischen Lilien, d. Zte und ote das Rheinpfälzische
Wappen im ÜIWGten oder 16ten Jahrhundert (den gekrönten goldenen
Löwen im schwarzen Felde und die blau-weißen Wecken,) weil ja
Conrads Stammbesitzungen in der Rheinpfalz lagen, d. Kte die lim—

burgischen Kolben, um der oben gen. Limburg willen und nur das
bte roth und weiß bmal geltheilte Feld vermag ich — da mir kein

Wappenbuch zur Hand ist, nicht zu deuten.
Daß die Schenken von Limburg nicht ein Zweig der Salier

sind, das beweisen wohl, abgesehen vom Mangel eines jeden
Beweises für jene Meinung, ja einer jeden Andeutung dieser Art
vor der Genealogie von c. 1470, das beweisen wohl 1) der nie—

drigere Stand der Schenken, welche nicht einmal Üüberi, sondern
ministeriales waren *), vgl. die früheren Verhandlungen, wie 1853

ei Speier zur Zeit Kaiser Valentiniani sich auszeichnen läßt und
benso den Herzog Johann von Lymburg in der großen Hunnen—

schlacht des Kaisers Heinrich J.!! Er beruft sich darauf, daß ehe—

mals, wie noch jetzt in England, von mehreren Söhnen einer hohen
Familie der erste etwa König, die andern Herzog, Markgraf, Graf,
Freiherrn u. dgl. geworden seyen. Das soll den geringern Stand
der spätern Schenken v. L. erklären!
Mich wenigstens hat in meiner früheren Anschauung dieses Verhäalt—
nisses z. B. auch die Abhandlung des Freiherrn v Schele in der
Zeitschrift des histor. Vereins für Niedersachsen Jahrgang 1855, S.
Uff. nicht wankend gemacht, wo behauptet wird, daß es auch freie
Ministerialen gegeben habe und daß namentlich die Inhaber der 4
Hofämter meistens Freie gewesen seyen, ja zu Zeiten des schwäbischen
Landrechts Hoch- oder Mittelfreie haben seyn müssen S. 64, 48 f.
Jene Abhandlung unterscheidet die Zeiten und besondern Verhältnisse
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47; 1857, 293) und Mdie relativ unbedeutenden Besitzungen
Schenken, von welchen keine auf ein salisches Erbgut schließen

nicht genug und zieht manchfach aus ihren Beweiscitaten unberech
tigte Schlüsse Hier mag es genügen auf ein paar Einzelnheiten ein—

zugehen. 1) Die sozusagen Titulaturhofwürden sind von dendienst
thuendenHofbeamten wohl zu unterscheiden. Als Ehren-Erz-Truchseße
u. s. w mochten Grafen und Herzoge, ja selbst die Kaiser z. B. bei
geistlichen Stiftern sich darbieten. Da handelte es sich schlimmstens
darum (wie vom Welfenhofe z. B. gesagt wird, Stälin II, 266 not. 1)
ut per comites eisque equipollentes regerentur officia curie; hin-
gegen die dienstthuenden Truchseße u. s. w.mußten vermöge ihrer per
sönlichen Dienstleistungen und Abhängigkeit die Freiheit (im Sinn
jener Zeit) verlieren und werden in den Urkunden durchgreifend den
liberis gegenübergestellt als ministeriales, welche schon deßwegen offen
bar nicht auch zu den liberi gehören konnten. 2) Nicht aus einzelnen
Urkk. darf man allgemeine Schlüsse ziehen, weil hie und da einmal
der Notar aus Irrthum die Zeugen falsch ordnete, oder weil z. B.
um ihrer näheren Betheiligung willen bei dem betreffenden Rechts—
geschäfte gar manchmal auch Anwesende niedrigeren Standes vor den
höheren genannt wurden. Ebenso gewiß werden J. c. einzelne Män
ner oder Geschlechter nur irrthümlich höher gehalten, als sie inWahr
heit standen, z. B.der Emercho Ringreve, ein Mainzischer Aufsichts
beamter über den Rhein, kein Graf im höheren Sinn des Wortes.
3) Wenn auch der Freiherrnstand, der hohe Adel sehr oft mit dem

Pradikat nobilis bezeichnet wird, so ist's doch ebenso gewiß, daß im
12ten und 13ten Jahrhundert das Wort nwobilis nicht selten in rela
tiver Bedeutung gebraucht wird von den höhern Rangklassen der
Ministerialen, im Gegensatz zu niedrigeren Dienstmannen und gewöhn
lichen Hörigen. Die Prädikate ministerialis und nobilis vertragen
sich also ganz wohl und allerdings gehören überall die 4 Hofämter
unter die ministeriales nobiles, wie sie auch überall dem ordo mili-
taris angehörten. Zu Ende des 13ten see. heißen schon vielfach die
gewöhnlichen ritterlichen Dienstleute nobiles und werden die s. g.
Edelknechte in Urkunden kurzweg als nobiles unterschieden einerseits
von den Rittern, wilites, andererseits von bürgerlichen Personen.
4) Das Wort ministérialis wird in zweierlei Bedeutung gebraucht,
nämlich auch von Dienstleuten im weitern Sinne, d. h. von den
Vasallen, welche ja auch durch ihre Lehen zu gewissen Diensten ver
pflichtet waren. Blose Kriegsdienste aber beeinträchtigten die Freiheit
nicht und es gab also von Altersher auch winisteriales liberos oder
liberos feudales, welche durch eine gewisse „familiaritas et Servitium,
mit ihrem Lehensherrn verbunden waren, aber als liberi vasalli
ad serviendum-contra hostes suos; vgl. z. B. S 56, 32.. 5) Wenn
S. 44 eine lübera ministerialis vert auscht wird an einen andern
Herrn, so ist das ein genügender Beweis, daß diese Frau der per



— 4719 —

läßt. Die wenigen Güter bei Mainz haben schon 1849 S. 58 ihre
Erklärung gefunden und in der Gegend von Speier ist nur der
Landrichter Ludwig v. Schüpf*) ansässig, nicht einer von den Lim—

burger Schenken. Weil aber die Limburger Schenken fast unzweifel
haft von den Schenken v. Schüpf und Röttingen, von den kaiser—

lichen Schenken mit dem Beinamen Kolbo (von Kolbenberg) ab—

stammten und weil dieses Verhältniß späterhin ganz vergessen war;
so ist hiemit auch dafür fast ein förmlicher Beweis gegeben, daß die
Limburgische Familienüberlieferung nicht auf 21/ Jahrhunderte rück—

wärts, geschweige denn auf mehr als 400 Jahre rückwärts etwas
Bestimmtes und Zuverlässiges zu geben vermochte.

Hatte aber einmal ein Genealoge seinen Stammbaum elaborirt,

sönlichen Freiheit ermangelte, daß also liber in einem besonderen,
beschränkten Sinne muß gebraucht seyn und ebenso wohl auch wenn
1293 festgestellt wurde, daß zu Canonikern des Hochstifts Wurzburg
genommen werden sollen sacri Romani imperii vel écclesiae herbipo-
lensis ministeriales ex utraque linea seu parentela liberi, aut alias
de sublimiori principum vel magnatum sanguine proéreati (S. 44).
Also es sollen die Domherrn entweder edelfrei sein oder auch Mini—
sterialen, aber nur Ministerialen des Kaisers oder des würzburger
Stifts, frei von Vater- und Mutterseite — nämlich von jeder an—

derweitigen Ministerialität, von jeder sonstigen Verbindlichkeit
gegen andere Kirchen oder gegen weltliche Herrn. 6) Daß um's Ende
des 13ten sec. überhaupt die Reste der persönlichen Unfreiheit der

Ministerialen im Begriffe waren sich aufzulösen in ein bloses Vasallen
verhältniß, das ist früher schon ausgesprochen worden, aber doch lebte
noch die Erinnerung an den alten Stand der Dinge und noch König
Rudolf bestimmte im gegebenen Fall, daß die 4 Beamten innerhalb
der Gewalt ihrer Herrn heirathen müssen, wenn sie ihre Aemter ver
erben wollen (S. 46 und 54), gewiß ein deutlicher Beweis der per
sönlichen Gebundenheit d. h. Unfreiheit. So heißts auch noch 1257
(S. 549) renunciantes nobilitati et libertati facti sumus ministeriales.
Kurz — mir wenigstens steht die Ueberzeugung fest, eine Linie des

salischen (wir dürfen wohl sagen) Fürstenhauses würde gewiß nicht in
den Stand der Ministerialitat herabgestiegen seyn, in welchem wir
schon hundert Jahre nach Conrad II. die Kolboschenken und Schenken
v. Schüpf, die Vater der Limburger Schenken finden. Eine Linie der
Salier würde auch nicht dazwischen hinein so spurlos verschwunden
seyn.

Im Jahresheft 1869 S. 50 ist irrig behauptet, sein vermuthlicher
Vater Beringer v. Schüpf heiße niemals Schenke. Denn er ist wohl
identisch mit dem einmal genannten Ber. pincerna de Rotingen Reg.
boic. 4, 762.

xX
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war derselbe in das eine oder andere gedruckte Werk aufgenommen,
so wurde er gewöhnlich in infinitum von späteren Schriftstellern
nachgeschrieben und regierte der noch von Hanselmann ausgesprochene

Satz: solche Aufstellungen mußten für wahr gelten, bis Jemand
das Gegentheil bewiesen hatte! Das aber war gewöhnlich höchst
schwierig — und doch kommen gerade in Betreff der Limburger
Schenken, scheint esuns, Momente genug zusammen, um die alten
genealogischen Phantasieen berichtigen zu können.

Die 4 Zacken im limburger Wappen bleiben wohl vorderhand
ihrer Bedeutung nach ein ungelöstes Räthsel, die Frage aber —
wann sie aufgenommen wurden, hat jezt durch die gründliche For—

schung und umfassende Gelehrsamkeit Sr. Durchlaucht ihre Beant—
wortung gefunden.

H. B.

7. Anfrage.

In einem Haller Copialbuch findet sich folgende Urkunde:
1496 Mittwoch nach D. Misericordias.
Wir — Andres Vetter zu Rüsselhausen, C. Müller, A. Ott,

F. Manham und M. Mast von Herrenzimmern, P. Fries zu Sie—

gertshausen *), H. Herschner zu Helmpach **), C. Volckher zu Alt
hausen, C. und K. Heyden zu Ygersheim und V. Frieß zu Erpers
hoven **) — all Gerichtsmänner zu Herrenzimmern sprechen in
einer Klagsache des Spitals zu Hall gegen Peter Straußen zu

Crefftelbach. Strauß blieb bei dreimaliger Ladung aus und es

wurden ihm deßwegen das erstemal 15 Pfennige, das zweitemal —
wo das Gebot durch die Herrschaft geschehen — 30 alte Pfund brief—

lich als Strafe angesetzt. Beim dritten Mal spricht das Gericht, daß

Strauß schuldig sey das Spital zu entschädigen für die ihm ent
gehenden Gülten, weil er sein Gut etliche Jahre hatte imUnbau
liegen lassen. Andernfalls soll das Spital zugreifen und das Gut
wieder verkaufen oder verleihen, wie andere eigene Güter. Weil das
Gericht ein eigens Siegel nicht hat, so siegelt auf Bitten der erbar

*) Etwa Sichertshausen bei Niederstetten.
**) Weiß ich nicht zu deuten.
xäö) Sollte Elpersheim gemeint seyn??
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und vest Junker Sigmund von Ussigken unser l. Junker.. Die
Herrn v. Ussigheim haben wir im Jahresheft 1837 S. 224 f. als
Besitzer von Herrenzimmern kennen gelernt. Hier sey zu S. 223
Zeile 16 v. unten bemerkt, daß unsere Vermuthung eines Irrthums
bei Wibel richtig ist; Weyprecht von Zimmern wurde a. 1355 be—

lehnt, laut des Original-Lehenreverses. In Betreff der Herrn von
Ussigheim mag eine kurze Notiz über ihre späteren Belehnungen
hier Raum finden.

1423 Reinhart v. Ussigheim empfäugt das Schloß Weyprecht-—

zimmern sammt den Weilern Zimmern und Rüsselhausen, auch 3
Güter zu Büllingsbach c. pert. — so er vom Deutsch-Orden ge—

kauft. — 1427 empf. das Hans Pfahl als Träger Martins von
Ussigheim, hinterlassnen Sohns des Reinhart v. Ussigheim; it. 1430
Wilhelm v. Dürrwangen als Träger. — 1444 empf. Martin v.
Ussigheim; it. 4473. — 1484 empf. Philipps von Ussigheim als
Träger seiner Mutter Margarethe geb. v. Dottenheim. — 1490.
Sigmund v. Ussigh. für sich und seinen Bruder Arnolt empf. 2
Drittel, Philip3. — 1505 Sigmund v. U. für sich und im

Wie kommt es wohl, daß das Gericht zu Herrenzimmern (OA.
Mergentheim) in einer Klagsache des Spitals zu Hall gegen einen
seiner Hintersaßen zu Kroöpfelbach angerufen werden und einen
Spruch thun konnte? Je unbedeutender dieses Bauerngericht, ohne
eigenes Siegel, gewesen zu sein scheint, um so räthselhafter ist uns
diese ausgedehnte Competenz.

Namen seiner Brüder wird mit dem Ganzen belehnt. — 1515
Philipp v. U. belehnt mit dem von seinem Bruder Arnolt vererbten

Theil.



VII.
Rechenschaftsbericht und Vereinschronik.

Seit Ausgabe des letzten Heftes und Rechenschaftsberichts hat
der Verein in gewohnter Weise fortgelebt und das hier vorliegende

Heft beurtundet die Fortsetzung der historischen Forschungen, wäh—

rend unsre Sammlungen auch durch Schentungen und Kauf sich
vermehrt haben.

Die Jahresversammlung ist heuer, nach mehrseitigem Wunsche,
zur Abwechslung auch einmal außerhalb Künzelsau — zu Oehringen
abgehalten worden, wo namentlich die beim Eisenbahnbau entdeckten

Römischen Alterthümer einen besonders interessanten Gegenstand der
Besichtigung und Besprechung darzubieten scheinen.

Am Aaten August versammelten sich die Vereinsmitglieder und
andere Freunde der Geschichte aus Oehringen und der Umgegend
im Bayerschen Saale, und durften auch dießmal wieder Se. Hoch—

fürstl. Durchlaucht, den Herrn Fürsten Friedrich Karl zu Hohen—
lohe-Waldenburg, den gelehrten und eifrigen Foörderer der Geschichts—
und Alterthumswissenschaft, in ihrer Mitte sehen. Der Vereins—

vorstand, H. Bauer, begrüßte die Versammlung bei ihrem ersten
Zusammentritt in der so manchfach interessanten, maun darf wohl
sagen — Hauptstadt Hohenlohes und trug einen knrzen Rechen—

schaftsbericht vor. Es wurde dabei namentlich auf die vielen alten
Gräber hingewiesen, welche unser Vereinsbezirk enthält und wie
förderlich esseyn würde, eine größere Anzahl derselben sachgemäß

eroffnen zu lassen, indem allein auf diesem Weg über die älteste
Bevölkerung unserer Gegenden einiges weitere Licht sich gewinnen
ließe. Auch die Auffindung weiterer Leichenfelder mit Reihengräbern
sollte nicht unmöglich seyn. An sämmtliche Mitglieder wurde die
Bitte gerichtet, und sey auch hier wiederholt, diesen Gegenständen
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ihren Aufmerksamkeit zuzuwenden und bei allen Gelegenheiteun der
Sammlungen des Vereins eingedenk zu seyn.

An den Rechenschaftsbericht nüpfte sich ein Vortrag des Vor—

sitzenden über die älteste Geschichte von Oehringen und Umgegend,
— worin hervorgehoben wurde (den Ansichten Hanselmann's und
Anderer gegenüber), daß Oehringen nicht mehr für das Arae flaviae
der Römer dürfe gehalten werden; daß nicht bei Oehringen die
Seeschlacht-ähnliche Schlacht Kaiser Maximin's könne vorgefallen
seyn und daß jedenfalls der Ort Kappel mit dem capellatiumod
Ammianus Marcellinus in keinem Zusammenhang stehe. Weiter
besprach der Redner die Gauverhältnisse, die Christianisirung der
Gegend und das in der Nähe angesessene Grafengeschlecht (siehe ob.

S. 359 ff.) sammt der Gründung des Stiftes. Außerdem kamen
hauptsaächlich noch die Gemeindeverhältnisse Oehringens zur Sprache,
d. h. die Erwerbung des Stadtrechts, die Stadtverwaltung und
Gerichtspflege im Mittelalter, die Befreiung von der Leibeigenschaft
u. s. w. Als zweiter Redner gab Herr Professor Boger kurze Aus—

kunft über die neuerdings gefundenen Römerdenkmale, namentlich
ein paar Statuen der Minerva und mehrere wichtige Inschriften
(Wir hoffen im nächsten Hefte Näheres darüber aus der Feder des

Herrn Redners mittheilen zu können). Die Versammelten begaben
sich incorpore nach dem Garten des Eisenbahnbau-Bureaus, wo
durch die Güte namentlich der Herrn Bauinspettor Daser und In—
genieur Ebert die gemachten Funde sehr zweckmäßig aufgestellt
waren. Auch hier sagen wir den gen. Herrn schönen Dank, nament—

lich Herrn Ebert noch besonders für die von den Inschriften ge—

machten Papierabdrücke.
Von den römischen Antiquitäten weg begab sich die Versamm—

lung in die schöne Stiftskirche, um deren Merkwürdigkeiten zu be—

sichtigen. Da dieselben aber erst im Jahresheft 1800 S. 266 ff.
eingehender besprochen sind, so unterlassen wir es nochmals darauf
einzugehen und freuen uns nur, daß die Gruftkapelle jetzt aufge—

räumt und gereinigt ist. Von den weitern Verhandlungen, welche
nachher nochmals in Kürze aufgenommen wurden, heben wir nur
die interessante Mittheilung des Herrn OAmtsrichters Ganzhorn
aus Neckarsulm hervor, daß im dortigen Bezirk, namentlich inder
Nähe von Oedheim, auf einigen Punkten Römische rudera sind
aufgefunden worden. Wir hoffen auch darüber in unsern Heften
Eingehenderes mittheilen zu können.

Von unsern Mitgliedern sind gestorben: Herr Oberamtmann
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Fromm zu Calw, der Mitgründer und erste Vorstand unseres Ver—

eins, dessen Andenken uns immer werth seyn wird, dessen Tod dem

Vereine einen treuen Freund geraubt hat; — ferner Herr Pfarrer
Cleß, gleichfalls eines der ältesten Vereinsmitglieder und Hr. Rechts—
consulent Frick inHall. Ausgetreten sind die Herrn Hiller, Koch
und Sigmund. Eingetreten dagegen — zu Oehringen die Herrn
Diaconus Bökheler, Professor Boger, Rector Fuchs, Rathoschreiber
Fecht, Rechtskons. Gerber, Kaufmann Hezel, Kaufmann Maurer,
Ger. Notar Schall, Rechtskons. Schall. Zu Langenburg die Herrn
Rechtsk. Geßler und Rath Speyer; zu Heilbronn die Herrn Kauf—

mann Fr. Ed. Mayer, Buchhändler A. Scheurlen, C. F. Schmidt
und Redatteur M. Schell. Zu Friedrichshall Herr Kassier Mayer,
zu Kocherdürn Herr Pfarrer und Schulinspettor Dr. Allgayer, zu
Neckarsulm Herr Oberamtsrichter Ganzhorn, zu Erkenbrechtshausen

Herr RentamtmannMolt und zu Künzelsau Herr Umgeldskommissär
Eberle, zu Ohrnberg Herr Pfarrer Metzger, zu Ingelfingen Herr
Dr. Werner.

Unter die hohen Gönner des Vereins haben Se. Hochfürstl.
Durchlaucht der Herr Fürst Hermann zu Hohenlohe-Langenburg
gnädigst einzutreten geruht.

Auch Se. Majestät der König haben unserem Verein (unter
gütigster Vermittlung des Herrn Departementschefs der Kirchen
und Schulangelegenheiten) auf's neue HöchstIhre Landesväterliche
Fürsorge bewiesen durch allergnädigste Gewährung einer außer—

ordentlichen Unterstützung von 100 fl., wofür der Verein seinen
lebendigsten Dank in tiefster Unterthänigteit darbringt *).

Der Ausschuß hofft und bittet, daß die verehrten Mitglieder
dem Verein ihre Theilnahme nach allen Seiten auch fernerhin er—

halten und der Förderung seiner Aufgabe selber auch sich angelegen
seyn lassen werden.

Künzelsau im November 1861.

Im Namen des Ausschusses:
der Vorstand d. 8.

H. Bauer.

*) Diese Einnahme siehe in der Abrechnung für 1861.
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Die Liste der Mitglieder.
Für etwaige Auslassungen oder Irrthümer in den Namen und

Titeln oder dgl. m. bitten wir zum Voraus um Entschuldigung und
— um Berichtigung.

J. Ihre Hochfürstl. Durchlauch—ven, der
Herr Fürst Hugo v. Hohenlohe Oehrin

gen, Herzog vonUjest.
„Karl v. HohenloheKirchberg,
„Friedr. Karlv Höh. Waldenburg.
„Karl Ludwig v. Hoh.Bartenstein.
„Hermannv. Hoh. Langenburg.
„BPrinz Felix von Hoh. Oehringen,
hohen Gönner des Vereins.

II. Mitglieder mit erhöhtenBeiträgen:
Herrn Grafen
Friedrich v.Berlichingen zuMann

heim.
Kurt vr Pucler-Limburg zu Gail

vorf.
Friedrichu Rudolph v. Zeppelin

auf Aschtgenrd
v.8

Die Freiherrn
G. F. v. Bautz gen. Kappler zu

Dedheim.
Georg, Gustav und Karl v. Ber

lichingen.
v. Bruckner zu Mannheim.
Georg v.Cottazu Hipfelhof.
A. und E. v. Ellrichshausenauf

Assumstadt
Moriz v. GemmingenzuBonfeld.
Roth vSchreckensteinzNürnberg.
Karl,Ludiw.u. Wilhelm v. Stetten
v. SpittlerWachter zu Stuttgart.

IDII. Die weiteren Mitglieder:
Herr M. Abel, Pfarrer zu Goldburg

hausen„lbert, Dekan zu Krautheim.
„JAlbrecht, Domänendirector zu

Oehringen.
Freih. Josef,v. Adelsheim zu Mer—

gentheim.
„Adbolf v.Adelsheimzu Adelsheim.

Herr Dr. Allgayer, Pfarrer u. Schul
inspectorzu Kocherdürn.

„JAndler, Diaconus zu Crailsheim.„.Pr. Arnold, Arztzu Kupferzell.
„WBauer, Pfarrer zu Enslingen

a. Kocher.

Herr

Freih.

Herr

11

11

L. Bauer, Kaufm. zu Künzelsau.
Z. Bauer, Detan zu Künzelsau.
Vaumann, Buchdruckereibesitzer
zu Oehringen.
Baumlein, Ephorusz. Maulbronn.
Dr. Berg, OA Arzt zu Langen
burg.
v. Biberstein, Pfarrer zu Belsen
berg.
Birner, Verwaltungsaktuar zu
Weikersheim.
Bohringer, Schullehrer in Bu—
chenbach
Vökheler, Diaconus zuOehringen.
Boger, Professor zu Oehringen
Bosch,Stadtpfarrerzu Kirchberg.
v. Brand, Oberförster zu Mer—
gentheim.
Braun, Pfarrer inGroßHeppach.
Zrongniart, vofrath zu Varten—
stein.
Brotbeck,Pfarrer inReinsbronn.
Dr. Bucher, Rechtskonsulent in
Mergentheim
Bühler, Hofrath inSlawentitz.Burger, Pfarrer zu Amlishagen.
Bürger, Pfarrer zu Oberstetten.
Bürklin, Pfarrer zuNeuntirchen.
Burger, Pfarrer inObersteinach.
Dr. Calwer, Revierförster in
Reichenberg.

Cellarius, Stadtpfleger in Oeh
ringen.
Chur, Kaufmann in Hall.
Colb, Pfarrer zu Triensbach.
Adolf'v. Craüsheim zu Heil

bronn
Cranz, Pfarrer in Hohebach.
Danner, OAMann inKrautheim.
Dierrich Postmeister zu Schorn
vorf.
Dietrich, Pfarrer zuMünster.
Dietzsch, Stiftspr. in Oehringen.
Dreher, Stadtschultheiß in Kreg
lingen.
Eberle, Umgeldskommissär zu
Kunzelsau.
Ebert, Oberforstmstr. iHonhard.
Eichhorn, Apotheker in Kraut
heim.
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Ellinger, Rechtskonsul. in Mer—
gentheim.
ongel, Pracepterzu Kirchberg.

Freih. Cduard v Eyb und
„Ludwig v. Eyb in Dörzbach.
Herr Dr. Faber, Oberamtsarzt in

Schorndorf.
Fecht, Oberamtsrichter in Hall.
Fecht Rathsschr. zu Oehringen.
Fest, Amtmann und Rechtskons.
in Jagsthausen.
Firnhader, Gerichtsattuar
Kunzelsau
Fischhaber, Buchhdr. inStuttgart.
Forienbach Hofrath in Langen
burg.
Hr. Frank, Arzt zu Künzelsau.
pr. Frohlich, Oberamtsarzt zu
Runzelsau.
Juchs, Rector zu Oehringen.
Gautz, Forstmeister zuOehringen.
Ganzhorn, Oberamtsrichter zu
Neckarsulm.

zu

Freih. Karl v.Gemmingen-Guttenberg

Herr
zu Karlsruhe.
Gerber, Pfarrer in Buchenbach.
Gerber,Rechtscons. zuOehringen.
Gerner, Stadtschultheiß zu Wei—

tersheim.
Geßler, Rechtsc. in Langenburg.
Gleiß, Hospitalverwalter zu Oeh
ringen.
Goz, Pfarrer zu Crispenhofen.
Guntter, Weginspettor zu Kun—
zelsan.

Herr v. Haas, ORegierungsrath in

Freih
Herr

Frei

Mergentheim.
Hailer, Verwaltungs-Aktuar zu
Edelfingen. —
Hager, Stadtschultheiß in Hall.. v. Hayn auf'Uhenfels
Hauser, Schullehrerin Hall.
Haberlen,Notar zu Ingelfingen.
Hegler, Stadtpfarrer in Mart—
groningen
Hezel, sRechtsconsulent in Mer—
gentheim.
Hezel, Kaufmann in Oehringen.
Hochstetter, Domanenrath in Lan
genburg
Hoitenmaier, Rechtsc. in Gmund.
Hochstetter, Oberamtmann in
Mergentheiu
Dr.Horingzu Mergentheim.
Hufnagel, Assessor in Ulm.
ih. W. F. v. Hoiz in Stuttgart.

Herr Kauffmann, Architett zuMer
gentheim.
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Herr Kehrer, Domänendirector zu Kirch

Freil

berg.
Kelber, Pfarrer in Westgarts
hausen.
Kern, Pfarrer in Stuppach.
Kieffer, Kameralverwalter zu
Mergentheim.
Kinzelbach, Kaufm. zu Künzelsau.
Kirchner, Revierforster in Her
mersberg.
v. Klumpß, Director inStuttgart.
Knodel, Pfarrer in Assumstadt
a. Kocher.

Kober,Particulierin Borberg.
Konig, Amtmann inNergentheim.
Dr. Krauß, Oberamtsarzt in
Mergentheim.
Krauß, Rechtsc. zu Künzelsau
Krauß,Gerichtsattuar.
Kuhn, Pfarrer in Eubigheim.h.v. Löffelholz in Wallerstein

Herr Longner, Domcapitular in Rot
tenburg.
Martlin, Domanenrath zu Bar—

tenstein.
Mauch,
Gaildorf.
Maurer, Kaufm. zuOehringen
Mayer,Detan zu Weitersheim.
F. E. Mayer, Kaufm. in Heil
bronn.
Mayer, Salinenkassier zu Fried
richshall.
Dr. VNterz, Stadtpfarrer in Hall.
Messer, Werkmstr. zu Kunzelsau.
Metzger,Diaconus in Vaihingen
a. Enz.

Metzger, farrer zu Ohrnberg.
Moßner, Partikulier inStuttgart.
Molt, Oerreallehrer in Hall.
Molt, Rentamtmann inErken
brechtshausen.

Moser, farrer in Gaggstadt.
Muiler, Rechtsc. zu Kunzelsau.
Muller, Rechtsc. zu Ingelfingen.
Munder, Kaufm. zuKunzelsau.
Mutschler, Pfarrer inSchmerbach.
Neunhoffer, Stadtschultheiß zu
Kunzelsau.
Norr, Oekonom zu Pflützingen.
Pahl, Domanendirector inWal
denburg.
Pfahler, Pfarrer inErolzheim.
fihenmaier, Verwaltungsattuarin Untergroningen.
Popp, Fallenwirth zuCrailsheim.
Preuner, PraceptorzuDehringen.
Ur. Preuner zu Tubingen.

Oberrentamtmann in



— 487—
Herr Stadtpf. Preuner zu Niedernhall.„einhardt,Kaufm zu Oehringen.
„Riegel,Pfarrerin Braunsbach.

Freihder, F. Rath in Langen
urg

Herr Dr.Röser,Hofrath, inBartenstein.
„NRoser, Pfarrer zu Elpersheim.
„Roßhirt, Hofmaler zuOehringen.
„Roth, Kameralverwalterzu Neu—

stadt a. L
„JSauberschwarz, Pfarrer in Onolz—

eim.
„Schall, Ger. Notar in Oehringen.
„Schall, Rechtsc. in Oehringen
„Schauppenmaier, Domanenrath

in Gaildorf.„M. Schll, Buchdruckerei Inhaber
zu Heilbronn.

„Scheurlen, Oberamtsrichter in
Mergentheim.

„A., Scheurlen, Buchhandler zu
Heilbronn.

„Schlegel, Pfarrer in Dorrenzim—
mern.

„Scmid, Apotheker zuKunzelsau.
„Schmidt, Pfarrerin Hengstfeld.„CF. Schmidt, Buchhandler in

Heilbronn.
„Schönhuth, Pfarrer in Edelfingen.„Schopfer,OAMann zu Kunzelsau
„Speyer, Bauinsp zuBartenstein.
„Speher, F.Rath zu Langenburg.
„Spräandel, Oberamtmann zu Ge

rabronn
„Stock, Dekan zu Crailsheim
„Sucro, Apotheker in Langenburg.
„JTräger, Domän enverwalter in

Krautheim,

Freih. von Troyff in Stuttgart.
Se. Erxc Graf v. Urcull in Stnttgart.
Herr ör. Veit, Obexamtsarzt zuRied

lingen
Freih.v. Wallbrunn, Assefsor in Ulm.
Herr Weber, Stadtpfr zu Ingelfingen.
„Werner, Pfarrer zuDorzbach.
„ Dr. Werner, pr. Arzt zu Ingel—

„Wöllhaf, Finanzrath inStuttgart.
„Wolf, Oberamtm. inEllwangen.
„WWolf, Pfarrer zu Altenmünster.
„ Wunsch, Reallehrer zuCrailsheim.
„ Dr Wiullen, Vekan zu Hali.
„Wullen, Pfarrer zu Vichbers.
„Wunderlich, Stadtpfarrer zu

Kimzelsau.
„GrafM. v. Zeppelin zuStuttgart.„A. Ziegler, Weinhändler in Mer—

gentheim.
„Zimmerle,

Weinsberg.
„SZirkler, Oberamtsrichter zu Kium—

zelsau.

Institute
Königl. Privatbibliothek inStuttgart.„ statist.topograph. Bureau in

Stuttgart, 5 Ex.
Americhshauser Kapitelsbibliothek.
Grempp'sche Bibliothek zu Tübingen.
Kirchberger Fürstl. Bibüothek.
Marbacher Schulbibliothek.

Oberamtsrichter in

Erwerbungen des Vereins.
Auch das Jahr 1860061 ist reich an Gaben von befreundeten Vereinen,

nnd mitunter sind uns wieder kostbare Geschenke zu Theil geworden, für die

der Verein noch einmal auf diesem Wege seinen herzlichsten Dank darbringt.
Von einzelnen Vereinen, die sich neu constituirten, ist uns wieder freund—

lich die Hand geboten worden, um gegenseitigen Verkehr und Schriften-Aus—
tausch einzuleiten, mit andern Vereinen und gelehrten Gesellschaften haben

wir selbst Verkehr eröffnet durch Zusendung unserer Vereins-Zeitschrift und
wir erwarten freundliche Zusage und Zusendung von folgenden:
Von dem Berein für Geschichte und Alterthümer der Herzog

thümer Bremen und Verden u. s. w. zu Stade.

fingen.
„Wiesen, othgerbermeister in

Crailsheim
„Winkelmann, Apotheker in Oeh—

ringen.
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Von dem historischen Verein für Graubündten zu Chur.

dem historischen Verein des Thurgau's.
dem CarolinoAugusteum zu Salzburg.
dem hist. altmärkischen Verein zu Salzwedel.
dem Verein für Geschichte und Alterthümer zu Halle.
der Akademie der Wisseuschaften zu Erfurt.
dem Verein für Landeskunde in Mähren zu Brünn.
dem Verein für christliche Kunst in Rotenburg am Neckar.
der Gesellschaft für deursche Sprache in Leipzig.
der K. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
dem historischen Verein zu Riga.

1*

2

2—

Eingegangen sind:
I1. Von dem Verein für Siebenbürgen'sche Landeskunde.

1. Archiv IV. B. 3. H. 1800. Jahresbericht für 1859/60.

II. V

2 .

3.

4.
5

8.

Zeitrag zur Geschichte und Statistik des Steuerwesens in Sieben
urgen.
Sagen und Riederaus dem Nösner Gelände, gesammelt von H'
Wittstock. Bistritz 1860.
Programm des Gymnasium zu Mediasch. 1860.

.Programm desStadtgymnasiums inHermannstadt1858 59 1859, 60.
6.
6.

Programm des Gymnasiums zu Schaßberg. 1860.
Programmdes Gymnasiumszu Bistritz 1860. 8.
Jahresbericht des Vereins 1859,60
on dem Ferdinandeum zu Inspruk.

28. Bericht über 1857, 1868, 1859.

III. Von dem historischen Verein zu Bern.

4.

*8

6

.Archiv IV. B. 3. 4. H.
Leben und Wirken desA.F. May, herausg. von Lauterburg.
. Beitrage zur Geschichte desUntergangs der alten Republik Bern
im Jahr 1798, von demselben.
Geschichte der Staatsumwalzung des Kantons Bern im J. 1798,
von demselben (Rro. 2, 3, 4Geschenkedes Hrn.Verfassers).

3. Wolfgang Muskulus von Dr. W. Th. Steuber. 1866.
Bernisches Neujahrblatt 1861.

1V. Von dem Henneberg'schen für Alterthumskunde.
Urkundenbuch IV. B. 4. 1861.

V. Vom germanischen Museum zu Nürnberg.
Anzeiger für Kunde deutscher Vorzeit. 1861.

VI. Von dem polytechnischen Verein zu Würzburg.
Gemeinnützige Wochenschrift. Jahrg. 1861.

VII. Von der Estnischen Gesellschaft zu Dorpat.
1.

2.

Verhandlungen V. B. 2. 3. H. 1861. (enthält Kalewipoeg, eine
Estnische Sage, verd. von E. Bertram).
Verzeichniß livländischer Geschichts-Quellen von C. Schirren. Dor
pat 1861. 4.

VIII. Von dem historischen Verein für Niederbaiern.
Verhandlungen VII. B. 1. 2. H 1861.

LIX. Von dem hiftorischen Filial-Verein zu Neuburg.
ColectaneenBlatt für die Geschichte Baierns. 426. Jahrg. 1860.
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X. Von der Oberlausitz'schen Gesellschaft der Wissenschaften

zu Gorlitz
Neues Lausitz'sches Magazin 37. Bd. 1060. 38. Bd. 18061

XI. Von der k. k. Akademie der Wissenschaften zu Wien.
Sitzungsberichte B-XXXV. 1-5. H. 1860. B. XXXVI. 1-3 H. 1861.

XII. Von dem histor. Verein der fünf Orte in der Schweiz.
Der Geschichtsfreund XVI 1860. XVII. B. 1861.

XIII. Von dem historischen Verein für Steiermark zu Grätz
Mittheilungen X. Heft 1861.

XIV. Von dem Verein für Geschichte und Alterthumskunde zu
Frankfurt.

1. Mittheilungen 1I1. B Nr. 1. 1861
2. Oertliche BeschreibungderStadt Frankfurt a. Mvon Joh. Georg
Batton. 1. H. 1861

3. Neujahrsblatt 1861. 4 Die Melanchthon's Luther's Herbergen in
Frankfurt.

XV. Von der k. k. geographischen Gesellschaft zuWien.
Mittheilungen I11. Jahrg. 2. 3 H 1830 1V. Jahrg 1860.

XVI. Von dem histor. Verein fur Niedersachsen zu Hannover.
1. Zeuschrift Jahrg 1859. 1860.
2. Nachricht 24. 1861.

XVII. Von dem Verein der Alterthumsfreunde in den Rhein—
landen zu Bonn.

1. JahrbücherXIV. Jahrg. 2. H.
2. die Lauersforter Phalerä erlautert von Otto Jahn. Bonn 1860.

XVXAIII. Vom historischen Verein für Schwaben und Neuburg
in Augsburg.

Den 26. Jahresbericht 1860.
XLIX. Von dem historischen Verein für Krain zu Laibach.

Mittheilungen XV. Jahrgang 1860.
XX. Von dem Verein für hamburg'sche Geschichte zuHamburg.

Hamburgische Chroniken 1. 2. 3. 4. H. 1860. 181.
XXI. Von dem historischen Verein für Nassau zu Wiesbaden.

1. Urkundenbuch der Abtei Eberbach J. B. J. 2.
2. Mittheilungen Nr. 1.

XXII. Von dem Verein für dieGeschichte derMark Brandenburg.
Codex diplomaticus Brandenburgensis.Herausg. v Ad. Fir. Riedel.

Erster Haupttheil B XIX. XX. 1861.
DritterHaupttheil B. II. III.XXIII. Von dem Verein für Pommern'sche Alterthumskunde
zu Stettin.

Baltische Studien Jahrg. 1860. 1861.

XXIV. Von der k. Akademie der Wissenschaften zuMünchen.
1. Abhandlungen VIII. B. 3. Abth. 1860. 4.
2. Sitzungsberichte 14. H. 1861.

XXV. Von der Antiquarischen Gesellschaft zu Zürich
1. Mittheilungen B. VIII. Abth. 2.H. 1. 1860. (Graf Wernher v.

Honberg)·
11
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2. Mittheilungen B. XIII. Abth. 2 H. 4. 1861. (Die römischen

Alpenstraßen in der Schweiz).
. Die Ortsnamendes Cantons Zürich erl.v. H.Meyer.
. Funfzehnter Bericht 1858/69. J. Sechszehnter Bericht 1850/60.
.Anzeigerfür Schweizerische Geschichte und Alterthumskunde. J1. B

1855—60. VI. Jahrg. Nro. 4.

XXVI. Von dem hist. Verein für Niederbayern zu Landshut.
Verhandlungen VII. B J. 2. H. 1860. 3. 4. H. 1861.

AXVXII. Von der Gesellschaft für vaterländische Alterthümer
in Basel.

Mittheilungen VIII. 1860. (Die Klosterkirche Klingenthal in Basel
niit 3 Taf. Fol.)

XXVAIII. Von dem Verein für Mecklenburg'sche Geschichte und
Alterthumskunde.

Jahrbücher 26. Jahrg. 18061.

XLIX. Von dem hist. Verein für Unterfranken zu Würzburg—
Archiv XV. B 2. H 1861.

Von andern Geschenken nennen wir — mit herzlichem Dank

gegen die Herren Geber die Folgenden:
Von Sr. Durchlaucht dem Herrn Fürsten Friedrich Karl von Hohenlohe

Waldenburg — eine größere Anzahl von Siegelabgussen; Abhand
lung über das Limburgische Wappen.

Von Herrn Director Albrecht — eine Anzahl von Siegelabgüssen

— Herrn Pfarrer Knödel in Assumstadt ein von ihm verfertigter Stamm—
baum der Freiherrn von Ellrichshausen zu Assumstadt.

Braunsbach aus dem vorigen Jahrhundert.
— Herrn Pfarrer H. Gerber in Buchenbach — einige Holeuloica, Graf

Wolfgang Julius' — Graf Karl Ludwigs Leichenfeier u. a. m

Vom Kgl. preuß. geheimen Hausarchive die Monumenta Zollerana 1-VI.
Von Photograph Carl Schönhuth — Bild K. Gustav Adolf's v. Schwe—

den — Bild des sel Herrn Prinzen Heinrich zu Hohenlohe-Kirch

berg Photog.
Von Pf. Ott. Schönhuth — Burgen, Kloster, Kirchen und Kapellen

Badens und der Pfalz. H 1—-5. Mit Holzschnmitten.

— Herrn Professor Essig zuOehringen — tibula von Bronec, bei

Assumstadt gefunden.
Herrn Pfarrer Riegel in Braunsbach — eine Abbildung von
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Abrechnung für 18

A4. Einnahmen
Vorrath von1888. 16.
Eingegangene Ausstände von 1886. 10
Vonseiner Hoch F. Durchlaucht Herrn Herzog von Ujest

Fürst Hugo von dohenlohe Dehringe 0.
Ihren Hoch FDurchlauchten den Herren Fürsten
Prinz Felir von Hohenlohe Oehringen. 12.
Fürsi Carl von Hohenlohe Kirchber .
—0—0—kürst Hermann von Hoht Langenburg 0.„den Herren Grafen
Friedrich von Berlichingen.
Kurt von Pückler Limbu .Friedrichvon Zeppelin ..„den Freihern
von Bautz gen.

Capplhle .
Georg undKarlv.Berliching 5.

Gustavv.
Berliching.

v. BrücknerzuMañnhe .Georgv.Cott
A. und E. v. Ellrichshause .
Moriz v.Gemmingen . . .
Roth“v. Schreckenstei .
Carl v.Stett . 2.
Ludwig undWilhelmv.Stet 4.

„Wvon weiteren 171 Mitgliedernäàf 71.
„ R. statist. topogr Bureau„der KruPrivatbibliothek für die älteren Hefte3

f820.
B. Ausgaben

Für's Jahresheft, Druck und
Papil. 115.

Buchinde ..
Porto und Versendung
Dem germ.Miseu .Correspondenzblast .
Buchhandlern und Antiquaren, (darunter für 13 Bde

Regesta Boiea)65.Buchbinde ...090.Inserateee2.
Munzen . ä 8.
Fur Ausgrabungen an Herrn Dr. Calwe.
Zu weiteren Ausgrabungen . 20.Portoauslagenu. dgagd6.
Zins für schuldige 1..Reisekvstendes Vorstandes O.Schönhu .
Papier, Siegellack,Verpackun.
Lithographische Arbeiee. .
Shreiner 3.
Bucherstände .
Reinhaltung desLoka 2.

fl. 807.
Also Einnahmen l. 820. 15 kr
Ausgaben 07. 28,

f12. 47kr.
Zur Beurkundung: der Vorstand der Cassier

H. Bauer. Kinzelbach.
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